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Tagblatt
des

Grossen Rates des Kantons Bern.

Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Vorträge :

Begierungspräsidium :
1. Ergänzungswahlen in den Grossen Rat.
2. Volksbegehren betreffend Revision von Art. 19

Staatsverfassung. (Wahlziffer für die Wahl des
Grossen Rates.)

— JustizdirekUon :

1. Justizbeschwerden.
2. Erteilung des Enteignungsrechtes.

Trub, den 29. April 1924. Polizeidirektion :
1. Einbürgerungen.
2. Strafnachlassgesuche.

Finanzdirektion :
Käufe und Verkäufe von Domänen.

Herr Grossrat!

Sie werden hiemit zu der ordentlichen Frühjahrssession

des Grossen Rates eingeladen auf Montag, den
12. Mai 1924, nachmittags 2'A Uhr, in das Rathaus
nach Bern zur Behandlung folgender Geschäftsliste:

Gesetzesentw ürfe :

zur ersten Beratung:

1. Gesetz betreffend Revision des Steuergesetzes vom
7. Juli 1918.

2. Gesetz über die Fischerei.

zur zweiten Beratung:

Gesetz betreffend die Vereinfachung der Bezirksver-
waltung.

Dekretsentwürfe:

Dekret betreffend die Einigungsämter.

Bau- und Eisenbahndirektion:
1. Strassen-, Hoch- und Tiefbauten, Wasserbauten.
2. Eisenbahngeschäfte.

Landwirtschafts- und Forstdirektion:
1. Waldkäufe und -Verkäufe.
2. Bodenverbesserungen und Alpweganlagen.

Armendirektion :

Orphelinat Beifonds. Erweiterung. Staatsbeitrag.

Motionen, Interpellationen nnü einfache Anfragen:

1. Motion Dr. Guggisberg betreffend die Unterstützung
des Baues von billigen Kleinwohnungen.

2. Motion Abrecht betreffend die Erhöhung der Tag¬
gelder und Reiseentschädigungen der
Lehrlingskommissionen.
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3. Motion Pell betreffend die Vertretung der sozial- ErStG SitZUn£T
demokratischen Partei in den ausserparlamen- ö*
tarischen Behörden und Kommissionen.

4. Interpellation Dr. Mosimann betreffend die Ver-
hältnisse an der chirurgischen Klinik.

Wahlen :

1. Präsident und Vizepräsidenten des Grossen Rates.
2. Stimmenzähler des Grossen Rates.
3. Präsident und Vizepräsident des Regierungsrates.

* *
*

Für die erste Sitzung wird folgende Verhandlungsliste
aufgestellt;

1. Beeidigung neuer Mitglieder.
2. Gesetz betreffend Vereinfachung der Bezirksver-

waltung.
3. Direktionsgeschäfte.

* *
*

Die Wahlen werden auf den Mittwoch der zweiten
Sitzungswoche angesetzt.

Mit Hochschätzung!

Der Grossratspräsident :

F. Siegenthaler.

Montag den 12. Mai 1924,

nachmittags 21/i Uhr.

Vorsitzender: Präsident Siegenthaler (Trub).

Der Namensaufruf verzeigt 198 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind'26 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Bieri, Burri, Choffat, Glaser,

Graf (Bern), Grimm, Guenin, Guggisberg, Howald,
Jenny (Worblaufen), La Nicca, Lanz, Lindt, Luter-
bacher, Lüthi, Michel, Minger, v. Müller, Neuen-
schwander (Bowil), Reichen, Zaugg, Zesiger; ohne
Entschuldigung abwesend sind die Herren: Aeschli-
mann, Clémençon, Renggli, Rollier.

Tagesordnung :

Bereinigung des Traktandenverzeichnisses.

Gesetz betreffend Revision des Steuer¬
gesetzes vom 7. Juli 1918.

Auf die zweite Woche angesetzt.

Gesetz über die Fischerei.
Aul die erste Woche angesetzt.

Gesetz betreffend die Vereinfachung der
Bezirksverwaltung.

Auf heute angesetzt.

Dekret betreffend die Einigungsämter.
Bereit.

E r g änz ung s w ah 1 en in den Grossen Rat.

Auf heute angesetzt.
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Volksbegehren betreffend Revision von
Art. 19 St.V. (Wahlziffer für die Wahl
des Grossen Rates).
Auf die zweite Woche angesetzt.

Justizbeschwerden und Expropriations¬
gesuche.

Keine.

Einbürgerungen und Strafnachlass¬
gesuche.

Bereit.

Käufe und Verkäufe von Domänen.

Keine.

Strassen-, Hoch- und Tiefbauten, Wasser¬
bauten.

Rereit.

Eisenbahngeschäfte.
Keine.

Waldkäufe und - Verkäufe.

Keine.

Bodenverb esse rung en und Alpweg¬
anlagen.

Auf morgen angesetzt.

Orphelinat Beifonds. Erweiterung.
Staatsbeitrag.

Burren, Armendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Direktion dieses Orphelinat Bel-
fonds hat sich in den letzten Tagen mit einer
Eingabe an den Regierungsrat gewendet und den Wunsch
ausgesprochen, der Regierungsrat möchte seinen Be-
schluss in Wiedererwägung ziehen und einen höheren
Beitrag vorschlagen. Das Geschäft liegt gegenwärtig
wiederum bei der Baudirektion; wahrscheinlich wird
es nächste Woche behandelt werden können.

Auf die zweite Woche angesetzt.

Motionen, Interpellationen und einfache
Anfragen.

Sämtliche Geschäfte sind bereit, mit Ausnahme der
Motion Guggisberg, da der Motionär für die ganze
Session entschuldigt abwesend ist.

Wahlen.

Auf den Mittwoch der zweiten Sessionswoche
abgesetzt.

Präsident. Sie sehen aus dem Ergebnis der
Bereinigung des Traktandenverzeichnisses, dass es sehr
wahrscheinlich ist, dass wir diese Woche mit weniger
als vier Sitzungen auskommen können. Ich bitte also
die Herren, sich mit dem Gedanken vertraut machen
zu wollen, dass die Session diese Woche schon am
Mittwoch geschlossen werden kann.

Herr Glaser hat sich für die ganze Session wegen
Militärdienstes entschuldigen lassen; es wird daher
notwendig sein, an seiner Stelle einen Stimmenzähler
zu bestimmen. Ich schlage als Ersatz vor Herrn Matter

(Köniz). (Zustimmung.)

Ersatzwahl in den Grossen Rat.

Nach Verlesung des bezüglichen Beschlusses des
Regierungsrates tritt an Stelle des zurückgetretenen
Herrn Hans Roth in Interlaken und des die Wahl
ablehnenden Herrn Chr. Abegglen in Iseltwald neu in
den Rat ein: Herr Rudolf Kunz, Zugführer, in
Interlaken.

Herr Kunz sowie der in der letzten Session nicht
anwesende Herr Pécaut legen das Gelübde ab.

Präsident. Eingelangt ist eine

Eingabe

des Johann Abbühl, zurzeit im Bezirksgefängnis Burgdorf.

Sie ist an die Adresse der Staatskanzlei zuhanden
des Grossratspräsidenten gerichtet. So sehr auch die
in diesem Schreiben enthaltenen Anschuldigungen
gegen Herrn Generalprokurator Langhans und Herrn
Strafanstaltsdirektor Baumgartner mit aller Vorsicht
aufzunehmen sind, so muss nun doch in dieser Sache
eine rasche und gründliche Untersuchung einsetzen.
Der Regierungsrat ist hier Aufsichtsbehörde; ich
möchte daher dieses Schreiben an die Regierung weisen,

in der Erwartung, dass dem Grossratspräsidenten,
eventuell zuhanden des Grossen Rates, so rasch als
möglich von dem Ergebnis der angehobenen
Untersuchung Kenntnis gegeben werde. (Zustimmung.)
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Gesetz
betreffend

die Vereinfachung der Bezirksverwaltnng.

Zweite Beratung.

(Siehe Nr. 10 der Beilagen; die Verhandlungen der
ersten Beratung finden sich abgedruckt auf S. 218 ff.
hievor.j

Eintretensfrage.
Lohner, Regierungspräsident, Berichterstatter des

Regierungsrates. Ich möchte mir erlauben, zunächst
einige Worte über den gegenwärtigen Stand der
Angelegenheit zu verlieren. Sie erinnern sich, dass der
Grosse Rat in der letzten Session Eintreten auf das
Gesetz beschlossen hat. Gleichzeitig mit der
Eintretensdebatte zu diesem Gesetz fand auch die Debbatte
über das Eintreten auf das Dekret statt, das eine
teilweise Revision des Dekretes vom März 1922, betreffend

die Bezeichnung der Amtsbezirke, in denen die
Funktionen des Regierungsstatthalters dem
Gerichtspräsidenten übertragen werden sollen, hätte bringen
sollen. Der Grosse Rat hat es abgelehnt, auf dieses
Revisionsdekret einzutreten. Nachdem vorher aus
verschiedenen Kreisen der Wunsch geäussert worden ist,
man möchte, um das Gesetz dem Volke beliebt zu
machen, eine gewisse Einschränkung und Abschwä-
ehung des Dekretes vornehmen, und nachdem nun
diese Absicht nicht ausgeführt werden konnte, haben
wir uns mit der Sachlage befasst, wie sie sich aus dem
negativen Entscheid des Grossen Rates ergeben hat. Es
gab für uns nur eine zwingende Schlussfolgerung : dass
wir uns auf den Boden des Entscheides des Grossen
Rates stellen. Niemand hätte es begriffen, wenn wir
nochmals vor den Grossen Rat gekommen wären mit
der Bitte, der Rat möchte doch auf dieses Dekret
eintreten. Das konnten wir auch deshalb nicht, weil der
Nichteintretensbesclduss des Grossen Rates der Ueber-
zeugung des Regierungsrates besser entspricht, als der
Zustand entsprochen hätte, der mit der Annahme des
Revisionsdekretes eingetreten wäre. Wir sind der
Auffassung, dass es gegenwärtig auch vor dem Volk nichts
anderes gibt, als den Weg, den wir beschritten haben,
weiter zu gehen, in der Hoffnung, dass dieser Weg
zu einem vernünftigen Ergebnis führen werde.

Wir legen also das Gesetz zur zweiten Beratung
vor. Die Kommission hat neuerdings Sitzung gehalten
und hat den wenigen Abänderungsanträgen des
Regierungsrates zugestimmt. Obschon ich nicht die
Absicht habe, weiter auszuholen, muss ich mir doch
erlauben, auf einige Punkte kurz zu sprechen zu kommen,

die uns in dieser ganzen Angelegenheit heute
noch beschäftigen.

Es muss festgestellt werden, dass da und dort,
vielleicht sogar unter Mitgliedern des Grossen Rates,
vielleicht sogar unter Bezirksbeamten, immer noch eine
gewisse Unklarheit herrscht über Zweck und Inhalt
der Vorlage. Und doch ist die Frage so klar und so
einfach als möglich. Es handelt sich nur darum, ob
das Volk seine Zustimmung dazu geben will, dass in
den Aemtern, wo es die Geschäftslast erlaubt, die
Verrichtungen des Betreibungsbeamten dem
Gerichtsschreiber übertragen werden. Das ist im wesentlichen
der ganze Inhalt dieses Gesetzes. Es handelt sich also
um nichts anderes als um einen Zustand, der seit

langer Zeit im Kanton Bern besteht, allerdings nur
in einzelnen Bezirken, der schon unter dem alten
bernischen Recht bestanden hat und sich bewährt hat.
Es handelt sich auf der andern Seite darum, einem
Zustand, der von aller Welt schon längst als unhaltbar
erkannt und anerkannt worden ist, ein Ende zu
machen.

Nun muss ich schon erklären, dass ich bis jetzt in
der Tat noch gar keinen einzigen ernsthaften Einwand
gegen das Gesetz gehört habe. Man kann uns nicht
vorwerfen, dass wir den Mund zu voll nehmen, wenn
wir sagen, es sei ein vernünftiges, einfaches und zeit-
gemässes Gesetz, ein Gesetz, das die drei Grundsätze,
über die wir wiederholt gesprochen haben, die für
jede Verwaltung massgebend sein sollen, verwirklicht,
den Grundsatz der Kräfteökonomie, der angemessenen
Bezahlung der Funktionäre und der Ersparnis für die
allgemeine Verwaltung. In Ergänzung der früheren
Angaben kann ich mitteilen, dass ich für einige Aem-
ter habe ausrechnen lassen, was die Bezirksverwaltung

auf den Kopf der Bevölkerung kostet. Im
Amtsbezirk Bern beträgt die Ausgabe pro Kopf der
Bevölkerung für das Jahr 1923 4 Fr. 56, im Amtsbezirk
Thun 3 Fr. 08, in Konolfingen 2 Fr. 59, hingegen in
Laufen 7 Fr. 76, in Laupen 5 Fr. 07, in Neuenstadt
8 Fr. 07. Je kleiner der Bezirk, desto grösser sind die
Kosten, die man ausgibt für die Besoldung von
Beamten, welche nicht genug zu tun haben. So steht es
in Wirklichkeit. Der ganz einfache Schluss lautet, dass
man diesen Zustand modifizieren soll, wenn man es
tun kann.

Der Widerstand der beteiligten Beamten, insbesondere

der Betreibungsbeamten, die mit dem Inkrafttreten

des Gesetzes ihre Stellen aufgeben müsseti,
fängt an, sich geltend zu machen, wie vorauszusehen
war. Es ist selbstverständlich das Recht dieser
Funktionäre, sich gegen eine Gesetzesvorlage zu wehren,
die ihnen nicht passt; allein diesem Recht steht gegenüber

die Pflicht, keine illoyalen Mittel und keine
irreführenden Angaben zu verwenden, um den Grossen
Rat oder das Volk zu einem andern Entscheid zu
veranlassen. Es ist mir da ein gedrucktes Zirkular in
die Hände gekommen, das diese Herren mir wohlweislich

nicht geschickt haben, wohl aber den Mitgliedern
des Grossen Rates. Ich muss mir erlauben, einige
Punkte dieses Zirkulars kurz zu berühren. Zunächst
erklären die Herren, sie wollen zwar nicht Stimmung
gegen die Vorlage machen, aber sie wollen doch
bemerken, dass die vorgesehene Vereinfachung mehr ein
Privilegium für eine gewisse Kategorie von Leuten
bringe, als wirkliche Einsparungen nach sich ziehe.
Sie behaupten weiter : « An Stelle des abtretenden
Beamten müssen in den meisten Fällen ein bis zwei neue
Angestellte eingestellt werden, und überdies bezieht
der Gerichtsschreiber dann eine erhöhte Besoldung.»
Es fehlt nur noch, dass sie behaupten, die Verwaltung
koste mehr, wenn man die beiden Stellen vereinigt.
Unverfroren genug ist das, was in diesem Zirkular
steht. Es wird kein Privilegium für gewisse Beamte
geschaffen, die Beamten, die Gerichtsschreiber sind,
müssen ohnehin über Rechtskunde verfügen. Das
steht im Gesetz und daran wird niemand etwas
ändern. Mit dem demagogischen Juristenschreck will
man die Leute kopfscheu machen. Es ist merkwürdig,
dass es immer noch Leute gibt, die unsern
einfachen und klaren Rechnungen nicht glauben wollen,
die auf Behauptungen hineinfallen, welche ins Blaue



(12. Mai 1924.) 261

hinaus gemacht werden. Wir haben die Sache nochmals

untersucht und ich möchte die Ergebnisse dieser
neuen Untersuchung mitteilen, obschon zu sagen ist,
dass es jedem, der ohne Vorurteil an die Sache herantritt,

doch klar sein muss, dass da Ersparnisse
gemacht werden müssen. Wir haben festgestellt, dass in
den Aemtern der V. Klasse der Statthalter im Minimum

5700, im Maximum 7200 Fr. bezieht, desgleichen
der Gerichtspräsident. Beide zusammen beziehen also
11,400—14,400 Fr. Wenn beide Amtsstellen vereinigt
werden, bekommt der eine Beamte eine Zulage von
1000 Fr., es ergibt sich also in den kleinen
Amtsbezirken pro Stelle eine effektive Ersparnis von 4700
bis 6200 Fr. In den Amtsbezirken IV. und III. Klasse
ist die Ersparnis noch höher, nämlich 4950—6600 Fr.
Für den ganzen Kanton, bezw. für die 19 Amtsbezirke
zusammengezählt, gibt das eine Ersparnis von 185,200
bis 240,200 Fr. im Maximum. Das kann kein Mensch
auf der ganzen Welt bestreiten.

Von dieser Bruttoersparnis gehen die Mehrkosten
der Angestellten ab. Man muss da die Fälle, wo
infolge des Wegfalles eines Beamten mit seiner teilweisen
Arbeitskraft ein neuer Angestellter eingestellt werden
muss, von den andern Fällen, wo es nicht nötig ist,
neue Arbeitskräfte anzustellen, trennen. Es gibt Aemter,
wo man damit auskommt, dass man besser qualifizierte

Angestellte einstellt, denen man einfach
Zulagen gibt. Das sind die Gründe, aus denen Mehrausgaben

entstehen können. Wir haben neuerdings Amt
für Amt durchgangen. Glücklicherweise haben wir
Erfahrungen aus den Aemtern, wo die Zusammenlegung

bereits stattgefunden hat, einerseits hei den
Betreibungsämtern in Fraubrunnen, Erlach, Aarberg,
Aarwangen, ferner aus den Aemtern, wo der
Gerichtspräsident die Funktionen des Statthalters ausübt. Wir
können schon ungefähr sagen, was in Wirklichkeit
gehen wird. Bei der Untersuchung sind wir zum
Ergebnis gekommen, dass im ganzen an neuen Stellen
oder Zulagen eine Ausgabe von 25,000—40,000 Fr.
nötig sein wird, aber erst im Laufe der Jahre. Das
gibt eine Nettoersparnis von 160,000—200,000 Fr.,
die allerdings auch nicht von heute auf morgen
eintreten wird. Bei diesen Zahlen lasse ich mich
grundsätzlich behaften und ich gewärtige neuerdings
Angriffe und Bestreitungen. Ich weiss nicht, ob die
Ersparnisse zu klein sind, als dass sie eine Behörde,
die für das finanzielle Gleichgewicht in der
Staatsverwaltung verantwortlich ist, interessieren könnten.
Wir dürfen in diesem Zusammenhang nicht vergessen,
dass die Vorlage einen Bestandteil der allgemeinen
Sanierungsaktion bildet, der sich gegenwärtig kein
Staatswesen in Europa entziehen kann. Wir wissen,
dass der Bund und andere Kantone mit mehr oder
weniger ausgesprochenem Erfolg daran sind, ihre
Finanzlage in Ordnung zu bringen. Wenn man die
Sache näher verfolgt, muss man sagen, dass die meisten
grossen Kantone in der Schweiz in ihrer Finanzlage
besser dastehen als wir. Wir haben immer noch ein
ungedecktes Defizit von mehreren Millionen, es muss
alles aufgeboten werden, um mit dieser Defizitwirtschaft

einmal fertig zu werden. Die Regierung hat ein
Programm, der Grosse Rat wird auch ein Programm
aufstellen müssen, das die Durchführung einer
Sparpolitik zum Gegenstand hat. Wir müssen überall dort,
wo es möglich ist, in der Staatsverwaltung zur gröss-
ten Einfachheit zurückkehren. Das ist ein Hauptzweck
der Vorlage, über die wir reden. Sie ist nicht für sich

allein zu nehmen, sondern bildet einen Bestandteil
eines ganzen Programms und darum kann man sie
nicht ohne Gefahr für das Ganze einfach auf die
Seite schieben. Diese Vorlage soll nebst andern dazu
beitragen, den Staatskredit, der gefährdet ist, wieder
herzustellen. Man darf also wohl sagen, dass es ums
Ganze geht. Die Vorlage bildet einen Teil dieser
umfassenden Aktion. Wir dürfen daher hoffen, dass der
Grosse Rat, uns auch heute unterstützen wird, wie er
es in der ersten Beratung gemacht hat. Wir dürfen
auch hoffen, dass das Volk uns seine Unterstützung
leihen wird, sobald man ihm klaren Wein einschenkt.

Zu diesem Exkurs war ich genötigt durch das
Zirkular, das ich angeführt habe. Es stehen noch andere
Sachen in diesem Zirkular, so die Behauptung, dass
an Stelle des abtretenden Beamten in den meisten
Fällen ein bis zwei neue Angestellte bewilligt werden
müssen. Das ist falsch. Weiter heisst es: «Es ist eine
bekannte Tatsache, dass ein Angestellter mangels des
Verantwortlichkeitsgefühls höchst selten die gleiche
Arbeit bewältigen wird, wie der Beamte selbst. » Das
ist nur bedingt richtig. Es gibt Beamte, die das tun,
aber auch solche, die es nicht tun. Ich will der Sache
nicht weiter auf den Grund gehen, ich will nicht
bösartig werden, aber ich hätte Beispiele, die beweisen,
dass da und dort auf dem betreffenden Amt nicht sehr
viel ginge, wenn nicht die Angestellten arbeiten würden.

Am Schluss des Zirkulars wird noch eine nicht
sehr loyale Anspielung gemacht auf einen Verband,
der doch den Herren am nächsten stehen sollte, auf
den Bezirksbeamtenverband. Es heisst da: «Die Stellung

dieses Begehrens durch den Bezirksbeamtenver-
band — es betrifft die Anregung des Herrn Grossrat
Ramstein — hätte sich nur kollegial ausgenommen;
allein von dieser Seite her werden in eigennütziger
Weise eher Henkersdienste geleistet. » Das werfen die
Herren angesichts des Grossen Rates ihren Kollegen
vom Bezirksbeamtenverband ins Gesicht. Was hätten
sie tun sollen, wenn es ihnen daran gelegen wäre,
loyalen und anständigen Widerstand zu leisten? Sie
hätten in die Versammlung der Bezirksbeamten kommen

sollen, die letzthin stattgefunden hat und wo man
dieses Traktandum extra auf die Tagesordnung
genommen hat. Dort hätten sie ihre Bedenken zur
Geltung bringen sollen. Es ist keiner gekommen, sie haben
es vorgezogen, ihren Kollegen in den Rücken zu
schiessen. Es liegt nun beim Grossen Rat, diese
Kampfesweise zu würdigen.

Nun noch einige Worte zum Antrag des Herrn
Grossra.t Ilamstein, der bekanntlich das Inkrafttreten
des Gesetzes noch um eine weitere Amtsdauer
hinausschieben will in der Weise, dass es den Betreibungsbeamten

in den 19 Aemtern freigestellt werden soll,
sich noch einmal wählen zu lassen, dass es auch dem
Wahlkörper freistehen soll, den Betreibungsbeamten
für eine weitere Amtsdauer zu wählen. Das Gesetz
würde also erst im Herbst 1930 mit seiner vollen
Auswirkung in Kraft treten. Kein Betreibungsbeamter wird,
freiwillig seinen Posten verlassen, sobald er die
Möglichkeit hat, sich nochmals für vier Jahre wählen zu
lassen. Der Effekt der Annahme des Antrages Ramstein

wäre also der, dass das Inkrafttreten des
Gesetzes um mehr als sechs Jahre hinausgeschoben würde.

Ich habe meinem Versprechen gemäss den Antrag
Ramstein dem Regierungsrat vorgelegt, der ihn
einstimmig abgelehnt hat und den Grossen Rat ersucht,

66*
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dasselbe zu tun, bei aller Anerkennung der humanen
Beweggründe, die Herrn Ramstein veranlasst haben,
den Antrag einzubringen. Ohne gewisse Unzukömmlichkeiten

geht es in solchen Fällen einfach nicht ab.
Sehen Sie sich um in andern Staatswesen, beobachten
Sie, was dort an Abbau und an Neuorganisationen
vorgenommen wird, an welche Aenderungen sich insbesondere

die Staatsbeamten dort gewöhnen müssen. Neben
solchen Dingen fällt das, was wir uns zu tun anschik-
ken, gar nicht in Betracht. Man muss nicht vergessen,
dass wir ein Pensionsdekret haben. Ohne dieses hätten
wir es gar nicht gewagt, eine derartige Vorlage
einzubringen. Warum sollten wir von dieser Gelegenheit
nicht Gebrauch machen? Was haben denn diese
Betreibungsbeamten, die da zurücktreten müssen, zu
gewärtigen? Sie haben einen ganz bestimmt
umschriebenen Anspruch gemäss dem Hülfskassende-
kret. Nach § 25 dieses Dekretes werden Renten
geleistet an Mitglieder, die für ihre bisherige Stellung
dauernd, invalid geworden sind, ferner an
Mitglieder, die nach mindestens 15 Dienstjahren ohne
eigenes Verschulden im Sinne des Art. 7 des
Abberufungsgesetzes vom 20. Februar 1851 nicht
wiedergewählt oder entlassen worden sind. Wer also bereits
15 Dienstjahre hat, bekommt eine Pension entsprechend

der Anzahl der Dienstjahre, wer weniger als
15 Dienstjahre hat, für den ist massgebend § 26,
wonach einmalige Abfindungen bis auf die doppelte
Jahresbesoldung geleistet werden an solche, die nach
Zurücklegung von 5 aber vor Vollendung von 15

Dienstjahren ohne eigenes Verschulden nicht
wiedergewählt oder entlassen worden sind. Wer weniger als
5 Dienstjahre hat, der bekommt, wie jeder andere, der
innert der ersten 5 Jahre aus der Kasse ausscheidet,
seine Einlage zurückerstattet. Der Staat sorgt also
ausreichend dafür, dass die Betreibungsbeamten, die
zurücktreten müssen, nicht etwa der Not ausgesetzt
sind. Wenn sie noch in jüngerem Alter stehen, haben
sie die Möglichkeit, ihre Arbeitskraft anderweitig zu
verwerten und haben zudem die Pension oder die
einmalige Abfindung. Man kann unmöglich sagen, dass
die Leute hart behandelt werden.

Nun haben sich sofort Stimmen erhoben, die
erklärten, dass der Staat für diese Pensionierungen
schwer Geld schwitzen müsste. Das ist falsch. Der
Staat macht seine Einlagen in die Hilfskasse Jahr für
Jahr genau gleich, ob diese Leute noch dazu gehören
oder nicht; es tritt im Gegenteil eine gewisse
Entlastung ein, weil sich die Zahl der versicherten Beamten

und damit die Lohnsumme vermindert. Die Behauptung,

dass da Mehrkosten entstehen, ist also falsch.
Wer den Schaden abwägt, der für einzelne, aber

lange nicht, für alle Beamte eintreten kann, und den
Nutzen, der für die Allgemeinheit auf dem Spiele
steht, der wird sagen müssen, dass wir, denen die
Fürsorge für die Allgemeinheit Überbunden ist, mit
unserer Stellungnahme nicht zögern dürfen. Wenn
man abbauen will, muss man es jetzt tun und nicht
erst in 6—7 Jahren. Es ist eine Art Selbsterhaltungstrieb

des Gemeinwesens, der uns veranlasst, den Grossen

Rat zu bitten, er möchte den Antrag Ramstein
ablehnen.

Dem Volk ist in dieser Angelegenheit nicht mit
Schlagworten gedient. Das Zirkular spricht von
Ehrlichkeit und von « Sand in die Augen streuen ».
Ehrlichkeit gegenüber dem Volk besteht darin, dass wir
offen und rückhaltslos den Finger auf die Wunde

legen und sagen, dass hier ein Zustand ist, der im
Interesse des Gemeinwohls verbessert werden muss,
und zwar mit einfachen, klaren und leicht verständlichen

Mitteln, die vielleicht für diesen oder jenen
nicht gerade angenehm zu schlucken sind, deren
Wirkung aber sicher eintreten wird. Ich hoffe angesichts
dieser Sachlage, dass der Grosse Rat auch auf die
zweite Beratung des Gesetzes eintreten werde und
ich habe immer noch die geheime Ploffnung, dass
Angehörige aller Parteien schliesslich doch noch für das
Gesetz stimmen werden.

Schüret), Präsident der Kommission. Wir haben
im ersten Stadium der Beratung des Gesetzes einen
Umweg gemacht, weil man uns in der Kommission
gesagt hat, niemals dürfe dieses Gesetz dem Volke
in der alten Form wieder aufgetischt werden, wenn
man nicht vorher das Dekret revidiere, das den
Gerichtspräsidenten und Regierungsstatthalter anbelangt.
Wie ist es nachher herausgekommen? Hier im Grossen

Rat ist die Revision des Dekretes abgelehnt, das
Gesetz aber angenommen worden. Nach diesem Ergebnis

haben wir keinen Grund, neuerdings Bedenken
hervorzuziehen, die der Grosse Rat selbst nicht
gehegt hat. Kein Mensch kann bezweifeln, dass das
Gesetz, wie es vorliegt, eine notwendige und nützliche
Vereinfachung und Ersparnis im Staatshaushalt bringt.
Kein Mensch kann behaupten, dass hier beispielsweise

die grossen Prinzipien der Gewaltentrennung,
über die man soviel gesprochen hat, in diesem
Zusammenhang irgend etwas zu tun haben. Es handelt
sich um die Rückgabe einer Funktion an den
Gerichtsschreiber, der diese Funktion unter dem alten bernischen

Recht bereits ausgeübt hat. Sie hat mit der
Frage der Trennung der Gewalten weder hinten noch
vorn irgendwie einen Zusammenhang.

Nun haben wir gegenwärtig den Zustand, dass
wichtige Aemter, die zu dieser Diskussion über
Gewaltentrennung Anlass gegeben haben, in vielen
Amtsbezirken vereinigt werden, gestützt auf Verfassung
und Dekret. Umso unhaltbarer ist der Zustand, der
diese weniger wichtigen Beamtungen getrennt lässt.
Dieser Zustand müsste schliesslich zum Gespött des

ganzen Volkes werden. Das Gesetz ist nichts anderes
als die Konsequenz aus dem Verfassungsgrundsatz,
der bereits zur Zusammenlegung von zwei Funktionen
geführt hat. Das ist das wichtige und grosse ari dieser

Sache; alles übrige, was dazu gesagt wird, ist
blosse Beigabe und Nebensache. Man muss sich hüten,
aus dieser Nebensache die Hauptsache zu machen.

Die Kommission hat beschlossen, das Gesetz, wie
es aus der ersten Beratung hervorgegangen ist, mit
einigen Abänderungen zur Annahme zu empfehlen.
Wir haben konstatieren können, dass sogar von einer
Seite, die Opposition gemacht hat, erklärt worden ist,
man habe eigentlich gegen die Zusammenlegung dieser

Beamtungen nichts einzuwenden und man könnte
mit der sozialdemokratischen Partei über die
Annahme dieses Gesetzes noch reden, wenn man sich
verpflichten wolle, die Zusammenlegung vom
Statthalter und Gerichtspräsident wieder aufzuheben. Einen
deutlicheren Beweis dafür, dass von keiner Seite dem
materiellen Inhalt dieses Gesetzes irgendwelche ernsthafte

Opposition gemacht werden kann, kann man sich
nicht denken. Die Gründe des Widerstandes liegen auf
einem andern Boden, in einem Verfassungsartikel, den
das Volk angenommen hat, und in einem Dekret, wel-
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ches zu revidieren der Grosse Rat sich geweigert hat.
Unter diesen Umständen glaubt die grosse Mehrheit
der Kommission, es sei selbstverständlich, dass man
jetzt vorwärts geht, nachdem sich dieser Umweg als
unnötig und unpraktisch erwiesen hat.

Küenzi. Wir haben in der ersten Beratung des
Gesetzes den Antrag auf Nichteintreten gestellt. Ich
möchte in aller Kürze auch beute diesen Antrag
begründen. Auf Wiederholungen kann ich verzichten
und möchte nur darauf hinweisen, dass die
Vereinfachung der Bezirksverwaltung seinerzeit als Einheit
dem Rate vorgelegt wurde. Man hat die Funktionen
des Präsidenten und Statthalters zusammengelegt und
vorgesehen, die Funktionen des Gerichtsschreibers
und Betreibungsbeamten zusammenzulegen. Ersteres
lag nach Annahme des Verfassungsartikels in der
Kompetenz des Grossen Rates. Nachdem in der letzten
Session die Mehrheit beschlossen hat, sie wolle dieses
Dekret nicht revidieren, auch nicht für die vier
Amtsbezirke, sehe ich heute keinen Anlass, einen Antrag
zu stellen, das ganze Dekret einer Revision zu
unterziehen, in dem Sinne, dass es überhaupt aufgehoben
würde. Man wird dieses Dekret etwas weiter wirken
lassen und wird sehen, ob auf Grund der Erfahrungen
in einigen Jahren neue Revisionsbestrebungen
auftauchen. Der Herr Regierungspräsident hat in der
Kommission gesagt, wenn das Gesetz über die
Zusammenlegung der Funktionen des Betreibungsbeamten

und des Gerichtsschreibers vor dem Volk nicht
Gnade finden werde, so sei es selbstverständlich, dass
nachher die Regierung von sich aus darauf dringen
müsse, dass die Zusammenlegung des Statthalters und
des Gerichtspräsidenten aufgehoben werde, weil es ein
Unding sei, wenn die beiden wichtigern Posten
vereinigt bleiben, die zwei weniger wichtigen Posten
hingegen nicht. Wir werden diesem Gesetz Opposition
machen, solange dieser Einbruch in die Gewaltentrennung

besteht, der dadurch entstanden ist, dass man
den gleichen Mann Statthalter und Gerichtspräsident
sein lässt.

Noch ein Wort zu den Ersparnissen. Man kann
zahlenmässig alles schön vorrechnen, aber ich möchte
doch fragen, ob nicht vermehrte Ueberstundenentschä-
digungen und Stellvertretungskosten nötig werden und
zwar dann eben bei qualifizierten Beamten, die eine
ganz erhebliche Summe ausmachen können. Das sind
Dinge, die man nicht so leicht ausrechnen kann, die
man aber doch in eine Bilanz einstellen muss und
wenn man das tut, käme man nicht auf die Ersparnisse,

die man uns vorgerechnet hat. In der letzten
Kommissionssitzung hat Herr Bichsei anhand von
schriftlichem Material erklärt, im Amt Fraubrunnen
sei durch Zusammenlegung sogar eine Mehrausgabe
entstanden. Ich überlasse es ihm, das hier zu
beweisen.

Was die allgemeine Sanierung anbetrifft, so hat
man darüber auch gesprochen. Es handelt sich hier
um einen ganz kleinen Teilpunkt; bei Bahnen und an
andern Orten wäre sehr viel mehr zu holen. Nachdem
dieser Zustand mehr als dreissig Jahre bestanden hat,
könnte man sich wirklich fragen, warum die
verantwortlichen Stellen, die die Sache hätten regeln sollen,
bis jetzt nichts gemacht haben. Bei der ganzen
Angelegenheit hat mich am meisten verwundert, dass
die Bedingung, die Herr Freiburghaus gestellt hat, es
sei nicht auf das Gesetz einzutreten, solange das De¬

kret nicht revidiert sei, so sang- und klanglos
verschwinden soll. Man hat in der ersten Lesung die
Gesetzesvorlage unter ganz andern Voraussetzungen
behandelt. Der Rat hat das Dekret versenkt und ich bin
sehr verwundert, dass man heute diese Bedingung auf
der Seite- lässt. Ich stelle den Antrag, auf das Gesetz
nicht einzutreten.

Bichsei. Nachdem mein Name genannt worden ist,
sehe ich mich veranlasst, einige Worte zu sagen. Es
ist Tatsache, dass ich in der Kommission bemerkt
habe, es werde von gewissen Seiten behauptet, der
finanzielle Erfolg, den das Gesetz haben sollte, werde
nicht eintreten. Ich habe das Material erst jetzt
bekommen, und war nicht in der Lage, es nachzuprüfen.
Das Material, das da gesammelt worden ist, behauptet
schwarz auf weiss, dass diese ganze Geschichte uns
mehr kosten werde. Nun muss man allerdings schauen,
auf welchen Grundlagen diese Berechnungen sich
aufbauen. Es wird da behauptet, wenn in dem betreffenden

Amtsbezirk die beiden Beamtungen des
Betreibungsbeamten und des Gerichtsschreibers nicht
vereinigt gewesen wären, hätte man zwei Angestellte
ersparen können. Das kommt natürlich zu einem
negativen Ergebnis, weil schliesslich doch zwei
Angestellte mehr kosten als ein Beamter. Die Leute
haben aber selbst das Gefühl, dass man die Berechnung

etwas anzweifeln kann, und versteifen sich nur
darauf, dass ganz sicher ein Angestellter mehr eingestellt

werden müsste. Nach den Erkundigungen, die
ich eingezogen habe, wäre es in der Tat denkbar, dass
ein Angestellter hätte erspart werden können. Damit
stellt sich die Rechnung etwas ungünstiger. Wir wissen

nur das, dass das Gesetz die Tendenz hat, die
Zahl der Beamten zu verringern, aber weniger die
Tendenz der Verringerung der Zahl der x\ngestellten.
Wir könnten gegenwärtig an vielen Orten Ersparnisse
machen, wenn man einige Angestellte nicht mehr
ersetzen würde. Dazu braucht man keine Gesetzesrevision.

Materielle Einwendungen gegen dieses Gesetz
hat in der Kommission aber niemand gemacht; wir
sind mit der Zusammenlegung dieser zwei Beamtungen

einverstanden. Persönlich habe ich immer noch
die Ueberzeugung, dass es besser gewesen wäre, wenn
man vorher das Dekret revidiert hätte. Da aber unsere
Fraktion beschlossen hat, diesen Vorbehalt fallen zu
lassen, füge ich mich diesem Beschluss.

Freiburg-haus. Ich möchte offiziell die Erklärung
abgeben, dass unsere Fraktion, gestützt auf die Situation,

wie sie durch die letzte Abstimmung im Grossen
Rat geschaffen worden ist, neuerdings zu dieser Frage
Stellung genommen hat. Ich kann Ihnen im Namen der
Fraktion die Mitteilung machen, dass wir einverstanden

sind, auf die Vorlage einzutreten, ohne die
Voraussetzung, die man seinerzeit gemacht hat, es möchte
gleichzeitig auch das Dekret vom März 1921 bezüglich
Zusammenlegung von Gerichtspräsident und
Regierungsstatthalter revidiert werden, aufrechtzuerhalten.
Wenn unsere Fraktion das tut, so geschieht es, um
damit neuerdings den Beweis zu erbringen, dass sie
den festen Willen bekundet, überall da, wo die
Möglichkeit vorhanden ist, ohne Schaden der Staatsverwaltung

Ersparnisse zu machen, bei diesen Ersparnissen
mitzuhelfen.

Was nun das Abstimmungsergebnis betrifft, so
möchte ich mir nur noch einige persönliche Worte
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gestatten. Ich meinerseits habe die Ueberzeugung,
dass, wenn dieser Passus über die Versetzung der
Bezirksbeamten von Trachselwald nicht vorgeschlagen
worden wäre, dieses Dekret vom Grossen Rat
mehrheitlich akzeptiert worden wäre. Wir wissen, wie die
Verhältnisse damals gelegen sind. Gerade dieser Passus

hat einer Revision des Dekretes vom 30. März
1921 das Genick gebrochen. Was nun das Eintreten
auf diese Vorlage betrifft, so möchte ich erklären, dass
wir der Neuerung keine weitere Opposition machen,
sondern Ihnen empfehlen, auf die Vorlage einzutreten.

Roth (Wangen). Ich möchte Ihnen ebenfalls
empfehlen, auf das Gesetz einzutreten. Diejenige
Vereinfachung, die das Land ursprünglich nicht gewollt hat,
gegen die grosse Bedenken laut wurden, die haben
wir nun, die andere Vereinfachung, bei der jedermann,
speziell auch in unserm Amt, gefunden hat, das sei
etwas, was man ohne weiteres machen könnte, die
haben wir nicht. Wenn ich in der letzten Session
Bedenken gegen das Gesetz geäussert habe, so nur
deshalb, weil damals die Volkswahl nicht vorgesehen war.
Ich möchte Urnen wärmstens empfehlen, auf das
Gesetz, so wie es aus der letzten Beratung hervorgegangen

ist, einzutreten. Ich bin auch der Meinung,
dass es kein glücklicher Zug war, als man in der
letzten Session das Dekret verworfen hat, hoffe aber
immerhin, dass das Gesetz dennoch angenommen
werde.

Iseli (Grafenried). Es wird bezweifelt, ob im
Amtsbezirk Fraubrunnen Ersparnisse gemacht worden sind
in den letzten 32 Jahren, wo wir einen Beamten
weniger gehabt haben, als in andern Aemtern. Man sollte
aber für seine Behauptungen andere Beweise beibringen

können, als das Herr Bichsei getan hat. Die
Behauptung, wir hätten zwei Angestellte fortschicken
können, wenn wir einen Beamten mehr gehabt hätten,
ist vollständig aus der Luft gegriffen. Der
Gerichtsschreiber, der zugleich Betreibungsbeamter ist, hat
für die beiden Beamtungen zusammen einen
Angestellten. Das hat seine grossen Vorteile. Es ist in
diesem Fall immer jemand auf dem Bureau, auch wenn
der Gerichtsschreiber in seiner Eigenschaft als
Gerichtsschreiber oder als Betreibungsbeamter fortgehen
muss. Das ist viel besser, als wenn man zwei
Beamte und nur einen Angestellten hätte. Zudem hätte
man in Fraubrunnen Bureaumiete bezahlen müssen,
wenn man einen Beamten mehr angestellt hätte. Das
macht in dreissig Jahren auch eine sehr grosse Summe

aus. Am besten wäre es jedenfalls gewesen, man
hätte bei der Einführung des Schuldbetreibungs- und
Konkursgesetzes die Volkswahl nicht eingeführt, denn
man sollte der Regierung das Recht geben, die
Betreibungsbeamten zu wählen. Damit hätte die Regierung

die Gelegenheit gehabt, in den kleinen Aemtern
die Beamtungen zu vereinigen. Wir hätten damit viel
ersparen können in den 19 Aemtern. Heute sind wir
berufen, die Möglichkeit für solche Ersparnisse zu
schaffen.

Ramstein. Nachdem der Herr Regierungspräsident
meinen Antrag bereits in der Eintretensdebatte ein-
lässlich hergenommen hat, möchte ich hier die Erklärung

abgeben, dass ich durchaus für die Vereinfachung

bin und mich glücklich schätze, wenn sie
angenommen wird. Die Notwendigkeit der Vereinfachung

habe ich je und je eingesehen. Ich habe auch als
Amtsverweser gearbeitet und weiss, welche Arbeitslast

da vorhanden ist. Die Notwendigkeit wird also
von mir nicht bestritten. Ich muss aber darauf
hinweisen, dass das Gesetz vor zwei Jahren verworfen
worden ist und dass wir alles vermeiden sollten, was
wieder Opposition hervorrufen könnte. Man sollte sich
darauf beschränken, die grundsätzliche Frage zu
erledigen. Ob es ein paar Jahre länger geht, bis der
volle Effekt erzielt wird, das ist schliesslich gleichgültig,

wenn wir nur einmal den Grundsatz haben.
Bringen wir das Gesetz nicht durch, dann wird man
auch den Zustand, den wir bereits erreicht haben,
wieder rückgängig machen, die Vereinigung von
Gerichtspräsident und Statthalter wird wieder in Frage
gestellt. Wenn man meinen wohlgemeinten Antrag
annimmt, so wird man sicher dem Gesetz damit viele
Freunde verschaffen. Es hängt ja vom Wahlkörper ab,
ob der Betreibungsbeamte noch auf eine neue
Amtsperiode gewählt werden soll oder nicht. Es ist also
nur eine kleine Milderung, die aber doch eine grosse
Opposition beruhigen könnte. Darum muss ich an
meinem Antrag festhalten, den ich bei der artikelweisen

Beratung noch näher begründen werde.

Lohner, Regierungspräsident, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ueber die Ersparnisse wollen wir
uns wirklich nicht mehr herumstreiten. Es ist
interessant, dass nun der Gewährsmann des Plerrn Grossrat

Bichsei in der Tat die Behauptung aufgestellt hat,
die Vereinfachung koste mehr, als dass sie einbringe.
Wenn es richtig wäre, dass man im Amt Fraubrunnen
oder in andern Aemtern von diesem Kaliber anstatt
eines wegfallenden Beamten zwei neue Angestellte
einstellen müsste, so sollte man uns allerdings
fortjagen. Da nun soviel vom Amt Fraubrunnen die Rede
gewesen ist, haben wir die dortigen Verhältnisse mit
besonderer Liebe untersucht. Wir haben auch die
interessante Behauptung überprüft, die von Herrn
Grossrat Iseli in der letzten Session gemacht worden
ist, die sich auf die Ersparnisse in den letzten 33
Jahren in Fraubrunnen bezieht. In Tat und Wahrheit
ist da infolge der Vereinigung von Gerichtsschreiber
und Betreibungsbeamten eine erhebliche Ersparnis
eingetreten. Die Ersparnis war im Anfang nicht so
gross, weil damals noch die vorchristliche Besoldung
von 2800 Fr. für einen Bezirksbeamten in Fraubrunnen

bezahlt worden ist, für einen Angestellten 1200
bis 1400 Fr. Die effektive Ersparnis im Fraübrunnen-
amt beträgt in 33 Jahren rund 75,000 Fr.; die
ausführlichen Zahlen stehen jedem zur Verfügung. Herr
Iseli hat also nicht so weit daneben gehauen, wenn
er von 100,000 Fr. gesprochen hat, denn zu diesen
75,000 Fr. sind noch die Ersparnisse zu rechnen, die
man gemacht hat, weil kein zweites Bureau nötig war.
Diese sind mit 500 Fr. im Jahr durchaus bescheiden
veranschlagt. Man kann annehmen, dass, wenn alle
andern Aemter von diesem Recht Gebrauch gemacht
hätten, den Gerichtsschreiber als Betreibungsbeamten
zu wählen, in den 33 Jahren dem Staate eine Ersparnis

von mindestens 1,5 Millionen zugute gekommen
wäre. Das ist doch eine Summe, die sich ansehen
lässt.

Absichtlich habe ich von dem armen Trachselwald-
handel nichts gesagt. Ich habe nämlich seither zu
meiner grossen Ueberraschung vernommen, dass man
hinter diesem Handel alles mögliche gesucht hat. Man



(12. Mai 1924.) 265

hat sogar in gewissen Kreisen den Verdacht gehabt,
die Regierung wolle irgendwelche Beamte in Trachsel-
wald begünstigen. Soweit ist unsere Phantasie nicht
gegangen. Wir haben bekanntlich nur gesagt, es sei
für Trachselwald etwas hart, wenn man es in eine
untere Klasse versetze, nachdem das Amt von 1919
bis 1922 in der höheren Klasse gewesen sei, mit der
Begründung, dass die betreffenden Beamten ja wegen
der Vereinigung von Amtsstellen eine Zulage bekommen,

während eben diese Vereinigung dann nicht
vollzogen wurde, also die Zulage auch nicht ausgerichtet
werden konnte. Ich bedaure, dass man alles Mögliche
dahinter gesucht hat. Wir haben viel zu viel Respekt
vor dem Entscheid des Grossen Rates, als dass wir
daran nörgeln wollten. Wir stellen uns auf den Boden
des verwerfenden Entscheides.

Nun noch das Votum des Herrn Küenzi. Er hat
auf eine Aeusserung von mir in der Kommission
angespielt, die dahinging, wenn das Volk die Zusammenlegung

von Gerichtsschreiber und Betreibungsamt
ablehne, könne man die Zusammenlegung der wichtigeren

Aemter der Statthalter und der Gerichtspräsidenten

kaum mehr aufrecht erhalten. Das ist für
Herrn Küenzi der Angelpunkt der ganzen Geschichte,
wie er in rühmenswerter Offenheit erklärt. Ich hoffe,
dass das Volk auf diese Fussangel nicht hineinfallen
werde. Für uns ist seine Ansichtsäusserung ein Grund
mehr, mit aller Energie für die Annahme des Gesetzes
einzutreten.

Herr Küenzi hat weiter unsere Ausrechnung der
Ersparnisse bestritten, indem er erklärt, Ueberstunden-
und Stellvertretungsentschädigung seien nicht
inbegriffen. Diese spielen aber gar keine Rolle, denn nach
einer Bestimmung des Besoldungsdekretes sind z. B.
bei Krankheit eines Beamten die Nebenbeamten
verpflichtet, die Stellvertretung gratis zu besorgen, so
dass nur ausnahmsweise bezahlte Vertreter funktionieren

würden. Das sind Ausgaben, die bei der
Gesamtsumme nicht in Betracht kommen. Zum Schluss
wirft Herr Küenzi die Frage auf, warum man diese
Reform nicht schon lang gemacht habe, wenn sie doch
so gut sei. Es wären noch viele Sachen in der Welt,
die man schon lang hätte machen sollen. Jakob Stämp-
fli z. B. hat sich anno 1.846 an dem Problem versucht,
den Kanton Bern neu in Amtsbezirke einzuteilen, also
die Aufgabe zu erfüllen, die Herrn Küenzi vorschwebt.
Schon die Regierung hat ihn allein gelassen und sein
Projekt in einer Schublade versenkt. Der Grosse Rat
hat es sogar abgelehnt, eine Kommission zu ernennen.
Heute würde es nochmals so gehen. Wenn das Volk
von dieser Sache nichts wissen will, so bleibt nichts
anderes übrig, als in der Werkstatt weiter zu
schustern, die sich das Bernervolk selbst erbaut hat.

Ab Stimmung.

Für den Antrag der vorberatenden
Behörden Mehrheit.

Detailberatung.
Art. 1, Alinea 1.

Lohner, Regierungspräsident, Berichterstatter des
Regierungsrates. In Alinea 1 schlagen wir Ihnen vor,

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

zu der ursprünglich von uns proponierten Fassung
zurückzukehren und zu sagen, dass die Amtsverrichtungen

des Betreibungsbeamten dem Gerichtsschreiber
übertragen werden. Das bedeutet nur eine

redaktionelle Aenderung, ist aber klarer und umschreibt
die Sachlage richtiger. Der Gerichtsschreiber soll bleiben,

da er ein Patent haben muss, also muss man ihm
die Funktion übertragen. Warum hatten wir das
geändert? Wenn das Volk den Gerichtsschreiber in diesen

Amtsbezirken wählen soll, so soll es nicht
gezwungen sein, von vornherein den im Amte stehenden

Gerichtsschreiber zu wählen, sondern es soll auch
den Betreibungsbeamten wählen können, wenn er
zufälligerweise auch ein Patent hat. Dieser Zweck kann
auch mit unserer Fassung erreicht werden. Das Volk
ist in seiner Wahl frei, es ist nur beschränkt auf
Patentinhaber. Wenn gegenwärtig zwei Notare
nebeneinander Beamte sind, der eine als Gerichtsschreiber,
der andere als Betreibungsbeamter, und wenn nachher
das Volk den Betreibungsbeamten zum Gerichtsschreiber

wählen wollte, so kann kein Mensch etwas
dagegen haben, auch wenn man die von uns vorgeschlagene

Fassung wählt. Da man aber die Stelle des Ger
richtsschreibers weiter bestehen lassen will, muss man
das im Gesetz klar sagen. Das ist nur dann der Fall,
wenn wir von einer Ueberträgung der Funktionen
sprechen.

Schüreli, Präsident der Kommission. In diesem
ersten Abänderungsantrag möchte ich nur noch
ergänzen, dass die Form, die wir gewählt haben, sich
derjenigen anpasst, die für die Vereinigung von
Statthalter und Gerichtspräsident angenommen worden
sind. Man hat also für gleiche Dinge auch die gleiche
Gesetzessprache gewählt.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 1. In denjenigen Amtsbezirken, in denen
gemäss Art. 45, Absatz 2, der Staatsverfassung
durch Dekret des Grossen Rates die
Amtsverrichtungen des Regierungsstatthalters dem
Gerichtspräsidenten übertragen sind, werden die
Amtsverrichtungen des Betreibungsbeamten dem
Gerichtsschreiber übertragen.

Alinea 2.

Angenommen.

Beschluss :

Der Grosse Rat kann die Vereinigung dieser
beiden Amtsstellen auch für andere Amtsbezirke
beschliessen, soweit dies ohne Nachteil für die
Erledigung der Geschäfte geschehen kann.

Alinea 3.

Lohner, Regierungspräsident, Berichterstatter des
Regierungsrates. Alinea 3 enthält die Bestimmung

24. 67
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betreffend die Volkswahl. Wir haben gefunden, dass
die Redaktion, wie sie aus der ersten Beratung
hervorgegangen ist, nicht gerade sehr schön ist und haben
daher eine andere vorgeschlagen, die an der Sache
selbst nichts ändert. Ferner haben wir die Vorschrift
hinzugefügt, dass der Wahl eine öffentliche Ausschreibung

voranzugehen habe. Das ist bereits jetzt so, nach
dem Gesetz von 1891 muss bei jeder Wahl eines
Betreibungsbeamten eine öffentliche Ausschreibung
vorangehen. Das ist für den Wahlkörper eine gewisse
Erleichterung, indem damit diejenigen, die glauben,
auf die Stelle Anspruch machen zu können, veranlasst
werden, sich zu melden. Es ist eine rein praktische
Ordnungsvorschrift.

Nun die Frage der Volkswahl. Die Regierung ist
tief betrübt, dass diese Volkswahl doch noch eingeführt

— fast hätte ich gesagt, erzwängt — werden
musste. Wir halten das nicht für eine gute Lösung,
dass solche Stellen, bei denen es einzig auf eine ganz
bestimmte Fachkenntnis ankommt, als Zierde unserer
demokratischen Einrichtungen in die Volkswahl
einbezogen werden sollen. Die Inhaber dieser Stellen
wechseln, insbesondere in den kleinen Aemtern, ziemlich

häufig, so dass die Bürger vielleicht im Laufe der
Amtsdauer mehr als einmal an die Urne gehen müssen.

Ich will nicht gegen den Strom schwimmen: .wenn
der Grosse Bat in seiner Mehrheit findet, das sei nötig
und zweckmässig und erleichtere die Annahme des
Gesetzes, wollen wir dagegen nichts sagen. Ich wollte
nur nochmals erklären und zwar im Auftrag des
Regierungsrates, dass wir diese Neuerung nicht als sehr
glücklich ansehen. Es ist allerdings so, wie bereits
gesagt worden ist, dass der Fehler nicht jetzt, sondern
im Jahre 1891 gemacht worden ist. Ich begreife, dass
man sich dieses Recht der Volkswahl jetzt nicht
nehmen lassen will. Die Regierung fügt sich der Mehrheit
des Rates, aber sie wollte aus ihrem Herzen keine
Mördergrube machen.

Schürch, Präsident der Kommission. Persönlich
teile ich die Auffassung des Herrn Regierungspräsidenten,

dass man auf die Volkswahl dieses
Betreibungsbeamten füglich hätte verzichten können. Trotzdem

habe ich in der Kommission mit der Mehrheit für
die Aufnahme dieser Bestimmung gestimmt. Es ist
gegenwärtig offenbar nicht sehr schwierig, die
Referendumsbürger gegen das einzunehmen, was in Bern
gemacht wird. Man hat bei der ersten Beratung dieses
Gesetzes gesehen, dass in gewissen Aemtern, dort,
wo die Vereinfachung kommen soll, bereits ein eigentliches

Gefühl der Zurücksetzung entsteht. Damit muss
man einigermassen rechnen. Wir möchten nicht dazu
beitragen, dass man in diesen Bezirken noch sagen
kann, jetzt nehme man ihnen auch noch das Wahlrecht,

das sei der Beweis dafür, dass man in Bern
über sie hinwegschreite. Deshalb ist es bei diesem
Konflikt, wessen Wahlrecht vorgehen soll, wohl eine
nicht ganz ungeschickte Taktik, wenn wir das Wahlrecht

des Volkes ganz unangetastet lassen, auch in
den Fällen, wo ein Betreibungsbeamter ein Amt
versieht, das nicht durch Volkswahl zu besetzen ist. Darum

habe ich dieser Aenderung auch zugestimmt. In
der Praxis ist eine solche Volkswahl gewiss nicht so
einfach, wie eine Wahl durch den Regierungsrat. Wir
wollen aber nicht vergessen, dass doch alle
Bezirksbeamten miteinander gewählt werden und dass man
also das Volk nicht zu einem besondern Wahlgang

einladen muss, damit es den Betreibungsbeamten
wähle.

Bichsei. Ich bin auch der Meinung, die Aufnahme
der Volkswahl des Gerichtsschreibers, dem zugleich
das Amt des Betreibungsbeamten übertragen ist, sei
eine glückliche Lösung. Dagegen stosse ich mich am
letzten Satz, wonach der Wahl eine öffentliche
Ausschreibung voranzugehen hat. Ich kann mir nicht
denken, dass das die Durchführung erleichtern soll.
Wenn nicht bereits gesetzliche Bestimmungen
bestehen, die die Aufnahme dieser Bestimmung notwendig

machen, möchte ich bitten, sie zu streichen. Wir
schreiben die Stellen des Statthalters und
Gerichtspräsidenten auch nicht aus, diese Beamten müssen
sich nicht vorher anmelden. Ich möchte also
beantragen, auch hier das gleiche Verfahren durchzuführen.

Küenzi. Wenn die Kommissionsminderheit dazu
kommt, Ihnen den Antrag zu stellen, Alinea 3 des
Artikels 1 sei überhaupt zu streichen, so kommt das
nicht daher, weil wir plötzlich auf ein demokratisches
Recht verzichten wollen. Man macht hier eine
Konzession, aber in Tat und Wahrheit ist das Wahlrecht
eben nicht mehr in allen Amtsbezirken gleich. Es kann
in diesen 19 Amtsbezirken nicht jeder stimmberechtigte

Bürger, der in bürgerlichen Ehren und Rechten
steht, gewählt werden. In diesem Sinne ist es also ein
eingeschränktes Wahlrecht. Was den Gerichtsschreiber

speziell anbelangt, ist es unnötig, dass er vom
Volk gewählt wird. Man kann also füglich diese Wahl
dem Regierungsrat überlassen und ich beantrage, hier
das dritte Alinea zu streichen.

Loliner, Regierungspräsident, Berichterstatter des
Regierungsrates. Gegenüber Herrn Bichsei möchte
ich darauf hinweisen, dass das von uns vorgeschlagene

Verfahren jetzt schon besteht, indem in § 4 des
Einführungsgesetzes von 1891 gesagt ist, dass der
Wahl der Beamten eine öffentliche Ausschreibung
voranzugehen hat. Es hängt nun nicht viel daran, aber
wir haben doch die Auffassung, dass darin eine
gewisse Erleichterung liegt. Die Anmeldungen kommen
an die Justizdirektion, sobald die Frist abgelaufen ist,
wird die Liste der Anmeldungen dem betreffenden
Statthalter zugeschickt und dort bekannt gemacht, die
Wählerschaft ist in ihrem Wahlrecht nicht gebunden,
aber es kann in diesem oder jenem Fall durch Ver-
grösserung der Auswahl eine gewisse Erleichterung
eintreten. Wenn man das aber nicht will, sind wir
nicht unglücklich. Nun haben die Herren gehört, dass
der ausgesprochenste Gegner des Gesetzes, Herr Grossrat

Küenzi, plötzlich der Regierung zu Hilfe kommt.
Bei dieser Hilfeleistung ist mir nicht ganz behaglich,
denn wahrscheinlich wird etwas dahinter sein. Den
Entscheid über den Antrag Bichsei überlasse ich dem
Grossen Rat.

Bichsel. Ich muss trotz den Aufklärungen, die ich
erhalten habe, meinen Antrag aufrecht erhalten.

Bürki. Ich möchte den Rat bitten, dem Antrag der
vorberatenden Behörden zuzustimmen. Die Argumentation

des Herrn Bichsei halte ich nicht für richtig,
sondern bin im Gegenteil überzeugt, dass eine
Vereinfachung eintreten wird.
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Seiler. Ich war seinerzeit ein Gegner der Volkswahl

der Regierung und bin es noch heute. Man hat
immer behauptet, das Volk verlange diese Wahl; es
würde sich aber fragen, ob das Volk hier nochmals
zustimmen würde. Früher, wo wir die Regierungsräte
gewählt haben, haben wir mit ihnen noch ein Wort
reden können; jetzt haben wir dazu nicht mehr
Gelegenheit, da sie uns nur auslachen. (Heiterkeit.) Es
ist auch eine Frage, ob es eine glückliche Lösung war,
dass das Volk den Gerichtspräsidenten wählt. Beim
Gerichtsschreiber verhält es sich gleich. Ich kann
nicht begreifen, dass man sie durch das Volk wählen
lassen will. Uebertragen wir diese Wahl einfach dem
Regierungsrat, dann werden wir sicher richtige
Gerichtsschreiber bekommen. Ich beantrage daher
Streichung dieser Volkswahl.

M. Boinay. Je suis surpris d'entendre un membre
du parti socialiste combattre la nomination par le
peuple des greffiers des tribunaux. C'est un droit
accordé au peuple.

Lors des débats de la loi sur la poursuite on avait
ici longuement discuté pour savoir qui nommerait
les préposés aux poursuites: le gouvernement ou le
peuple. Le parti de M. Dürrenmatt avait énergique-
ment demandé le maintien de la nomination par le
peuple. Le projet fut rejeté uniquement parce qu'il
ne prévoyait pas la nomination par le peuple. Un mois
plus tard, le gouvernement était sur le point de se
voir imposer une loi par la Confédération elle-même.
Le Grand Conseil se réunit d'urgence et décida de
laisser au peuple la nomination des préposés aux
poursuites. Le peuple nommera tout aussi bien les
greffiers que les présidents de tribunaux. Sans doute,
le peuple peut se tromper, mais le gouvernement, lui
aussi, se trompe souvent, et nomme des employés de
seconde cuvée. Récemment, on en a eu le preuve
dans un district du Jura, à propos de la nomination
d'un président du tribunal. Je proopSe donc que la
nomination soit laissée au peuple.

Cueni. Die Amtsdauer der vom Volke gewählten
Bezirksbeamten 'läuft im Herbst 1926 ab. Bei den
Gerichtsschreibern wird das nicht überall der Fall
sein. Nun präsentiert sich ein Gerichtsschreiber, dessen

Amtsdauer beispielsweise bis 1928 geht, im Jahre
1926 bei der Volkswahl. Nehmen wir an, er falle
durch, dann kann er sich darauf berufen, dass seine
ursprüngliche Amtsdauer doch bis 1928 geht und
niemand kann ihn zum Rücktritt nötigen. Ich möchte
fragen, ob man sich diesen Fall überlegt hat und wie
man sich dabei zu verhalten gedenkt.

Lohner, Regierungspräsident, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das ist eine Frage, diebeidenUeber-
gangsbestimmungen zu erörtern ist. Es fragt sich, wie
der Anspruch des gewählten Gerichtsschreibers und
der Anspruch des Volkes auf Wahl des neuen Beamten

miteinander in Einklang zu bringen ist. Wir haben
bereits derartige Uebergangsbestimmungen vorgeschlagen

und wollen bei diesem Anlass darüber reden.

Ab Stimmung.
Für den Antrag Bichsei Minderheit.
Für den Streichungsantrag Küenzi Minderheit.

Beschluss:

In den unter die Vereinigung fallenden
Amtsbezirken wird der Gerichtsschreiber durch die
stimmberechtigten Bürger des Bezirkes gewählt.
Der Wahl hat eine öffentliche Ausschreibung
voranzugehen.

Art. 2.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 2. Wo eine solche Uebertragung stattfindet,
werden Besoldungszulagen ausgerichtet, deren

Höhe durch Dekret des Grossen Rates bestimmt
wird.

Art. 3.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 3. Im Falle der Vereinigung wirkt die
Amtseinstellung, Amtsentsetzung oder Abberufung
in der einen oder andern Eigenschaft bezüglich
beider Beamtungen.

Art. 4.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 4. 1st für mehrere Amtsbezirke nur ein
Gerichtspräsident eingesetzt, so soll er am Ort
des Gerichtssitzes eines der Amtsbezirke wohnen.

Der Gerichtspräsident, dem die Amtsverrichtungen

des Regierungsstatthalters übertragen sind,
wohnt am Ort des Gerichtssitzes.

Ausnahmsweise kann, wenn kein Nachteil für
die Verwaltung zu befürchten steht, das
Obergericht mit Zustimmung des Regierungsrates dem
Gerichtspräsidenten die Wahl eines andern Wohnsitzes

gestatten.

Art. 5.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 5. Die Gerichtspräsidenten, denen
zugleich die Funktionen des Regierungsstatthalters
obliegen, werden vom Regierungsrat beeidigt.

Angenommen nach Kommissionsvorlage.
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Art. 6.

Lohner, Regierungspräsident, Berichterstatter des

Regierungsrates. Hier liegt Ihnen ein neuer Zusatzantrag

gedruckt vor. Er soll den Fall regeln, wo vor
Ablaut der gegenwärtigen Amtsdauer die Stelle eines
Betreibungs- und Konkursbeamten frei wird. Wenn
das Gesetz vollständig zur Anwendung käme, so würden

wir sofort den neuen Beamten zu wählen haben,
der beide Funktionen auf sich vereinigt. Das kann
man nun in dem Falle nicht, wo ein Gerichtsschreiber
da ist, der für vier Jahre gewählt ist. Dort muss der
Uebergang geordnet werden. Wir sehen diese Ueber-
gangslösung darin, dass der Gerichtsschreiber, solange
seine Amtsdauer noch läuft, einfach die Funktionen
übernimmt, wie das in einer ganzen Reihe von
Amtsbezirken geschieht. Man kann nicht für die Zwischenzeit

noch einen Betreibungsbeamten wählen. Damit
ist auch die Frage des Herrn Grossrat Cueni
beantwortet.

Ramstein. Der Herr Kommissionspräsident hat
auffälligerweise über meinen Antrag nichts gesagt.
Ich möchte ihn nun wieder aufnehmen und den
Antrag stellen, im zweiten Alinea von Art. 6 die Worte
beizufügen: «Sie können für eine fernere Amtsperiode
gewählt werden ». Der Wahlkörper wäre durchaus
nicht gebunden. Ich gebe zu, dass damit die Neuordnung

etwas länger auf sich warten lässt, muss aber
doch sagen, dass ich es für unangebracht halte, Leute
auf so kurze Zeit aus einem solchen Amt zu entfernen.
Es handelt sich um wenige Personen, auf die man
billige Rücksicht nehmen sollte, indem man ihnen
eine Gnadenfrist gewährt. Dabei handelt es sich um
kleine Amtsbezirke, in welchen die Bezirksbeamten
grossen Einfluss haben. Wenn man diese Rücksicht
nicht gewährt, haben wir ganz sicher mit verschärfter
Opposition zu rechnen. Opposition haben wir nun aber
gerade genug, daher wäre es angebracht, hier eine
gewisse Opposition zu entwaffnen. Ich bin durchaus für
Vereinfachung, wünsche aber die nötige Rücksichtnahme.

Wenn Sie meinen Zusatzantrag annehmen,
so haben Sie doch erreicht, dass der Grundsatz einmal
gesetzlich festgelegt ist, wenn hingegen das Gesetz
verworfen wird, so wird der bisherige unhaltbare
Zustand nicht geändert.

Scliih'ch, Präsident der Kommission. Die Kommission

hat diesen Antrag mehrheitlich abgelehnt. Vor
allem ist darauf hingewiesen worden, dass ein Feldzug

für die Vereinfachung der Bezirksverwaltung
eingesetzt hat, dass die Beamten in den Bezirken draus-
sen schon lange darauf gefasst sein mussten, dass
diese Sache kommt. Ohne dass man hätte erwarten
können, dass eine wesentliche Aufregung entstehen
werde, ist dieses Gesetz mit verhältnismässig schwachem

Mehr abgelehnt worden. Wir stehen also mitten
in einer Bewegung, die früher angefangen hat und die
bezüglich wichtiger Aemter zum Ziele gelangt ist. Es
sollte unter diesen Umständen möglich sein, ohne
wichtige Interessen zu verletzen, diese Bestimmung
aufrecht zu erhalten und nicht noch bis zum Jahre
1930 die Doppelspur weiterzuführen, die ein Widerspruch

zum ganzen System ist, das wir grundsätzlich
in der Verfassung angenommen haben. Es scheint
uns, es sollte hier möglich sein, wesentliche Einspa¬

rungen zu machen und zwar schon in der Periode
von 1926—1930. Es ist schade, dass man sowohl
Verfassung als Gesetze und Dekrete hat abändern
müssen, damit ist nämlich das Volk etwas irre
geworden. Es ist längstens anerkannt worden, dass bei
der letzten Abstimmung das Volk nicht genügend
orientiert war. Wir haben das Gefühl, es würde an
vielen Orten doch nicht recht verstanden, wenn man
nun bei diesen Beamten noch vier Jahre zulegen würde,

während man das bei den andern nicht getan hat.

Abstimmung.
Für den Antrag Ramstein Minderheit.

Beschluss :

Art. 6. Durch dieses Gesetz wird § 4, Abs. 2
und 3, des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs vom 18.
Oktober 1891, aufgehoben.

Die gegenwärtig im Amt stehenden
Betreibungsbeamten, deren Stellen infolge dieses
Gesetzes aufgehoben werden, können bis zum
Ablauf ihrer Amtsdauer im Amte bleiben.

Wird vor Ablauf der gegenwärtigen Amtsdauer

die Stelle eines Betreibungs- und Konkursbeamten

in einem der unter die Vereinigung
fallenden Bezirke frei, so werden für den Rest der
Periode die Verrichtungen dieses Amtes dem im
Amt stehenden Gerichtsschreiber übertragen.

Art. 7.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 7. Dieses Gesetz tritt mit der Annahme
durch das Volk in Kraft.

Titel und Ingress.

Angenommen.

Beschluss:

Gesetz
über die

Vereinfachung der Bezirksverwaltung.
Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:
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Schlussabstimmung.
Für Annahme des Gesetzesentwurfes Mehrheit.

Geht an die Regierung zur Ansetzung der
Volksabstimmung.

Aarekorrektion Tbalmatten-Saanenmndung.

Bösiger, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Uferschutz an dem Teilstück der
Aare Thalmatten-Saanemündung-Aarberg hat von
jeher grosse Aufwendungen der anliegenden Gemeinden

und der Schwellenpflichtigen erfordert. Die
Arbeiten wurden etappenweise ausgeführt und zuerst
vom Bund und nachher auch vom Kanton subventioniert.

Im Jahre 1907 ist ein generelles umfassendes
Projekt ausgearbeitet worden, mit einer Ausgabensumme

von 830,000 Fr. Der Bund hat im Sommer 1907
die Subventionierung dieser Arbeiten beschlossen, der
Kanton im Januar 1908. Das eidgenössische Oberbau-
inspektorat, das dieses Geschäft geprüft hat, hat
namentlich verlangt, dass der obere Teil dieser Strecke
in die Korrektion einbezogen werde, da es hauptsächlich

hier notwendig sei, durch eine rationellere
Gestaltung des Flusslaufes das Gelände zu sichern und
Uferanbrüche zu verhindern. Während die Korrektion
des untern Teils nach und nach ausgeführt worden ist,
ist der obere Teil nicht an die Hand genommen worden,

weil sich finanzielle Schwierigkeiten ergeben
haben und weil die Wasserwerke Kallnach-Niederried
und Mühleberg ausgeführt worden sind. Dadurch sind
an Stelle der früheren Schwellenpflichtigen die Bernischen

Kraftwerke schwellenpfliclitig geworden. Diese
haben nun, gestützt auf die etwas veränderten
Verhältnisse, ein neues Projekt ausgearbeitet. Die Kosten
werden für dieses Teilstück 490,000 Fr. betragen,
während im früheren Projekt dafür 240,000 Fr. vorgesehen

waren. Im Frühjahr 1922 haben die Bernischen
Kraftwerke der Regierung ihr Projekt vorgelegt und
das Subventionsgesuch eingereicht. Wir haben das
Projekt gemeinsam mit den zuständigen eidgenössischen

Behörden geprüft und festgestellt, dass die
vorgesehenen Arbeiten ungefähr die gleichen sind, wie
sie 1907 und 1908 vorgesehen waren. Der Kredit, der
damals in Aussicht genommen wurde, ist bis auf
165,000 Fr. erschöpft und dieser Restbetrag ist
notwendig, um die noch auszuführenden Korrektionsarbeiten

auf der Flusstrecke Saanemündung-Aarberg
zu vollenden. Somit standen wir vor der Tatsache,
dass das Teilstück Thalmatten-Saanemündung neu
finanziert werden muss. Nun haben aber die
Bundesbehörden erklärt, dass sie keine Subvention mehr
geben, denn Schwellenpflichtige Subventionsnehrner seien
nunmehr die Bernischen Kraftwerke und diesen
gegenüber, als einer konzessionierten Erwerbsgesellschaft,

müsse man eine andere Haltung einnehmen.
Daraufhin ist der Handel die längste Zeit liegen
geblieben, aber dieses Frühjahr habe ich das Geschäft
wieder aufgegriffen und mich mit den eidgenössischen
Behörden ins Einvernehmen gesetzt.

Die Kreditierung dieser Arbeit ist im Jahre 1907

erfolgt. Damals waren die Preise wesentlich anders
als heute. Gegenüber jener Zeit muss man jetzt für

die Ausführung ungefähr 130 Prozent mehr bezahlen.
Es handelt sich genau um die gleichen Arbeiten, die
man vor Erstellung des Mühlebergwerkes hat,
ausführen wollen. Wenn auch diese Arbeiten im Interesse

der Bernischen Kraftwerke liegen, indem sie
einen besseren Ablauf ihres Unterwasserkanals
ermöglichen, so ist das nur eine sekundäre Wirkung
dieser Korrektion. Der primäre Erfolg dieser Arbeiten
ist der, dass das Wasser beidseitig eingedämmt wird,
was der ganzen Gegend zugute kommt.. Wir haben
auch festgestellt, dass es sich ganz gleich bleibt, ob
die früheren Schwellenpflichtigen Gesuchsteller sind
oder die Bernischen Kraftwerke, denn schliesslich sind
die letzteren ein Unternehmen, bei dem die Allgemeinheit

sehr stark beteiligt ist.
Die Bundesbehörden haben endlich in die

Subventionierung dieser Arbeiten eingewilligt und eine
Subvention von 331/:i °/0 zugesprochen. Nun lag es an
uns, zu prüfen, ob der Kanton Bern dieses Werk ebenfalls

subventionieren soll. Wir haben das
Wasserrechtsgesetz angerufen und festgestellt, dass immer
dann, wenn derartige Flussverbauungen ausgeführt
werden, der Konzessionär angehalten werden kann,
einen Betrag zu bezahlen, wenn er durch diese
Arbeiten einen Vorteil davon trägt oder wenn für ihn
ein Nachteil abgewendet wird, für den er haften muss.
Die Korrektion hätte aber auch vor der Anlage des
Kraftwerkes ausgeführt werden müssen und wenn
nun auch die Bernischen Kraftwerke einen kleinen
Vorteil davon haben, so liegt doch der Hauptvorteil
bei der betreffenden Landesgegend, indem bereits
versumpftes Gebiet wieder als Kulturland erschlossen
werden kann. Wir empfehlen Ihnen Annahme des
vorgelegten Beschlussesentwurfes.

Nyffeler, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Zu den ausführlichen Mitteilungen des Herrn

Baudirektors habe ich nur wenige Ergänzungen
anzubringen. Schon im Jahre 1907 ist ein Kantonsbeitrag
bewilligt worden, worauf einzelne Gemeinden ihre
Arbeiten ausgeführt haben, andere aber nicht. Wenn
nachher ein Hochwasser gekommen ist, sind diejenigen

Gemeinden, die die Korrektionsarbeiten schon
begonnen hatten, geschädigt worden. Das Gesamtprojekt

von 1907 sah Kosten von 830,000 Fr. vor. Diese
Summe ist aufgebraucht. Es bleibt nun das letzte
Teilstück auszuführen, an welches der Bund eine
Subvention von 331/3 % ausrichtet. Das ist der höchste
Ansatz für solche Arbeiten; die Bundesbehörden haben
zugleich erklärt, dass sie in Zukunft an konzessionierte
Privatunternehmungen nichts mehr geben werden. Der
Fall solle also keinen Präzedenzfall bilden für künftige
Unterstützungen, sondern die Unterstützung werde
hier nur bezahlt, weil es sich um ein Projekt handle,
das schon 1907 als subventionswürdig betrachtet worden

sei. Der Bund stellt ferner die Bedingung, dass
er seine Subvention nur gebe, wenn die Regierung
innert 6 Monaten die Erklärung abgebe, dass auch sie
einen Beitrag bewillige. Der Bundesbeitrag wird in
jährlichen Raten von 33,000 Fr. bezahlt. Wir
empfehlen Ihnen Bewilligung dieses Kredites von 98,000
Franken.

Jenny (Uettligen). Ich möchte den Rat ersuchen,
dem Antrag der vorberatenden Behörden zuzustimmen
und den Kredit zu bewilligen, indem ich nur bestätigen

kanp, dass die Korrektion dieses Teilstückes ab-

68*
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solut notwendig ist. Im weitern kann ich bestätigen,
dass durch die Erstellung dieses Unterwasserkanals
eine grosse Fläche von Kulturland gewonnen werden
könnte.

Genehmigt.

Beschluss :

Das vom schweizerischen Bundesrat am 18.
März 1924 genehmigte und mit 331/3% der
wirklichen Kosten bis zum Höchstbetrag von 163,333
Franken, als 331/s°/0 der Voranschlagssumme von
490,000 Fr., subventionierte Projekt für die
bereits in der von 1907/1908 genehmigten Gesamtvorlage

Runtigen-Aarberg vorgesehenen Korrektion

der Aare zwischen Thalmatten und Saane-
mündung wird gutgeheissen und an die Ausführung

desselben den Bernischen Kraftwerken A>G.
ein Kantonsbeitrag von 20% der wirklichen
Kosten, im Maximum 98,000 Fr., im Sinne der
Subventionsbeschlüsse bewilligt unter folgenden
Bedingungen :

1. Die Bernischen Kraftwerke A. - G. und ihre
event. Rechtsnachfolger haften dem Staate
gegenüber nach den Vorschriften der ßundes-
und Kantonsbehörden für die sachgemässe
Ausführung sowie für den richtigen Unterhalt

der Bauten.
2. Die Baudirektion ist ermächtigt, allfällig noch

wünschbar werdende Ergänzungen am Projekt

im Einvernehmen mit den Bundesbehörden
anzuordnen.

3. Die Auszahlung der Bundes- und Kantonsbeiträge

erfolgt nach Massgabe der
Subventionsbeschlüsse und der dafür zur Verfügung
stehenden Kredite.

4. Allfällige Mehrkosten werden nicht
berücksichtigt.

5. Der Bundesratsbeschluss vom 18. März 1924
wird als integrierender Bestandteil dieses
Beschlusses erklärt.

6. Die Bernischen Kraftwerke A.-G. haben in¬

nerhalb zweier Monate nach Eröffnung dieses
Beschlusses, spätestens bis 1. September 1924,
die Annahme der Subventionsbeschlüsse nebst
Bedingungen zu erklären.

II.
Was gedenkt die bernische Regierung zu tun, um

der immer mehr um sich greifenden Abwanderung
von Handel und Industrie und der damit verbundenen
Kapitalflucht aus unserem Kanton zu begegnen?

Montandon (Biel)
und 22 Mitunterzeichner.

Gehen an die Regierung.

Schluss der Sitzung um 4% Uhr.

Der Redakteur:
Vollenweider.

Zweite Sitzung.

Dienstag den 13. Mai 1924,

vormittags 8 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Siegenthaler (Trub).

Eingelangt sind folgende

Interpellationen :

i.

1. Ist dem Regierungsrat bekannt, dass sich an der
landwirtschaftlichen Schule in Langenthal Vorkommnisse

zugetragen haben sollen, die, sofern sie zutreffen,

dem Ansehen und dem Zweck der Schule Schaden

zufügen können?
2. 1st der Regierungsrat bereit, eine Untersuchung

anzuordnen, um den Sachverhalt vor der Oeffentlich-
keit klarzustellen?

Christen
und 13 Mitunterzeichner,

Der Namensaufruf verzeigt 192 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 32 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Bieri, Brönnimann,
Bühlmann, Burri, Choffat, Flück, Frutiger, Glaser, Graf
(Bern), Grimm, Guggisberg, Hauswirth, Howald, Jenny

(Worblaufen), Leuenberger, Lindt, Luterbacher,
Lüthi, Michel, Minger, v. Müller, Neuenschwander
(Bowil), Reichen, Zaugg, Zesiger; ohne Entschuldigung

abwesend sind die Herren: Aeschlimann, Clé-
rnençon, Hadorn, Hofmann, Renggli, Schlup.
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Tagesordnung s

Aufforstung und Verbauung Bundergraben; Hantons¬

beitrag.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es handelt sich im vorliegenden
Geschäft um ein Verbauungs- und Aufforstungsprojekt
der Lötschbergbahn im sog. Bundergraben. Dieser
gefährliche Wildbach, der ungefähr dem Gelände von
Kandergrund gegenüber, auf der rechten Seite der
Lötschbergbahn ausmündet, hat ein sehr grosses
Einzugsgebiet, dessen Abhänge aus Wald, Weiden und
auch angebrochenen Flächen besteht. Zur grösseren
Sicherheit für die Bahn selbst hat sich die
Bahngesellschaft entschlossen, dieses Gebiet zu verbauen
und aufzuforsten. Hiebei käme ein Areal von ungefähr

70 ha in Betracht. Selbstverständlich wird nur
dort verbaut und aufgeforstet, wo es notwendig ist.

Das Verfahren in einem solchen Fall ist das
folgende: Zuerst wird vom Vorstand der betreffenden
Genossenschaft ein generelles Projekt aufgestellt und
eingereicht. Dieses geht an den Bund. Dann findet
eine Begehung des Geländes mit den Organen des
Bundes statt und erfolgt die Vereinbarung über das
technische Vorgehen bei der Verbauung und
Aufforstung. Erst nachdem der Bundesrat beschlossen
hat, kommt das Projekt an den Kanton zurück, der
seinerseits zu beschlossen hat. Mit der Erwerbung
des Terrains befasst sich der Staat nicht; das ist
Sache der Bahngesellschaft, ebenso die Vereinbarung
betreffend die Servitute mit den Grundeigentümern.
Das ist bereits geschehen.

Seinerzeit wurde von der Lötschbergbahn die
Anregung gemacht, das ganze Gebiet, das zu diesem
Zwecke erworben werden musste, möchte vom Staat
übernommen werden. Die Forstdirektion hat das
abgelehnt, weil die Holznutzung in den Waldungen,
die unmittelbar an der Bahn liegen, mit sehr vielen
Schwierigkeiten verbunden ist; es darf da nur zu
bestimmten Tagesstunden geholzt werden, damit nicht
die kursierenden Züge durch herabfallende Stämme
gefährdet werden. Deshalb kann die Bahn selber die
Arbeit viel besser selbst einrichten und durchführen.

Das Projekt sieht, ohne den Landerwerb, Kosten
im Betrag von 165,000 Fr. vor. Daran hat der Bund
folgende Beiträge gesprochen: 1. 70% an die Kosten
der Kulturen, die einen Betrag von 56,000 Fr.
ausmachen, mit rund 39,500 Fr.; 2. 60% an die Kosten
der Lawinen- und Steinschlagverbauung. Diese
Verbauung macht sich so, dass an den Stellen, wo die
Lawinen sich loslösen, 1—11/2 m hohe Mauern
errichtet und oben mit Rasen gedeckt werden, also ge-
wissermassen eine Reihe von Terrassen erstellt wird.
Dort ist es dann nicht mehr möglich, dass sich die
Lawinen loslösen können, indem die steilen Flächen
durchbrochen werden durch diese Terrassen, auf denen
sich der Schnee ablagert und nicht einfach abrutschen
kann. Drittens leistet der Bund an die Bach- und
Runsenverbauungen 50% 20,000 Fr. Es muss dafür

gesorgt werden, dass diese Bäche sich nicht mehr
tiefer einfressen können. Für die spätere
Bewirtschaftung des Gebietes müssen auch Fuss- und Schlitt-
weganlagen erstellt werden. Hieran leistet der Bund
50% 22,000 Fr: So gibt der Bund an die
Gesamtausgaben von rund 165,000 Fr. Beiträge von zusammen

98,100 Fr., zuzüglich eines Extrabeitrages von

6000 Fr. als Entschädigung für den Ertragsausfall in
den ersten fünf Jahren. Wenn nämlich zum Zwecke
der Aufforstung Terrain erworben wird, so ist es
begreiflich, dass in den ersten Jahren von einem Ertrag
desselben nicht gesprochen werden kann, im Gegenteil

ein Ausfall sich ergibt. Um nun aber den Erwerb
von Grund und Boden für solche Zwecke zu erleichtern,

schreibt die Bundesgesetzgebung vor, dass in
diesem Falle der Bund auch noch einen Beitrag an
den Landerwerb gewähren kann, und zwar im
fünffachen Jahresertrag. Dieser wurde für die in Betracht
kommende Fläche auf 6130 Fr. festgesetzt. Damit
betragen die Leistungen- des Bundes insgesamt 104,275
Franken.

Nach dem kantonalen Forstgesetz ist der Staat
verpflichtet, für derartige Aufforstungen und Verbauungen

im Hochgebirge einen Beitrag von 20—30%
zu leisten. Der Regierungsrat schlägt Ihnen in diesem
Falle das Minimum vor, also 20%, was 33,000 Fr.
ausmachen würde. Die im vorgelegten Beschlussesentwurf

festgestellten Bedingungen sehen vor, dass
sämtliche Arbeiten auf Rechnung und Gefahr der
Berner-Alpenbahn auszuführen sind, dass die
Beitragsleistungen dès Kantons erfolgen, nachdem die Abrechnungen

durch den Bund genehmigt sind; dass die
Bahngesellschaft ohne Mitwirkung und Beitragsleistung
des Kantons die Durchführung des Bodenerwerbs und
überhaupt der Massnahmen vorzukehren hat, die zur
Aufhebung der Wildheu- und der Weidenutzung
notwendig sind; und dass der Bahngesellschaft endlich
die Durchführung der Verpflichtungen Überbunden
wird, welche die Art. III und IV des Bundesratsbeschlusses

vom 26. Februar 1924 enthalten. Danach
wird an die Zusicherung des Bundesbeitrages die
Bedingung geknüpft, dass vor allem mit möglichster
Beförderung die in Betracht kommenden Flächen mit
einem Schutzbestand von Erlen usw. überzogen werden

und erst später wertvollere Holzarten angebaut
werden sollen. Es ist eine bekannte Erfahrung, dass
man auf angebrochenen Bodenflächen nicht ohne
weiteres Rottannen oder Buchen anpflanzen kann,
sondern vorerst die Bedingungen hiefür schaffen muss,
indem man zuerst die weniger wertvollen, dafür aber
schneller wachsenden Holzarten anpflanzt. Ferner
haben wir die Vorschrift, dass über die jedes Jahr
auszuführenden Arbeiten jeweilen ein Programm aufzustellen

und über deren Beginn der eidgenössischen Inspektion
des Forstwesens Mitteilung zu machen ist. Endlich

hat der Kanton die Pflicht, dafür besorgt zu sein,
dass die vorgenommenen Bauten in gutem Zustand
erhalten werden.

Die vorgesehenen Arbeiten können natürlich nicht
in einem einzigen Jahre durchgeführt werden; das
dauert 5—10 Jahre. Wir haben sogar solche Projekte,
an denen 15—20 Jahre lang gearbeitet wird. Es hätte
auch gar keinen Sinn, diese Arbeiten von heute auf
morgen beendigen zu wollen, ansonst man eine grosse
Menge Leute in dieses unwegsame Gebiet
hinaufschicken müsste. Im vorliegenden Falle wird es so
gehalten, dass diese Arbeiten im Hochsommer ausgeführt

werden durch die Leute, die das ganze Jahr
durch das Forstamt in der Holzerei beschäftigt werden.

Ich hielt es für zweckmässig, Ihnen in einem
solchen Falle etwas ausführlicher Bericht zu erstatten.
Namens des Regierungsrates beantrage ich Ihnen, auf
das Geschäft einzutreten und den Staatsbeitrag von
20% 33,000 Fr. zu bewilligen, in der Meinung,
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dass diese Summe etwa in zehn Jahresraten zur
Auszahlung gelangen werde.

Nyffeler, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Der Herr Regierungsrat hat erwähnt, dass der

Bund an diese Arbeiten einen Beitrag von 98,100 Fr.
leistet und dem Kanton Bern weitere 33,000 Fr.
zugemutet werden; es verbleibt somit der Lötschberg-
hahngesellschaft immer noch ein beträchtlicher Rest
aufzubringen. Aus den Akten konnten wir ersehen,
dass es eine Gefährdung der Eisenbahnlinie bedeutet,
wenn man diese Verbauungs- und Aufforstungsarbeiten

nicht unternimmt, indem sich Erdrutsche,
Lawinenstürze usw. ereignen könnten. Wenn die
Organe des Bundes nicht auch zur Einsicht gekommen
wären, dass diese Arbeiten absolut notwendig sind,
dann hätten sie dem Kanton Bern Wohl kaum einen
solch hohen Beitrag, dreimal mehr als der Staat selber

leisten soll, zugesichert. Die Staatswirtschaftskommission

hat deshalb einstimmig beschlossen, dem
Grossen Rat Eintreten auf dieses Geschäft zu
empfehlen.

Genehmigt.

Beschluss:

An das vom Bundesrat unterm 26. Februar
1924 im Kostenvoranschlage von 165,000 Fr.
genehmigte Aufforstungs- und Verbauungsprojekt
Bundergraben, der Berner-Alpenbahn-Gesellschaft
wird ein Kantonsbeitrag von 20 % bis zum
Betrage von 33,000 Fr. bewilligt unter folgenden
Bedingungen :

1. Sämtliche Arbeiten sind auf Rechnung und
Gefahr der Berner-Alpenbahn-Gesellschaft
auszuführen.

2. Die Beitragsleistungen des Kantons Bern
erfolgen jeweilen an die vom Bunde genehmigten
Abrechnungsbeträge.

3. Die Berner - Alpenbahn - Gesellschaft
übernimmt ohne Mitwirkung und Beitragsleistung von
Seite des Kantons Bern die Durchführung des
Bodenerwerbs und der Massnahmen, welche zur
Aufhebung der Weide- und Wildheunutzungen auf
den aufzuforstenden und in Bann zu legenden
Flächen des Einzugsgebietes notwendig sind.

4. Die Berner - Alpenbahn - Gesellschaft
übernimmt auch die Durchführung der Bedingungen
und Verpflichtungen, welche in Art. III und IV
des B. R. B. vom 26. Februar 1924 dem Kanton
Bern Überbunden werden.

Bodenverbesserung ; Weg Siil'tenen-Gantriscli.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Wie Ihnen bekannt ist, hat im
November 1919 der Grosse Rat an die Bergstrasse
Gurnigel - Schwefelberg im Kostenvoranschlag von
430,000 Fr. einen Beitrag von 25%, also etwas zu
100,000 Fr. bewilligt. Diese Bergstrasse, die beim
Gurnigelbad beginnt, sich gegen die Alpen im obern

Gurnigel hinaufzieht und sich dann nach dem Schwe-
felbergtad hin wendet, durchzieht ein sehr grosses
Areal des Staates und stellt die Verbindung her
zwischen dem Vorgelände und den dort an der
Stockhornseite liegenden Alpen.

Als diese Strasse damals von der Flurgenossenschaft
in Angriff genommen wurde, machten die

Interessenten von Schwarzenburg, Rüsc.hegg und Guggis-
berg aufmerksam, dass mit der Erstellung dieser
Strasse das von ihnen gewünschte Programm nicht
etwa erfüllt sei, sondern dass sie nachher auch noch
eine Verbindung dieser Strasse nach Ryffenmatt, bezw.
nach der Süftenen bekommen müssten, weil sowohl
Schwarzenburger, als auch Rüschegger und Guggis-
berger an der dortigen Stockhornlinie ziemlich
ausgedehnte Weiden, Alpen und auch Waldungen
besitzen. Ferner wurde darauf hingewiesen, dass durch
die Erstellung der Gurnigel-Schwefelberg-Strasse, die
heute schon beliebt ist für den Auto-, den Fussgängerund

den Fuhrwerkverkehr, dieser Verkehr in unliebsamer

Weise von Schwarzenburg und Guggisberg
abgelenkt werde. Deshalb stellten damals diese drei
Gemeinden an ihre Subventionsbeteiligung die Bedingung,

dass später auch das Projekt einer Verbindung
von der Süftenen nach der Gurnigelstrasse zur
Ausführung komme. Heute haben wir also eine
durchgehende Verbindungsstrasse vom Schwefelberg nach
dem Gurnigelbad, wo der Anschluss an die Staatsstrasse

nach Rüti erfolgt, und im Schwefelberg
besteht der Anschluss an die Staatsstrasse nach Plaf-
feyen. Anderseits wurde schon in frühern Jahren ein
Strässchen von Ryffenmatt nach dem Schwarzbühl
und dem Ottenleuebad erstellt, so dass jetzt nur noch
die durchgehende Verbindung mit der Süftenen fehlt»
Die Leute müssen heute also nach dem Dürrbach
hinab, dann nach dem Gurnigel hinauf gehen, was
einen Weg von vier bis fünf Stunden ausmacht, während

der Weg von Guggisberg oder Ryffenmatt nach
Schwarzbühl und von dort nach der Süftenen für sie
eine ganz gewaltige Abkürzung bedeuten würde,
abgesehen davon, dass eine solche Strasse auch landschaftlich

Schönes bieten würde.
Diese Strasse führt hauptsächlich durch Staatsareal,

indem seinerzeit vom Staat eine Flühe von
ungefähr 1000 Jucharten an der Gurnigelkette zum
Zwecke der Aufforstung gekauft wurde, die heute
nun durchgeführt ist. Dadurch bekam der Staat das
Wasserregirne der Gürbe, der Sense und anderer
Wildbäche in seine Hand. Das Gebiet ist nun aufgeforstet,
das Jungholz zeigt sich in erfreulichem Wachstum,
so dass mit der Zeit ein schöner Wald entstehen wird
und also früher oder später eine solche Strasse auch
im Interesse der Staatswaldungen hergestellt werden
müsste. Heute besteht nur ein Winterweg ohne Steinbett,

der allerdings zur Zeit für die Bedürfnisse der
staatlichen Forstverwaltung genügt. Wenn der
Regierungsrat gleichwohl, und trotz der heutigen Finanzlage,

dazu gelangt, Ihnen das gegenwärtige Projekt
zur Genehmigung zu unterbreiten, so geschieht dies
aus folgenden Gründen:

Zur Zeit liegen auf der Landwirtschaftsdirektion
eine sehr grosse Zahl von Bodenverbesserungsprojekten.

Mit Rücksicht auf die Finanzlage des Staates
beschränken wir uns auf die allerdringendsten. Dazu
gehören eine grössere Zahl von Stallbauten, da letzten
Winter viele Ställe durch Lawinen zerstört worden
sind. Man hielt es für angezeigt, in diesem Punkt der
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nicht auf Rosen gebetteten Gebirgsbevölkerung
entgegenzukommen. Von weitem Arbeiten wurde Umgang
genommen; es werden nur noch solche Arbeiten
ausgeführt, die mit der Beschäftigung Arbeitsloser im
Zusammenhang stehen. Das vorliegende Projekt wurde
schon vor einem Jahr dem kantonalen und dem
eidgenössischen Arbeitsamt unterbreitet, und die
Subvention wurde ihm zugesichert, in der Meinung, dass
zur gegebenen Zeit dann Arbeitslose beschäftigt werden

könnten. Mit dem 30. April dieses Jahres gingen
aber diese Subventionen in dem Sinne zu Ende, dass
man neuerdings diejenigen Projekte musste genehmigen

lassen, die nächsten Winter oder nächstes Jahr
eventuell zur Beschäftigung Arbeitsloser dienen könnten.

Aus diesem Grunde haben wir also das vorliegende
Projekt, das früher schon auf der Liste stand, dem

kantonalen und dem eidgenössischen Arbeitsamt neuerdings

unterbreitet, und diese stimmten ihm zu, in der
Meinung, dass die ordentlichen Subventionen dafür
gesprochen werden sollten.

Wenn nun auch die Genehmigung erfolgt, wird
mit den Arbeiten doch nicht sofort begonnen. Im Be-
schluss wird in Ziffer 5 ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass der Zeitpunkt des Baubeginns, sowie
abfälliger Unterbrechung und Wiederaufnahme der
Arbeit je nach dem Stand der Arbeitslosigkeit durch
das kantonale Arbeitsamt, in Verbindung mit der
Landwirtschaftsdirektion und dem eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartement, festgesetzt werden soll.
Besteht keine Arbeitslosigkeit, dann wird der Beginn
dieses Projektes vorläufig hinausgeschoben. Der
unterbreitete Beschlussesentwurf soll uns also in den Stand
setzen, die Leute, die irgendwo frei werden und keine
weitere Arbeit hätten, dort weiter zu beschäftigen.
Deshalb beantrage ich Ihnen, auf die Sache
einzutreten.

Ist einmal dieses Verbindungssträsschen erstellt,
dann wird ein reger Verkehr von Schwarzenburg,
Rüschegg und Guggisberg nach der Richtung Schwefelberg

und den höher gelegenen Alpen einsetzen.
Speziell auch die Automobilfahrer werden damit einen
sehr schönen Spazierweg erhalten, wie schon der
heutige starke Verkehr von Bern nach dem Gurnigel
und dem Schwefelberg zeigt. Es ist allerdings nicht
speziell Aufgabe der Flur- und Alpgenossenschaften,
für diesen Zweck Wege zu erstellen. Wenn sie aber
doch erstellt werden und nachher gleichzeitig dem
Zwecke der Hebung der Fremdenindustrie dienen können,

haben wir keine Ursache, etwa eine solche
Benutzung zu verhindern, sondern sie eher zu fördern.
Die Behörden von Schwarzenburg, Rüschegg und
Guggisberg verlangten schon seit längerer Zeit bei der
Landwirtschaftsdirektion, dass nun endlich an die
Ausführung dieser Arbeit geschritten und damit der
Ring in diesem Strassennetz geschlossen werde.

Hyffeler, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Die Stäatswirtschaftskommission hat durch

Begehung dieses Gebietes das vorliegende Projekt ganz
genau studiert. Den einlässlichen Ausführungen des
Landwirtschaftsdirektors habe ich nur noch weniges
beizufügen. Die spätem Unterhaltungskosten für den
Weg sind Sache der Weggenossenschaft, der Staat
Bern wird also nichts mehr damit zu tun haben. Wir
haben ein für allemal beschlossen, in Zukunft an
Kostenüberschreitungen, wie sie in letzter Zeit häufig
vorkamen, nichts mehr zu geben. Die Finanzdirektion

hat sich ursprünglich diesem Projekt gegenüber
ablehnend verhalten. Aber mit Rücksicht auf die
Arbeitslosigkeit, wie auch auf den Umstand, dass sonst
die Beiträge aus den Notstandskrediten für uns
verloren wären, erklärte sie sich schliesslich einverstanden,

dem Projekt ebenfalls zuzustimmen. Es handelt
sich hier darum, einer verhältnismässig armen Gegend
zu helfen, und das ist unsere Pflicht. Im Alpgebiet
von Gurnigel, Gantrisch und Schwefelberg liegen
ungefähr 1600 Jucharten Land, das erst dann seinen
richtigen Wert bekommt, wenn diese Strasse ausgeführt

ist. Ferner besitzt der Staat in dortiger Gegend
sehr viel jungen Wald, der nun besser zugänglich
gemacht werden wird. Es ist richtig, dass speziell auch
die Bevölkerung des Amtes Schwarzenburg diese
Strassenverbindung wünscht, und wir finden dieses
Begehren gerechtfertigt. Die Staatswirtschaftskommission

ist sehr einverstanden damit, dass die Arbeit nur
ausgeführt wird, wenn sich Arbeitslosigkeit einstellt.

Scherst. (Bern). Nach den Ausführungen des Herrn
Regierungsrat Moser wie des Präsidenten der
Staatswirtschaftskommission müsste man annehmen, dass
Ziffer 8 der vorliegenden Bedingungen absolut
überflüssig sei. Dort wird nämlich für die Ausführung der
Arbeit und Einreichung der Abrechnung ausdrücklich
eine Frist bis Ende 1926 gewährt. Ich wäre ganz
einverstanden mit der weitern Bedingung, dass die
Arbeit nur zur Ausführung gelangen soll, wenn es gilt,
dadurch der Arbeitslosigkeit zu steuern; ob die
betreffende Gegend auch dieser Auffassung ist, bezweifle
ich immerhin. Jedenfalls aber ist es dann nicht am
Platze, zu erklären, bis Ende 1926 müsse die Arbeit
beendigt sein. Ich wünsche noch genauem Aufschluss
über diesen Punkt.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Dieser scheinbare Widerspruch
in den Bedingungen rührt daher, dass der Bund je-
weilen diese Bedingung stellt, jedoch auf Begehren
hin ohne weiteres die Frist verlängert. Die Bestimmung

betreffend die Beschäftigung Arbeitsloser ist
erst nachträglich in den Beschluss hineingekommen.
Nun kann man die Ziffer 8 streichen oder auch stehen
lassen, praktisch ändert das nichts; denn wenn wir
die Ausführung der Arbeit hinausschieben, werden
wir von uns aus beim Bund die entsprechende
Verlängerung der Frist verlangen. Ich denke, mit dieser
Erklärung kann sich Herr Scherz befriedigt erklären.

Scherz (Bern). Ich bin befriedigt.

Binggeli. Ich hatte ebenfalls im Sinn, auf diese
Divergenz aufmerksam zu machen, was nach der
erhaltenen Auskunft nicht mehr nötig ist. Ich hoffe nur,
diese Bestimmung bedeute nicht etwa eine Falle,
indem man dann nach Ablauf der Frist sagen werde:
Ihr habt bisher keine Arbeitslosigkeit gehabt, die Frist
ist nun abgelaufen und die Sache fällt dahin

Genehmigt.

BesChluss:

Die Weggenossenschaft Süftenen - Gantrisch
sucht um einen Beitrag an einen 5307 m langen
und 3 m 80 breiten Weg nach, welcher von der

Tagblatt des Grosse» Kates. — Bulletin du Grand Conseil. 1924. 69
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Siiftenen nach der untersten Kehre des neuen
Gurnigel-Schwefelbergweges führen soll und der
zu 168,000 Fr. veranschlagt ist.

Auf den Antrag des Regierungsrates besclüiesst
der Grosse Rat, an die wirklichen Kosten dieses
Unternehmens einen Staatsbeitrag von 25%,
höchstens aber 42,000 Fr., unter folgenden
Bedingungen zuzusichern:

1. Obiger Beitrag ist zahlbar nach Massgabe
der zur Verfügung stehenden Kredite. Zahlungen
werden erst geleistet, wenn der Landwirtschaftsdirektion

über den Stand der Arbeiten und deren
Kosten gehörige Bauberichte und zuverlässige
Abrechnungen im Doppel eingereicht worden sind.

2. Die Beteiligten sind verpflichtet, die ganze
Anlage kunstgerecht und auf Grundlage der Pläne
(mit ausgeglichenem Längenprofil) zu erstellen,
sowie auf ihre Kosten dauernd in gutem Zustande
zu erhalten. Für den Unterhalt der Weganlage
haftet die Weggenossenschaft Süftenen-Gantrisch.

Bau und Unterhalt stehen unter der Aufsicht
der Staatsbehörden; diese sind berechtigt, die den
Verhältnissen entsprechenden Weisungen zu
erteilen.

Allfällige Abänderungen oder Abweichungen
vom Projekt sind vor ihrer Inangriffnahme der
Landwirtschaftsdirektion schriftlich bekannt zu
geben und dürfen nur nach ausdrücklicher
Bewilligung zur Ausführung kommen.

3. Das im Wegperimeter gelegene Land ist
rationell zu bewirtschaften.

4. An eine allfällige Kostenüberschreitung wird
kein Staatsbeitrag geleistet.

5. Der Zeitpunkt des Baubeginns, sowie
allfälliger Unterbrechung der Arbeiten und
Wiederaufnahme derselben wird, je nach dem Stande der
Arbeitslosigkeit, durch das kantonale Arbeitsamt
in Verbindung mit der Landwirtschaftsdirektion
und dem eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparte-
ment festgesetzt.

6. Bei den Arbeiten sind, mit Ausnahme des
technischen Personals, nur Arbeitslose zu beschäftigen.

7. Bei öffentlichen Ausschreibungen sind die
Eingaben an die kantonale Landwirtschaftsdirektion

zu richten, welche zusammen mit den
Beteiligten über die Vergebung entscheidet.

8. Für die Ausführung des Unternehmens und
die Einreichung der Abrechnung wird den
Beteiligten Frist gewährt bis Ende 1926.

9. Die Beteiligten haben innerhalb Monatsfrist

nach Eröffnung dieses Beschlusses dessen
Annahme zu erklären.

Gesetz
über

die Fischerei.

(Siehe Nr. 11 der Beilagen.)

Erste Beratung.

Eintretensfrage.
Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Gestatten Sie mir in der Eintretensfrage

einige allgemeine Ausführungen zu diesem revidierten
Gesetz. Dabei werde ich mich möglichster Kürze be-
fleissen und es nachher vermeiden, bei der
Einzelberatung Wiederholungen vorzunehmen.

Das heutige Fischereigesetz hat das ehrwürdige
Alter von rund 90 Jahren; es ist 1832 entstanden.
Wenn wir auf die älteste Gesetzgebung in dieser Sache
hinweisen v/ollen, so ist zu sagen, dass die ersten
gesetzlichen Bestimmungen über die Fischerei sehr weit
zurückgehen. Aus den Archiven geht hervor, dass
bereits im Jahre 1370 Bestimmungen über die Fischerei
am Bielersee und am Thunersee aufgestellt wurden.
Als dann die Stadt Bern die Gerichtsbarkeit über
dieses Gelände erhielt, wurden weitere Fischereiverordnungen

aufgestellt, so in den Jahren 1400, 1410,
1437, 1470, 1487, 1570, 1581, 1611 usw. Alle diese
Verordnungen enthielten hauptsächlich die Vorschrift,
dass die Fische, die dort gefangen wurden, an den
und den Tagen, nämlich den Markttagen, auf die
Märkte von Bern und Biel gebracht werden mussten,
und zwar zu dem und dem Preise. Man kannte also
schon in damaliger Zeit die Einrichtung der Höchstpreise,

diese sind nicht etwa eine Erfindung der letzten

Kriegszeit.
Das Fischereirecht wurde von jeher als Regal des

Staates betrachtet. Darunter verstand man nichts
anderes als das seinerzeitige Recht des Herrschers, sei
er nun ein König, ein Landesfürst, ein Graf gewesen,
und später das Recht der freien Städte, so auch der
Reichsstadt Bern, als Inhaber der Gerichtsbarkeit und
der politischen Gewalt über herrenloses Gut zu
verfügen. So war es der Fall bei der Fischerei, bei der
Jagd und namentlich bei den Waldungen. So waren
die Eigentumsverhältnisse bei vielen bernischen
Waldungen noch bis in die 30er Jahre des vorigen
Jahrhunderts hinein so geordnet, dass der Staat das
Hoheitsrecht besass und die Gemeinden gewisse
Nutzungsrechte hatten. Die Ablösung dieser Rechte
erfolgte dann vor 90 Jahren in der Form der sog. Kan-
tonnementsverträge, wonach die Waldungen zum Teil
dem Staat, zum Teil den Gemeinden zugeschrieben
wurden. Bei der Jagd ging das Regal aus den frühern
Zeiten über an den Staat, und ähnlich entwickelte
sich die Sache auch bei der Fischerei, immerhin mit
dem Unterschied, dass sich hier nach und nach auch
private Rechte entwickelten, indem Leute, die an
Bächen oder Flüssen Land besassen, sich von der
übrigkeit gegen eine gewisse Entschädigung das
ausschliessliche Recht zur Fischerei geben Hessen.

Diese rechtlichen Verhältnisse haben dann dazu

geführt, dass im Jahre 1865 das sog.
Bereinigungsgesetz erlassen wurde, wonach jedermann, der
Ansprüche auf die Fischenzen geltend machen konnte,

das tun musste, und alle diejenigen Fischenzen,
die nicht durch rechtliche Titel usw. von Privaten
beansprucht werden konnten, an den Staat übergingen.
Immerhin hat auch noch seit dieser Bereinigung von
1865 der Staat einige der ihm gehörenden Fischenzen an
Private verkauft. Ich erinnere nur an die Bäche im
Emmental, die in den 70er Jahren zum Teil um ein
Linsengericht verkauft wurden; so z. B. die Bäche
an der Grünen für ungefähr 1500 Fr.; als sie dann
vor einigen Jahren vom Pächter wieder zurückgekauft
wurden, machte dieser einen Schatzungswert von
zirka 60,000 Fr. geltend.

Im Jahre 1888 kam nun das Bundesgesetz über die
Fischerei, ausgehend von Art. 25 der Verfassung, der



(13. Mai 1924.) 275

dem Bund das Recht einräumt, in bezug auf Jagd und
Fischerei gesetzliche Bestimmungen in -polizeilicher
Hinsicht aufzustellen. Das heutige Bundesgesetz,
datierend aus dem Jahre 1888, enthält Vorschriften über
die Fanggeräte aller Art, die gestattet und die verboten
sind, über die Schonzeiten, über die Laichfischerei,
über die an den Flüssen erlaubten Veränderungen, wobei

die Interessen der Fischerei durch entsprechende
Massnahmen, wie die Fischleitern bei den Wasserwerken,

zu wahren sind, Vorschriften über die
Verunreinigung der Gewässer usw. Das alles wird im
Bundesgesetz geordnet, während das eigentliche
Fischereirecht den Kantonen überlassen bleibt. Im
vorliegenden Gesetz befassen wir uns deshalb in der
Hauptsache mit der Fischereigesetzgebung in dem Sinne,

dass Vorschriften aufgestellt werden darüber, unter

welchen Bedingungen das Recht zur Ausübung
der Fischerei erteilt werden soll, was für Verpflichtungen

der betreffende Patentinhaber zu erfüllen hat,
und endlich werden Bestimmungen über die Hebung
und Förderung der Fischerei in technischer Hinsicht
aufgestellt.

Das heutige Fischereigesetz ist deshalb selir
revisionsbedürftig, weil es durch die erwähnte
Bundesgesetzgebung in vielen Bestimmungen mehr oder
weniger aufgehoben ist und weil wir heute ganz andere
Verhältnisse haben als 1832. An unsern Flüssen sind
inzwischen eine sehr grosse Zahl von Wasserwerken
entstanden, die teilweise den natürlichen Aufstieg der
Fische unterbinden. Ich erinnere an die grossen
Wasserwerke der Bernischen Kraftwerke in Hagneck und
Mühleberg, sowie an das stadtbernische Werk in der
Felsenau. Alle diese Werke, mit Ausnahme desjenigen

in Mühleberg, weisen sog. Fischleitern auf,
damit die Fische in der Laichzeit aufsteigen können.
Immerhin sind auch diese Fischleitern eine ziemlich
unvollkommene Einrichtung, da die Fische nur bei
gewissen Wasserständen gut aufsteigen können. Beim
Mühlebergwerk ist nun der Abschluss ein vollständiger.

Früher kamen die Rheinfische noch bis in den
Thunersee, seit 1920 nun nicht mehr; schon durch
die grossen Werke am Rhein selber wird ihnen dies
verunmöglicht. Seit dem Entstehen der chemischen
Fabriken aller Art, der Gaswerke, der Papierfabriken
usw. bilden sich sein' viele schädliche Abwasser,
wodurch die Bäche oder Flüsse, in denen die Fische leben,
vergiftet werden. Auch nach dieser Seite hin müssen
Massnahmen getroffen werden, um einen gewissen
Fischbestand zu sichern. Das alles hat zur Folge, dass
heute der künstlichen Fischzucht eine ganz andere
Bedeutung zukommt als früher, wo noch die natürlichen

Laichplätze an den Ufern vorhanden waren.
Heute sind sehr oft die Flussufer, mitunter auch die
Seeufer, verbaut, wodurch den Fischen die Fortpflanzung

erschwert wird. Daher wird heute nun künstlich
eingegriffen, indem man die Fische im laichreifen
Zustande gewinnt, den weiblichen Fischen die Eier
wegnimmt, sie mit dem Samen der männlichen Fische
befruchtet, in der Fischbrutanstalt aufzieht und
hernach die jungen Fische wieder aussetzt. Dieser künstlichen

Fischzucht kommt heute eine viel grössere
Bedeutung zu als früher.

Welche Neuerungen bringt die heutige Vorlage?
Die erste wesentliche Neuerung ist die, dass das Regal

klipp und klar umschrieben wird. Man weiss, was
unter dem Regal des Staates zu verstehen ist, wenn
gesagt wird, das Recht der Fischerei in den Gewässern

des Kantons Bern komme ausschliesslich dem Staate
zu, ausgenommen die Rechte der Gemeinden,
Korporationen oder Private, die ausdrücklich nachgewiesen

sind. Am Rechtszustand an sich will man nichts
ändern, will niemandem, der ein Fischereirecht
besitzt, dasselbe wegnehmen; aber alle Fischereirechte,
die nicht nachgewiesenermassen erworben wurden,
gehören dem Staate. Das ist der heutige Zustand, nur
schärfer umschrieben.

Eine zweite Neuerung ist, dass die sog. freie Angel-
fischerei aufgehoben wird. Es ist das ein Volksrecht,
das seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten im Kanton
Bern ausgeübt worden ist, und es ist bekanntlich
immer schwer, mit einem solchen Volksrecht aufzuräumen;

da entsteht meist eine starke Opposition. Wenn
der Entwurf gleichwohl mit dieser freien Angelfischerei

aufräumen will, so aus folgenden Gründen:
Erstens ist darauf aufmerksam zu machen, dass

ohne bedeutende Mittel die künstliche Fischzucht, die
Einsetzung der jungen Brut in unsere Gewässer nicht
mehr möglich sein wird. Der Staat hat keine
Verpflichtung hiezu; er kann sich auf den Boden stellen,
dass dies Sache der Fischereivereine oder der
Privaten, die ein Interesse an der Sache haben, sei. Nach
der heutigen Gesetzgebung aber ist der Staat nicht
verpflichtet, irgendwelche Mittel aufzuwenden zur Fichu

ng der Fischerei. Er hat es bis dahin getan, in
bescheidenem Masse unterstützt durch die verschiedenen
Fischereivereine, die ihrerseits Brutanstalten errichtet
haben, welche dann durch Unterstützung von Staat
und Bund betrieben wurden. Nun haben die
Fischereivereine selbst eingesehen, dass der heutige Zustand
nicht mehr haltbar ist, und wie aus den mit ihnen
gehabten Besprechungen hervorgeht, sind sie selber
einverstanden damit, dass die freie Angelfischerei
aufgehoben wird. Diese Fischereivereine sind bereit, eine
Gebühr zu bezahlen, unter der Voraussetzung
allerdings, dass ein wesentlicher Teil davon unmittelbar
für die Förderung und Hebung der Fischerei zu
verwenden sei. Das ist im Gesetz auch ausdrücklich
vorgesehen. Ich möchte hier noch aufmerksam machen,
dass dieses Gesetz absolut keinen fiskalischen
Charakter hat. Die paar tausend Franken, die aus den zu
entrichtenden Angelgebühren fliessen werden, werden
mindestens zur Hälfte, wieder zur Hebung und Förderung

der Fischerei verwendet.
Wie wird heute die Fischerei ausgeübt? Gemäss

Gesetz dürfen die Angler in den fliessenden Gewässern

frei fischen; für die Fischerei auf den Seen gibt
der Staat Patente heraus für die verschiedenen
Netzarten: Zuggarne, Webnetze, Reusen usw.; und endlich

werden die grossen fliessenden Gewässer streckenweise

verpachtet. Diese Verpachtung erfolgt an
Einzelpersonen oder auch an Fischereivereine. Da möchte

ich nun auf einen Punkt hinweisen, der sich
wohl auch durch unsere Beratungen wie ein roter
Faden hindurchziehen wird. Es gibt da gewisse
gegensätzliche Interessen. Auf der einen Seite haben wir
die Fischereivereine, die sich namentlich in der letzten

Zeit sehr stark nach der Richtung der
Sportfischerei hin entwickelt haben. So entstand eine schöne
Zahl grosser Sportfischervereine, die die Angelfischerei

als lieben und gesunden Sport treiben und deren
Mitglieder gerne am freien Samstag Nachmittag oder
Sonntags mit der Angelrute ausziehen, um einen Fisch
zu fangen und ihn nachher zu Hause zu verzehren.
Auf der andern Seite sehen wir die Netzfischer, d. h.
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die Berufsfischer, die aus diesem Gewerbe einen Beruf

machen und davon leben wollen; mit ihren Netzen
gehen sie auf die Seen oder die grossen fliessenden
Gewässer und werfen ihre Fische auf den öffentlichen
Markt. Und deshalb haben wir die Erscheinung, dass
heute, sobald die Forstdirektion eine Flusstrecke zu
verpachten hat, sie von beiden Seiten Eingaben erhält. Die
Sportfischer wünschen, dass die Netzfischerei
überhaupt nicht zugelassen werde, und sind bestrebt, die
Gewässer zu pachten, damit sie angeln können und
die Netzfischerei möglichst wenig zur Ausübung
gelange. Auf der andern Seite kommen die Eingaben
der Berufsfischer und der Gastwirte, die verlangen,
man solle die Flusstrecken den Berüfsfischen
überlassen, damit sie zu bestimmten Jahreszeiten auf
einen gewissen Fischertrag rechnen und die Gäste der
Gastwirtschaften damit versorgt werden können,
namentlich an den Sonntagen. Die beiden Interessen
gehen also auseinander. Die Forstdirektion suchte sie
bis dahin nach Möglichkeit zu vereinigen, aber
mitunter ist das eben sehr schwer. Der Netzfischer muss
natürlich eine Pachtsumme bezahlen oder das Patent
für die Fischerei im See lösen, während der
Angelfischer bis dahin nichts bezahlte; höchstens entrichtete

er seine Beiträge an den Fischereiverein, dem er
angehörte und der dann, was ich hier anerkenne,
bedeutende Mittel für die Hebung der Fischerei flüssig

machte, namentlich durch die Unterstützung der
Brutanstalten. Es ist also eine Neuerung von
fundamentaler Bedeutung, dass in Zukunft jedermann, der
fischen will, ein Patent haben muss.

Der Entwurf sieht noch weitere Massnahmen zur
Hebung und Förderung der Fischerei vor. Eine Neuerung

will ich hier ganz speziell betonen, weil sich in
einer gewissen Landesgegend wegen dieses harmlosen
Gesetzleins eine gewisse Aufregung einstellte. Es ist
hegreiflich, dass wegen der Zunahme der Zahl der
Sportfischer auch die Klagen der Landbesitzer sich
vermehrt haben. Namentlich dort, wo die Bäche oder
Flüsse Kulturland durchschneiden, entstehe nun
bedeutender Schaden wegen der grossen Zahl der Sportoder

Angelfischer. Solche Klagen wurden besonders
aus dem Jura her laut, so aus dem St. Immertal, aus
dem Gebiet der Birs und der Allaine. Nun stand
allerdings in unserem ersten Entwurf gemäss der heutigen
Gesetzgebung die Bestimmung, jdass der Fischer das
Recht habe, in Ausübung der Fischerei überall das
Ufer zu betreten. Verschiedentlich wurde dagegen
protestiert, dass Grundbesitzer ihr Land einem Bach oder
Fluss entlang verboten oder eingefriedigt haben, und
wo sie einen Fischer wegen des Betretens anzeigten,
wurde dieser von der Polizeikammer oder vom
Obergericht bisher noch immer freigesprochen, weil nach
dem Sinn und Geist des Regals die Ausübung der
Fischerei überall zulässig ist und nicht vom
Grundeigentümer irgendwelche Schranken gezogen werden
können. Der erste Entwurf der Forstdirektion hat diesen

Zustand unverändert gelassen. Mit Rücksicht auf
die inzwischen eingelangten Eingaben wurde dann
eine Abänderung im Sinne eines besseren Schutzes
des Grundeigentums einerseits und der sog. gewerblichen

Anlagen, Wasserwerke usw. anderseits,
vorgenommen. Dieser Schutz ist vorgesehen in Art. 16, wo
es heisst, dass der Forstdirektion das Recht
eingeräumt werde, in besondern Fällen das Betreten von
Grundstücken zu bestimmten Zeiten des Jahres
vorübergehend oder das Betreten von gewerblichen An¬

lagen dauernd zu verbieten. Wir stellen uns die Sache
so vor, dass in der Zeit, wo das Gras sich im besten
Wachstum befindet, wie gerade jetzt, an Orten,
wo wirklich Schaden entstehen kann, auf Wunsch
der Grundeigentümer das Betreten der Ufer verboten
werden kann.

Bei all den zahlreichen Wasserwerken ist es
natürlich auch nicht wünschbar, dass der Fischer überall

Zutritt hat, diese sollten abgeschlossen werden
können. Dagegen ist natürlich die Auffassung, wie
sie heute vielfach bei den Inhabern von gewerblichen
Anlagen bestand, nicht richtig, dass man andern
Personen das Betreten dieser Gewässerstrecken verbieten
könne, während der Inhaber selber dort fischen dürfe.
Auch er hat sich dann dem Verbot zu unterziehen.
Das Gesetz bedeutet also iti dieser Beziehung für die
Grundeigentümer wie für die Besitzer gewerblicher
Anlagen eine ganz namhafte Verbesserung. Allerdings
sieht dann der Art. 22 vor, dass gewerbliche
Anlagen, vor allem die chemischen Fabriken, angehalten
werden können, diejenigen Massnahmen zu treffen,
die nötig sind, um eine Vergiftung der Fische zu
verhindern. Heute herrscht in dieser Hinsicht bei manchen

Bächen und Flüssen ein geradezu trauriger
Zustand. Wohl sind nach Bundesgesetz die Fabrikinhaber
verpflichtet, die notwendigen Anlagen zu erstehen,
um eine absolut unschädliche Ableitung ihres
Abwassers in die Gewässer zu sichern; die verlangten
Vorkehren werden oft auch getroffen, aber leider häufig

dann nicht gehandhabt. Wenn in unvorsichtiger
Weise von einer chemischen oder einer Papierfabrik
ein Bassin entleert wird, kann es vorkommen, dass
auf zwei oder drei Kilometer hin die Fische vergiftet
werden und dass es mitunter jahrelang geht, bis sich
dort wieder Fische ansetzen. Wenn man auch
zugeben muss, dass bei den Wasserwerken usw. grössere
volkswirtschaftliche Interessen auf dem Spiele stehen
als bei der Fischerei, so ist anderseits zuzugeben, dass
die Bäche und Flüsse des Kantons Bern Fischgewässer
ersten Ranges bedeuten, und es ist eine Verkennung
ihres hohen Wertes, wenn man durch Unachtsamkeit
diese schönen Gewässer vergiftet und damit den
Fischbestand ruiniert. Von diesem Standpunkt aus scheint
es dem Regierungsrat durchaus am Platze zu sein, wenn
in Zukunft mit mehr Nachdruck als bisher die
Inhaber solcher Anlagen verpflichtet werden, diejenigen
Einrichtungen zu treffen, die eine absolut unschädliche

Ableitung des Abwassers gestatten.
Was die Verwendung des Erträgnisses aus den

Angelgebühren anbelangt, habe ich bereits bemerkt,
dass sie mindestens zur Hälfte verwendet werden
sollen zur Hebung und Förderung der Fischerei. Weiter

will man den Fischereivereinen entgegenkommen,
indem man ihnen bei der Verpachtung von Gewässerstrecken

den Vorzug gibt, sofern die Angebote nicht
allzu weit auseinandergehen. Allerdings kann man
dann nicht so weit gehen, wie es auch gewünscht
wurde und heute vielleicht wiederum beantragt wird,
indem wir doch dem Grundsatz der Gleichheit der
Bürger vor dem Gesetz auch noch einigermassen Rechnung

tragen müssen.
Weiter wird die Zeit bestimmt, in der gefischt

werden darf, wobei die Nachtzeit einmal ausgeschlossen
ist. Am Sonntag bat die sog. Berufsfischerei auf

den Seen zu ruhen, während die Angelfischerei
natürlich gestattet ist. Dann sind Vorschriften über die



(13. Mai 1924.) 277

Ausübung der Laichfischerei enthalten, auf die ich
jetzt nicht näher eintreten will.

Nur noch kurz ein Wort über die privaten
Fischereirechte. Wir haben deren eine sehr grosse Zahl;
ihre rechtliche Struktur ist jedoch eine sehr verschiedene.

Teilweise sind sie im Grundbuch eingetragen,
teilweise auch nicht. Diese Eintragung ins Grundbuch
ist mit Kosten verbunden, indem nachher die Flüsse
und Bäche, die es betrifft, mit der Dienstbarkeit
belastet werden müssen, was schliesslich mehr kostet,
als das ganze Fischereirecht wert ist. Um die Sache
möglichst einfach zu gestalten, ist vorgesehen, dass
es in Zukunft für den Verkauf von privaten Fischerei-
rechten genügt, wenn der Verkauf ins Verschreibungs-
protokoll des betreffenden Amtsbezirks eingetragen
und die Publikation im Amtsanzeiger vorgenommen
wird, damit jedermann weiss, wem das Fischereirecht
an der Kien oder an der Worblen usw. gehört. Das
verursacht sehr wenig Kosten und genügt vollständig,
um das Recht sicherzustellen. Das Fischenzenrecht
ist ja eigentlich vollständig vom Bach seiher losgelöst.
Häufig besteht allerdings beim Volk noch die Meinung,
wer mit seinem Eigentum an ein Wasser anstosse,
der habe auch das Recht zu fischen. Das ist nicht
der Fall, es sei denn, dass er das Recht erworben
habe. Sonst aber gehört es dem Staat, entsprechend
dem Regal, das seit Jahrhunderten besteht.

Dies die wesentlichen Aenderungen am Gesetz. Ich
beantrage Ihnen, auf die Vorlage einzutreten, indem
sie wirklich einem Bedürfnis entspricht. Die heutige
Gesetzgebung ist sehr schwer zu handhaben; das
Gesetz ist veraltet und von der Bundesgesetzgebung
durchlöchert und entspricht in keiner Weise mehr
den heutigen Verhältnissen in der Fischerei.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Der
Vertreter der Regierung hat so ausführlich über die Vorlage

referiert, dass mir nur noch wenige Bemerkungen

zu machen übrig bleibt. Es wird sich dann bei den
einzelnen Artikeln Gelegenheit geben, auf diesen oder
jenen Punkt näher einzutreten.

Bei der Gesetzgebung über die Fischerei haben wir
ein ähnliches Verhältnis wie hei der Gesetzgebung
über die Jagd, indem wir zu unterscheiden haben
zwischen den bundesrechtlichen Kompetenzen und
denjenigen der Kantone. Es ist natürlich, dass diese
Ausscheidung gewisse Komplikationen mit sich bringt.
Bis zum Erlass der Bundesverfassung von 1874 stand
das Recht der Gesetzgebung in Sachen der Fischerei
ausschliesslich den Kantonen zu. Seit 1874
beansprucht der Bund gemäss Art. 25 der Bundesverfassung

dieses Gesetzgebungsrecht wenigstens teilweise
für sich. Eine Kompetenzausscheidung zwischen Bund
und Kantonen ist in der Weise vorgesehen, dass dem
Bund die Gesetzgebung über die FTschereipolizei
zusteht, den Kantonen hingegen die Gesetzgebung über
die Fischereiberechtigung. Diese Ausscheidung ist
aber nicht streng durchgeführt, indem der Kanton
durch das Bundesgesetz von 1888, das hiefür
massgebend ist, die Kompetenz eingeräumt erhält, auch
in bezug auf die andere Materie, die Fischereipolizei,
ergänzende Bestimmungen zu erlassen, immer im
Rahmen der Bundesgesetzgebung. So haben wir im
vorliegenden Entwurf Gegenstände geregelt, die die
Fischereiberechtigung betreffen, anderseits aber auch
in das Gebiet der Fischereipolizei übergreifen. Weil
eine Kombination dieser beiden Materien im Entwurf

enthalten ist, ist denn auch in Art. 43 unter- den
Übergangsbestimmungen die Genehmigung des
Gesetzes durch den Bundesrat vorgesehen.

Ich will kurz auf einige Punkte hinweisen, in denen
unser Entwurf in das Gebiet hinübergreift, das eigentlich

der Bundesgesetzgebung vorbehalten ist,
allerdings nicht im Sinne eines unzulässigen Übergriffes,
sondern eines nach dem Bundesgesetz ausdrücklich
berechtigten Vorgehens. Da kommt einmal Art. 18 in
Frage, der von der Nachtfischerei handelt. Das ist
eine fischereipolizeiliche Frage, über die sich aber
das Bundesgesetz nicht ausspricht. In das gleiche
Kapitel fällt das Verbot der Fischerei an Sonn- und
Feiertagen. Ferner sind in Art. 22 Vorschriften über
gewerbliche Bauten und Anlagen, die auch die
Fischereipolizei betreffen, zu deren Erlass aber der Kanton

das Recht hat. Die Materie ist also vielgestaltiger,
als man auf den ersten Blick meinen sollte.

Damit im Zusammenhang steht denn auch, dass in
der Gesetzgebung über die Fischerei gewisse
Schwierigkeiten zu überwinden sind, die darin liegen, dass
die durchaus gegensätzlichen Interessen ihre
Berücksichtigung verlangen. Diese Schwierigkeiten werden
wahrscheinlich auch ein Hauptgrund dafür sein, dass
seit 1832 noch nie eine Revision dieses Gesetzes in
Angriff genommen wurde, obschon hie und da ein
Anlauf dazu versucht wurde.

Ich sagte, es bestünden verschiedene gegensätzliche
Interessen, die so weit als möglich ihre Berücksichtigung

im Gesetz finden müssen. Ich weise hin auf den
Gegensatz zwischen dem Fischereiregal, wie es in
Art. 1 niedergelegt ist, und den privaten Berechtigungen,

die teils den Gemeinden, teils den Korporationen
oder Einzelpersonen zustehen. Weiter haben wir die
durchaus gegensätzlichen Interessen des Fischerei -

berechtigten und des Grundeigentümers oder des
Besitzers von gewerblichen Anlagen, industriellen Eta-
blissementen usw. Was dann der Herr Forstdirektor
erwähnt hat, ist auch nicht uninteressant, nämlich die
grossen Gegensätze innerhalb der Fischereiberechtigten

selber: Berufsfischerei und Sportfischerei, oder
Netzfischerei und Angelfischerei. Und auch in der
Sportfischerei selber haben wieder nicht alle das Heu
auf der gleichen Bühne, ihre Interessen gehen
mitunter auseinander.

Es war nun Aufgabe von Regierung und Kommission,

so viel als möglich diese Interessen, soweit sie
wenigstens eine Berechtigung haben, zu berücksichtigen,

Auf beiden Seiten bat man das Möglichste
getan, um dieses Ziel zu erreichen. Dass jedermann mit
dem Entwurf einverstanden und davon befriedigt sei,
das bilden wir uns nicht ein. Es ist unmöglich, eine
solche Materie in der Weise zu regeln, dass sich
niemand in irgend welcher Hinsicht zurückgesetzt fühlt.
Aber wir suchten doch eine möglichst gerechte und
billige Lösung zu finden. Es ist denn auch gelungen,
nachdem zahlreiche Kommissionssitzungen stattgefunden

hatten, im grossen und ganzen eine Uebereinstim-
mung zwischen Regierung und Kommission zu
erzielen, so dass wir in der Lage sind, mit einem
gemeinsamen Entwurf vor den Grossen Rat zu treten.
In einem einzigen Punkt, bei Art. 18, konnte nicht
vollständige Uebereinstimmung zwischen den
vorberatenden Behörden erreicht werden, nämlich in der
Frage der Regelung der Nachtfischerei. Diesem Punkt
kommt aber meiner Ansicht nach keine umstürzende
Bedeutung zu; man kann ihn so oder so regeln, ohne

70*
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dass deswegen die AVeit umfallen würde. Wenn es uns
möglich gewesen wäre, nochmals zusammenzukommen,

bevor der Entwurf gedruckt wurde, wäre
wahrscheinlich auch in diesem Punkt eine Einigung möglich

gewesen. Der Grosse Rat wird also Gelegenheit
bekommen, in dieser Frage den Entscheid zu fällen,
und es wird jedenfalls niemand unglücklich sein, ob

nun in diesem oder jenem Sinne entschieden wird.
Im Namen der Kommission möchte ich Ihnen ebenfalls,

wie der Vertreter der Regierung es getan,
Eintreten auf die Vorlage empfehlen.

Hulliger. Wenn ich zur Eintretensfrage das Wort
ergreife, geschieht es hauptsächlich in der Eigenschaft
als Präsident des kantonalen Fischereivereins. Die
Fischereivereine sind, wie der Herr Forstdirektor
erwähnt hat, an dieser Neuregelung der Gesetzgebung
am stärksten interessiert. Sie sind es auch, die je
und je darauf gedrungen haben, dass die
Fischereigesetzgebung nun einmal revidiert werde; denn sie
sind es, die am besten Einblick in die Verhältnisse
der Fischereigewässer haben, und so mussten sie je
länger je mehr zu der ITeherzeugung kommen, dass
hier eine Sanierung notwendig war und dass diese
Aufbauarbeit nur möglich ist durch ein neues
Fischereigesetz, indem das alte von 1833 gar keine Handhabe
mehr bot, um etwas Rechtes zu machen.

Der Herr Forstdirektor hat bereits gesagt, dass der
Staat nach dem alten Fischereigesetz nicht einmal
verpflichtet ist, überhaupt etwas zu tun für die
Hebung der Fischerei, und dass er dies füglich der
privaten Initiative hätte überlassen können. Ich will
nicht unterlassen, anzuerkennen, dass von der
Forstdirektion aus gleichwohl vieles geschehen ist, und
zwar hauptsächlich in Verbindung mit den Fischereivereinen,

die da ans Werk gegangen sind.
Wie ist denn die Stellungnahme der Fischereivereine

zu diesem Gesetz? Das alte Gesetz enthält
bekanntlich die freie Angelfischerei; jedermann im Kanton

Rern herum hat das Recht, zu angeln, wie er will.
Das neue Gesetz hebt nun dieses alte Volksrecht auf.
Wenn dies geschehen soll, dann ist es begreiflich, dass
gerade die Mitglieder der Fischereivereine, die sicher
die Hauptinteressenten in der Sache darstellen, auf
der andern Seite auch etwas in der Hand haben wollen,

damit das Geld, das sie selber zusammenlegen,
auch wirklich in ihrem Interesse verwendet wird. Die
Vorlage geht denn auch in dieser Richtung, und wir
anerkennen ohne weiteres, dass die Forstdirektion den
Restrebungen der Fischereivereine so viel als möglich
Entgegenkommen gezeigt hat, indem nach dem
Entwurf diese Gelder zum grössten Teil für die Aufbauarbeit,

die hier platzgreifen muss, verwendet werden
sollen.

Auf der andern Seite ist aber ein Moment im neuen
Gesetz gar nicht berücksichtigt worden : dass der
Sportfischer geschützt werden muss gegen die
Netzfischerei. Der Forstdirektor hat vorhin gesagt, wie
ein roter Faden ziehe sich dieser Gegensatz durch die
Beratungen des Gesetzes hindurch. Ich könnte in
Erinnerung bringen, dass eben auch die Begehren der
Gasthofbesitzer sich wie ein roter Faden durch diese
Verhandlungen ziehen. Es sind im Oberaargau ein
halbes Dutzend Gasthofbesitzer, die, wie es scheint,
nicht mehr genügend Forellen geliefert bekommen,
um am Sonntag ihre Gäste befriedigen zu können, und

diese stellen nun das Begehren, dass die Netzfischerei
in vermehrtem Masse stattfinden müsse.

Die Fischereivereine sind aus einem ganz bestimmten

Grunde gebildet worden. Das bisherige Gesetz

gibt dem Staat das Recht, die Fischerei in den
fliessenden Gewässern zu verpachten. Darunter versteht
nun der Staat bloss die Verpachtung an die
Netzfischer. Diese sind aber nicht in Fischereivereinen,
sondern es sind Einzelpersonen. Wir wissen, dass
Netzfischer an unsern Seen etwa sagen, sie hätten in
ihren Netzen drin ein Kapital bis zu 20,000 Fr. stekken.

Das kann sich natürlich ein Verein nicht leisten,
weil in den Vereinen manche Leute sind, die nur in
ihrer kurzen Freizeit, am Samstag, Sonntag oder
abends, ans Wasser gehen 'können. Sie können sich
also nicht mit der Netzfischerei befassen und wollen
das auch nicht. Diese Vereine haben nun vom Staate
Gewässer gepachtet, eben gerade um die Netzfischerei
auszuschalten. Die Leute haben sich also
zusammengeschlossen und erklärt, dass sie die Netzfischerei in
Bächen und Flüssen pachten wollen. Die Forstdirektion

ist diesen Bestrebungen auch entgegengekommen
und hat den Vereinen gewisse Flusstrecken verpachtet,
trotzdem sie genau wusste, dass es sich nicht so
verhielt, sondern dass in den Statuten dieser Vereine die
Bestimmung steht, dass die Netzfischerei zu bekämpfen

sei. Wenn sie trotzdem solche Verpachtungen
vornahm, dann offenbar aus dem Gefühl heraus, dass
das alte Gesetz in diesem Punkte revisionsbedürftig
sei.

Die Fischereivereine wenden sich nun dagegen,
dass der Grundsatz, der sich in dieser Praxis
herausgebildet hat, im Gesetz keine Berücksichtigung
mehr finden soll, dass sie in Zukunft nicht mehr
geschützt sein sollen gegen die Netzfischerei, indem z.B.
plötzlich ein Gewässer, das sie seiher 10 oder 20
Jahre lang gepflegt und bedient haben, einem Privaten
übergeben werden kann zur Ausbeutung. Sie fürchten,

wenn sie mit allen ihnen zur Verfügung stehenden

Mitteln ein Gewässer «aufgepäppelt» haben, so
dass es endlich einen schönen Fischbestand aufweist,
dass dann der Appetit bei einzelnen Privaten erwachen
wird und diese zur Forstdirektion gehen werden, wo
sie ein übermässiges Angebot machen, um diese
Gewässerstrecke zu erhalten. Man könnte nachweisen,
dass einzelne Aarestrecken ein Erträgnis von 100,000
bis 150,000 Fr. aufweisen, wenn es einer richtig
versteht, die Fische zu gewinnen, und mit dieser
Möglichkeit müssen wir ja rechnen. Die neuzeitlichen
Errungenschaften bei der Herstellung der Netze werden
ja immer raffinierter, so dass es schliesslich möglich
ist, einen solchen Fischbestand direkt auszurauben ;

nach einem Halbdutzend Jahren könnte dann ein
Fischereiverein diese Strecke wieder in Pacht
übernehmen.

Wenn wir nun diese Gelder zusammenbringen —
nur die Sportfischer bezahlen ja die Patentgebühren
—, so sollten wir auf der andern Seite die Zusicherung

haben, dass in erster Linie auch unsere Interessen

berücksichtigt werden. Es ist nicht zu vergessen,
dass die Seefischerei im Gesetz direkt ausgenommen
ist, dass sie darin gar nicht behandelt wird. Wir
anerkennen, dass die Netzfischer auch in Zukunft am
Bieler-, Thuner- und Brienzersee ihr altes Gewerbe
ausüben können, dass sie dort in erster Linie
massgebend sein sollen. Anderseits verlangen wir aber,
dass auch der Fischereisport an den schönen Fluss-
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laufen im Lande herum gebührende Berücksichtigung
finde. Wir haben das Gefühl, man hätte den Fischereivereinen

in dieser Beziehung besser entgegenkommen
können.

ich behalte mir daher vor, in der Detailheratung
nochmals mit Hartnäckigkeit mit meiner Forderung
zu kommen, die ich schon in der Kommission mit
Hartnäckigkeit vertreten habe, in der Voraussicht
allerdings, dass ich damit den Forstdirektor erzürnen
werde. (Heiterkeit.) Wir müssen darauf abstellen, dass
wir auf beiden Seiten guten Willens sind, in der
Sache etwas Rechtes zustande zu bringen, und dieser
gute Wille sollte es nun ermöglichen; dass wir zu
einem gemeinsamen Ziele gelangen.

Was uns im neuen Gesetz weiterhin stösst, ist der
Umstand, dass nicht wenigstens in grossen Zügen
schon der ltaubfischerei vorgebeugt wird, ausgenommen

vielleicht bei den Seen, wo man die speziellen
Netzfischerverordnungen hat. Dass dort spezielle
Verordnungen nötig sind, geben wir zu; aber warum
nimmt man sie nicht auch gleich in dieses Gesetz
hinein? Weil diese drei Seen ganz besondere
Bedingungen aufweisen. Man kann nicht die gleichen
Vorschriften für den Bielersee machen, wie für den Thuner-

oder den Brienzersee, und umgekehrt. So kam
man auf den Ausweg, dass die Forstdirektion auch
weiterhin diese Netzfischerverordnungen wird erlassen

müssen. Aber was wir dabei verlangt haben und
was nun nicht berücksichtigt worden ist, ist dies, dass
man wenigstens die Zahl der Netzeinheiten der
einzelnen Fischer auf diesen Seen auf ein gewisses Mass
beschränke, damit es nicht dem einzelnen Fischer,
der nun zufällig begütert ist, möglich gemacht wird,
eine ganze Anzahl von Netzpatenten zu lösen, während

anderseits Leute, in deren Familie sich das
Fischergewerbe vielleicht seit hundert Jahren vom Vater

auf den Sohn vererbt hat, schliesslich von einem
Grossen, vielleicht gar vom Ausland hereingekommenen

Reichen, unterdrückt werden. Man ist uns dann
schliesslich entgegengekommen durch Gestattung der
Anwendung von Motorbooten bei dieser Netzfischerei.
Aber wir hätten es begrüsst, wenn im Gesetz selber
die Zahl der Netzeinheiten, für die ein einzelner
Fischer die Patente lösen kann, festgelegt worden wäre,
und wir hätten es ferner begrüsst, wen man
bestimmt hätte, wieviel Zuggarn z. B. im Bieler- und
Thunersee verwendet werden darf. Das ist eines der
Instrumente, die nun am meisten Unzufriedenheit
hervorgerufen haben; es ist ein gewaltiges Netz, wie es
sich nicht jeder kleine Netzfischer leisten kann.
Unserer Ansicht nach wird durch dieses Zuggarn am
meisten Schaden angerichtet, weil es sozusagen dem
Grund nach geschleppt wird und die Brut zugrunde
richtet.

Wir hätten es ferner begrüsst, wenn des öftern im
Gesetz, nicht aber in einem Sammelartikel, gesagt
würde, was die Fischereikommission zu tun hat, in
welchen Fällen sie zur Beratung von der Forstdirektion

herbeigezogen werden soll und wann nicht. Ich
habe zweimal einen Anlauf gemacht und den Antrag
gestellt, zu sagen: «nach Einholung des Gutachtens
der Fischereikommission ». Es hiess aber, es genüge,
wenn hinten im Sammelartikel gesagt werde, dass die
Forstdirektion diese und jene Fragen der Kommission
unterbreiten könne. Ich hielt es für gescheiter, wenn
man bestimmt gesagt hätte: In diesem Fall ist das
Gutachten einzuholen, in jenem Falle ebenfalls. Diese

Forderung ist ein Ausfluss einer gewissen Volksstimmung.

Das Volk will heute gerne wissen, welche
Kompetenzen die einzelnen Behörden haben. Dieses
Argument richtet sich nicht etwa gegen die Forstdirektion.

Mit Herrn Moser konnten wir gut zusammenarbeiten,

er kam unsern Bestrebungen je und je
entgegen. Aber er wird auch nicht ewig da sein, und
dann ist nirgends geschrieben, dass ein neuer
Landwirtschaftsdirektor unbedingt auch wieder etwas von
der Fischerei verstehen wird. Bis er sich dann etwas
eingelebt haben wird, sollte er gerade an der
Fischereikommission einen festen Halt haben, und darum
sollte das Gesetz sich hierüber bestimmter ausdrücken.

Soviel zur Eintretensfrage. Ich wende mich nicht
gegen Eintreten auf das neue Gesetz. Es ist gut
aufgebaut, und es ist möglich, mit dieser Vorlage etwas
Rechtes zu schaffen. Ich muss aber verlangen, dass
der Rat speziell den Interessen der Sportfischer mehr
Entgegenkommen zeigt, weil sie hier nicht gebührend
berücksichtigt worden sind.

Kleiiing. Ich ergreife das Wort im Namen und
Auftrag einiger Berufsfischer am Bielersee; denn es
dürfte Ihnen bekannt sein, dass es speziell am Bielersee

Leute gibt, die aus dem Fischergewerbe einen
eigentlichen Beruf machen. Leider bringt dieses
Gesetz, wie schon der Vorredner betont hat, nichts
Neues, trotzdem in der Seefischerei im Laufe der
Zeit auch Aenderungen vorgekommen sind; sie ist
nicht mehr wie noch vor 10, 20 oder 30 Jahren. Man
hätte vielleicht gut getan, diesem Umstand einiger-
massen Rechnung zu tragen. Wenn man all den
Wünschen der Berufsfischer hier im Gesetz selber nicht
nachkommen kann, dann wäre es zu wünschen, dass
sie wenigstens in der regierungsrätlichen Verordnung
Berücksichtigung fänden.

.Was namentlich von den Berufsfischern als ein
Unrecht betrachtet wird, ist der Umstand, dass den
Berufsfischern, die in der Lage sind, sich ein Motorboot

anzuschaffen, viel zu viele Netze bewilligt werden.

Ein solcher Fischer kann den ganzen See
abfahren, und zwar in kurzer Zeit, wenn er über 200 oder
300 Meter verfügt, und hat stetsfort viele Netze im
See draussen, wodurch die andern, die sich nicht in
dieser glücklichen Lage befinden, geschädigt werden.
Darauf sollte Rücksicht genommen werden, indem
man, wie schon der Vorredner verlangt hat, die Zahl
der Netze beschränkt.

Weiter wurde von den Berufsfischern darauf
aufmerksam gemacht, dass die Verpachtung einzelner
Gewässer oder Kanäle, wie z. B. bei uns im sog.
Moosgebiet, nicht mehr vorkommen sollte, da gerade dies
die Orte seien, wo die Fische laichen und diese
Kanäle also in vortrefflicher Weise der Vermehrung des
Fischbestandes dienen. Diese Verpachtung trägt dem
Staate nicht viel ein, bringt aber den Nachteil mit sich,
dass eine Vermehrung des Fischbestandes in diesen
Kanälen gebindert wird.

Als ein weiterer Uebelstand wird von den
Berufsfischern hervorgehoben, dass die Patentfischer vielfach

in der Weise geschädigt werden, dass die mit dem
Schleppangel arbeitenden Fischer ihnen in das Garn
hineinfahren, dort Schaden anstellen und ihnen die
Fische, die sich vielleicht im Garn befinden, direkt
wegrauben, ja sogar die Netze durchschneiden können.
Das sind nun Dinge, die nicht ins Gesetz selber
aufgenommen werden können, aber bei Aufstellung der
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regierungsrätlichen Verordnung berücksichtigt werden
müssten.

Balmer (Nidau). Die letzte Bemerkung des Herrn
Klening veranlasst mich, das Wort zu ergreifen. Wer
orientiert ist über die Verhältnisse auf dem See, weiss
genau, dass nicht die eigentlichen Sportfischer es sind,
die zu Klagen Anlass geben, sondern eine ganz
bestimmte Sorte von Fischern, nämlich die sog.
Nachtfischer. Ich habe schon in der Kommissionsberatung
bemerkt: Wenn man dem Antrag zustimmt, dass die
Nachtfischerei verboten werden soll, so wird auch
diesem Uebelstand abgeholfen werden können. Dann
muss auch eine zweite Bedingung erfüllt werden:
dass die Netzfischer ihre Netze bezeichnen.

Ich muss Herrn Klening in dem unterstützen, was
er zu Anfang seines Votums ausgeführt hat. Daraus
geht deutlich hervor, dass der Interessenkonflikt
zwischen Sportfischern und Netzfischern gar nicht so

gross ist, sondern dass sich diese Interessen in vielen
Beziehungen decken, nämlich überall dort, wo es sich
darum handelt, Misstände, die dem Fischbestand
schädlich sind, aus der Welt zu schaffen. Nicht nur
die Sportfischer haben ein Interesse an der Vermehrung

des Fischbestandes, sondern auch die
Netzfischer. Bedauerlich ist nur, dass wir im Kanton Bern
keine bestimmten Angaben über den fiskalischen Wert
der Fischerei haben. Der Herr Forstdirektor hat uns
mehrmals gesagt, für die Regierung habe dieses
Gesetz keinen besondern Wert, es komme ihm keine
fiskalische Bedeutung zu. Das ist nicht ganz richtig, denn
für die Volkswirtschaft ist sicher ein grosser Wert
vorhanden. Dem Fehlen jeglicher Angaben sucht nun der
Entwurf abzuhelfen, indem er vorsieht, dass die Pächter

und Patentinhaber zu statistischen Angaben
angehalten werden können. Das ist sehr wichtig, und
damit wird dann hoffentlich auch die Meinung endlich
verschwinden, dass unsere Gewässer unproduktives
Gebiet bedeuten, wie man hie und da noch in
Schulbüchern lesen kann. Andere Kantone sind uns da um
einiges voraus.

Um dem Grossen Rat nur anzudeuten, welches
Vermögen in unsern Gewässern stecken kann, weise ich
auf eine Mitteilung des « Bulletin suisse de pêche et de

pisciculture» hin, die einige Angaben über die
Verhältnisse im Kanton Waadt macht. Man kommt dort
zum Schluss, dass in den Gewässern des Kantons
Waadt jährlich ungefähr 500,000 kg Fische gefangen
werden, die zum mindesten einen Wert von einer Million

Franken darstellen. Das ist nun schwach gerechnet,

das sind billige Fische. Kapitalisiert, bedeutet
das nun für den Kanton Waadt ein Vermögen von
20 bis 25 Millionen. Wir könnten unsere Fischgewässer

nun auch in dieser Weise einschätzen, und ich
bin da mit dem Herrn Forstdirektor vollständig einig,
dass der Kanton Bern ausgezeichnete Fischgewässer
aufweist, namentlich im Emmental und im Oberaargau,

etwas weniger gute im Seeland; solche Forellen-
häche wie im Emmental und Oberaargau gibt es im
Waadtland nicht. Das beste Gewässer im Kanton
Waadt ist die Orbe, dort wird auch der Rekord
geschlagen. Auf einer Strecke von 8 km werden dort
im Jahr durchschnittlich 5000 kg gefangen, was per
km 625 kg ausmacht. Zu 7 Fr. per kg gerechnet,
ergibt sich per km Flusslauf ein Wert von 4500 Fr.
Das macht bei der Orbe ungefähr die Fläche einer
Hektare aus. Es gibt nun aber im Kanton Bern wenig

Gegenden, in denen die Hektare eine solche Rendite
abwirft.

Zu solchen Verhältnissen in der Fischerei könnten
wir im Kanton Bern ebenfalls kommen, wenn wir
unsere veralteten Anschauungen etwas korrigieren
und zu unsern Gewässern etwas mehr Sorge tragen
würden.

Einen Mangel weist nach meiner Ansicht das
Gesetz auch darin auf, dass über die Laichfischerei
etwas zu wenig Bestimmungen aufgenommen wurden.
Man überweist die Kompetenzen einfach an die
Fischereikommission, die nach dem Gesetz nun als neue
Behörde existieren wird, oder der Forstdirektion, oder
dem Regierungsrat selber. Gerade angesichts der letzten

Erfahrungen, die man im Jagdgesetz mit der
Jagdkommission gemacht hat im Falle «Fanel», Amt
Erlach, muss man sich wirklich fragen, ob es nicht besser

gewesen wäre, einige Details in das Gesetz
hineinzunehmen. Denn wenn es richtig ist, .was aus den
Pressemeldungen hervorgeht, dass selbst der
Vizepräsident der Jagdkommission sich um deren
Beschlüsse foutiert, wie leicht kann es dann auch in der
Fischerei vorkommen. Wir haben das Gefühl, dass

man mit sog Spezialpatenten in der Laichzeit zu
freigebig ist. Plerr Müller von Bargen hat ja im erwähnten

Jagdfall erklärt, er hätte nur zur Forstdirektion
zu gehen brauchen, um ein Spezialpatent zu erhalten,
das ihm gestattet hätte im «Fanel» zu jagen. Wir
hätten es also gerne gesehen, wenn in das Gesetz
Bestimmungen aufgenommen worden wären, die der
Forstdirektion eine Handhabe geboten hätten, um
allzuweit gehende Forderungen abzuweisen. Auch ich
will nicht gegen Eintreten sprechen, hoffe aber, im
Laufe der Beratungen noch einige Verbesserungen am
Gesetz anbringen zu können.

Meier. Vom Herrn Forstdirektor ist betont worden,

die hauptsächlichste Neuerung des Entwurfes
sei die, dass für die Angelfischerei in Zukunft das
Patentsystem eingeführt werden solle. In dieser Frage

war man in der Kommission eigentlich einstimmig.
Der Staat Bern hat im Fischereiwesen so grosse
Aufgaben zu erfüllen, ebenso die Fiscbereivereine, dass

unbedingt ein gewisser Beitrag verlangt werden muss
von den Angelfischern, die nun auch mithelfen sollen,
die Fischerei zu heben. Es ist zu betonen, dass in
dieser Hinsicht die Sportfischer wie die Berufsfischer
die gleichen Intentionen haben. Ich glaube daher, dass

an dieser Frage die ganze Neuordnung der Fischerei
nicht scheitern sollte und dass man bei einigem
guten Willen in der Detailberatung zu einer brauchbaren

Lösung kommen könnte.
Von verschiedenen Herren wurde in der Diskussion

ein Gegensatz zwischen Berufsfischern und
Sportfischern- betont. Der ist aber zweifellos nicht so gross.
Der Begriff des Sportfischers ist noch ein etwas
moderner. Früher kannte man nur den eigentlichen ße-
rufsfischer. Der musste schon vor dem Gesetz von
1833 gewisse Abgaben an den Staat bezahlen. So

musste er sich z. B. gefallen lassen, dass der Vogt
von Nidau das Recht beanspruchte, einen Griff in
den Fang zu tun und den besten Fisch herauszunehmen.

Das war die damalige Abgabe. Ich verweise
Sie auf die sehr interessante Schrift von Herrn
Gymnasiallehrer Aeschbacher « Die Fischerei am Bieler-
see», die recht ausführlichen Aufschluss über das
Wesen der Fischerei gibt. Der Kanton Bern hat der
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Fischerei schon früh die nötige Aufmerksamkeit
geschenkt und hat verschiedene Fischereierlasse aufgestellt.

Daraus ist ersichtlich, dass auch « die gnädigen
Herren von Bern » die grosse Wichtigkeit der Fischerei

erkannten. Auch heute noch ist es so.
Die Berufsfischer erhalten nun eigentlich eine

volkswirtschaftliche Bedeutung in dem Sinne, dass sie
nicht für sich fischen, sondern für die Allgemeinheit.
Sie bringen ihre Fische auf den Markt und-sorgen so
dafür, dass der Bedarf gedeckt wird. Der Sportfischèr
umgekehrt fischt für seinen eigenen Bedarf, vielleicht
auch aus sportlichem Interesse oder aus gesundheitlichen

Gründen. Da ist es nun klar, dass gewisse
Gegensätze vorhanden sind; in der Hauptsache aber
sind die Interessen der Sportfischer und der Berufsfischer

doch ganz identisch. In den beiden grossen
kantonalen Vereinigungen, wo auf der einen Seite
die Sportfischer mehr überwiegen, auf der andern
Seite die Berufsfischer, hat man die Absicht, sich bei
Anlass der Schaffung eines neuen Fischereigesetzes
organisatorisch wiederzufinden und die beiden
Verbände in einen einzigen aufgehen zu lassen. Diese
Bestrebungen bestehen also nun, und sie sollen ein
gutes Omen dafür sein, dass das vorliegende Gesetz,
das die Interessen heider Gruppen wahren will, vor
dem Volke Gnade finden möge. Wenn man auf beiden
Seiten den guten Willen dazu hat, dann wird dem
Gesetz im Bate, wie später im Volke, zur Annahme
verholten werden können.

M. Strahl». Je regrette d'allonger le débat sur l'entrée

en matière, mais si nos collègues membres de la
commission, qui avaient eu, au sein de celle-ci,
l'occasion de s'expliquer très longuement, éprouvent le
besoin de prendre presque tous la parole dans le
débat sur l'entrée en matière, vous devez comprendre
que les collègues qui ne faisaient pas partie de la
commission tiennent à dire eux aussi leur mot.

J'ai entendu avec intérêt et plaisir le rapport iri-
troductif de M. le directeur de l'agriculture, de même
que celui du président de la commission. Si nous
n'avions pas tous su déjà que la matière qu'on vous
propose de réglementer est très compliquée, qu'elle
vise des intérêts très divers et, parfois, contradictoires,

nous aurions pu l'apprendre par la bouche de
ces messieurs.

Tout d'abord, les intérêts des pêcheurs.
M. le directeur de l'agriculture a déclaré d'une

manière catégorique que la loi n'avait aucun caractère
fiscal. Je me suis entretenu assez longuement avec des
pêcheurs de chez nous. Je leur ai communiqué le projet

de loi, et certains d'entre eux ne partagent pas la
manière de voir du gouvernement, quand il dit que
«le 50% au moins du produit des émoluments de
pêche sera affecté à la surveillance ainsi qu'au
relèvement et à l'encouragement de la pêche, notamment
à soutenir les efforts y relatifs des sociétés de
pêcheurs. Le 10% servira au rachat de droits de pêche
aliénés par l'Etat, le reste revenant au fisc (art. 25).»
On ne peut donc pas déclarer d'une façon catégorique
et péremptoire que la loi n'a aucun caractère fiscal.
Il faut dès le début faire une petite réserve.

Autre point, qui sera certainement discuté dans les
milieux des pêcheurs: on veut autoriser les enfants en
âge scolaire à acquérir une patente et leur accorder le
droit de pêcher avec cette patente. Il faudrait que sur
cette question, non seulement les pêcheurs, mais aussi

les pédagogues et, en général, les personnes qui
s'occupent de l'éducation de la jeunesse, fussent consultés.

J'ai la persuasion que dans tous ces milieux on
créerait une hostilité à la loi en votant les dispositions

relatives aux patentes.
Autre objection, en ce qui concerne la durée de

la pêche, à certaines heures de la journée. J'ai vu
avec satisfaction que de ce côté-là la commission
avait présenté des propositions plus acceptables que
celles de M. le directeur de l'agriculture. Chez nous,
particulièrement dans le vallon de St-lmier, les
pêcheurs à la ligne se recrutent essentiellement dans la
classe ouvrière; ces pêcheurs ne peuvent pas pratiquer
leur sport pendant les heures de travail. Ce n'est
qu'après souper, après s'être occupés des enfants,
après avoir vaqué à certaines occupations urgentes
et rempli certains devoirs, que ces citoyens peuvent
s'approcher de la rivière et pêcher. On m'a dit
catégoriquement qu'il y avait intérêt à ce que la pêche,
le soir, fût prolongée le plus tard possible. Nous
verrons, au cours du débat, si pour certains jours et dans
certaines saisons, on ne peut pas prolonger la durée
du temps accordé aux pêcheurs.

D'autres intérêts que ceux des pêcheurs sont aussi
en jeu. Je ne veux pas parler des différentes catégories
de pêcheurs qui s'opposent l'une à l'autre, mais il y
a lieu de parler des intérêts des riverains, des
propriétaires fonciers détenteurs du sol qui s'étend de
chaque côté de la rivière.

Dimanche dernier, à Sonceboz, avait lieu une
grande assemblée — je n'y étais pas — où l'on
discutait précisément des intérêts des propriétaires
foncières qui jouxtent immédiatement la rivière. Cette
assemblée prit une résolution énergique que j'ai lue
dans un journal du Jura, tout à fait par hasard. Dans
ces milieux-là on a le sentiment que la loi créerait
aux propriétaires riverains une situation inférieure à
celle qu'ils ont aujourd'hui. Tout à l'heure, par
certains détails donnés par M. le directeur de l'agriculture,

j'ai appris que la situation était tout à fait
différente, que ces messieurs sont dans l'erreur en croyant
que la loi créera un état de fait insupportable. Si on
permet au propriétaire de rechercher celui qui commet
des dégâts sur sa propriété, c'est une garantie. En
outre, comme l'a très bien dit M. le directeur de
l'agriculture, pour des raisons majeures, des propriétaires
peuvent demander d'être protégés contre la circulation

sur certains tronçons de terrains bordant la
rivière et pouvant endommager les cultures.

C'est donc un grand progrès, au point de vue de
la protection de la propriété, que le projet réalise. J'ai
causé avec de nombreux propriétaires fonciers dont
les propriétés bordent les rivières. Tous m'ont dit
que les grands dégâts commis aux propriétés d'autrui
sont causés pendant la nuit par des gens sans scrupule

qui représentent fort heureusement une minorité
dans le monde des pêcheurs et qui font leurs exploits
surtout la nuit.

Au cours de la réunion de Sonceboz, on s'est
plaint de ce qu'un certain nombre de pêcheurs viennent

de grandes localités industrielles avoisinantes.
Du côté de Reuchenette, du Bas-Vallon, arrivent le
samedi après-midi des pêcheurs de Bienne qui envahissent

la propriété d'autrui; ils s'y considèrent un peu
comme en pays conquis et ne montrent pas tous les
égards que les pêcheurs des villages voisins ont tou-
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jours eus pour la propriété foncière riveraine; des
grands centres on arrive brusquement en automobile,
en famille de trois ou quatre personnes; on organise
de véritables cortèges dans les vergers, on voit les
vélos circuler, les chiens aboyer, etc. Je ne suis pas
propriétaire foncier, mais je comprends que les
propriétaires intéressés protestent et disent qu'il faudrait
profiter de l'occasion pour examiner s'il n'y a pas
lieu de prendre pour eux, des mesures de protection.

Je prie donc la commission d'examiner, dans une
séance ultérieure de celle-ci, s'il n'y aurait pas lieu
de donner à ces propriétaires et aussi aux pêcheurs
des régions intéressées certaines garanties contre
l'invasion de ces éléments extérieurs, pas toujours
intéressants.

Je renvoie donc cette proposition à M. le directeur
de l'agriculture, pour qu'il l'examine. Je sais qu'il sera
très difficile d'arriver à donner des garanties de ce
côté-là, mais cette question mérite un examen sérieux,
et c'est dans l'intérêt d'une acceptation de cette loi
par le peuple, que je la formule.

Voilà ce que je voulais dire à l'occasion de l'entrée

en matière. Suivant le cours que prendra la
discussion, je ferai des propositions.

M. Chopard. Personnellement, je ne suis pas
partisan du projet.

Ceci pour certains motifs. On a fait remarquer
que le projet a provoqué chez les pêcheurs à la
ligne un très vif mécontentement, à cause du prix
élevé des patentes prévu à 10 fr. En somme, si l'on
veut discuter ce projet d'une façon objective, on doit
se poser la question suivante: Quel est le but que
veut poursuivre le Grand Conseil, en légiférant dans
le domaine de la pêche? Le but que nous devrions
poursuivre est celui: combattre le dépeuplement des
lacs, des rivières. Or, à mon point de vue, un seul
moyen permettrait de combattre ce dépeuplement, ce
serait d'interdire pendant un certain nombre d'années
la pêche au filet. Ce ne sont pas les pêcheurs à 'la ligne
qui provoquent le dépeuplement des lacs et rivières.
Absolument pas. Dans les cercles ouvriers on ne peut
pas comprendre qu'un pêcheur à la ligne sur le lac
de Bienne doive payer une patente de 10 fr. pour se
livrer à ce sport, et prendre pour 50 à 70 centimes
de poissons par jour. Il prétend que c'est tout bonnement

lui interdire de se livrer à l'avenir à ce sport.
Qu'on interdise la pêche au filet. On n'en parle presque

pas, de cette pêche-là; l'article 10 en remet le
soin à une ordonnance d'exécution, que nous ne
connaîtrons que plus tard. Le Grand Conseil devrait
avoir son mot à dire.

En outre, l'article 41 me déplaît tout particulièrement.

D'après ses dispositions il sera permis à chaque
citoyen de dénoncer un pêcheur quelconque, alors
que le même projet prévoit que des gardes, rétribués
par le gouvernement, auront le droit également de
surveiller les pêcheurs.

Quelles seront les conséquences de cette loi, si elle
est acceptée — ce que je ne crois pas — si on la
maintient telle quelle? De pauvres diables, ne pouvant
payer la patente de 10 fr., se feront pincer, et on leur
infligera des amendes de 20 fr. à 400 fr., qu'ils ne
pourront payer, ce qui les conduira à la prison.

Ce sont les raisons pour lesquelles je vous
propose de ne pas entrer en matière.

Indermühle (Bern). Vernehmen Sie auch das
Wort eines Gelegenheitsfischers. Auf den ersten Blick
hin müsste man glauben, dass, am nüchternen
Verstand gemessen, das vorliegende Gesetz einen grossen
Fortschritt bedeutete. Bei näherem Zusehen erkennt
man darin dann den Kompromiss zwischen den
Sportfischern, d. h. den Fischereivereinen, und den Berufs-
fischern. Eine grosse Kategorie von Bürgern ist aber
vollständig aus dem Spiel gelassen, nämlich diejenigen,

die nur gelegentlich fischen und in der Fischerei
bloss ein Symbol alter, freiheitlicher Einrichtungen
erblicken. Der Herr Landwirtschaftsdirektor hat seiher

erklärt, dass er hier jahrhundertealte Rechte
antaste. Dieser Eingriff in den romantischen Idealismus
will noch viel mehr bedeuten als die übrigen
Neuerungen. Durch Jahrhunderte hindurch war die
Fischerei ein Volksrecht. Wohl wurden hier und dort
bestimmte Rechte von Privaten erworben; aber das
Volksrecht als Ganzes ist gebliehen, trotz der
Feudalherrschaft, trotz der Klosterherrschaft und der
teilweise engen Bestimmungen des 18. Jahrhunderts. Und
nun kommt ausgerechnet unser Jahrhundert und will
damit Schluss machen. Ich gehe zu, es ist dies nur
ein Gefühlsmoment. Aber ich frage mich, ob es nicht
besser wäre, wenn man auch den idealen Erwägungen

etwas Rechnung tragen und bei der Formulierung

des Gesetzes auch diesen Leuten gerecht werden
würde, indem man auf die Einführung des
Patentsystems verzichten würde und es gleichwohl ermöglichte,

die durch die Fischereiverbände gewünschten
Verbesserungen herbeizuführen, eine Auffassung, hei
der auch der Idealist auf seine Rechnung käme und
nicht lediglich zur Seite gestellt würde.

Wenn man nun die Vorlage richtig betrachtet,
muss man feststellen, dass sich eine solche Ordnung
der Dinge wohl kaum mehr bei der Detailberatung
anbringen liesse, so dass also nichts anderes übrig
bleibt, als den Entwurf auf einer andern Grundlage
aufzubauen. Ich stelle deshalb den Antrag, die Vorlage

an die Kommission zurückzuweisen, mit dem
Auftrag, diesem uralten Recht darin Nachachtung zu
verschaffen und es zu erhalten.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich werde Gelegenheit finden, auf die
Ausführungen der Herren Hulliger, Balmer usw. bei
Beratung der betreffenden Artikel zu antworten. Jetzt
möchte ich mich speziell mit dem Votum des Herrn
Grossrat Strahm auseinandersetzen, der einleitend
behauptet, ich hätte gesagt, das vorliegende Gesetz habe
keinerlei fiskalischen Charakter, während man nun
doch bloss 50% der Erträgnisse aus den Angelpatenten

für die Hebung der Fischerei ausgeben wolle. Dabei

hat Herr Strahm vergessen, dass man nicht nur
von den Angelpatenten, sondern auch bei der
Netzfischerei 50% der Einnahmen wieder für die Förderung

der Fischerei verwenden wird, und auf diesem
letztern Gebiet haben wir heute eine Einnahme von
30,000 Fr. zu verzeichnen. Es ist also nicht richtig,
wenn behauptet wird, dass man nur 50% des
Erlöses aus der Angelfischerei ausgebe und somit das
Gesetz fiskalischen Charakter aufweise. Sie werden
später noch sehen, wie ausserordentlich gering die
Nettoeinnahmen des Staates aus diesem Gesetz sein
werden.

Im übrigen bin ich durchaus einverstanden mit
dem, was Herr Strahm über die Rechte der Grund-
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eigentümer sagt. In unserem ersten Entwurf war diesen

Verhältnissen noch nicht in dem Masse Rechnung
getragen wie jetzt. Die Vorlage ist nun schon der
vierte Entwurf, und ich kann Ihnen sagen, dass wir
an der Sache bereits seit 1915 arbeiten. Aber es ist
eine sehr schwierige Materie, wenn man allen Interessen

einigermassen Rücksicht tragen will. Es wird
zu prüfen sein, ob man dem Gedanken des Herrn
Strahm entgegenkommen und für einzelne Flusstrek-
ken die Zahl der Patente beschränken kann, sei es
lokal, sei es ganz allgemein. Immerhin scheint der
Gedanke beachtenswert.

Gegenüber den Herren Chopard und Indermühle
will ich bemerken : Der Idealismus ist eine sehr schöne
Sache, und namentlich bei der Fischerei, insofern sie
nämlich nichts kostet. Man kann aber bei dieser
Sache ideal denken und gleichwohl etwas dafür
bezahlen; von einem solchen Beitrag hängt der Idealismus

am allerwenigsten ab. Wenn wir noch die frühern
Zustände hätten, wo Flüsse und Seen mit den schönen
Laichplätzen vorhanden waren, wo es keine Wasserwerke

gab und keine Ufer verbaut waren, dann könnte

man diesen Standpunkt gelten lassen. Aber nun
soll der Staat Ausgaben machen für die Laichfischerei,

ohne dass man ihm etwas bezahlen will. Man ist
also sehr ideal gesinnt, sofern der Staat die Sache
bezahlt. Ich hin nun der Meinung, wer aus der
Fischerei Vorteil ziehen will, der soll auch etwas dafür
bezahlen. Wir sind heute der einzige Kanton in der
ganzen Schweiz, der für die Ausübung der
Angelfischerei nichts verlangt. In Freiburg bezahlt man
20 Fr., in Neuenburg und Zürich ebenfalls; überall
in den Kantonen herum wird für die Angelfischerei
mehr bezahlt als die 10 Fr., die wir vorsehen. Wir
setzen die Gebühr also auf ein Minimum herab, um
es jedem zu ermöglichen, das Patent zu lösen.

Auf die Ausführungen des Herrn Chopard über die
Verhältnisse am Bielersee muss ich entgegnen, dass
dem Ufer entlang auch in Zukunft ein jeder fischen
kann wie bis anhin, ohne ein Patent dafür bezahlen
zu müssen; will einer dagegen auf den See hinaus
gehen, um dort zu fischen, dann muss auch er etwas
beitragen an die Wiederbelebung durch Einsetzen von
Jungfischen. Bezahlt man nichts, so wird eben nichts
ausgesetzt und es gibt dann auch nichts mehr zu
fischen — dann hört der Idealismus von selber auf.
Was speziell den Art. 41 betrifft, ist Herr Chopard
im Irrtum. Dieser Artikel entspricht vollständig dem
Bundesgesetz, das vorschreibt, dass dem Verleider
der und der Anteil der Busse zukommt, und wir
haben diesen Artikel einfach in den Entwurf
herübergenommen.

Es wurde bemerkt, wenn man die Angelgebühr
aufrechterhalte, könnte das dem Gesetz den Untergang

bringen. Ich erkläre in aller Offenheit, dass ich
das bedauern würde. Wenn aber das Gesetz verworfen

wird, dann wird der Staat sich nicht veranlasst
sehen, fernerhin grössere Aufwendungen für die
Hebung der Fischerei zu machen; da sollen dann
diejenigen, die nichts für das Patent zahlen wollen, sehen,
wie die Flüsse und Seen wieder bevölkert werden
können. Diesen Standpunkt müssen wir einnehmen
mit, Rücksicht auf die Staatsfinanzen. Es wurde von
den Herren Hulliger, Balmer und andern bestätigt,
dass die Forstdirektion sich bis dahin alle Mühe
gegeben habe, um die Besetzung der Gewässer mit
Jungfischen durchzuführen. Aber dann soll man sie

auch unterstützen und nicht einfach Aufwendungen
vom Staat verlangen, an die der einzelne, der davon
profitieren will, sehr wohl auch etwas beitragen könnte,

wie dies in andern Kantonen seit Jahren der Fall
ist. Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse könnte man
sehr wohl auf das frühere Volksrecht verzichten. Das
Volksrecht besteht übrigens weiter; ein jeder kann
das Angelpatent lösen und bekommt auch ein Entgelt
dafür. Ich hörte letzthin einen Angelfischer erzählen,
wie er an einem einzigen Sonntag ungefähr 150 Stück
gefangen und damit sein Patent in einer einzigen
Stunde schon zurückgewonnen habe. Die Entschädigung

für das Lösen des Patentes ist also da und
schliesslich der Idealismus auch noch dazu. Ich
beantrage Ihnen, auf das Gesetz einzutreten.

Roth. In unserer Gemeinde wurde von jeher Wert
gelegt auf den Fischfang. Ich begrüsse nun speziell
den Gedanken im neuen Gesetz, dass in Zukunft die
Fischenzen verpachtet werden sollen. Der Kanton Bern
hat nach meiner Ansicht seinerzeit einen grossen
Fehler begangen, als er die Fischenzen für ein paar
Fränklein weggab. In unserer Gegend ist ein solches
Recht, das wirtschaftlich eine grosse Rolle spielt, vor
60 oder 70 Jahren für 1000 Fr. verkauft worden, und
als man nun ein grosses Entwässerungsprojekt
durchführen und infolgedessen dieses Recht zurückerwerben

wollte, machte der' Inhaber des Rechtes eine
Forderung von 30,000 Fr. geltend. Ein anderes Recht
wurde seinerzeit um 50 Fr. vergeben, in letzter Zeit
wurde es für 3000 Fr. weiterverkauft. Aus Unvorsichtigkeit

liess vor einiger Zeit ein Bauer Jauche in
einen Bach fliessen; der Inhaber des betreffenden
Fischereirechtes liess sich 1500 Fr. Entschädigung
für die paar dabei umgekommenen Fische bezahlen.
Da war der Kanton Solotliurn viel klüger; er hat von
jeher die Fischereirechte verpachtet und schöne Summen

daraus gelöst. Ich bedaure heute bloss, dass die
Regierung des Kantons Bern nicht schon vor langer
Zeil dahin tendierte, die Fischenzenrechte, die sie
seinerzeit direkt verschleudert hatte, zurückzukaufen.
Wäre das früher geschehen, dann käme der Staat
heute nicht beständig in die Lage, bei Bodenverbesserungen

usw. diese Rechte um schweres Geld
zurückkaufen zu müssen.

Was mir an der Vorlage nicht gefällt, das ist die
gänzliche Aufhebung der freien Angelfischerei. Ich
möchte davor warnen, das Gesetz so zu formulieren,
indem es sonst bei der Bevölkerung die nötige
Sympathie nicht finden wird. Die freie Angelfischerei sollte
nicht prinzipiell aufgehoben werden. Wer fischt heute
mit der Angel? Es ist der Arbeiter, der am Samstag
Nachmittag oder am Sontagmorgen auf den Fischfang
geht, um etwas auf dem Tisch zu haben, es sind die
kleinen Leute überhaupt, und diese sollten auch in
Zukunft kein Patent lösen müssen, während die andern,
die von weit her kommen, sehr wohl den Betrag
entrichten können. Namentlich bei uns, unterhalb des
Stauwehrs von Wangen, ist es sehr günstig, und
Sonntag für Sonntag kommen die Leute von weit her,
um zu fischen. Da sollte die einheimische Bevölkerung
etwas geschützt werden und die Freiheit des
Fischens mit der Angel haben. Was hat der Bürger denn
sonst noch für eine Freiheit? Die Jagd ist nicht mehr
gestattet, die Fischerei jetzt auch nicht mehr — er
darf also weiter nichts mehr fangen als etwa noch
Maikäfer, Schmetterlinge und Bremsen! (Heiterkeit.)
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Der Staat hätte die Pflicht, dafür zu sorgen, dass der
kleine Bürger noch etwa ein Fischlein fangen kann.
Ich werde bei Art. 2 einen bestimmten Antrag in
diesem Sinne stellen.

Balmer (Nidau). Ich habe viel mit Arbeitern, mit
Mitgliedern der Sportfischervereine über die Sache
gesprochen, und wir sind darin einig, dass wir einen
andern Idealismus haben, als er hier geltend gemacht
wurde. Wenn die Leute Fische essen wollen, dann
irmss auch etwas gefangen werden können; es genügt
nicht, dass man bloss die Rute hinausstreckt, es
muss auch etwas im Wasser sein, und zu diesem
Zwecke muss man Jungfische aussetzen können.
Sogar die 5 Fr. Gebühr für schulpflichtige Kinder, wie
sie in der Vorlage vorgesehen sind, werden dem
Fischereigesetz in meiner Heimat Freunde werben, dessen

bin ich sicher. Ich stehe mit dieser Auffassung
im Gegensatz zu meinem Kollegen Hulliger. Warum?
Die Fischerei wird einem leicht zur Leidenschaft,
namentlich im schulpflichtigen Alter ; da können manche
Mütter nichts mehr mit ihren Buben anfangen; sobald
die «Ischer» kommen, gehen die Buben fort und fragen

nicht mehr lange, was sie zu Hause noch zu tun
hätten. Wenn man nun dieser Leidenschaft mit dem
neuen Gesetz etwas entgegenarbeiten kann, so wird
ihm das nur Freunde gewinnen können. Ich möchte
Sie also ersuchen, den ideal gemeinten Antrag des
Herrn Indermühle, im Interesse eines höhern Idealismus,

zurückzuweisen.
Der Gedanke, dass nicht bloss der Patentfischer

etwas bezahlen müsse, ist nicht erst aufgekommen,
als man dieses Gesetz in Revision nahm, er hat eine
lange Leidensgeschichte hinter sich. 1888 kam das
eidgenössische Fischereigesetz, und schon im folgenden
Jahr wurde verlangt, dass das bernische Fischereigesetz

dem eidgenössischen angepasst werde. 1889
wurde der kantonale Fischereiverein gegründet, und
im Jahre 1890 wurden von den Fischereivereinen von
Bern und Interlaken Projekte vorgelegt, die ein neues
Fischereigesetz bringen und darin bereits die
Patentgebühren fordern wollten. Dieser Gedanke ist also
durchaus nicht von heute.

Präsident. Es liegt vor ein Antrag Chopard auf
Nichteintreten und ein Antrag Indermühle auf Rück-
weisung der Vorlage an die Kommission. Sie werden
vorerst in eventueller Abstimmung entscheiden, falls
Sie am Antrag der Kommission etwas ändern wollen,
ob dies nach Antrag Chopard oder nach Antrag
Indermühle geschehen soll, um in definitiver Abstimmung

dieses Ergebnis dem Antrag auf Eintreten
gegenüberzustellen.

Ab Stimmung.

Eventuell:
Für den Antrag Chopard Minderheit.

Definitiv:
Für Eintreten auf die Vorlage Mehrheit.

Detailberatung.
Art. 1.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier wird die Regalität näher umschrieben,

indem es heisst: «Das Recht der Fischerei in
den Gewässern des Kantons Bern steht dem Staate
zu, soweit nicht Fischereirechte von Gemeinden,
Körperschaften oder Einzelpersonen nachgewiesen werden.

Es umschliesst das Recht, Fische, Krebse und
andere nutzbare Wassertiere zu hegen und zu
fangen. » Ich mache darauf aufmerksam, dass heute an
vielen öffentlichen Gewässern, so an der Emme, der
Worblen und anderwärts, gewisse Privatrechte
bestehen, die einerseits aus einer jahrhundertelangen
Ueberlieferung datieren, anderseits aber auch von
Verkäufen herrühren, die speziell in den 70er-Jaliren des
verflossenen Jahrhunderts vorgenommen wurden. Ich
bedaure diese Verkäufe, allein diese Tatsache ist nun
einmal da und wir müssen eine legale Basis bekommen,

um die verkauften Rechte nach und nach, wenn
sich Gelegenheit dazu bietet, zurückzukaufen. Wir
können sie nicht ohne weiteres erwerben. Zwangsweise

lässt sich das nicht tun, denn das wäre nur
möglich durch einen Expropriationsbeschiuss des
Grossen Rates, den wir natürlich zu vermeiden
suchen. Es liegt aber im Interesse der Fischerei, wenn
wir die wichtigern der seinerzeit verkauften Rechte
wiederum zurückerwerben, und zu diesem Zwecke
sollen 10 % der jährlichen Einnahmen angesammelt
werden. Das Staatsbudget soll also hiedurch nicht
belastet, werden.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Es ist hier
wohl der Platz, auf die Wandlungen hinzuweisen, die
die Fischerei im Lauf der Jahrhunderte durchgemacht
hat. Der Urzustand war der, dass das Fischen im
allgemeinen frei war. Das dauerte bis ungefähr ins 13.
Jahrhundert. Damals kam der Regalbegriff auf, indem
weltliche und geistliche Territorialherren die
Fischereiberechtigung für sich in Anspruch nahmen und
sie dann weiter verliehen. Dieser Zustand fand sein
Ende in der Helvetik. Diese Zeit mit ihren gleich-
macherischen Tendenzen hob alle Fischereirechte auf
und gab den Fischfang wieder vollständig frei — also
ein Ansatz zum Idealzustand, wie Herr Indermühle
ihn heute verficht. Dieser Idealzustand hat sich aber
leider nicht bewährt, und schon in der Mediationszeit
sah man sich veranlasst, auf diese Errungenschaft der
Helvetik zu verzichten, indem sich ein ganz trauriges
Ergebnis gezeigt hatte. Während dieser Zeit der
vollständigen Freiheit hatte sich die schönste Raubfischerei

entwickelt. Die Folgen blieben denn auch nicht
aus, die Fischgewässer entvölkerten sich vollständig.
So sehen wir, wie sich im 19. Jahrhundert wieder
eine gegenteilige Entwicklung geltend macht. Ein Kanton

nach dem andern sah sich veranlasst, auf diesem
Gebiete Ordnung zu schaffen, und zwar auf dem Wege

der Gesetzgebung. Der Kanton Bern hat das getan
durch sein Gesetz von 1833. Dieses führte als eines
der wesentlichen Ziele die Bestimmung auf, dass es
zur Aufrechterhaltung und Aeufnung der Fischenzen
dienen solle, also genau das, was wir heute in
vermehrtem Masse durch die Vorlage erreichen wollen.

Im Gesetz von 1833 beanspruchte der Staat Bern
auch ein Hoheitsrecht in hezug auf die Fischerei, aber
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er ging in der Festsetzung des Regals nicht so
bestimmt vor, wie in der heutigen Vorlage. Im Jahre
1907 kam eine sehr wertvolle Dissertation von einem
Dr. Peter in Zürich heraus, die die Fischereiberechtigung

zum Gegenstand hatte. Darin wird untersucht,
wie es sich in den verschiedenen Kantonen herum mit
dem Regal verhält. Das Resultat der Untersuchung
ist, dass sich zwei verschiedene Kategorien unterscheiden

lassen; solche, in denen das Regal klipp und kar
zum Ausdruck kommt, und solche, hei denen dies mehr
nur indirekt der Fall ist. Zur ersten Kategorie
gehören 15 ganze und Halbkantone, die eine Bestimmung
ungefähr folgenden Inhaltes aufstellen: «Die Fischerei
— oder das Recht zur Ausübung der Fischerei —
steht dem Staate zu. » Die übrigen Kantone formulieren

diesen Grundsatz nicht in so bestimmter Weise,
und dazu gehört auch der Kanton Bern. Es heisst da
etwa: «Die Erteilung der Bewilligung zum Fischen
in den Gewässern des Kantons ist Sache des Staates.»
Zwischen den beiden Formulierungen besteht also ein
gewisser Unterschied; im einen Kanton wird das Regal

viel bestimmter betont als im andern. Praktisch
allerdings ist der Unterschied nicht so gross, die
Sache ist mehr vom rechtswissenschaftlichen Standpunkt

aus von Bedeutung.
Der vorliegende Entwurf bekennt sich ganz

ausdrücklich zum Regal, wie es die Mehrheit der Kantone

heute schon tut. Dabei ist aber, wie es sich
überhaupt für einen zivilisierten Staat gehört, der Vorbehalt

gemacht, dass bestehende Privatrechte, seien sie
nun von Gemeinden oder von Korporationen oder von
Einzelpersonen erworben worden, nicht angetastet
werden sollen. Dieser Vorbehalt der Privatrechte,
über den ein besonderer Abschnitt des Gesetzes
besteht, ist in der Vorlage strikte durchgeführt.

Im zweiten Alinea, das den Umfang des Regals
bezeichnet, finden Sie den Ausdruck: «und andere nutzbare

Wassertiere». Es ist vielleicht gut, darüber noch
ein Wort zu reden. Es sind darunter z. B. auch die
Frösche verstanden. Das Zürcher Fischereigesetz sagt
ausdrücklich, dass das Regal Fische, Krebse und
Frösche umfasst. Hier wurde der Begriff allgemeiner ge-
fasst, weil auch noch andere nutzbare Wassertiere
denkbar sind. In der Kommissionsberatung -wurde
z. B. bemerkt, dass es auch gewisse Süsswasser-
muscheln gebe, die da einzubeziehen wären. Man
wollte sie aber nicht speziell erwähnen, weil mit der
Zeit noch weitere Aenderungen der Fassung hätten
notwendig werden können und man nicht zu sehr in
die Einzelheiten eingehen wollte.

Roth. Ich bin nicht ganz klar darüber, wie es
sich mit den Privatgewässern verhält. Ich bitte daher
den Herrn Landwirtschaftsdirektor um Aufschluss
darüber, ob der Staat auch ein Recht hat, über die
Fischerei zu verfügen, wenn ein Bach einem Privaten
im Grundbuch als Eigentum eingetragen ist.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Besitz des Baches allein schliesst
noch kein Recht in sich, dort auch die Fischerei
auszuüben, denn die Fischenzen ist ausdrücklich losgelöst

vom Bach. Wer da einen Anspruch erheben will,
muss also nicht nur Besitzer der Bachstrecke sein,
sondern muss auch einen Titel besitzen, der ihm die
Fischenzen gewährt; das sind also zwei verschiedene
Dinge. Wir hatten schon oft den Fall, dass jemand

sagte: Das Bächlein fliesst durch mein Land, also
gehört es mir. Der Bach gehört wohl ihm, aber nicht
die Fischenzen. Wir sind dann im Falle, das dortige
Fischereirecht zu verpachten, und gewöhnlich treten
wir es dem betreffenden Grundeigentümer ab. Ein
Grundeigentümer muss also ausdrücklich den Nachweis

leisten, dass er auch im Besitz der Fischenzen
ist. In dieser Beziehung ändern wir nichts am
bisherigen Zustand.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 1. Das Recht der Fischerei in den Gewässern

des Kantons Bern steht dem Staate zu,
soweit nicht Fischereirechte von Gemeinden,
Körperschaften oder Einzelpersonen nachgewiesen
werden.

Es umschliesst das Recht, Fische, Krebse und
andere nutzbare Wassertiere zu hegen und zu
fangen.

Art. 2.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es heisst hier, dass der Staat die Berechtigung

habe, das Recht selber auszuüben. Das
geschieht beispielsweise bei der sog. Laichfischerei, wo
wir die Fischaufseher, in Verbindung eventuell mit
Fischern, beauftragen, Laichfischfang zu treiben.
Allerdings geschieht dies nur ganz ausnahmsweise. Das
Normale, auch bei der Laichfischerei, ist, dass wir
dem Inhaber der Fischenzen oder auch sonst jemandem

das Recht erteilen, Laichfischfang zu treiben,
unter der Bedingung, dass die Laichfische entsprechend
behandelt und das Brutmaterial in die Zuchtanstalten
abgeliefert wird.

Weiter ist vorgesehen, dass zur Fischerei nur
berechtigt ist, wer das Patent besitzt oder das Recht
dafür erworben hat. Wir unterscheiden die Patente,
die dem heutigen Zustand entsprechen, und die
Verpachtung, die bei den öffentlichen Gewässern
stattfindet. Dazu käme in Zukunft nun noch das
Angelfischpatent. Dagegen haben wir vorgesehen, dass das
Fischen vom Ufer aus an den drei Seen, Bieler-,
Thuner- und Brienzersee, wie bis dahin, frei sein soll.
Dort kann also jedermann, ohne ein Patent dafür
lösen zn müssen, vom Ufer aus frei fischen. Sobald er
aber in ein Schiff geht und sich eines Löffels oder
einer Setzange] bedient, muss er in Zukunft dafür
eine Gebühr entrichten. Ich will hier noch speziell
aufmerksam machen, dass in der Lösung eines
Spezialpatentes, also z. B. für Löffel, auch gleich das
allgemeine Anglerpatent inbegriffen ist. An den
genannten Seeufern kann also weiterhin frei gefischt
werden, mit Ausnahme der Schonreviere, die schon
heute verboten sind.

Roth. Zu Alinea 1 gestatte ich mir die Anfrage,
wie es zu halten ist mit den Zuflüssen der einzelnen
Bäche. Das war bis dahin zu wenig genau ausgedrückt,
und die Fischenzenbesitzer legten die Bestimmung
ganz anders aus als andere Leute. Wir kennen einen
solchen Fall, wo behauptet wurde, die Zuflüsse ge-

72*
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hören auch ins Recht hinein, während es z. B. hei der
Aare nicht so ist.

Indermülile (Bern). Ich möchte vorschlagen, das
im dritten Alinea vorgesehene Recht des freien
Fischens vom Seeufer aus auch auf gewisse Flusstrek-
ken auszudehnen, wobei ich es der Kommission
überlassen möchte, z. B. gewisse Teilstücke der Aare, der
Emme usw. einzubeziehen.

Da ich vorhin falsch verstanden worden bin, möchte

ich hier nur bemerken, dass ich durchaus nicht
der Raubfischerei das Wort reden will, sondern nur
die Rechte der dritten Partei, der Gelegenheitsfischer,
gewahrt wissen wollte.

M. Cliopard. A l'alinéa 3 de l'art. 2 je propose de
supprimer les mots: «pratiqué depuis le bord». Celui qui
pèche à la ligne au milieu du lac ne fait pas plus de
mal que celui qui pêche sur les bords. Je ne sais pas
pourquoi on ferait payer la patente à celui qui pêche
à la ligne dans un bateau, au large du lac, alors qu'on
ne le ferait pas payer à celui qui reste sur le bord.

M. le directeur a parlé de la pêche dans les
rivières, où l'on pêche ordinairement à la traîne; elle
n'est pas prévue dans cet alinéa; je parle de la pêche
à la ligne.

Berner. Es ist schade, dass Herr Indermühle nicht
einen bestimmt formulierten Antrag stellt, denn nur
die allgemeine Anregung kann im Gesetz selber nicht
aufgenommen werden. Ich beantrage Ihnen nun, im
dritten Alinea auch den Wohlensee zu erwähnen. In
der Kommission ist wahrscheinlich vergessen worden,

dass wir jetzt im Kanton Bern einen neuen See
haben. (Heiterkeit.) Der Wohlensee ist so fischreich
und bietet vielen Arbeitern und namentlich auch der
Jungmannschaft Gelegenheit, sich im Angeln zu üben,
so dass man auch dort ohne Patent sollte fischen
dürfen.

Roth. Ich habe nun ein viertes Alinea so formuliert,

dass es auch den Anträgen der Herren
Indermühle und Berner Rechnung trägt. Es würde lauten:
« In den grössern Gewässern (der Grosse Rat mag sie
dann bestimmen; ich meinerseits bin zufrieden, wenn
die Aare genannt wird, es werden sich aber wohl
noch weitere Interessenten melden) ist die
Angelfischerei für die Einwohner der betreffenden
Ufergemeinden ebenfalls ohne Patent gestattet. » In den
Ufergemeinden werden dann auch die Kinder am
Samstag oder Sonntag dem Fischfang obliegen können.

Dem Fischbestand tut das keinen grossen
Eintrag, die Fischereivereine werden immer noch ihre
Erfolge haben, dem Gesetz aber wird so viel
Sympathie gewonnen. Diejenigen Leute aber, die von
auswärts kommen und z. B. unterhalb unserer
Stauwehre fischen wollen, haben dann das Patent zu
lösen. Dort, wo also die Landeigentümer sowieso
durch die Fischerei Schaden leiden, sollen die Bürger
mit der Angel frei fischen können. Wenn nun der
Wohlensee ausgenommen werden soll, dann gehört
auch die Aare dazu. Oberhalb unseres Wasserwerkes
haben wir ja auch einen solchen Stausee in der Aare.

Sailli. Es ist wahrscheinlich kein Fluss so geeignet
zum Angeln wie der Nidau-Büren-Kanal, und da wäre
es doch wohl angezeigt, dieses Teilstück ebenfalls vom

Patent auszunehmen. Tag für Tag, Sonntags wie Werktags,

liegen dort eine Menge Leute dem Fischereisport
ob. Will man nun das Angelpatent obligatorisch
einführen, dann wird in dortiger Gegend eine starke
Opposition erstehen.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Zuerst die Anfrage des Herrn Roth wegen
der kleinern Bäche. Wenn wir einen Bach, der nicht
als öffentliches Gewässer aufgeführt ist, dessen Fischenzen

aber dem Staate gehört, weil sie von niemandem

zu Recht beansprucht werden kann, verpachten,
so bedeutet das, dass auch die kleinern in diesen Bach
mündenden Bächlein inbegriffen sind. Im
Gesetz kann man diese Frage unmöglich im einzelnen
lösen, das muss jeweilen von Fall zu Fall geschehen.
Wir haben in den letzten Jahren eine grosse Zahl
solcher Bächlein mit den Grundeigentümern bereinigt,
indem teilweise ein Recht für gewissen Strecken
nachgewiesen wurde, :eilweise wieder keine solchen Rechte

geltend gemacht werden konnten.
Was die Anträge betrifft, es sei eine Strecke der

Aare oder der Zill 1 usw. auszunehmen, ist die Situation

sehr einfach und klar. Wenn Sie irgendwo beginnen,

zugunsten einer gewissen Gegend eine LTfer-
strecke auszunehmen und für die Angler freizugeben,
dann müssen Sie die Angelei überhaupt vollständig
freigeben. Ich weiss sehr wohl, dass es viel populärer
wäre, wenn der Sprechende eine Bestimmung im Sinne

des Antrages des Herrn Roth vorlegen würde. Aber
das geht einfach nicht an. Wer will dann kontrollieren,

ob es richtig ist, wenn einer ohne Patent angelt
und dann behauptet, er sei aus der Gegend selber?
Eine polizeiliche Kontrolle ist da vollständig
ausgeschlossen. Ich möchte nur hören, was die Grundbesitzer

sagen, wenn wir einzelne Flusstrecken von dieser

Patentpflicht ausnehmen wollten, sagen wir
einmal, wenn sich die ganze Gesellschaft von Bern an
die Ufer des Wohlensees stürzen würde, indem dort
frei gefischt weiden könnte, ganz abgesehen davon,
dass das Ufer des Wohlensees nichts bietet, indem
dort Schwankungen des Wasserstandes von 1—2 m
vorkommen. Wenn der See soweit zurückgeht, kann
der Sportfischer einfach nichts machen, da er nicht
in den Schlamm hinauswaten kann.

Diese Idee ist also nicht durchführbar. Beschlies-
seri Sie entweder die Patentpflicht oder die freie
Angelfischerei, aber nicht solche Ausnahmen. Die andern
Kantone haben das Angelfischerpatent schon längst
eingeführt, und zwar mit viel höhern Taxen. Wir
beabsichtigen, dieses Patent einzuführen, einzig, um
aus den Mitteln dann die Seen und Flüsse gut bevölkern

zu können, also im Interesse der Fischerei selber.
Die heutigen Staatsfinanzen erlauben es nicht mehr,
dass man ohne gesetzliche Verpflichtung die Sache
noch weiter unterstützt. Die Fischereivereine selber
sind mit der Einführung des Patentsystems
einverstanden — und nun wollen Sie päpstlicher sein als
der Papst und für die Anwohner der Flüsse weitere
Privilegien verlangen! Das müsste zu vollständig
unhaltbaren Zuständen führen. Deshalb möchte ich den
Rat bitten, alle gefallenen Anträge abzulehnen. Wenn
dann das Gesetz, das wirklich den heutigen Verhältnissen

entspricht und sich in Analogie zu den
Gesetzen aller andern Kantone befindet, keine Gnade
finden sollte, dann haben wir immer noch das alte
Gesetz und bleiben beim jetzigen Zustand. Will man
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aber einen Fortschritt durchführen, dann muss man
die verschiedenen Anträge ablehnen. Wer regelmässig
angeln geht, der vermag es doch sicher, die 10 Fr.
Gebühr zu leisten.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Ich möchte
Sie ebenfalls bitten, die Anträge abzulehnen. Herrn
Chopard gegenüber ist zu bemerken, dass es vom
fischereipolizeilichen Standpunkt aus einen wesentlichen

Unterschied ausmacht, ob einer mit der Angelrute
frei fischen kann oder ob er auf den See hinausfahren

und sich aller möglichen erlaubten und
unerlaubten Geräte bedienen kann, um den Fischfang
auszuüben. Ich möchte die Kontrolle sehen, die sich
bei der Fischerei vom Schiff aus noch ausüben liesse.
Wenn man bestrebt ist, durch das neue Gesetz den
Fischbestand zu heben, darf man den Antrag Chopard
nicht annehmen.

Herr Berner glaubt, der Wohlensee sei in der
Aufzählung vergessen worden. Das ist nicht der Fall, aber
man hat ihn deswegen' nicht auf die gleiche Stufe
gestellt mit dem Brienzer-, Thuner- und Bielersee, weil
dort nicht die gleichen Erwägungen massgebend sein
können wie bei diesen drei Seen, wo man mit einem
alteingelebten Recht der Bevölkerung rechnen muss.
Der Wohlensee ist, wie auch die übrigen Stauseen,
nichts anderes als eine Erweiterung des betreffenden
Flusslaufes und hat in der Gesetzgebung also auch
das Schicksal der übrigen Flusstrecken zu teilen. Auch
vom Standpunkt der Grundeigentümer aus wäre die
Freigabe der Fischerei im Wohlensee nicht
wünschenswert; es war gestern schon Gelegenheit, das
anderswo zu betonen. Würde man den Grundsatz
aufstellen, dass die Angelfischerei im Wohlensee frei
ist, so würden all die zahlreichen Fischer der Stadt
Bern kein Patent mehr lösen, sondern nur noch an den
Wohlensee gehen, wobei dann vielleicht das
Grundeigentum auch nicht mehr in der wünschbaren Weise
geschont würde.

Der Herr Forstdirektor hat bereits Gründe
angeführt, die gegen den Antrag Roth sprechen. Ich möchte

noch einen weitern erwähnen: Vom Standpunkt der
verfassungsrechtlichen Bestimmungen sowohl im Bund
wie im Kanton wäre eine solche Bevorzugung der
Einwohner der betreffenden Gegenden jedenfalls auch
nicht angängig.

Meer. Ich bedaure es, dass man den Angelfischern
nicht mehr entgegenkommen kann, und befürchte,
dass infolgedessen der Fischfrevel in der Zukunft in
noch vermehrtem Masse vorkommt. Herr Balmer hat
bereits auf die Leidenschaft hingewiesen, die bei den
Fischern erwachen kann, und bemerkt, dass manche
Eltern es durchaus nicht gerne sehen, wenn ihre
Buben gleich mit der Angel davon eilen. Anderseits können

aber auch Verhältnisse bestehen, wo die Eltern
es sogar gerne haben, wenn die Buben sich einiger-
massen mit diesem Sport befassen, indem man doch
dann wenigstens weiss, wo sie sind und was sie tun.
Durch die Aufhebung der freien Angelfischerei wird
man einer gewaltigen Opposition gegen das Gesetz
rufen. Weiter wird man das Argument vernehmen
müssen, dass man den Kleinen immer mehr Rechte
wegnehme, sie in ihren Freiheiten einschränke. Ich
hätte es gerne gesehen, wenn man diesen Bedenken
hätte Rechnung tragen können, und werde deshalb
für den Antrag Indermühle stimmen.

Ab s t imm ung.

Eventuell:
1. Für den Antrag Chopard Minderheit.
2. Für den Antrag Berner Minderheit.
3. Für den Antrag Roth Minderheit.

Definitiv:
Für den Antrag Indermühle Minderheit.

Präsident. Die Anregung des Herrn Sahli wird
der Kommission überwiesen.

Beschluss :

Art. 2. Der Staat übt die Berechtigung zum
Fischfang, soweit er das Recht nicht ausnahmsweise

durch eigene Bewirtschaftung betätigt, durch
Erteilung von Patenten oder durch Verpachtung
aus.

Zum Fischfang ist nur berechtigt, wer vom
Staat in einer dieser Formen das Recht dazu
erworben hat; vorbehalten bleiben die privaten
Fischereirechte.

Dagegen ist das Fischen mit der Angelrute am
Brienzer-, Thuner- und Bielersee vom Ufer aus,
soweit nicht Schonreviere bestehen, für Jedermann

frei.

Art. 3.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Art. 3 ordnet das Recht zum Fischfang
mit Garnen, Netzen und Reusen. Es handelt sich liier
um die Fischerei auf den Seen, wozu einer ein
Patent besitzen und, wie bisher schon, das 18. Altersjahr

zurückgelegt haben muss.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 3. Die Erteilung des Rechts zum Fischfang

mit Netzen, Garnen und Reusen darf nur an
Personen erfolgen, die das 18. Altersjahr vollendet
haben.

Art. 4.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Sowohl im Regierungsrat als auch in der
Kommission hat Art. 4 zu eingehenden Erörterungen
geführt. In Analogie zu einer Bestimmung im
Jagdgesetz wird hier vorgesehen, dass jemandem, der
wegen Uebertretung von fischereipolizeilichen Vorschriften

mehrmals bestraft wurde, das Patent entzogen,
bezw. in Zukunft verweigert werden kann. Weiter ist
vorgesehen, dass die Patenterteilung auch verweigert
werden kann gegenüber Bewerbern, die mit der
Bezahlung fälliger Steuer- oder Bussenforderungen des
Staates oder der Gemeinden im Rückstände sind. Auch
diese Bestimmung ist eine Analogie zum Jagdgesetz,
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wo aus nämlichen Gründen das Patent verweigert
werden kann. Im ersten Entwurf der Regierung war
es überhaupt verboten, jemandem das Fischereipatent
zu geben, der die fälligen Steuern oder Bussen nicht
bezahlt hat. In der heutigen Vorlage ist nur noch die
Befugnis, nicht aber das Obligatorium dieser Verweigerung

ausgesprochen. Wir halten dies für genügend
und empfehlen Ihnen Annahme des Artikels.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Wenn man
bei der Bestimmung über die Verweigerung der
Patenterteilung im Fischereigesetz weniger weit gegangen

ist als beim Jagdgesetz, so hauptsächlich aus der
Erwägung heraus, dass der Jagdsport mehr den
Luxuscharakter in sich trägt als der bescheidenere
Fischereisport, weshalb man die Anforderungen an das
persönliche Requisit des Patenterwerbers etwas
bescheidener stellt. In der Begründung des letzten
Alineas sagte man sich, dass eine Vorschrift, wonach
unter allen Umständen eine Verweigerung erfolgen
müsse, unberechtigte Härten mit sich bringen würde.
Es wurde in der Kommission auch auf die Folgen der
Krisis hingewiesen, wodurch jemand unter Umständen
in die Lage versetzt sei, seine Steuern nicht mehr
bezahlen zu können, die sich bekanntlich nach dem
Einkommen des Vorjahres richten. Es wäre nun eine
ungerechte Härte, wenn einem solchen Bürger, der
ohne sein Verschulden in diese Lage gekommen ist,
noch die Möglichkeit genommen würde, während der
Zeit, da er keine Arbeit hat, vielleicht durch Fischfang

etwas zu verdienen. Auf der andern Seite musste
man sich aber auch sagen, dass es Fälle gibt, wo die
Unterlassung der Erfüllung der vorerwähnten Pflichten

den Entzug oder die Verweigerung des Patentes
durchaus rechtfertigen. Es wird also von Fall zu Fall
zu untersuchen sein, ob die Säumnis des Betreffenden
einen Grund zur Patentverweigerung bilden kann oder
nicht. Wir geben daher dieser nicht direkt bindenden
Form den Vorzug und empfehlen Ihnen den Artikel
in dieser Fassung.

Hulliger. Ich habe mich in der vorberatenden
Kommission gegen die Schroffheit der Fassung im
frühern Entwurf gewendet, wo man die Patenterteilung
direkt abhängig machen wollte von der Bezahlung der
Gemeinde- und Staatssteuern, und ich anerkenne, dass
man meiner Forderung entgegengekommen ist durch
Einschiebung des Wörtchens « kann » in diese
Bestimmung. Ich muss aber neuerdings persönlich mich
gegen dieses letzte Alinea wenden und dessen
Streichung verlangen. Vom Herrn Kommissionspräsidenten
ist bereits angeführt worden, dass einer arbeitslos
werden und daher seine Steuern vielleicht nicht
aufbringen kann; einen solchen wolle man nicht
hindern, durch die Fischerei vielleicht noch ein paar
Batzen zu verdienen. Durch die Fassung «kann
verweigert werden» wäre dieser Erwägung nun Rechnung

getragen. Ich mache aber aufmerksam, dass die
Patenterteilung oder -Verweigerung immerhin von der
Persönlichkeit des Regierungsstatthalters abhängt. Ich
erinnere weiter daran, dass wir es bisher mit einem
alten Volksrecht zu tun hatten, das man heute nicht
bloss will fallen lassen, sondern dass gleichzeitig die
Berechtigung zum Angeln davon abhängig gemacht
werden soll, ob einer seine Steuern bezahlt hat, ganz
abgesehen davon, dass man dann nichts darüber sagt,
wie solche Leute zu behandeln sind, die überhaupt

keine Steuern bezahlen, wie heute zum Beispiel die
Frauen.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Ich ersuche,
den Antrag des Herrn Hulliger abzulehnen. Ich habe
vorhin gesagt, dass es unser Bestreben gewesen sei,
Härten zu vermeiden und die Pflicht der
Patentverweigerung zu streichen. Wenn dann aber Böswilligkeit
oder Liederlichkeit vorliegt, sollte man die Möglichkeit

haben, einem Bewerber das Patent zu verweigern,

damit er nicht noch seine Zeit am Flusslauf
vertreiben kann. Die jetzige Fassung trägt allen
billigen Erwägungen Rechnung. Noch weiter zu gehen,
hat die Kommission in ihrer Sitzung bereits
abgelehnt, wo der Antrag auch gestellt worden war.

Fell. Ich möchte Sie doch ersuchen, den Antrag
Hulliger anzunehmen. Man könnte vielleicht noch
darüber reden, ob einem, der mit seinen Verpflichtungen
im Rückstände ist, das Patent in allen Fällen erteilt werden

soll. Aber sicher ist, dass man mit der vorliegenden
Bestimmung offenbar das nicht erreicht, was man
damit bezweckt: dass dann nämlich die Steuern
bezahlt werden. Befindet sich einer mit seinen Steuern
im Rückstand, so wird er durchaus nicht ewa korrigiert,

wenn man ihm dann das Fischereipatent
verweigert. Handelt es sich um einen chronischen Nicht-
steuerzahler, sei es nun aus Böswilligkeit, sei es,
dass er dazu nicht in der Lage ist, so wird er eben
trotz der Patentverweigerung zu fischen trachten, und
das gibt dann die Leute, mit denèn sich die Fischereipolizei

zu befassen hat. Dieses Alinea steht auch im
Gegensatz zu allen andern Gesetzen usw. So wird
z. B. niemandem das Automobilfahren verboten, weil
er seine Steuern aus bösem Willen noch nicht bezahlt
hat. Und solche Leute gibt es ja auch, nur stellen sie
die Sache etwas diplomatischer an als die kleinen
Fischer, um ihre Steuerrückstände zu rechtfertigen. Also

schon aus politischen Erwägungen sollte man solche

Polizeiartikel nicht aufnehmen, die dann der Willkür

Tür und Tor öffnen. Wenn einer in seiner
Gemeinde sich etwas missliebig gemacht hat und dann
noch die Steuern nicht bezahlen kann, besteht die
Gefahr, dass dies schon genügt, um ihm das Fischerei-
patent zu verweigern.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Mit der
Willkür, die in einer Gemeinde draussen aufkommen
könnte, ist es nicht so schlimm. Gegen den Entscheid
des Regierungsstatthalters, der die Erteilung oder
Verweigerung des Fischereipatentes ausspricht, ist nämlich

der Rekurs an die Forstdirektion vorgesehen. Es
bestehen also genügend Kautelen gegen eine allfällig
unbegründete Verweigerung.

Berner. Ich empfehle ebenfalls den Antrag
Hulliger, Wenn man hört, wie der Regierungsrat und der
Kommissionspräsident alle gestellten Verbesserungsanträge

ablehnen, könnte man meinen, das Volk habe
so grosse Sehnsucht nach diesem Gesetz, dass es dann
ohne weiteres zustimmen werde. Ich glaube aber, die
Herren täuschen sich darin. Dieses Gesetz ist im Volk
gar nicht so beliebt, und wenn man im Grossen Rat
alle Anträge ablehnt, könnte es leicht dazu kommen,
dass das Gesetz verworfen würde, und das wäre doch
auch nicht im Interesse des Herrn Regierungsrates.
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(Heiterkeit.) Der Antrag Hulliger ist dazu angetan,
dem Gesetz eher Freunde zu schaffen.

Abstimmung.
Für den Antrag Hulliger Minderheit.

Beschluss:

Art. 4. Die Berechtigung zum Fischfang wird
nicht erteilt an Bewerber, welche innert einem
Zeitraum von 5 Jahren wegen Uebertretung von
Vorschriften der Fischereigesetzgebung wiederholt
zu einer Busse von 50 Fr. oder mehr verurteilt
wurden und zwar für eine Dauer von 3 Jahren
von der letzten Verurteilung an.

Diese Bestimmung erstreckt sich nicht auf
Uebertretungen, die vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes begangen wurden.

Die Erteilung kann verweigert werden gegenüber

Bewerbern, welche mit der Bezahlung
fälliger Steuer- oder Bussenforderungen des Staates
oder der Gemeinden im Rückstände sind.

Art. 5.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier sind die verschiedenen Patente
vorgesehen, und zwar einerseits zum Fischen mit Netzen,
Garnen und Reusen in den drei Seen, anderseits zur
Ausübung der Angel- oder Blattfischerei auf den Seen
und in den grössern fliessenden Gewässern. Die
Sache wurde schon bei Art. 2 besprochen. Weiter hinten
ist dann, wie Sie aus der Vorlage ersehen, von der
Verpachtung die Rede.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 5. Der Staat erteilt Patente:
a) zum Fischen mit Netzen, Garnen und Reusen

im Brienzer-, Thuner- und Bielersee;
b) zur Ausübung der Angel- oder der Blatt¬

fischerei auf den Seen und den grössern
fliessenden Gewässern.

Art. 6.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Dies ist ein Ordnungsartikel, der
bestimmt, dass die Patenterteilung durch den
Regierungsstatthalter erfolgt. Ich halte diese Dezentralisation

für gegeben, indem der Statthalter die Leute besser

kennt als die Forstdirektion. Verweigert dann der
Statthalter die Patenterteilung, so kann der Rekurs
an die Forstdirektion ergriffen werden, die endgültig
entscheidet.

Angenommen.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

Beschluss :

Art. 6. Die Anmeldung für Angelfischereioder
Blattfischereipatente sind an das

Regierungsstatthalteramt des Amtsbezirkes zu richten, in
welchem der Bewerber Wohnsitz hat. Die
Regierungsstatthalterämter erteilen die Patente.

Verweigert der Regierungsstatthalter die Er-
teilung eines Patentes, so kann gegen seine
Verfügung binnen 14 Tagen der Rekurs an die
Forstdirektion erklärt werden. Diese entscheidet in
allen Fällen endgültig.

Art. 7.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Auch dies ist ein Ordnungsartikel, der
sich weiter über die Patente ausspricht.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 7. Die Fischereipatente lauten auf den
Namen und sind unübertragbar.

Sie bezeichnen genau den Berechtigten, die
Gültigkeitsdauer und die Art der Berechtigung.

Art. 8.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier kommt nun ein Artikel von grosser
Bedeutung. Er sieht vor, dass für die Angelfischerei
entweder das allgemeine Patent oder dann Spezialpatente

erteilt werden können. Das allgemeine Angelpatent

berechtigt zum Fischen mit höchstens zwei
Angelruten in den drei früher erwähnten Seen und in
den grössern fliessenden Gewässern, die namentlich
aufgezählt werden, ebenso zum Fischen mit der Rute
vom Schiff aus auf den genannten Seen und Flüssen.

Wie kommt man dazu, den Anglern das Fischen
mit zwei Ruten zu gestatten? Massgebend dafür war
ein Spezialfall, wie er namentlich auf dem Thunersee
vorkommt, indem gewisse Fische zu bestimmten Zeiten

so gefangen werden, dass der Angler zwei Ruten
hat, die er abwechselnd auf- und abzieht. Herr Grossrat

Steuri wird in der Lage sein, Ihnen das näher zu
erklären.

Weiter heisst es: «Spezialpatente werden erteilt
für jede andere Art des Fischens mit der Angel in den
vorgenannten Gewässern, so das Fischen mit der
Schleifschnur, der Setzangelschnur, dem Schäubli, ferner

für das Fischen mit der Setzbähre (Blatt), sowie
für die Angelfischerei in andern als den hievor genannten

Gewässern. » Dort hinten im Saal sind zwei
Tabellen angebracht, auf denen Sie die verschiedenen
hier erlaubten Fischgerätschaften sich ansehen können,

gleichzeitig auch die unerlaubten. Für die
Spezialpatente wird eine etwas höhere Gebühr verlangt;
aber in jedem dieser Spezialpatente, die, je nach den
Verhältnissen, 12—15 Fr. kosten werden, ist das
allgemeine Angelfischereipatent inbegriffen, es brauchen
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290 (13. Mai 1924.)

also nicht zwei Patente gelöst zu werden. Man hat
sich zu dieser Ordnung der Dinge entschlossen, weil
auf dem Bielersee andere Gepflogenheiten bestehen
als auf dem Thuner- und Brienzersee und umgekehrt,
so dass man viel zu viele Einzelheiten hätte aufzählen
müssen. In andern Kantonen muss für jede Art des
Fischens ein besonderes Patent bezahlt werden, dort
ist das allgemeine Angelfischereipatent nicht in den
Spezialpatenten inbegriffen. Weil es sich nun bei uns
darum handelt, ein altes Volksrecht aufzuheben, wollte
man nicht gleich zu weit gehen. Ich beantrage
Annahme des Art. 8.

Steuri. Gestatten Sie einem Anwohner des Thuner-
sees einige Bemerkungen zu Art. 8. Herr Klening hat
uns in der Eintretensfrage gesagt, dass durch die
Ausübung der Sportfischerei, speziell durch das
Fischen mit der Schleppangel, die Interessen der
Netzfischer gefährdet und geschädigt werden. Ich glaube,
er hat uns da etwas zu schwarz aufgetragen, namentlich

wenn er sagt, die Schleppangelfischer fahren den
andern in die Netze, zerschneiden sie und entwenden
vielleicht gar noch Fische daraus. Man sollte fast
glauben, dass diese Sportfischer zur Hälfte aus
zweifelhaften Elementen bestünden. Soviel ich vom
Fischen mit der Schleppangel verstehe, wird sich der
Fischer wohl hüten, damit in ein Netz hineinzufahren,
denn er würde dabei mehr geschädigt als der
Netzfischer; die Netze sind viel stärker als seine eigene
Schnur, diese würde zerreissen und der Mann müsste
Angel und Löffel verlieren und dazu noch einen grössern

Teil seiner Schnur,, während die Netze dieses
« Dreinfahren » aushalten würden. Wenn es im Bielersee

vorkommt, dass Fische aus den Netzen entwendet
werden, so vermute ich, dass dies eher zur Nacntzeit
geschieht.

Herr Klening hat dann den Wunsch ausgesprochen,
dass die Gebühren für das Fischen mit der Schleppangel

ziemlich hoch bemessen werden sollten. Wenn
wir das tun, gefährden wir damit das Gesetz, namentlich

bei den Anwohnern der verschiedenen Seen.
Soviel ich weiss, ist die Begeisterung für dieses Gesetz
nicht so gross, und wenn wir nun die Schraube zu
stark anziehen würden, wäre damit dem Fass der
Boden ausgeschlagen. Wer auf den See hinausfahren
will, um zu fischen, muss bereits die Kontrollgebühr
dafür bezahlen. Will man nun noch extra hohe
Gebühren für die Sportfischerei verlangen, so gefährden
wir damit direkt das Gesetz. Der Fischbestand wird
durch das Fischen mit der Schleppangel nicht stark
geschädigt; wenigstens auf den Oberländerseen kann
man tagelang herumfahren, bis man endlich einen
Fisch an der Angel hat, und hie und da ist es auch
nur eine alte Schuhsohle. (Heiterkeit.) Im Gegensatz
zu Herrn Klening möchte ich also an die Forstdirektion

den Wunsch richten, diese Gebühren nicht zu
hoch zu bemessen.

Klening. Wenn ich mir in der Eintretensdebatte
diese Bemerkung erlaubt habe, so geschah es gestützt
auf Mitteilungen von Berufsfischern, während ich
selbst nicht Fischer bin. Es wurde mir versichert,
dass sie auf diese Weise arg geschädigt würden, und
wenn das der Fall ist, dann ist es nur recht und billig,

wenn bei Aufstellung der regierungsrätlichen
Verordnung seinerzeit dann Rücksicht darauf genommen
wird.

Roth. Herr Steuri sagt, das Gesetz sei im Volke
nicht beliebt. Deshalb müssen wir davor warnen, dass
es in der Beratung nun noch missliebiger gestaltet
wird. Ich beantrage, drei Gruppen von Patenten zu
schaffen: 1. das allgemeine Angelfischereipatent, 2.
das Patent für die Einwohner der Ufergemeinden, 3.
die Spezialpatente. Zu Art. 9 werde ich dann einen
Antrag stellen, der diese Gruppierung näher differenziert.

Es ist nicht dasselbe, ob einer im ganzen Kanton
Bern herum fischen kann, speziell die Gegenden der
Stauwehre aufsucht, oder ob er bloss in seiner
Gemeinde dem Fischfang obliegt, wo er vielleicht selber
auch noch durch den Landschaden belastet ist. Daher
ist es am Platz, dass man eine kleinere Taxe einführt
für diejenigen, die nur in der eigenen Gemeinde
fischen.

Balmer (Nidau). Ich beantrage hier eine kleine
redaktionelle Aenderung. Schon in der Kommissionsberatung

machte ich darauf aufmerksam, dass unter
den Angelpatenten plötzlich das Blattfischereipatent
auftaucht, und zwar unter dem Titel: «Patente für
Angelfischerei ». Die Blattfischerei ist eben keine
Angelfischerei, weshalb man in der Einleitung des Art 8

sagen müsste : « Für die Angel- und Blattfischerei werden

folgende Patente verliehen:»

von Grün igen. Ich möchte zuhanden der vorberatenden

Behörden kurz eine Anregung machen betreffend

die Fischerei in den fliessenden Grenzgewässern.
Wir haben in Saanen z. B. den sog. Grischbach, der
die Grenze zwischen den Kantonen Waadt und Bern
bildet. Bis jetzt haben die Fischer aus dem Kanton
Waadt das jenseitige Ufer aufgesucht, unsere Fischer
dagegen das bernische. Nach den Bestimmungen des
Entwurfes könnten nun bloss noch die Welschen mit
der Angel dort fischen, während offenbar vom Kanton

Bern aus die Verpachtung des Baches vorgenommen
würde, da der Grischbach nicht unter den öffentlichen

Gewässern figuriert. Es möchte daher geprüft
werden, ob nicht auch solche Grenzgewässer dem
allgemeinen Angelfischereipatent unterstellt werden
sollten.

Jossi. Art. 8 setzt fest, wo die Angelfischerei
ausgeübt werden darf. Unter den aufgeführten Bächen
vermisse ich nun speziell den Lombach, die Kirel, die
Kien und andere. Das sind doch zum grössten Teil
Gewässer, die ebenso gut zu den öffentlichen
Gewässern zu zählen wären wie andere. Speziell beim
Lombach haben wir eine ganze Anzahl Arbeiter, die
seit Jahren dort fischen, die aber nicht nur dieses
Recht haben, sondern auch das Recht, die Steuern
zu bezahlen und ganz speziell die Schwellentelle. Sie
sind zu diesen grossen Teilen verpflichtet, der Staat
aber will ihnen nun die Fischerei im Lombach
verbieten. Auch die, welche schon ein Angelpatent
lösen, müssten dort noch ein Spezialpatent besitzen.
Ich beantrage daher, dass diejenigen, die das
allgemeine Anglerpatent lösen, auch die Berechtigung
erhalten sollen, im Lombach, in der Kirel und der Kien
und andern solchen Flüssen und Bächen zu fischen.
Ich hoffe, dass man mit der Weglassung dieser Bäche
in der Aufzählung nicht etwa die Absicht verfolgt,
dort dann die Pachtfischerei einzuführen und das
Recht eventuell an einzelne Personen oder Vereine zu
verpachten, um auf diese Weise mehr zu lösen.
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Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Zunächst möchte ich erklären, dass ich
mit dem Antrag des Herrn Balmer durchaus
einverstanden bin. Weiter möchte ich dem Rat beantragen,
den Antrag des Herrn Roth zu nochmaliger Beratung
an die Kommission zu weisen, da er heute nicht wohl
erledigt werden kann. Herrn Jossi kann ich bemerken,
dass diese Frage in der Kommission besprochen wurde.

Allein dann müsste man eine sehr grosse Zahl
von Bächen und Flüssen weiter aufzählen, müsste mit
der Rothachen, der Scheulte u. a. kommen. Es ist
vorgesehen, dass in der Fischereiverordnung, die
alljährlich von der Fischereikommission herausgegeben
würde, alle die Bäche und Flüsse zu nennen wären,
in denen mit der Angel gefischt werden kann. Aber
heute schon weitergehen zu wollen in der Aufzählung
der öffentlichen Gewässer, ist schwierig. Es ist durchaus

nicht die Absicht, die Leute jener Gegenden zur
Lösung von Spezialpatenten zu verpflichten; diese
Flüsse sollen der allgemeinen Angelfischerei ebenfalls
geöffnet sein. Aber an vielen dieser Flüsse bestehen
Privatrechte, die eben ausgenommen werden müssen.
Einige unter Ihnen werden sich wohl erinnern, dass
letzthin ein Prozess zwischen dem Staat Bern und
dem Besitzer der Oeschinenalp, resp. des Sees zu
Ende ging, worin das Obergericht das Fischereirecht
des Oeschinensees endgültig dem Staate Bern
zuerkannte. Noch vielerorts bestehen so unklare Verhältnisse

wie dort, die auch einmal geordnet werden müssen.

Unser Bestreben ist es, diese Bäche, soweit sie
im Besitze des Staates sind, der allgemeinen
Angelfischerei zugänglich zu machen. Wo aber die Bächlein
durch Kulturland fliessen, können wir sie nicht
einfach den Patentfischern freigeben, sondern müssen sie
eher zu verpachten suchen, wobei der anstossende
Grundbesitzer in der Regel den Vorzug haben wird.

Präsident. Wenn Herr Jossi nach diesen Ausführungen

gleichwohl einen Antrag einbringen will, möchte

er es schriftlich tun.

Roth. Ich bin einverstanden, wenn Art. 8 an die
Kommission zurückgewiesen wird. Das bedingt dann
aber auch die Rückweisung von Art. 9, in welchem die
Patenttaxen weiter geordnet sind.

Meer. Ich möchte die Forstdirektion einladen, auf
die nächste Lesung hin einen Antrag einzubringen oder
eine Mitteilung an den Grossen Rat zu machen, woraus
hervorgeht, in welchen Bächen die Angelfischerei
weiterhin gestattet werden soll. Das ist
referendumspolitisch von Wichtigkeit, für den Grossen Rat
sowohl, als für die Bevölkerung. Wir wissen, dass die
heutige gesetzesfeindliche Stimmung im Volke
hauptsächlich daher kommt, weil die Ausführungsbestimmungen

zu den vom Grossen Rat beschlossenen
Gesetzen vielfach anders ausfallen, als es bei Beratung
der Gesetze den Anschein hatte. Darum ist es auch
hier wichtig, dass man von Anfang an sieht, was in
die Ausführungsbestimmungen hineinkommen soll.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Ich glaube,
es liege ein Missverständnis vor, wenn Herr Roth sagt,
er sei einverstanden mit der Rückweisung von Art. 8

an die Kommission. Man sollte nicht in dieser Weise
vorgehen, und es war wohl auch nicht die Meinung

des Herrn Forstdirektors, dass dieser Artikel
zurückzuweisen sei. Wir sollten den Antrag heute erledigen,
und die Kommission würde sich verpflichten auf die
zweite Lesung hin die Anregung des Herrn Roth noch
genauer zu prüfen. Dagegen sollte vermieden werden,
dass unter Umständen die erste Lesung nicht in dieser
Session beendigt werden könnte.

Mit dem Antrag Balmer, der redaktioneller Natur
ist, können wir uns ohne weiteres einverstanden
erklären. Auch die weitern gefallenen Bemerkungen
werden wir auf die zweite Lesung hin zur Prüfung
entgegennehmen.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Auch ich bin der Meinung, dass der Grosse

Bat beute über den Antrag Roth entscheiden sollte.
Wir würden ihn dann vor der zweiten Lesung noch
prüfen.

Präsident. Der Antrag Bahner ist nicht bestritten,
somit angenommen. Regierung und Kommission
erklären, dass die gefallenen Anregungen bis zur zweiten

Lesung näher geprüft werden sollen, wünschen
aber, dass die Vorlage sonst unverändert angenommen
werde. Da diese Auffassung nicht bestritten wird,
erkläre ich Art. 8 als angenommen.

Beschluss:

Art. 8. Für die Angel- und Blattfischerei werden

folgende Patente verliehen:
1. Das allgemeine Angelfischereipatent.
2. Die Spezialpatente.
Das allgemeine Angelfischereipatent berechtigt

zum Fischen mit höchstens zwei Angelruten im
Bricnzer-, Thuner- und Bielersee, sowie in folgenden

fliessenden Gewässern: Aare (ohne alte Aare
und Häftli), Emme, Ilfis, Saane und Kander, beide
Simmen und Lütschinen, Zulg, Gürbe, Sense,
Schwarzwasser, Zihl bei Nidau, Doubs, Allaine,
Birs, Sorne und Schüss.

Die Angelfischerei mit der Rute vom Schiffe
aus ist den Besitzern eines Angelfischereipatentes
in den genannten Seen und fliessenden Gewässern
ebenfalls gestattet.

Spezialpatente werden erteilt für jede andere
Art des Fischens mit der Angel in den vorgenannten

Gewässern, so das Fischen mit der Schleifschnur,

der Setzangelschnur, dem Schäubli, ferner

für das Fischen mit der Setzbähre (Blatt),
sowie für die Angelfischerei in andern als den hie-
vor genannten Gewässern.

In der Erteilung eines Spezialpatentes ist das
allgemeine Angelpatent jeweils inbegriffen.

Die Patente für die Angel- oder Blattfischerei
werden für die Dauer eines Jahres erteilt.

Art. 9.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Dies ist natürlich einer der Schicksalsartikel

des Gesetzes; hier werden die Angelgebühren
festgesetzt, mit deren Höhe wir uns sowohl in der
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Kommission als auch im Regierungsrat sehr eingehend
beschäftigt haben. Der Kanton Zürich hat eine
Gebühr von 20 Fr., Freiburg ebenfalls. Bei uns aber
wollte man nicht auf diese Höhe gehen. Von Seiten
der Fischereivereine fiel die Anregung, auch nicht auf
10 Fr. abzustellen, sondern nur auf 8 Fr. Eine aridere
Ansicht ging auf 12 Fr. Nach reiflicher Ueberlegung
halten wir dafür, man sollte bei den vorgesehenen
10 Fr. verbleiben. Dies ist die unterste Grenze dessen,
was anderswo erhoben, wird, obschon der Kanton Bern
als der grösste dem einzelnen Fischer viel mehr
Gelegenheit zur Ausübung der Fischerei bietet als etwa
Zug oder Freiburg.

Eine andere Frage, die ebenfalls eingehend erörtert
wurde, ist die, ob man an Schulpflichtige das Patent
auch abgeben solle. Im ersten Entwurf der Forstdirektion

war es nur vorgesehen für Personen von 15 Jahren

an; später einigte man sich auf die Altersgrenze
von 12 Jahren, und schliesslich liess man auch diese
noch fallen, indem eine solche Bestimmung sehr
schwer durchzuführen wäre und auch die Kontrolle
erschweren würde. Alan sagte sich: Wenn ein Sportoder

Angelfischer einen schulpflichtigen Sohn hat,
den er gerne auf den Fischfang mitnehmen möchte,
dann wäre es nicht recht, wenn eine solche Altersgrenze

hindernd im Wege stünde. Anderseits aber ist
man im Gesetz nun vorsorglich zu Werke gegangen,
indem nicht der einzelne schulpflichtige Jüngling das
Patent verlangen kann, sondern dies nur durch seinen
Vater oder überhaupt den Inhaber der elterlichen
Gewalt geschehen kann, der gleichzeitig auch
verantwortlich ist für allfällige Schäden, die der Knabe
verursacht. Heute kann jedermann angeln gehen, und um
nun dieses Verhältnis nicht wesentlich zu stören,
halten wir es für das beste, wenn man von der
Festsetzung einer Altersgrenze Umgang nimmt.

Im übrigen ist vorgesehen, wie auch im Jagdgesetz,
dass der Regierungsrat für ausserkantonale oder
ausländische Fischer die Patenttaxen angemessen
erhöben kann.

Man hat sich weiter gefragt, welche Patenttaxen
für die Schulpflichtigen in Anwendung gebracht werden

sollen, und hat schliesslich den Ansatz von 5 Fr.
aufgenommen. Es waren auch Anträge auf 3 und 2 Fr.
gefallen. Ich möchte aber doch bitten, auch der
Geldentwertung Rechnung zu tragen. Wenn Karten
gedruckt und ausgefüllt und die polizeiliche Kontrolle
vorgenommen werden muss, sollte doch auch ein Entgelt

dafür vorhanden sein. 2 oder 3 Fr. vor dem Krieg
waren so viel wert wie heute 5 Fr. Dazu kommt noch
ein anderes Moment. Es ist Tatsache, dass Buben von
10, 12 oder 15 Jahren gewöhnlich mehr Fische fangen
als ältere Leute, sie sind sehr pfiffig darin, und da
sind 5 Fr. gewiss nicht zu viel.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Wir waren
uns in der Kommission ebenfalls bewusst, dass die
Meinungen recht auseinandergehen, ob es wünschbar
sei, dass die Kinder fischen gehen oder nicht. In
guten Treuen kann man darüber verschiedener Ansicht
sein. Regierung und Kommission haben sich, wie aus
dem Entwurf hervorgeht, auf den Standpunkt gestellt,
dass man der Angelfischerei durch Kinder von
Gesetzes wegen keine Schwierigkeiten machen wolle, als
die, dass auch dafür eine Gebühr zu entrichten sei;
man hat sie aber etwas niedriger angesetzt als für
die Erwachsenen. Ob man mit 10 Fr. für Erwachsene

das Richtige getroffen hat, oder ob eine höhere oder
geringere Gebühr gerechtfertigt wäre, darüber mag
der Grosse Rat entscheiden. Wir fanden mit der
Regierung, 10 Fr. seien ungefähr das Richtige. Ausser
den vorhin vom Herrn Forstdirektor erwähnten
Kantonen mit höherer Taxe möchte ich noch einen Kanton

anführen, der in den letzten Jahren erst ein neues
Fischereigesetz erlassen hat, nämlich Graubünden im
Jahr 1917, und darin eine Taxe von 20 Fr. vorsieht,
für Ausländer jedoch his zu 100 Fr. gehen kann; also

ganz andere Ansätze als in unserem Entwurf.
Ob die Kinder fischen gehen sollen oder nicht,

darüber haben die Eltern zu entscheiden. Deshalb haben
wir im Entwurf die Bestimmimg aufgenommen, wenn
an Schulpflichtige Patente erteilt werden sollen, dass
das Gesuch dafür vom Inhaber der elterlichen Gewalt
gestellt werden muss; dann weiss der Betreffende
auch, was sein Sprössling in der freien Zeit treibt. Im
allgemeinen ist es schliesslich gescheiter, dass z. B.
unsere Stadtkinder an die Aare fischen gehen, statt
sich auf der Strasse herumtreiben und irgendwelchen
Unfug stiften. Im Jura dagegen ist man vielfach der
Aleinung, dass den Schulpflichtigen die Erteilung eines
Patentes überhaupt verweigert werden sollte. Darüber
mag also der Grosse Rat entscheiden.

Persönlich möchte ich noch eine Verdeutlichung
vorschlagen, die in der Kommission nicht behandelt
worden ist, die sich aber bei der spätem Durchsicht
des Entwurfes als wünschbar herausgestellt hat, nämlich

in Alinea 3 nach «Patenterteilung» die Worte
einzuschalten «an Unmündige». Geschieht dies nicht,
so hat es den Anschein, als sei nur die Patenterteilung
an Schulpflichtige dem Inhaber der elterlichen Gewalt
überlassen, währenddem dieser Punkt auch die nicht
mehr schulpflichtigen Unmündigen betrifft.

Im übrigen sind auch hier, wie in andern Gesetzen,
höhere Gebühren vorgesehen für Schweizerbürger, die
ausserhalb unseres Kantons wohnhaft sind, und für
Ausländer. Das Mass dieser Erhöhung hat man im
Gesetz selber nicht niedergelegt, weil es am Platze ist,
einigermassen darauf Rücksicht zu nehmen, wie
unsere Leute in andern Kantonen behandelt werden in
bezug auf die Fischereiberechtigung. Es ist also der
Vollziehungsverordnimg eine gewisse Freiheit gelassen,
Rücksicht zu nehmen auf diese Verhältnisse, die im
Läufe der Zeit natürlich ändern können.

Ich möchte Ihnen diesen Artikel zur Annahme
empfehlen.

Hulliger. Der Herr Forstdirektor hat bereits
erwähnt, dass die Eingabe der kantonalen Fischereivereine

auf 8 Fr. für die Patentgebühr lautete. Ich
will offen erklären, dass man in diesen Vereinen
geteilter Meinung war. Es bestand eine grosse Strömung,
die fand, eine Gebühr von 5 Fr. wäre genügend, während

andere auf 15 und 20 Fr. gehen wollten, immer
in der Voraussicht, dass die Gelder aus den Patenten
für die Hebung der Fischerei verwendet würden.
Meinerseits will ich nun keinen Antrag stellen, es
werden schon noch Kollegen im Rate sein, die ein
volkstümliches Referat in diesem Sinne halten werden.

Was die Fischerei durch Jugendliche anbetrifft,
gab es zwei Strömungen. In der Kommission konnte
man sich der Einsicht nicht verschliessen, dass die
Strömung in der Bevölkerung, die der Jugend das
Fischen nach wie vor gestatten möchte, stärker ist als
die andere. Dann gab es eben auch Bestrebungen, die
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darauf ausgingen, bei dieser Gelegenheit das Fischen
durch Jugendliche zu beseitigen. Die Kommission, die
von den Fischereivereinigungen zur Behandlung dieses
Gesetzes gewählt worden war, war der Meinung, es
sollte der Jugend das Fischen nicht beschränkt werden,

und in dieser Kommission sassen doch eine ganze
Anzahl Lehrer, die einigermassen zu beurteilen in der
Lage sind, was der Jugend frommt und was nicht.
Man hatte dort das Gefühl, wenn man der Jugend
dieses Vergnügen nehmen würde, bedeutete das eher
ein Scbildburgerstücklein als einen Fortschritt, und
auch die grossrätliche Kommission hat sich dieser
Einsicht nicht verschlossen.

Hingegen habe ich das Gefühl, dass man nun doch
die Jugend übermässig belaste. Der Herr Forstdirektor

hat erklärt, es gebe Buben, die soviel Fische fangen

oder noch mehr als die Erwachsenen. Solch sagenhafte

Erzählungen gehen freilich etwa im Lande herum,

wie ja auch bei den Jägern, die sich bald einmal
rühmen, wieviel sie geschossen haben. So berichtet
auch mancher Fischer, wie viele Stück er gefangen
habe, und wenn man im Rucksack nachsehen würde,
wären es vielleicht höchstens ein paar « Egli ». Es ist
nicht zu vergessen, dass die Angelfischerei bis dahin
frei war. Nun geht man zum Patentsystem über und
will auch gleich noch hineinzwängen, dass auch die
Buhen ein solches Patent lösen müssen, und zwar
gleich für 5 Fr. Mit, diesem Geld könnte mancher Bube
sich eine Bluse oder einen Hut kaufen. Wenn nun der
Vater im Frühling seinen Buhen auch ein Patent für
5 Fr. lösen muss, dann ist zu erwarten, dass die meisten

ihren Jungen anfahren werden, er solle nicht
etwas so Blödsinniges verlangen, er solle lieber
Tannzapfen auflesen oder so etwas anstellen — während
der gleiche Vater früher sicher seine Freude daran
hatte, wenn der Buh auch ans Wasser ging. Ich stellte
in der Kommission den Antrag, die Jugend sei nicht
vollständig leer ausgehen zu lassen, wenn man doch
meint, es müsse eine Entschädigung geleistet werden,
aber dann solle man doch Kontrollkarten für sie
einführen für höchstens 2 Fr. Diese Karten müssen ganz
gleich wie die übrigen Patente auf dem
Regierungsstatthalteramt gelöst werden, und auf der Rückseite
würde nun ganz genau aufgedruckt, was in der
Fischerei erlaubt und was verboten ist; die Jugend würde

so angeleitet, gewissermassen auf Ordnung im ganzen

Betrieb zu sehen, und damit wäre auch schon
etwas Brauchbares erreicht. Deshalb stellte ich in der
Kommission den Antrag : « An Schulpflichtige, welche
das 15. Altersjahr nicht vollendet haben, werden
Kontrollkarten für die Angelrutenfischerei zur Gebühr
von 2 Fr. abgegeben.»

Roth. Vor allem aus möchte ich den Antrag H ul ¬

iiger wärmstens unterstützen, für die Kinder eine
möglichst geringe Taxe festzusetzen. Im Anschluss an
das, was ich zu Art. 8 gesagt habe, beantrage ich bei
Art. 9, die Kommission solle den Auftrag erhalten,
bis zur zweiten Beratung zu untersuchen, wie zwischen
der Fischereiberechtigung im ganzen Kantonsgebiet
und derjenigen, die sich auf die Wohngemeinde
beschränkt, differenziert werden kann. Durch eine solche
Neuerung macht man das Gesetz dem Publikum eher
plausibel, desgleichen, wenn man die Kinder, die
fischen wollen, nicht zu sehr belastet. Wenn ein Vater
5 Buben hat, so macht ihm das schon eine Auslage
von 25 Fr., wenn er sie mit zum Fischen nehmen will.

Kammermaim. Ich hin kein Fischer, habe aber
die Auffassung, dass die Gebühren von 10 und 5 Fr.
absolut nicht zu hoch gegriffen sind. Herr Roth führt
das Beispiel an, dass ein Vater für seine 5 Buben
25 Fr. bezahlen müsse. Nein, wenn ein Vater 5 Buben
hat, so können die auch noch etwas anderes tun als
fischen; zu manchen Zeiten wird er gut tun, sie etwa
zu einem Nachbar zu schicken, wo sie etwas helfen
können. In meiner Gegend sah ich oft fischen und
habe auch bemerkt, wenn ein Bube mit dem Vater
geht, dass der Bub mehr fängt, als der Vater, weil
der Bube im Durchschnitt länger am Wasser draussen
steht, während der Vater hie und da unter Dach geht.
Da finde ich eine Gebühr von 5 Fr. absolut nicht
übersetzt. Das einemal haben die Leute etwas mehr Glück
beim Fischen, das andere Mal etwas weniger. Zieht
man aber den Durchschnitt aus ihrem Ergebnis, dann
wird man die vorgesehenen Gebühren gewiss nicht
als übertrieben bezeichnen können.

Sodann ist zu beachten, dass unsere Bäche und
kleinern Flüsse nicht mehr aussehen wie früher; ihre
Ufer sind so ziemlich überall verbaut, das Kulturland
reicht bis ans Ufer, während früher oft ein oder
anderthalb Meter weit vom Bache weg nichts Rechtes
wuchs. Macht man nun dem Fischer die Sache allzu
leicht, so ist zu befürchten, dass der Schaden für die
Anstösser auch grösser wird.

Oldani. Es wird richtig sein, dass Herr Kammermann

kein Fischer ist, sonst wäre er kaum dazu
gekommen, die vorgesehenen Gebühren zu unterstützen.
Der Rat möge bedenken, dass vor Zeiten alles frei
war. Schiller hat das sehr schön gesagt im «Wilhelm
Teil», wo der Bub den Vater fragt, warum sie da
nicht frei fischen können, und dieser antwortet, weil
alles dem König gehöre. Heute sind wir im Kanton
Bern gar nicht mehr so weit davon entfernt, dass der
Staat alles in seinen Händen hat. (Zuruf: Ihr wollt
ihm ja alles geben!) Die 10 und 5 Fr. Gebühr
nehmen sich ja auf dem Papier ganz schön aus. Aber
der Emme entlang z. B. gibt es eine Menge Fischer,
denen diese 10 Fr. weh tun, die sie deshalb nicht
bezahlen und die doch fischen gehen, bis sie erwischt
werden. Man sollte doch die Anregungen der
Fischereivereine nicht derart ignorieren. Wenn diese finden,
der vorgesehene Betrag könnte heruntergesetzt werden,

so glaube auch ich, dass 5 Fr. für ein Angelpatent

genügen würden. Herr Kammermann sagt, heute
sei der Grund bis zum Ufer heran gutes Kulturland.
Im Emmenschachen wenigstens kann man nirgends
einem Bauer auch nur einen Quadratmeter Land
schädigen. Wo sich sauberes Kulturland vorfindet, da ist
es meist den kleinen Bächen entlang, die ohnehin
verpachtet werden, so dass eine allgemeine Angelfisclie-
rei dort gar nicht mehr stattfinden kann.

Reist. Auch ich finde die Ansätze von 10 und 5

Franken durchaus nicht zu hoch. Wenn die Herren
Roth und Hulliger die Ansätze für Kinder reduzieren
möchten, indem sie bedauern, wieviel das einen Vater
kosten werde, so muss ich sagen, dass im Gesetz gar
nichts davon steht, diese Leute müssten nun durchaus
fischen gehen. Wer diese 5 Fr. nicht bezahlen kann,
der kann daheim bleiben.

Balmer (Nidau). Es ergeht Herrn Roth gleich wie
der Opposition in der Kommission. Wir haben die

74*
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Frage der Patentgebühr nach allen Seiten hin untersucht,

aber man ist uns mit verfassungsrechtlichen
Bedenken gekommen. Wir haben die grosse Befürchtung,

dass die vorgesehene Gebühr von 10 Fr. von
starkem Einfluss auf die Fischereivereine sein werde.
Wenn in Zukunft eine solche Patentgebühr bezahlt
werden muss, werden viele Leute sagen: Nun vermag
ich es nicht mehr, Mitglied eines Fischereivereins zu
sein. Prüft man, wer bis dahin für die Wiederbevölkerung

der Gewässer Opfer gebracht und die Arbeit
geleistet bat, so kommt man zur Erkenntnis, dass dies
in der Regel die Fischereivereine waren, von denen
einzelne recht kostspielige Brutanstalten, Weiheranlagen

usw. unterhalten. Mit Einführung der Patentgebühr

werden wir nun erreichen, dass jedenfalls die
Mitgliederzahl der Fischereivereine zurückgehen wird,
was zu bedauern wäre. Darum haben wir in der
Kommission beantragt, man möchte bei Festsetzung der
Patentgebühr nicht abstellen auf den Heimatschein
oder die Wohnsitzberechtigung des Bewerbers,
sondern auf dessen Zugehörigkeit zu einem Fischereiverein.

Der Antrag ging dahin, dass diejenigen
Fischer, die einem Verein angehören, welcher sich durch
Aussetzen von Fischen usw. verdient macht, nur die
Hälfte der vorgesehenen Patentgebühr zu bezahlen
haben. Aus verfassungsrechtlichen Gründen unterlag
dieser Antrag in der Abstimmung und wurde schliesslich

auch nicht aufrechterhalten. Was die Kontrollkarten

für Kinder anbetrifft, kann ich mich dem
Antrag des Genossen Hulliger anschliessen.

Klening. Ich möchte ebenfalls beantragen, es bei
der vorliegenden Fassung bewenden zu lassen, die
Gebühren von. 10 und 5 Fr. sind sicher nicht zu
hoch gegriffen. Von Berufsfischern ist mir mitgeteilt
worden, dass Angelfischer beim Auslauf der Aare
beim Hagneckwerk und anderwärts in kurzer Zeit
bis zu 30 kg Fische beisammen haben. Wenn mit der
Angelrute solche Ergebnisse erzielt werden können,
dann sind diese Ansätze nicht zu hoch. Herr Hulliger
meint, mit dieser zu hohen Gebühr von! 5 Fr. könnte
sich der betreffende Jüngling eine Bluse oder ein
anderes Kleidungsstück kaufen. Es wäre ja gut, wenn
er das täte, wenn man unsere Jugend zur Sparsamkeit

erziehen würde. Aber unsere jungen Burschen
kaufen in der Regel nicht Kleidungsstücke, sondern
Zigaretten.

Berner. Ich möchte den Antrag Oldani empfehlen,
die Patentgebühr auf 5 Fr. herabzusetzen. Der Herr
Regierungsrat bat bemerkt, dies sei einer der
Schicksalsparagraphen des Gesetzes; aber auch Art. 4, über
den vorhin abgestimmt wurde, ist ein solcher. Wenn
das Gesetz durchgehen soll, muss man es dem Volke
einigermassen mundgerecht machen. Da es sich um
den Uebergang von der freien Fischerei zur Besteuerung

handelt, ist 5 Fr. genügend für das Patent der
Erwachsenen und 2 Fr. für die Kinder; ich finde
sogar das noch zu hoch. Es wird immer geltend gemacht,
in andern Kantonen werde so und soviel bezahlt.
Aber von den Kantonen, in denen nichts bezahlt wird,
schweigt man; es gibt jedenfalls doch auch solche.
Wenn man überhaupt Wert auf die Annahme des
Gesetzes legt, das im Volke durchaus nicht beliebt ist,
dann muss man die Ansätze annehmen, wie sie von
unsern Genossen beantragt wurden, die das Volks¬

empfinden doch noch etwas besser kennen als die
Herren der Bauern- und Bürgerpartei.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Gegen den Antrag des Vorredners muss
ich mich nun doch wenden. Wenn das Gesetz aus
diesem Grunde zu Fall kommen soll, darin "bedaure ich
es schliesslich doch nicht mehr, bei allem Bedauern
für die seit Jahren umsonst geleistete Arbeit. Wenn
die Interessenten nichts mehr für die Fischerei tun
wollen, dann können auch wir nichts mehr leisten.
Sie geben das Geld ja nicht für den Staat, sondern
für die Fischerei selber. Ich halte deshalb dafür, dass
an der vorgesehenen Patentgebühr für die Erwachsenen

unbedingt festgehalten werden muss. Ob sie
für die Kinder weiter reduziert werden soll, darüber
kann man noch reden. Die Strömungen sind da sehr
verschieden. Im Jura ist man eher der Meinung, den
Kindern solle überhaupt kein Patent erteilt werden,
während andere Gegenden finden, man sollte es ihnen
sozusagen umsonst erteilen. Angesichts dessen haben
wir gefunden, eine Gebühr von 5 Fr. möchte ungefähr
das Richtige treffen. Die Herren, die eine Reduktion
dieser Gebühren verlangen, muss ich noch daran
erinnern, dass die Mittel, die da fliessen werden, für
die Förderung und Hebung der Fischerei verwendet
werden müssen. Eine analoge Bestimmung im
Jagdgesetz besagt, dass 30 Prozent der Einnahmen den
Jagdschutzvereinen zur Verfügung gestellt werden sollen

zur Förderung und Hebung der Jagd. Das
bedeutet, dass heute ungefähr 80,000 bis 100,000 Fr.
jährlich den bernischen Jagdschutzvereinen zu diesem
Zweck zur Verfügung gestellt werden können.

Herr Balmer hat bemerkt, es sei bei Einführung
dieser Patenttaxen ein Zurückgehen der Mitgliederzahl

in den Fischereivereinen zu befürchten. Ich bin
überzeugt, dass das Gegenteil davon eintreten wird,
indem wir diesen Vereinen Jahr für Jahr hohe
Beiträge zur Verfügung stellen, unter der Bedingung, dass
sie zur Hebung der Fischerei verwendet werden. Es
ist daher wünschbar, dass diese bedeutenden Beträge,
wie sie aus dem Gesetz ersichtlich sind, recht grossen
Vereinen zukommen werden, wie es bei den
Jagdschutzvereinen heute der Fall ist, wo die Summen
verwendet werden für die Wildhut, für Aussetzung von
Hasen usw. Wer gesonnen ist, die Fischerei heben
zu helfen, damit wirklich auch etwas gefangen werden
kann, der wird schon ein kleines Opfer bringen; wer
aber das nicht will, sondern wie bis dahin frei angeln
möchte, der kann auch diese Situation haben. Es handelt

sich nach der Vorlage um ein verhältnismässig
kleines Opfer, dessen Ertrag doch wieder für den
gleichen Zweck verwendet wird. Das Gesetz hat also
keinen Fiskalcharakter, sondern will nach Möglichkeit
die Fischerei heben im Interesse derjenigen, die sie
betreiben, sei es nun durch die Netzfischerei oder die
Sportfischerei.

Präsident. Zu Alinea 1 beantragt Herr Oldani eine
Reduktion der Gebühr von 10 auf 5 Fr. Zu Alinea 2
stellt Herr Hulliger den Antrag: «An Schulpflichtige,
welche das 15. Altersjahr nicht vollendet haben, werden

Kontrollkarten für die Angelrutenfischerei zum
Betrage von 2 Fr. abgegeben. » In Alinea 3 beantragt
der Kommissionspräsident die Einschaltung der Worte
« an Unmündige ». Der letztere Antrag ist nicht
bestritten, somit angenommen.
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Dritte Sitzung.Abstimmung.
Für dori Antrag Oldani Minderheit.
Für den Antrag Hulliger 45 Stimmen.
Für den Antrag der vorberatenden

Behörden 56 Stimmen.

Beschluss:

Art. 9. Die Gebühr für das allgemeine
Angelfischereipatent beträgt 10 Fr. Die Gebühren für
Spezialpatente werden von der Forstdirektion
festgesetzt.

An Schulpflichtige, welche das 15. Altersjahr
nicht vollendet haben, werden Patente für die
Angelrutenfischerei zur ermässigten Gebühr von
5 Fr. abgegeben.

Die Patenterteilung an Unmündige erfolgt nur
auf Gesuch der Inhaber der elterlichen Gewalt.

Die Patentgebühren können vom Regierungsrat
für Schweizerbürger, die nicht im Kanton

Bern niedergelassen sind, sowie für Ausländer
erhöht werden.

Ausserhalb des Kantons wohnhafte Fischer
haben im Kanton Rechtsdomizil zu verzeigen.

Schluss der Sitzung um IS1/^ Uhr.

Der Redakteur:
Vollenweider.

Mittwoch den 14. Mai 1924,

vormittags 8 Uhr.

Vorsitzender : Präsident Siegent haier (Trub).

Der Namensaufruf verzeigt 182 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 42 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Bieri, Bréguet, Burri,
Choffat, Flück, Frutiger, Glaser, Graf (Bern), Grimm,
Guggisberg, Howald, Jenny (Worblaufen), Iseli (Spiez),
Kunz, La Nicca, Lindt, Luterbacher, Lüthi, Minger,
Montandon (Biel), Mühlemann, v. Müller, Reichen,
Schiffmann, Zaugg, Zesiger; ohne Entschuldigung
abwesend sind die Herren: Aeschlimann, Brody, Clé-
mençon, Hänni (Gurzelen), Hennet, Hiltbrunner,
Hofmann, Indermühle (Thierachern), Kästli, Küenzi,
Osterwalder, Schlappach, Schlumpf (Jacques), Steiner,

Wyttenbach.

Tagesordnung s

Gesetz
Uber

die Fischerei.

Fortsetzung.

(Siehe Seite 274 hievor.)

Art. 10.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In Art. 10 ist vorgesehen, dass die
Netzfischerei in den bernischen Seen durch eine Verordnung

des Regierungsrates zu regeln ist. Im weitern
ist bestimmt, dass die Forstdirektion durch alljährliche

Bekanntmachung feststellt, welche Gewässer, die
im Art. 8 nicht genannt sind, durch Spezialpatent
befischt werden können. Es ist schon wiederholt der
Wunsch ausgesprochen worden, man sollte suchen,
die Seefischerei im Gesetz näher zu ordnen. Das ist
nun ausserordentlich schwer. Seit dem Jahre 1908,
wo der Sprechende die Ehre hat, der Forstdirektion
vorzustehen, ist das Reglement über die Garnfischerei

in den Seen des Kantons Bern schon dreimal
revidiert worden, und zwar immer in Anpassung an
die geänderten Verhältnisse. Das letzte Reglement da-
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tiert vom 2. Dezember 1919. In demselben ist genau
festgesetzt, wieviele Patente in den einzelnen Seen
gegeben werden, es ist auch die Höhe der Patentgebühren
bestimmt. Ferner ist festgesetzt, dass die Zuggarne
auf dem Weg der Versteigerung weggegeben werden
können. Wir haben beispielsweise im Bielersee nur
zwei Zuggarne zugelassen und haben diese letzten
Winter zur öffentlichen Submission ausgeschrieben,
weil sich eine grosse Zahl von Fischern um diese
Zuggarne bewarb. Es kamen Eingaben bis zu 400 Fr.
per Zuggarn.

Im weitern ist in dem Reglement geordnet die Art
und Weise, wie der Patentinhaber die Fischerei
ausüben darf, welche Verpflichtungen er hat, welche
Gerätschaften in Anwendung gebracht werden dürfen.
Die Sache ist also nicht so einfach.

In Analogie mit andern Kantonen, die die Sache
ähnlich geordnet haben, möchte ich Ihnen beantragen,
es sei die Regelung dieser Frage jeweilen einer
Verordnung des Regierungsrates vorzubehalten. Niemand
wird mit Grund sagen können, dass die bisherige
Ordnung der Dinge sich nicht bewährt habe. Es ist
verlangt worden, man solle die Zahl der Netze beschränken.

Das tun wir auch und werden es zukünftig noch
in höherem Masse tun. Wir führen auch eine
Staffelung ein. Wer weniger Netze hat, bezahlt pro Einheit

weniger, als wer viele Netze hat. Ebenso ist für
diejenigen ein Zuschlag vorgesehen, welche zur
Ausübung der Fischerei ein Motorboot benützen. Dieser
Zuschlag wird voraussichtlich künftig noch wesentlich

erhöht werden. Den Aussetzungen, die im Rate
gemacht worden sind, man möchte die Grossfischer
eher etwas zurückbinden, ist also Rechnung getragen
und es kann ihnen auch fernerhin im Reglement in
Anpassung an die Verhältnisse Rechnung getragen
werden. Die Fischereitechnik macht auch Fortschritte,

es ist aber jeweilen sehr schwer, ein Gesetz diesen
Fortschritten anzupassen. Wenn ein solches Gesetz

wegen eines einzigen Artikels die Volksabstimmung
passieren muss, so bietet das seine Gefahren.

Nun dèr Absatz 2. Ich möchte hier einem
Gedanken, der von Herrn Grossrat Jossi vorgebracht
worden ist, noch etwas besser entsprechen und die
Fassung wie folgt wählen: «Die Forstdirektion
bestimmt durch alljährliche Bekanntmachung, welche
der im Art. 8 nicht genannten Gewässer pachtweise
und welche durch Ausgabe von Angel- und
Blattfischerei- oder von Spezialpatenten zu bewirtschaften
sind. » Damit ist einem Wunsch der Sportfischer Rechnung

getragen.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Es ist in
der Kommission die Frage aufgeworfen worden, ob
es nicht zweckmässig wäre, die näheren Bestimmungen

noch ins Gesetz aufzunehmen. Die Kommission
hat sich aber überzeugen lassen müssen, dass
gewichtige Gründe dagegen sprechen. Die Verhältnisse
sind allen möglichen Aenderungen unterworfen, die
nicht vom Willen der Behörden abhängig sind. Die
Aenderungen können so rasch erfolgen, dass auch die
Gesetzgebung rasch muss nachfolgen können.

Nun Alinea 2. Es ist gestern von einem Redner der
Wunsch geäussert worden, die Forstdirektion möchte
die Gewässer bezeichnen, die mit Spezialpatent
befischt werden können oder wo eine Verpachtung
stattfindet. Die Forstdirektion kann auf die zweite Lesung
hin, wenn es verlangt wird, ein solches Verzeichnis

aufstellen, aber sie muss erklären, dass sie keine
Verpflichtung übernehmen kann, wie lang sie sich an
dieses Verzeichnis halten kann, indem die tatsächlichen

Verhältnisse eben ändern können. Es hätte praktisch

gar keinen grossen Wert, wenn die Forstdirektion

angehalten würde, ein solches Verzeichnis auf
die zweite Lesung vorzulegen, indem ganz natürlich
jederzeit Aenderungen vorbehalten werden müssten.
Es würde dadurch nichts erreicht, als dass man der
Forstdirektion Vorwürfe macht, sie habe ein solches
Verzeichnis in Aussicht gestellt und bringe nun keines.

Was nun die Frage anbelangt, die der Herr
Forstdirektor im Anschluss an eine Aeusserung des Herrn
Jossi berührt hat, so hat die Kommission zu dieser
Abänderung nicht Stellung nehmen können. Ich möchte
mich vorläufig mit dieser Einschaltung einverstanden
erklären. Sie wird auch eine entsprechende Aende-
rung in Art. 8 zur Folge haben müssen. Ich glaube,
man wird jedenfalls den genaueren Zusammenhang
zwischen dem Art. 8 und dem abgeänderten Art. 10

zu untersuchen haben.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Um die Diskussion abzukürzen, ziehe ich
meinen Antrag einstweilen zurück; ich werde ihn in
der Kommissionssitzung vorbringen.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Es sind von
verschiedenen Seiten bezüglich der Anwendung dieser
Gesetzesbestimmungen Befürchtungen zum Ausdruck
gebracht worden. Gewisse Befürchtungen können in
der Tat ihre Berechtigung haben, denn man weiss
beim Erlass des Gesetzes in der Tat manchmal nicht,
wie die Ausführung gehandhabt wird. Den Herren, die
solche Befürchtungen haben, darf es doch zu einer
gewissen Beruhigung dienen, dass man in diesem
Gesetz die Einsetzung einer Fischereikommission
vorsiebt, ähnlich der im Jagdgesetz vorgesehenen
Jagdkommission. Da nehme ich an, gerade die Fälle, die
in Art. 10, Alinea 2, vorgesehen sind, seien Fälle,
die die Forstdirektion naturgemäss dieser
Fischereikommission unterbreiten wird.

Hulliger. Gerade das, was der Herr
Kommissionspräsident zuletzt gesagt hat, bestimmt mich, hier
den Antrag zu stellen, in Alinea 2 einzuschalten die
Worte «nach Anhörung der Fischereikommission».
Es ist freilich in Art. 29 gesagt, dass der Forstdirektion
zur Begutachtung dieser wichtigen Fischereifragen
diese Kommission beigegeben werde, aber es wäre zu
untersuchen, wie jeweilen die Forstdirektion diese
Fragen anschauen würde und welche ihr wichtig
erscheinen. Ich gebe ohne weiteres zu, dass die Frage,
die im ersten Alinea von Art. 10 behandelt ist, wichtig

genug ist, um der Fischereikommission unterbreitet
zu werden. Bei andern Fragen aber kann man in
guten Treuen geteilter Meinung sein. Im Volke herrscht
allgemein die Meinung, wenn man Gesetze mache,
solle man soviel als möglich im Gesetz selbst
festlegen, damit das Volk wisse, woran es sich zu halten
habe. Gerade die Fischer haben die Vermutung, der
Herr Forstdirektor soll das nicht übel nehmen, wenn
einmal andere Leute dastehen, so werde die
Fischereikommission gar nichts zu tun haben. Ich möchte
ersuchen, meinen Antrag anzunehmen. Damit ich nicht
bei jedem weiteren Artikel, wo ich in der Lage wäre,
den bezüglichen Antrag zu stellen, dies tun muss, wäre



(14. Mai 1924.) 297

vielleicht die Kommission so freundlich, für die zweite
Lesung die nötigen Aenderungen von selbst
vorzunehmen.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Mit dem Antrag Hulliger bin ich durchaus

einverstanden. Es kann der Forstdirektion nur
recht sein, wenn sie in allen Fischereifragen eine
Fachkommission zur Seite hat, ähnlich wie die
Jagdkommission für das Jagdgesetz. Diese letztere kommt
alljährlich etwa dreimal zusammen. Die Eingaben,
die aus Jägerkreisen kommen, werden ihr vorgelegt.
Die Regierung ist durchaus der Meinung, dass eine
derartige Frage nicht vom Departementschef allein
erledigt werden könne, sondern durch eine entsprechende

Fachkommission vorberaten werden muss. Ueberau

da, wo man derartige Kommissionen hat, werden
sie gern einberufen, um ihre Meinung zu hören, denn
damit ist auch die betreffende Direktion geschützt.

Balmer (Nidau). Im Einverständnis mit Herrn
Klening möchte ich einen Antrag einbringen, der die
Möglichkeit bietet, die Netzfischerei auf den Seen
einzuschränken. Ich gebe zu, dass die Sache sehr schwierig

ist, dass man nicht Details in das Gesetz
aufnehmen kann, finde aber, dass einige Grundzüge doch
aufgenommen werden sollten. Wenn man das nicht
tut und wenn man dann nachher eine gewisse
Einschränkung vornehmen will, dann würde es auf
einmal heissen, es fehlen die gesetzlichen Bestimmungen
und Vorbedingungen. Diese Antwort ist uns von der
Forstdirektion schon verschiedentlich gegeben worden,
so z. B., als wir wünschten, es möchten statistische
Erhebungen über die Fischerei, gemacht werden, als
wir verlangten, es möchte in unsern Pachtgewässern
während der Schonzeit der Forellen ein Entenverbot
erlassen werden. Ebenso haben wir diese Antwort
bekommen, als wir verlangten, es möchte beim Aus-
fluss der Aare aus dem Bielersee ein Schongebiet
eingerichtet werden.

Diese Erfahrungen veranlassen mich, hier den
Antrag zu stellen, es seien die allgemeinen Bestimmungen

der Verordnung über die Garnfischerei ins
Gesetz aufzunehmen. Ich habe allerdings das neueste
Reglement nicht vor mir; mein Exemplar datiert aus
dem Jahre 1912. Auch das würde uns aber genügen.
Ich möchte inbesondere beantragen, dem Regierungsrat

die Befugnis zu geben, die Zahl der jährlich dem
gleichen Fischer auszustellenden Patente im Interesse
der Erhaltung des Fischbestandes für die einzelnen
Seen, sowie die Anwendung der einzelnen Gerätschaften

zeitlich und örtlich zu beschränken. Dieser
Antrag geht zurück auf das Bundesgesetz, das den
Kantonen erlaubt, zum Zwecke der Erhaltung des
Fischbestandes den Gebrauch einzelner Geräte zu beschränken.

Ferner geht dieser Antrag darauf zurück, dass
man den Fischereibetrieb als Volksbetrieb zu erhalten
sucht. Sie haben von Herrn Klening die Klage gehört,
dass gewisse Fischer, die über die nötigen Finanzen
verfügen, den Grossbetrieb einführen. Wir haben am
Bielersee einen solchen Fischer, der mit 15 Knechten
arbeitet. Er hat nicht nur ein Patent, sondern
verschiedene; wie manches er besitzt, weiss Herr
Klening nicht; er hat mir aber gesagt, der Mann habe
ständig 50 Netze im See und das sollte man zu
vermeiden suchen, dass einer mehr als zwei bis drei
Patente lösen kann. Bis jetzt war die Zahl der Pa¬

tente unbeschränkt, nun sollte man diese Einschränkung

versuchen und zwar schon im Gesetze selbst.
Im fernem sollte man, analog wie in andern Seen,
gewisse Strecken ausnehmen können, die durch Netze
nicht sollten befischt werden dürfen. Beim Zürichsee
ist z. B. der untere Teil von der Netzfischerei
ausgenommen. Aehnliche Begehren werden gestellt für alle
drei bernischen Seen. Wenn man diesen Antrag
annimmt, hätte der Regierungsrat das Recht, auf
Antrag der Forstdirektion jederzeit eine solche Einschränkung

vorzunehmen.
Im weitern möchte ich noch beantragen, es sei, in

Anlehnung an den § 7 der gleichen Verordnung, eine
Bestimmung über die Motorboote aufzunehmen. Man
könnte ihren Wortlaut einfach aus der Verordnung
übernehmen. Sie gehört unbedingt in das Gesetz hinein,

wenn man eine Grundlage haben will, auf die
man die Fischer soll rechtlich verpflichten können.
Das sind die beiden Abänderungen, die ich zu Art. 10
beantrage.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich verstehe die Anträge und Anregungen
des Herrn Balmer durchaus und möchte ihnen keine
Opposition machen, obschon es nach der alten und der
neuen Fassung genau auf dasselbe hinauskommt. Der
Regierungsrat hat bis jetzt schon gehandelt, wo es
notwendig war; wenn man nun eine Wegleitung
geben will, in der Richtung, dass die Netzfischerei je
nach den Verhältnissen einzustellen sei, so habe ich
dagegen grundsätzlich nichts einzuwenden. Ich nehme
an, dass der Herr Kommissionspräsident einverstanden

ist, diese Angelegenheit im Schosse der Kommission

nochmals zu beraten. Man sollte daher diesen
Antrag, wie auch denjenigen, den ich vorhin gestellt,
aber wieder zurückgezogen habe, im Schosse der
Kommission zuerst behandeln. Grundsätzlich bin ich mit
den Ausführungen des Herrn Balmer durchaus
einverstanden. Wenn er glaubt, man könne dadurch da
und dort eine gewisse Beruhigung schaffen, so habe
ich nichts einzuwenden. Herr Balmer ist hingegen im
Irrtum, wenn er sagt, die Forstdirektion habe erklärt,
es fehle ihr die Kompetenz für die Aufnahme einer
Statistik, für das Verbot von Enten usw., und wenn
er meint, das werde mit dem neuen Gesetze gleich
gehen. Das stimmt nicht, sondern nach dieser Richtung

gibt das neue Gesetz uns gewisse Kompetenzen.
Dass die Verhältnisse sich ändern, zeigt schon die
Tatsache, dass 1908, 1912 und 1919 das Reglement
abgeändert werden musste. Auch wir sind der Meinung,
dass man nicht zuviele Patente erteilen soll, aber
wir müssen einem Fischer soviel Patente geben, als
notwendig sind, damit er nachher seinen Beruf
ausüben kann. Auf der andern Seite bin ich einverstanden,

dass man durch die Patenterteilung nicht die
Einrichtung von Grossbetrieben ermöglicht, durch
welche andere Berufsfischer sehr geschädigt werden.
Ich möchte also Herrn Balmer bitten, sich damit
einverstanden zu erklären, dass diese Anträge im Schoss
der Kommission nochmals behandelt werden.

Balmer (Nidau). Ich bin einverstanden.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Ich bin
ebenfalls einverstanden, den Antrag Balmer in diesem
Sinne entgegenzunehmen, Herr Balmer hat in der
Kommission ursprünglich einen andern Antrag ge-
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stellt, der abgelehnt worden ist. Er hat beantragt, dass
man im Gesetz selbst die Zahl der Garne und
Patente, die erteilt werden dürfen, aufnehmen solle. Man
hat diesen Antrag als zu weitgehend betrachtet. Nun
schränkt er diésen ein, indem er die Kompetenz
ausdrücklich dem Regierungsrat übertragen will. Das ist
eine Basis, auf der man die Frage sehr wohl prüfen
kann.

Angenommen mit dem Zusatzantrag Hulliger.

Beschluss:

Art. 10. Das Fischen mit Netzen, Garnen und
Reusen im Brienzer-, Thuner- und Bielersee ist
nach Anhörung der Fischereikommission durch
Verordnung des Regierungsrates zu regeln.

Die Forstdirektion bestimmt durch alljährliche
Bekanntmachung, welche der im Art. 8 nicht
genannten Gewässer pachtweise und welche durch
Ausgabe von Spezialpatenten zu bewirtschaften
sind.

Art. 11.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Art. 11—-14 enthalten nun die
Bestimmungen über die Pacht. Die grösseren Flüsse sind
in einzelne Lose eingeteilt, die Aare z. B. vom Thuner-
see bis zum Talgut, vom Talgut bis Bern usw. Diese
Lose werden nach Ablauf der Verträge öffentlich
ausgeschrieben. Gewöhnlich ist die Verpachtungsdauer 6
Jahre. Wir haben gegenwärtig das Bestreben, alle
Pachtverträge wenn möglich auf das Jahr 1930
abzustellen. Wir kämen damit zu dem System des Kantons

Zürich, der alle 6 Jahre den Grossteil seiner
Gewässer zur Verpachtung ausschreiben kann. Es handelt

sich hier nicht um das Patent, sondern um eine
Verpachtung, durch welche der Pächter das Recht
bekommt, mit gewissen Gerätschaften das Gewässer
zu befischen. Im Gesetz ist nun vorgesehen, dass diese
Pachtzeit ohne zwingenden Grund nicht weniger als
6 Jahre sein soll.

In den Pachtverträgen sind zwei Dinge von grosser
Bedeutung, einerseits der Pachtzins und sodann die
Verpflichtung, die der Pächter in bezug auf
Aussetzung von Jungfischen und Jungbrut eingehen muss.
Wenn man dem Pächter das Recht einräumt, gewisse
Netze anzuwenden, dann muss man anderseits dafür
sorgen, dass auch entsprechendes Fischmaterial da
ist. Wir haben nach dieser Richtung die Bedingungen
von Verpachtung zu Verpachtung verschärft, um
möglichst gut besetzte Gewässer zu haben. Ich empfehle
Annahme von Art .11.

Hulliger. Bei dieser Gelegenheit möchte ich
wiederholt auf das Begehren der Fischereivereine
zurückkommen. Diese haben bis dahin zum grössten
Teil die einzelnen Pachtstrecken übernommen, um
zu verhindern, dass die Netzfischerei platzgreife. Nicht
etwa, dass die Fischereivereine im allgemeinen gegen
jede Netzfischerei auftreten, obschon ich zugebe, dass
es Zeiten gegeben hat, wo sich einzelne Fischereivereine

sogar gegen die vernünftige Einrichtung der

Laichfischerei mit dem Netz, gewendet haben. Es ist
das aber mehr aus Unkenntnis geschehen. Nun haben
sich die Anschauungen vollständig geändert und alle
die Fischereivereine sind für die Laichfischerei.
Anderseits wenden sich aber diese Fischereivereine
gegen die Art, wie bisher die Laichfischerei betrieben
wurde. Sie verlangen auch da gewisse Einschränkungen

und sie wenden sich dagegen, dass unsere Flussläufe,

wie z. B. die obere Aare, die Kander, die Aare
zwischen den Seen und eine ganze Anzahl anderer
Strecken, die sich gar nicht zur Netzfischerei eignen,
in Zukunft Jahr für Jahr zur Netzfischerei verpachtet
werden sollen. Die Forstdirektion hat anerkannt, dass
bei uns einzelne Strecken ausgesprochene Sportgewässer

seien. Nun wissen wir allgemein, dass auch die
Sportfischer, wenn sie sehen, dass grosse Räuber in
ihren Gewässern sind, versuchen, diese mit dem Netz
wegzunehmen. Aber das ist nicht immer leicht. Man
hat zum Beispiel in der Aare einen Winter lang
gefischt, um so ein sagenhaftes Untier zu erwischen,
hat aber alles mögliche andere genommen. Gegen
solches Vorgehen möchten wir gesichert sein. Ich stelle
daher den Antrag, es möchte in Art. 11 das Wort
« ausnahmsweise » eingeschaltet werden. Damit würde
man dem Begehren der Sportfischer zum grossen Teil
entgegenkommen, und die Forstdirektion hätte meiner
Ansicht nach gleichwohl die Freiheit in den Gewässern,

wo sie das Gefühl hat, dass die Netzfischerei
platzgreifen sollte, weil es volkswirtschaftlich am
Platze ist, diese zu gestatten. Anderseits hätten die
Sportfischer die Garantie, dass in den ausgesprochenen

Sportgewässern mit der Netzfischerei einmal
abgefahren würde.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte auf den grossen Gegensatz
aufmerksam machen, der in dieser Frage zwischen
dem Kanton Zürich und dem Kanton Bern besteht.
Der Kanton Zürich versteigert seine Gewässer öffentlich,

er hat interessanterweise die Bestimmung, dass
die Netz- und Garnfischerei vom Kanton Zürich an
keinen Fischereiverein verpachtet werden darf. Hier
im Kanton Bern haben wir es anders. Wir haben
grosse Strecken an die Fischereivereine verpachtet
und sie direkt bevorzugt. Deshalb glaube ich, es gehe
zu weit, wenn man ohne weiteres sagen wollte, dass
die Netzfischerei in den fliessenden Gewässern nur
ausnahmsweise zur Anwendung kommen dürfte. Ich
könnte mich einverstanden erklären, um Herrn
Hulliger und den Sportfischern entgegenzukommen, wenn
man sagen würde «in den grossen fliessenden
Gewässern ». Die unveränderte Annahme des Antrages
Hulliger würde zur Folge haben, dass man die ganze
Aare, Emme usw. in Zukunft überhaupt nicht mehr
an Netzfischer verpachten dürfte, sondern dass das
reine Angelfischergewässer sein müssten. Nun ist auch
von Herrn Hulliger zugegeben worden, dass ein
vernünftiger Betrieb der Netzfischerei, namentlich der
Laichfischerei, nicht wohl umgangen werden könne.
Die Praxis, die heute im Kanton Bern gehandhabt
wird, trägt den Bedürfnissen der Angelfischer in
weitgehendem Masse Rechnung. Ich möchte nochmals auf
das entgegengesetzte Beispiel des Kantons Zürich
verweisen, der Pachten in der übergrossen Zahl der Fälle
nur an Einzelpersonen, niemals an Vereine, vergibt.
Der Antrag Hulliger würde eine ganz bedeutende Ein-
schtänkung der heutigen Berufsfischerei bringen, wo-
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mit ich mich im Interesse der Versorgung der andern
Volkskreise nicht einverstanden erklären kann.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Man ist
bei diesem Art. 11 den Fischereivereinen in der
Kommission bereits entgegengekommen. Ursprünglich lautete

die Bestimmung dahin, dass die Verpachtung
stattfinden soll auf Grund einer öffentlichen
Ausschreibung oder Versteigerung. Gegen diese letztere
hat sich Herr Hulliger als Sprecher der Fischereivereine

gewendet und die Kommission hat diesen
Vereinen die Konzession gemacht, dass sie die
Versteigerung gestrichen hat. Dieses Entgegenkommen
geht schon ziemlich weit. Was Herr Hulliger heute
verlangt, geht zu weit und ich muss in Uebereinstim-
mung mit dem Herrn Forstdirektor Ablehnung
beantragen. Eventuell könnte ich mich mit dem Antrag des
Herrn Forstdirektor einverstanden erklären.

Hulliger. Damit kann ich mich nicht einverstanden
erklären. Ich verstehe den Herrn Forstdirektor

nicht recht. Wir sind in der Kommission ausdrücklich
zu dem Schluss gekommen, dass die Angelfischerei,
die Sportfischerei in erster Linie gerade in den
grösseren fliessenden Gewässern soll frei schalten und
walten können, weil dort der geringste Kulturschaden
angerichtet wird. Man hat dagegen gesagt, bei den
kleineren fliessenden Gewässern, die überall an
Kulturland anstossen, solle nicht das allgemeine Angelpatent

platzgreifen, sondern diese sollten verpachtet
werden können. Darum bin ich der Meinung, dass
man uns hier soweit als möglich entgegenkommen
sollte. Ich muss daher meinen Antrag aufrecht
erhalten.

Meier. Der Antrag Hulliger kommt einem Verbot
der Netzfischerei gleich und geht daher zuweit. Der
Regierungsrat hat bekanntgegeben, dass im Kanton
Zürich die Fischereivereine von der Bewilligung zur
Netz- und Garnfischerei ausgeschlossen sind. Bei uns
verlangen die Fischereivereine die Verpachtung nur
deshalb, damit sie die Netzfischerei verhindern können.

Das ist eine Umgehung der Bestimmungen des
Gesetzes und man sollte im Gegenteil den Antrag
stellen, der Kanton Bern möchte zu dem gleichen
System übergehen, wie es der Kanton Zürich hat,
wonach an Sportvereine überhaupt keine derartigen
Patente erteilt werden. Man sollte nicht allzu ausschliesslich

sein und es wäre im Interesse der Sache, die
Herr Hulliger vertritt, sicher besser, wenn er seinen
Antrag zurückziehen würde.

Ab s t i m m u n g.

Für den Antrag Hulliger Minderheit.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich ziehe den eventuell gestellten Antrag
zurück, mit dem Vorbehalt, denselben in der
Kommission nochmals behandeln zu lassen.

Beschluss :

Art. 11. Das Recht zur Ausübung der Netz-,
Garn- und Reusenfischerei in den übrigen Seen
und in den fliessenden Gewässern wird auf dem
Wege der öffentlichen Ausschreibung verpachtet.

Ohne «zwingende Gründe soll die Pacht nicht
auf weniger als 6 Jahre abgeschlossen werden.

Art. 12.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 12. Die Art der Ausübung der Fischerei
wird in den durch Verpachtung bewirtschafteten
Gewässern durch den Pachtvertrag geregelt.

Art. 13.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier ist ausdrücklich statuiert, dass
diejenigen, die sich um die Hebung der Fischerei
verdient machen, insbesondere die Fischereivereine, bei
der Verpachtung bevorzugt werden sollen. Das ist der
genaue Gegensatz zu dem, was im Kanton Zürich
geübt wird. Dieser Artikel hat mir von anderer Seite
den Vorwurf eingebracht, dass ich die Fischereivereine

zu weitgehend berücksichtige. Ich möchte aber
bitten, den Artikel so anzunehmen, wie er hier ist.
Wir wollen im Gesetz durchaus dokumentieren, dass
wir die Bestrebungen unserer Fischereivereine, die
sich die Förderung und Hebung des Fischbestandes

zur Aufgabe gemacht haben, unterstützen wollen.
Die heutige Praxis der Forstdirektion ist nachweisbar
die, dass wir höhere Angebote von anderer Seite
abgelehnt und die Strecke einem Fischereiverein
verpachtet haben. Man darf aber auch nicht zu weit
gehen in der einseitigen Ausgestaltung eines Gesetzes,
sonst könnte das zur Folge haben, dass andere Gruppen

dem Gesetz schliesslich Opposition machen.

Hulliger. Wenn Sie meinen Antrag zum früheren
Artikel angenommen hätten, so müsste ich jetzt nicht
kommen. Ich möchte den Herrn Forstdirektor beim
Wort nehmen. Er hat gesagt, in diesem Artikel sei
stipuliert, dass diejenigen bevorzugt werden sollen,
die sich um die Fischerei verdient gemacht haben.
Nun habe ich in der Kommission den Antrag gestellt,
es solle hier gesagt werden: «Die Forstdirektion soll
die Bewerber berücksichtigen» und nicht «Die
Forstdirektion ist befugt ». Ich stelle diesen Antrag hier
nochmals, besonders auch deswegen, weil sich ja der
Herr Forstdirektor in gleichem Sinne ausgesprochen
hat.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Wir haben
in der Kommission auch über diese Sache gesprochen,
sind aber zu der Lösung gekommen, wie sie Ihnen nun
hier präsentiert wird. Man muss sich die Konsequenzen

des Antrages Hulliger vergegenwärtigen. Wenn
Sie im Gesetz vorschreiben, dass die Forstdirektion
unter allen Umständen die Fischereivereine bei der
Verpachtung bevorzugen soll, so • verliert damit die
Ausschreibung jeden praktischen Wert. Wenn man
hingegen der Forstdirektion die Befugnis einräumt,
einen Fischereiverein zu berücksichtigen, auch wenn
er nicht das höchste Angebot einreicht, so ist das
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schon ein grosses Entgegenkommen. Es'geht entschieden

zu weit, wenn man hier eine bindende Verpflichtung
aufstellen wollte. Das wäre vom verfassungsmässigen

Standpunkt aus wahrscheinlich sehr anfechtbar.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte die Diskussion nicht verlängern,

muss aber Ablehnung des Antrages Hulliger
beantragen. Wenn wir von vornherein gezwungen sind,
eine Pachtstrecke einem Fischereiverein zu gehen,
dann hat die Ausschreibung überhaupt keinen Wert
mehr. Wir müssen dann einfach das Angebot des
Fischereivereins annehmen. Wie können wir dann in
den Fällen vorgehen, wo sich überhaupt kein
Fischereiverein bewirbt? In den Fällen, wo zwischen dem
Angehot eines Privaten und demjenigen des Fischereivereins

ein grosser Unterschied ist, wo aber der
Private uns auch gute Gewähr bietet, können wir es
nicht wohl verantworten, unter allen Umständen den
Fischereiverein zu bevorzugen. Eine Ueberschreitung
der bisherigen Praxis scheint mir nicht angängig zu
sein.

Balmer (Nidau). Der kategorische Imperativ, den
Herr Hulliger vorschlägt, ist auch nicht nach meinem
Geschmack. Ich möchte daher beantragen, zu sagen:
« Bei der Hingabe der Pachtstrecken werden
bevorzugt. »

v. Fischer, Präsident der Kommission. Ich würde
nicht die Hand umdrehen, ob Sie den Antrag Balmer
oder den Antrag Hulliger annehmen.

Balmer (Nidau). In diesem Fall ziehe ich meinen
Antrag zurück.

Abstimmung.
Für den Antrag Hulliger Minderheit.

Beschluss :

Art. 13. Die Forstdirektion ist befugt, be: der
Hingabe der Pachtstrecke diejenigen Bewerber,
insbesondere Fischereivereine, die sich um die
Hebung der Fischerei verdient gemacht haben,
ohne Rücksicht auf die gemachten Eingaben oder
Angebote zu bevorzugen.

Art. 14.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wir können nicht zugeben, dass jemand
eine Strecke pachtet und sie nachher irgend einem
Unbekannten weiter verpachtet, sondern diese Unterpacht

muss unsere Genehmigung finden. Es kann ja
Fälle geben, wo infolge Veränderung des Familienstandes

usw. die Aufrechterhaltung der Pacht nicht
mehr möglich ist, wo eine Weiterverpachtung gestattet
werden muss. Das soll aber nur mit Genehmigung der
Forstdirektion geschehen dürfen.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 14. Unterpacht ist nur mit Genehmigung
der Forstdirektion gestattet.

Art. 15.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Von besonderer Bedeutung ist hier AI. 3,
das dem Regierungsrat nach gewisser Richtung
weitgehende Kompetenzen einräumt. Der Regierungsrat
soll nach Anhörung der Fischereikommission befugt
sein, die bundesrätlichen Vorschriften und Fangzeiten
zu erweitern, sog. Schonreviere einzurichten. Das
bezieht sich besonders auf natürliche Laichplätze, die
man selbstverständlich schonen will, und auf sog. Re-
fugien, die an kanalisierte Flüsse eingebaut werden.
Mit diesen Refugien hat man recht gute Erfahrungen,
gemacht. Durch dieses Alinea will man der Regierung

in gewissem Sinne Generalkompetenz einräumen,
diejenigen Massnahmen, die sich nach dem Stand der
Wissenschaft und der Technik ergeben, zu ergreifen,
um den Fischbestand zu heben. Ich glaube, dass hier
alles enthalten sei, was man billigcrweise von den
Behörden verlangen kann.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 15. Für die Ausübung der Fischerei sind
die einschlägigen Bestimmungen der eidgenössischen

und kantonalen Gesetzgebung massgebend.
Die durch die Bundesgesetzgebung den

Kantonen eingeräumten Befugnisse zum Erlass
besonderer Schutzvorschriften werden im Rahmen
der bundesrechtlichen Erlasse vom Regierungsrat
ausgeübt.

Insbesondere ist der Regierungsrat nach
Anhörung der Fischereikommission befugt, die
hundesrechtlichen Vorschriften über Fangarten und
Fangzeiten zu erweitern, Schonreviere und
Refugien zum Schutze des Fisch- und Krebsbestandes

zu bilden und alle Massnahmen zu ergreifen,
welche die Schonung und Vermehrung des Fisch -

und Krebsbestandes erheischt.

Art. 16.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Art. 16 ist einer der allerwichtigsten
Artikel, da er die Definition der Fischereiberechtigung
enthält. Ich könnte Ihnen eine ganze Sammlung
solcher Definitionen aus den einzelnen Kantonen
vorlegen. Dieselben gehen im Grunde genommen darauf
hinaus, dass der Fischereiberechtigte das Recht hat,
längs des Ufers, ebenso im Flussbett, zu gehen, ßrük-
ken und Stege zu betreten. Es ist im heutigen Gesetz
ausdrücklich festgesetzt, dass der Fischer das Ufer
betreten kann und es wird gesagt, dass als Ufer die
natürliche Uferlinie oder die Wasserlinie gelte. Der
Fischereiberechtigte hat jede Beschädigung des
Grundeigentums tunlichst zu vermeiden, er haftet für den
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Schaden, den er beim Betreten der Grundstücke stiftet.

Der Fischereipächter hat Kaution zu leisten, deren
Wert und Höhe von der Forstdirektion bestimmt wird.
Das entspricht dem heutigen Zustand der Dinge. Neu
ist aber das zweitletzte Alinea, das hineingekommen
ist, infolge von Eingaben speziell von Grundbesitzern
und Fabrikbesitzern. Es ist gesagt worden, dass an
einzelnen Orten die Zahl der Fischer, speziell der
Angelfischer, derart gross sei, dass dabei erheblicher
Landschaden entstehe, und dass es unbedingt
notwendig sei, nach dieser Richtung den Grundbesitz
etwas zu schützen, und den Inhabern von gewerblichen

Anlagen entgegenzukommen. Diese letzteren
beklagen sich, dass Fischer in ihre Anlagen kommen,
indem sie nach dem heutigen Rechtszustand formell
das Recht haben, überall dem Ufer nachzugehen und
niemand das Recht hat, die Ufer abzusperren oder
unpassierbar zu machen. Um diesen Interessenten
entgegenzukommen, ist das vierte Alinea
zustandegekommen. Das scheint unbedingt nötig zu sein, wenn
wir diese Kreise beruhigen wollen. Würden wir das
nicht aufnehmen, so wäre zu befürchten, dass diese
Kreise gegen das Gesetz Front machen würden, auch
wenn mit einer Verwerfung des Gesetzes der heutige
Zustand in keiner Weise geändert würde. Praktisch
wird sich die Sache in Zukunft so machen, dass auf
Ansuchen der beteiligten Kreise zu gewissen Jahreszeiten

das Betreten der Ufer verboten wird, um
Flurschaden zu verhindern. Soweit es sich um gewerbliche
Anlagen handelt, würde man im einzelnen Fall auf
Gesuch des betreffenden Besitzers prüfen, oh und wo
das Grundeigentum oder die gewerbliche Anlage nicht
betreten werden darf. Ein Schaden entsteht dem
Fischer dadurch nicht, denn an dieser Stelle darf
natürlich niemand fischen, auch der Eigentümer nicht,
weil ein absolutes Verbot der Fischerei ausgesprochen
worden ist. Für die zweite Beratung werden wir die
Sache noch etwas verdeutlichen. Damit wird den
beidseitigen Interessen in richtiger Weise Rechnung
getragen.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 16. Der Fischereiberechtigte ist befugt,
zum Zwecke der Ausübung der Fischerei die Ufer,
das Flussbett, sowie die Brücken und Stege zu
betreten.

Als Ufer gilt die natürliche Uferlinie oder, bei
niedrigem Wasserstande, die jeweilige Wasserlinie.

Der Fischereiberechtigte hat dabei jede
Beschädigung des Grundeigentums tunlichst zu
vermeiden. Er haftet für den Schaden, den er durch
das Betreten der Grundstücke stiftet. Die
Fischereipächter haben für allfällig von ihnen
verursachten Schaden eine Kaution zu leisten, deren
Art und Höhe im einzelnen Falle von der
Forstdirektion bestimmt wird.

Für Schaden, welchen Unmündige verursachen,
haften deren gesetzliche Vertreter.

In Fällen, wo besondere Verhältnisse es
rechtfertigen, kann die Forstdirektion zum Schutze des
Kulturlandes oder gewerblicher Kunstbauten
besondere dauernde oder auf bestimmte Zeit gültige
Uferbetretungsverbote erlassen,

Die Patentfischer haben bei Ausübung der
Fischerei das Patent den Fischereiaufsichtsorganen,
den Flurhütern und den Besitzern der anstosscn-
den Grundstücke auf Verlangen vorzuweisen.

Art. 17.

Moser. Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier handelt es sich um die kleinen
Gewässer, die man der allgemeinen Angelfischerei nicht
öffnet. Es sind Gewässer, die durch Kulturland flies-
sen, die man nur an wenige Personen verpachtet.
Der Pächter ist unmittelbar dem Grundbesitzer für
den Schaden verantwortlich.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 17. Kleinere Fischgewässer, die durch
Kulturland fliessen, sind in (1er Regel pachtweise
an Einzelpersonen zu vergeben.

Art. 18.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Sie sehen, dass die Anträge der Kommission

und der Regierung hier nicht übereinstimmen.
Der Sprechende hat sich ursprünglich auch mit dem
Antrag der Kommission einverstanden erklärt, aber bei
näherer Prüfung und nach der Diskussion im
Regierungsrat gefunden, dass, wenn man das grundsätzliche

Verbot der Nachtfischerei aufstellt, dann auch
dafür gesorgt werden muss, dass mit Beginn der Nacht
die Fischerei in der Tat aufhört. Nun muss man sagen,
dass nach dem Antrag der Kommission halt doch
auch in Zeiten gefischt werden kann, wo die Nacht
bereits hereingebrochen ist. Niemand wird behaupten
wollen, dass es hei uns um oder 10 Uhr auch
im Hochsommer noch nicht Nacht sei. Nun wird
gesagt, gerade in dem Zeitpunkt, wo der Tag zur Nacht
übergehe, könne man die meisten Fänge machen. Das

mag richtig sein. Wenn aber die Polizei eine Aufsicht
ausüben soll, so kann sie das viel besser, wenn sie
sich auf den Standpunkt stellen darf, wenn einmal die
Nacht da sei, habe überhaupt der Fischereiberechtigte
an den Gewässern nichts mehr zu tun. Der Grosse Rat
mag nun entscheiden. Wir halten dafür, dass die von
uns vorgeschlagene Ordnung die einfachere ist und
eine bessere Durchführung gestattet.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Hier ist in
der Tat die einzige Differenz zwischen Regierung und
Kommission, von der ich aber schon im Eintretensreferat

gesagt habe, dass es sich meiner Ansicht nach
nicht um einen Kardinalpunkt handle. Neu ist die
Einführung des Verbotes der Nachtfischerei. Das ist
vom Standpunkt der Fischereipolizei, aus eine sehr
wichtige Neuerung. Der Herr Forstdirektor hat bereits
erklärt, dass am Abend die Fangverhältnisse oft
günstiger sind als den Tag hindurch. Wenn nun bei der
Dunkelheit zuviel gefischt wird, so muss man mit
einer Verminderung des Fischbestandes rechnen. Die
Gefahr der Nachtfischerei besteht auch darin, dass
allerhand Missbrauch getrieben werden kann, dass

76*



302 (1*4. Mai 1924.)

während der Schonzeit gefischt wird, oder dass
unerlaubte Geräte zur Anwendung kommen. Hier haben
wir einen von den Fällen, wo gewisse grundsätzliche
Fragen noch von der kantonalen Gesetzgebung geordnet

werden können und zwar im Sinne des Erlasses
von strengeren Bestimmungen, als sie in der
Bundesgesetzgebung enthalten sind.

Das Verbot der Nachtfischerei hat aber auch eine
gewisse Bedeutung vom Standpunkt der Grundeigentümer

aus, weil eben nachts grosser Schaden verursacht

werden kann.
Auf der andern Seite muss man aber auch mit

denen rechnen, die die Ansicht haben, man solle in
der Beschränkung nicht zu weit gehen, da es doch
ziemlich viel Leute gebe, die die Fischerei ausüben
und die dazu den Tag hindurch nicht Zeit haben,
sondern auf den Abend und den Sonntag angewiesen
sind. So ist man dazu gekommen, diesen Leuten etwas
besser entgegenzukommen, als es die Regierung
getan hat. Die Abweichung ist aber nicht sehr
weittragend. Uebereinstimmung herrscht zwischen Regierung

und Kommission, soweit die 'Wintermonate in
Frage kommen. Dort spielt aber die Fischerei keine
grosse Rolle. Für die Monate Februar, März, August
und Oktober geht die Kommission sogar weiter als
die Regierung, etwas weniger weit im April und
September und im Juni und Juli. Da ist betont worden,

man sollte mit der Beschränkung nicht so weit
gehen, sondern den Leuten Gelegenheit geben, schliesslich

bis abends 10 Uhr zu fischen. In andern
Kantonen, wo man die Nachtfischerei auch verboten hat,
ist man etwas weiter entgegengekommen, als die
Regierung es hier tun will. Im Fischereigesetz vom Jahre
1917, das im Kanton Graubünden gilt, ist die Fischerei
vom 1. Mai his 1. Oktober in den Stunden von morgens
4 Uhr bis abends 10 Uhr frei, ebenso im Kanton
Zürich, wo sie vom 1. März bis 31. Oktober von morgens
3 Uhr bis abends 10 Uhr frei ist und vom 1. November
bis Ende Februar von 6 Uhr morgens bis abends 7 Uhr.

Wir haben in der Kommission das Gefühl gehabt,
dass man speziell in diesen Monaten Juni und Juli
das Fischen bis abends 10 Uhr gestatten sollte. Es ist
anzuerkennen, dass es um diese Zeit vielleicht schon
ziemlich finster ist, aber ich denke, man wird unseren
bernischen Polizeiorganen kein schlechteres Zeugnis
ausstellen wollen, als denjenigen anderer Kantone, die
sich mit dieser Bestimmung doch auch zurecht
finden. Ich halte den Antrag der Kommission für richtig,

hin aber der Meinung, ob nun der Entscheid so
oder so falle, so werde sich niemand darüber stark
grämen.

Hulliger. Ich möchte den Rat bitten, hier nun
einmal der Kommission zu folgen, schon deshalb, da
in der Kommission doch einige sind, die fischen können,

in der Regierung hingegen gar keiner. (Heiterkeit.)

Man wird uns hei unseren Leuten ohnedies
sagen: Wir müssen uns eine Reschränkung des bisherigen

Fischereirechtes gefallen lassen, und sollen noch
ein Patent zahlen. Ich will dem Herrn Forstdirektor
ganz offen sagen, dass ich schon prächtige Fänge
gemacht habe in Sommernächten bei Mondschein. Wir
haben aber nun diese Beschränkung in den Kauf
genommen, aber wir meinen, man solle damit nicht zu
weit gehen, sondern den vernünftigen Begehren der
Interessenten entgegenkommen, schon deswegen, weil,
wie der Herr Kommissionspräsident ausgeführt hat,

die Sportfischerei in der Nähe der Städte hauptsächlich
von Arbeitern ausgeübt wird, die erst abends spät

Feierabend haben. Das würde diesen Leuten die
Fischerei verunmöglichen und das wäre unrichtig, denn
es ist hesser sie gehen zum Fischen als ins Wirtshaus.

Ab s t i mm u n g.

Für den Antrag des Regierungsrates Minderheit.

Angenommen nach Kommissionsvorlage.

Beschluss :

Art. 18. Die Angelfischerei während der Nachtzeit,

unter Vorbehalt der Fischerei mit Schäublig
und Setzangel, ist untersagt. Der Regierungsrat
kann von diesem Verbot Ausnahmen gestatten.
Als Nachtzeit gilt in den Monaten
November, Dezember, Januar:

die Zeit von 17—7 Uhr;
Oktober, Februar, März:

die Zeit von 18—6 Uhr;
April, Mai, August, September:

die Zeit von 20—5 Uhr;
Juni, Juli:

die Zeit von 22—4 Uhr.

Art. 19.

Seiler. Es ist mir der Wunsch geäussert worden,
ich möchte hier die Forderung vertreten, dass man
den Berufsfischern am Brienzersee erlauben sollte, am
Sonntag Morgen ihre Netze zu ziehen. Sie begründen
ihr Begehren damit, dass die Hotels gerne am Sonntag

Morgen frische Fische hätten. Ich will bloss
anfragen, ob diese Sache in dem Sinne, wie es diesen
Wünschen entspricht, geregelt ist.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich kann Herrn Grossrat Seiler beruhigen.

Die Eingabe der oberländischen Fischerei ist
berücksichtigt. Es handelt sich hier nur um das Verbot
der Zuggarne, aber nicht um dasjenige der Schleppnetze.

In der Aare und in den Flüssen überhaupt darf
nicht mit Netzen gefischt werden. In den Seen ist das
Verbot auf die Zuggarn- und Stellgarnfischerei
beschränkt.

Seiler. Ich 'bin befriedigt.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 19. An Sonn- und staatlich anerkannten
Festtagen ist jede Ausübung der Netz- und
Blattfischerei in den fliessenden Gewässern, sowie der
Zuggarn- und Stellgarnfischerei in den Seen
verboten.

Besondere Bewilligungen der Forstdirektion für
die Laichfischerei sind vorbehalten.
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Art. 20.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 20. Der Staat unterstützt die Fischzucht
durch Errichtung und Betrieb eigener oder die
Subventionierung privater Zuchtanstalten.

Art. 21.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Begierungsrates. Dieser Artikel war natürlich in der
früheren Gesetzgebung nicht enthalten, da man früher
diese sog. Laichfischerei nicht gekannt hat. Durch
die Verbauungen an Seen und Flüssen, durch die
Korrektionen aller Art sind die natürlichen Laichplätze

zum grossen Teil verloren und der Laich, der
von den Fischen abgesetzt wird, geht einfach
zugrunde. Daher hat man zur künstlichen Fischzucht
greifen müssen, indem man die Fische einfängt, das
Brutmaterial wegnimmt und in eigentlichen
Brutanstalten ausbrüten lässt. Die Jungbrut wird dann in
die Gewässer ausgesetzt. Es ist nun von grosser
Wichtigkeit, dass diese Laichfischfänge in zweckmässiger
Weise vorgenommen werden und dass die ganze
Sache unter Kontrolle geschieht. Die genauere Ordnung
der Dinge muss man einer Verordnung überlassen.
Ich möchte daher beantragen, den Art. 21 in der
vorgeschlagenen Fassung anzunehmen. Er bietet jede
Garantie für den Ausschluss irgendwelcher Missbräuche.
Die Laichfischerei wird übrigens heute zum allergröss-
ten Teil durch die Fischereivereine mit unserer
Genehmigung ausgeübt. Auch die Vereine haben ein
Interesse daran, dass kein Missbrauch getrieben wird
und nicht mehr gefamgen wird, als absolut nötig ist.
Das entspricht auch unserem Bestreben.

Balmer (Nidau). Der Laichfischfang ist ein ernstes

Kapitel in der bernischen Fischerei. Ich will nicht
lange Literatur zitieren, aber eine einzige Stelle aus
der «Schweiz. Fischereizeitung» muss ich hier zur
Kenntnis bringen. Sie spricht sich über die Art, wie
man bis dahin im Kanton Bern die Laichfischerei
betrieben hat, wie folgt aus: «Eure bernischen Behörden
scheinen nicht gut orientiert zu sein bei Erteilung von
Laichfischfang-Bewilligungen. In unserem Kanton dürfen

selbst Patentinhaber in Schonzeiten nicht fischen.
Die einzige Ausnahme bilden die Staatspächter. » Wir
sind der Meinung, dass man eine Zeitlang im Kanton
Bern mit der Erteilung von Laichfischpatenten zu weit
gegangen ist, namentlich in den Jahren 1915—1917.
Früher sind im Seeland z. B. wenige Patente zum
Laichfischfang ausgegeben worden. Damit hätte man
sich abfinden können, die Zahl hat aber bedenklich
zugenommen. Sie ist im Bielersee bis auf 60
gestiegen. Der Laichfischfang soll eine Ausnahme
bilden. Wenn in diesem Sinne künftig verfahren wird,
so will ich davon absehen, Detailbestimmungen ins
Gesetz hineinbringen zu wollen. Aber diese Bemerkung

musste ich anbringen, damit man bei der
späteren Interpretation darauf zurückkommen kann.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 21. Die Ausübung der Laichfischerei auf
die einer Schonzeit unterliegenden Fischarten darf
nur mit Bewilligung der Forstdirektion und im
Rahmen der bundesgesetzlichen yorschriften
erfolgen. In die bezüglichen Bewilligungen sind die
notwendigen Bestimmungen aufzunehmen, welche
die rationelle Durchführung des Laichfischfanges
und die Gewinnung von Brutmaterial sichern. Der
Laichfischfang ist durch die Forstdirektion einer
sachgemässen Kontrolle zu unterstellen.

Die Forstdirektion kann ferner für die Gewinnung

von Brutmaterial von Fischarten, welche
einer Schonzeit nicht unterliegen, besondere
Anordnungen treffen.

Präsident. Ich möchte Ihnen beantragen, die
Behandlung des Fischereigesetzes zu unterbrechen und
die Einbürgerungsgesuche sowie die Interpellation Mo-
simann und das Dekret betreffend die Einigungsämter
zu behandeln.

Einbürgeruugsgesuclie.

Auf den Antrag des Regierungsrates und der
Justizkommission wird den nachgenannten Personen,
welche sich über ihre Handlungsfähigkeit, den Genuss
eines guten Leumundes, sowie über günstige
Vermögens- und Erwerbsverhältnisse ausgewiesen haben,
auf ihr Ansuchen hin, bei 105 in Retracht fallenden
Stimmen, absolutes Mehr 53, das bernische
Kantonsbürgerrecht und das Bürgerrecht der nachbezeichneten
Gemeinden mit 90 — 99 Stimmen erteilt, in dem
Sinne jedoch, dass die Einbürgerung erst mit der
Zustellung der Einbürgerungsurkunden in Wirksamkeit
tritt:

1. Albert Walz, von Rohrdorf, Württemberg, geb.
29. März 1893, Spengler in Bern, ledig, welchem die
Einwohnergemeinde Bern das Gemeindebürgerrecht
zugesichert hat.

2. Klara Mohnhaupt, von Hamburg, geb. 7.
August 1887, Buchhalterin in Bern, ledig, welcher die
Einwohnergemeinde Bern das Gemeindebürgerrecht
zugesichert hat.

3. Martha M o h n h a u p t, von Hamburg, geb. 7.
August 1887, Klavierlehrerin in Bern, ledig, welcher die
Einwohnergemeinde Bern das Gemeindebürgerrecht
zugesichert hat.

4. Cirillo Font ana, von Brenno, Italien, geb. 14.
Oktober 1888, Maurerpolier in Thun, Ehemann der
Frida geb. Schlup, geb. 1889, Vater von 3
minderjährigen Kindern, welchem die Einwohnergemeinde
Thun das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

5. Helene B er ens von Rautenfeld, lettische
Staatsangehörige, geb. 10. Oktober 1883, Sekretärin
in Bern, ledig, welcher die Einwohnergemeinde Bern
das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.
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6. Markus Fischlein, preussischer Staatsangehöriger,

geb. 23. Juli 1866, Chorsänger und Photograph
in Bern, Ehemann der Ulrike Anna Albertine geb.
Böttner, geb. 1871, welchem die Einwohnergemeinde
Bern das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

7. Karl Kohlb acher von Birkert, Hessen, geb.
8. Juni 1890, Mechaniker in Bern, ledig, welchem die
Einwohriergemeinde Bern das Gemeindebürgerrecht
zugesichert hat.

8. Olga Seraphine Cal keen, von Amsterdam, geb.
11. August 1876, Primarlehrerin in Biel, ledig,
welcher die Einwohnergemeinde Biel das Gemeindebürgerrecht

zugesichert hat.

9. Theresia Her ter, von Lauterach, Württemberg,

geb. 26. September 1887, Krankenpflegerin in
Niederbipp, ledig, welcher die Einwohnergemeinde
Niederbipp das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

10. Felix Hugo Roos, von Seesbach, Preussen,
geb. 2. September 1891, Kaufmann in Bern, ledig,
welchem die Einwohnergemeinde Bern das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

11. Wilhelm Huck, von Waldprechtsweier,
Baden, geb. 6. Oktober 1871, Hafner in Wiedlisbach,
Ehemann der Luise geb. Tschumi, geb. 1871, Vater
von 4 minderjährigen Kindern, welchem die
Einwohnergemeinde Wiedlisbach das Gemeindebürgerrecht
zugesichert hat.

12. Klara Huck, von Waldprechtsweier, Baden,
geb. 31. August 1901, Krankenschwester in Freiburg,
welcher die Einwohnergemeinde Wiedlisbach das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

13. Richard Pötsch, von Adamsfreiheit,
Tschechoslowakei, geb. 25. März 1879, Schneider in Bern,
Ehemann der Agatha Theresia geb. Rickenbach, geb.
1877, Vater von 3 minderjährigen Kindern, welchem
die Einwohnergemeinde Bern das Gemeindebürgerrecht

zugesichert hat.

14. Karl S chop fer er, von Böttingen, Baden,
geb. 8. Januar 1887, Wirt in Bern, Ehemann der
Margaretha geb. Zehentbauer, geb. 1883, welchem die
Einwohnergemeinde Bern das Gemeindebürgerrecht
zugesichert hat.

15. Eugen Weil, von Biesheim, Frankreich, geb.
29. Mai 1889, Magaziner in Bern, Ehemann der Anna
Margarethe geb. Steffen, geb. 1897, welchem die
Einwohnergemeinde Bern das Gemeindebürgerrecht
zugesichert hat.

16. Ludwig Georg Albert Sadler, von Lahr,
Baden, geb. 23. April 1883, Apotheker in Biel, Ehemann
der Margaretha geb. Flüge, geb. 1889, Vater von 2

minderjährigen Kindern, welchem die Einwohnergemeinde

Biel das Gemeindebürgerrecht zugesichert
hat.

17. Joseph Bloch, französischer Staatsangehöriger,
geb. 14. September 1877, Landwirt in Roggenburg.

Ehemann der Marie Cecilia geb. Jacquemai, geb.
1874, Vater von 3 minderjährigen Kindern, welchem
die gemischte Gemeinde Roggenburg das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

18. Cosmas H i 1 b e r e r, von Kinzigthal, Baden, geb.
26. September 1867, Steindrucker in Biel, Ehemann
der Elise geb. Nicolet,, geb. 1873, Vater von 3
minderjährigen Kindern, welchem die Einwohnergemeinde
Biel das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

19. Martha Klara Peter, von Beifort, Frankreich,
geb. 25. Oktober 1891, Bureauangestellte in Bern,
ledig, welcher die Einwohnergemeinde Bern das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

20. Karl Theodor Stamm, von Stockach, Baden,
geb. 21. März 1904, Bureauangestellter in Twann,
welchem die Einwohnergemeinde Twann das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

21. Léon Jean Baptiste Perrez, von Vétrigne,
Frankreich, geb. 29. April 1887, Dreher in Courtételle,
Ehemann der Marie Anna geb. Parrat, geb. 1890,
Vater von 3 minderjährigen Kindern, welchem die
gemischte Gemeinde Courtételle das Gemeindebürgerrecht

zugesichert hat.

22. Isidor Da la Vecchia, von Mel, Italien, geb.
24. September 1868, Steinbrecher in Laufen, Ehemann
der Josephine geb. Scarton, geb. 1874, Vater von 6

•minderjährigen Kindern, welchem die gemischte
Gemeinde Epiquerez das Gemeindebürgerrecht
zugesichert hat.

Interpellation der Herren Grossiste Mosimann und
llitnnterzeichner betreuend die Verhältnisse an der

chirurgischen Klinik.

(Siehe Seite 448 des Jahrganges 1923.)

Mosimann. Wenn ich mir erlaube, die Interpellation,
die ich am 20. November vorigen Jahres eingereicht

habe, kurz zu begründen, so möchte ich
zunächst erklären, dass es sich nicht um eine bestellte
Interpellation handelt, sondern dass sich mir diese
Interpellation aufgedrängt hat auf Grund eigener
Beobachtung und Erfahrung, schon in der Zeit, als ich
Assistent der chirurgischen Klinik war, welche
Erfahrungen sich im Laufe der Jahre verstärkt haben.
Es besteht ein Missverhältnis zwischen den tatsächlichen

Einrichtungen und den Erfordernissen des
Unterrichtes. Das Spital soll übrigens nicht nur
Unterrichtsanstalt, sondern auch Forschungsstätte sein. Aber
auch da bestellt ein Missverhältnis. Aus einer
Schilderung der Verhältnisse werden Sie sehen können,
dass die Sache so nicht weiter gehen kann, dass eine
gewisse Aenderung eintreten muss.

Schon im Jahre 1880, wo es sich um den
Inselneubau handelte, ist von der Devissumme ein Betrag
von 800,000 Fr. gestrichen worden. Das hat sich
gerächt, indem das Spital dann in allen Teilen zu klein
wurde. Die Einrichtungen mussten primitiv gemacht
werden, was nicht nur dem Spitalbetrieb, sondern
auch dem Unterricht geschadet hat. Es ist ein Hörsaal
und ein Untersuchungslokal gebaut worden, die schon
damals ungenügend waren. Der Chef bekam nur ein
sehr kleines Zimmer und alles machte einen primitiven

Eindruck. Was das Spital selbst anbelangt, so
sind wohl von Anfang an zwei Häuser gebaut worden,
aber auch da hat man nur beschränkt auf die Schwerkranken

Rücksicht genommen. Die Kranken sind allq
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in grossen Sälen untergebracht worden, daneben hatte
man kleine Einzelzimmer für Schwestern, aber eigentliche

Isolierräume, wo man frisch Operierte,
Schwerverletzte unterbringen konnte, existierten nicht. Für
die Rekonvaleszenten war kein Tagraum da, keine
Laube oder Veranda, der Aufenthalt im Freien war
daher nur bei guter Witterung möglich. Seither ist
der Zustand natürlich vielfach noch schlimmer
geworden. Im Jahre 1898 ist noch der Mittelbau gebaut
worden. Die Bauten haben alle grosse Niveaudifferenzen,

was für den Transport der Patienten sehr grosse
Unzukömmlichkeiten zur Folge hat. Allerdings sind
im Laufe der Zeit die Betten im Spital vermehrt
worden. Man hat auch sog. Bodenbetten eingerichtet
und die Dependenzlokalitäten vermehrt. Es ist ein
neuer Operationssaal gebaut worden, der aber eine
Beleuchtung hat, wie ein Keller. Es können keine
Operationen ohne künstliches Licht vorgenommen werden.

Die Räume für Untersuchungen sind zu klein
bemessen. Sammlungsräume sind nicht vorhanden,
oder viel zu klein; kurz alles das, was die moderne
Chirurgie verlangt, ist einfach nicht vorhanden und
alles das, was der Forschertätigkeit des Chefs dienen
soll, ist ganz unzulänglich.

Sogar in unseren ländlichen Bezirksspitälern ist
für diese Sache besser gesorgt. Durch Annahme der
Sanierungsvorlage hat nun das Bernervolk dafür
gesorgt, dass die nötigsten Verbesserungen vorgenommen
werden können. Es soll ein Rekonvaleszentenheim
errichtet werden, es sollen Terrassen usw. gebaut werden.

Die moderne Chirurgie verlangt aber noch andere
Räume. Sie verlangt nicht nur einen Operationssaal,
sondern mindestens deren zwei, nämlich einen
besondern für die Fälle, wo eitrige Operationen gemacht
werden müssen. Sie verlangt Räume von genügendem
Ausmass. Ich erinnere auch daran, dass verschiedene
neue Behandlungsarten hinzugekommen sind, die me-
chanotlierapeutische Behandlung, die Heisslufthehand-
lung, die Röntgenbestrahlung, die künstliche Höhensonne

usw. All das muss richtig untergebracht werden
können. Heute sind alle diese Sachen in einer Ecke
untergebracht, dass man fast nicht hegreifen kann,
wie man das heutzutage noch zulässt.

Es ist nicht zu verwundern, wenn unter diesen
Verhältnissen auch die Frequenz der medizinischen
Fakultät abnimmt. Wenn man sieht, was andere Kantone
für ihre Universitätsspitäler aufwenden, so muss man
sagen, die knappe Bemessung dieser Mittel bei uns
ist daran schuld, dass unsere Aerzte nicht mehr die
bernische Universität besuchen wie früher. Andere
Kantone, wie z. B. Aargau und St. Gallen, haben für
ihre Spitäler, die nur Spitalzwecken dienen und keine
Unterrichtszwecke zu erfüllen haben, viel mehr
ausgegeben als der Kanton Bern für das Inselspital, das
Kantonsspital und Universitätsspital zugleich ist. Man
muss bedenken, dass die chirurgische Klinik nicht
nur für die Krankenbehandlung da ist, sondern auch
der Unterrichts- und Forschungstätigkeit dienen muss.
Es sind gerade hier gewisse Bedenken des Volkes zu
überwinden, Vorurteile, die das Volk gegenüber den
Bezirksspitälern z. B. nicht hat. Wir haben aber auch
mit einem gewissen Widerstand der Bezirksspitäler
zu rechnen, die eine Anzahl von Krankheitsfällen
einfach nicht an das Inselspital abtreten wollen.
Ausserkantonale Kranke aber werden durch die hohen
Kostgelder von der Insel abgehalten. Wir haben die
obligatorische Leichenöffnung, wir haben teuye Imp¬

fungen, teure Experimente, die wir absolut nötig
haben, ohne die unsere Wissenschaft noch auf einem
sehr tiefen Punkte stehen würde. Das alles sind aber
Momente, die ein gewisses Vorurteil gegen die Insel
und besonders gegen die klinischen Abteilungen haben
entstehen lassen. Diese Vorurteile sind aber von dem
Moment an nicht mehr zu fürchten, wo wir ein gut
eingerichtetes Spital haben. Ich bin überzeugt, dass
auch der Verein gegen die medizinische Tierfolter, der
besonders den Widerstand gegen das Inselspital schürt,
keinen Erfolg mehr hätte, wenn das Spital einmal
nach den Erfordernissen der heutigen Zeit eingerichtet
ist. Uebrigens übertreibt dieser Verein masslos; wenn
sich die Leute die Mühe nehmen wollten, die Sache
genau anzuschauen, so würden sie konstatieren können,

dass überall mit Narkose gearbeitet wird.
Gerade solche Schwierigkeiten sind ein Grund

mehr, die chirurgische Klinik so auszustatten, däss
sie ihrem Lehr- und Forschungszweck nachkommen
kann. Die Annahme der Inselvorlage hatte nicht nur
die Meinung, dass man die Insel als Spital ausbauen
wollte, sondern wir haben überall betont, dass Platz
geschaffen werden soll für richtige Räume und Säle,
wo die neuen Behandlungsmethoden durchgeführt und
wo auch die moderne Forschung gepflegt werden kann.

Ich weiss, dass schon lange Besprechungen
abgehalten und Projekte aufgestellt worden sind, namentlich

auch mit Rücksicht auf die Versprechungen, die
man im Jahre 1917 Herrn Prof. Dr. de Quervain
gemacht hat. Aber es ist bei den Plänen und Projekten
gebliehen. Nun könnte man sich fragen — ich bin
überzeugt, dass unsere Regierung sich schon oft mit
dieser Frage befasst hat — ob es nicht doch zu
machen ist, dass hier eine Aenderung eintreten kann.
Eine gewisse Remedur kann schon dadurch geschehen,
dass man der chirurgischen Klinik mehr Betten
zuteilt. Heute wäre der Moment dafür da: eine Abteilung,

die ihre Kranken dem Unterricht bisher nicht
zur Verfügung gestellt hat, ist nicht besetzt, ihr Leiter
ist gestorben. Durch die Zuteilung dieser nichtklinischen

Abteilung würde die chirurgische Klinik etwa
50 Betten mehr bekommen. Diese Sache war auf
gutem Wege, und sie hätte der chirurgischen Klinik grosse

Dienste geleistet, indem die jungen Mediziner viel
mehr hätten sehen können. In letzter Zeit hat aber der
Inseldirektor einen Frontwechsel gemacht, indem er
plötzlich nicht mehr für diese Lösung eingetreten ist,
die er vorher sehr lebhaft befürwortet hatte. Diese
erste Etappe ist also in Frage gestellt. Wenn sich hier
Schwierigkeiten ergeben sollten, so möchte ich die
Regierung einladen, auf dem 'Wege des Provisoriums
diese Neuerung einzuführen.

Eine andere Lösung wäre der Neubau oder Umbau.
Ein Umbau der bestehenden Gebäude, die so sehr
ineinandergeschachtelt sind, würde sehr viel Geld
kosten. Man sagt nun immer, man habe kein Geld. Man
sagt das besonders dann, wenn es sich darum handelt,
etwas für die Kranken zu tun; für andere Zwecke ist
Geld da. Wenn aber hier nicht geholfen wird, so wird
das für die Entwicklung der medizinischen Fakultät
unserer Hochschule sehr hinderlich sein. In andern
schweizerischen Universitätsstädten sind die Mittel,
die für diese Zwecke aufgewendet werden, viel grösser,

als wir glauben, im Kanton Bern verantworten
zu dürfen.

Der Regierung sind diese Uebelstände bekannt, man
darf daher gewiss fragen, ob sie nicljt glaubt, es sei
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notwendig, in den Jahren 1925 und 1926 Mittel flüssig

zu machen, die es gestatten, Einrichtungen zu
schaffen, welche den R.if unserer medizinischen
Fakultät erhöhen und die Ausbildung unserer jungen
Aerzte fördern. Wir hoffen, es werde vom Regie-
rungstisch aus die Bereitwilligkeit erklärt, das
Möglichste zu tun, damit fiii das nächste und übernächste
Jahr gewisse Aufwendungen gemacht werden können,
die es ermöglichen, andere Zustände an der chirurgischen

Klinik zu schaffer..

Merz, Unterrichtsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Interpellation Mosimann beschäftigt

sich mit einem Fragenkomplex, der der Unter-
» riclitsdirektion, der Baudirektion und den Inselbehör¬

den seit Jahren viel zu schaffen macht und der leider
bis auf den heutigen Tag noch nicht soweit abgeklärt
ist, dass eine abschliessende Stellungnahme dazu möglich

wäre. Die Interpellation stellt die Frage an die
Regierung, oh ihr bekannt sei, dass die chirurgische
Klinik im Inselspital in verschiedener Hinsicht
mangelhafte und nachteilige Zustände aufweise, und ob
sie nicht dafür halte, dass unverzüglich Massnahmen
zu deren Besserung ode^ Behebung getroffen werden.
Wir könnten darauf antworten: Es ist der Regierung
bekannt, dass über die Unzulänglichkeit der chirurgischen

Klinik in verschiedenen Beziehungen, hinsichtlich
der Ausdehnung dei Lokalitäten, hinsichtlich der

Mangelhaftigkeit der Installationen, der Beleuchtung
und anderer technischei Einrichtungen schon längst
Klage geführt wird, insbesondere vom Inhaber des
Lehrstuhles der Chirurgie; wir könnten antworten,
dass die Regierung durch persönlichen Augenschein
des Unterrichtsdirektors und des Baudirektors von
der grundsätzlichen Begründetheit einer gewissen
Anzahl dieser Beschwerden sich überzeugt hat. Wir
sind also mit dem Interpellanten darin einig, dass
eine moderne chirurgische Klinik in mancher
Hinsicht anders aussieht als die unsrige. Wenn wir
das Bestreben haben, unsere medizinischen IJnter-
richtsanstalten auf der Höhe der modernen Wissenschaft

und Forschung zu halten, so müssen wir uns
bemühen, dort draussen verschiedene Verbesserungen
einzuführen.

Die Klagen gehen schon auf die Zeit zurück, wo
Herr Professor Kocher noch Vorsteher der Klinik war.
Schon er hat immer darauf aufmerksam gemacht, dass
die Bettenzahl seiner KLnik zu klein sei; er ist aber
bis zu seinem Ende, tro;z wiederholter Bemühungen,
nie dazu gekommen, seinen Wunsch nach Vermehrung
der Betten verwirklicht zu sehen. So hat man sich
während der Jahre, wo Herr Prof. Kocher noch in der
neuen Klinik in der Insel gewaltet hat, vielfach
damit begnügen müssen, durch sog. Bodenbetten diese
Wünsche in ganz unzulänglicher Art zu erfüllen. Man
hat bereits im Inselvertrag von 1910 eine Vermehrung
der Bettenzahl der chirurgischen Klinik in Aussicht
genommen, indem man i*i Vertrag selbst ihr 95 Betten
zuwies und vereinbarte: «Eine Vergrösserung der
chirurgischen Klinik um 20—25 Betten bleibt einer
spätem Vereinbarung vorbehalten.» Diese Vereinbarung
ist zu Lebzeiten des Herrn Prof. Kocher nicht
zustandegekommen.

Als er im Jahre 1917 starb, musste der Regierungsrat
auf die Suche nach einem würdigen Nachfolger

gehen. Er hat auf einstimmigen Vorschlag der
medizinischen Fakultät auf dem Berufungswege Herrn Prof.

de Quervain, einen Berner, der damals das Ordinariat
für Chirurgie an der Universität Basel innehatte,
gewählt, einen Mann, dessen Autorität als Gelehrter und
Operateur unbestritten und in der ganzen Schweiz
und darüber hinaus bekannt ist. Herr Prof. de Quervain,

der in Basel einem grossen Universitätsspital mit
ungefähr 200 klinischen Betten vorstand, glaubte, die
Berufung nicht ohne Bedingungen annehmen zu können.

Er kannte die Verhältnisse in Bern als ehemaliger
Assistent des Herrn Prof. Kocher und erklärte deshalb,
er könne die Berufung nur annehmen, wenn man ihm
zusichere, dass in absehbarer Zeit gewisse Wünsche
hinsichtlich des Umbaues oder Neubaues der chirurgischen

Klinik und hinsichtlich einer Vermehrung der
Bettenzahl gewährt werde. Der Regierungsrat hat
damals geglaubt, die Verbesserungs- und Erweiterungsbedürftigkeit

der chirurgischen Klinik sei schon an
sich durch die früheren Reklamationen des Herrn
Professor Kocher dargetan und überdies sei auch die
Gewinnung der anerkannten Autorität des Herrn
Professor de Quervain ein Opfer wert. Er hat daher
Herrn Professor de Quervain die Erklärung
abgegeben, am 27. September 1917, die ich wortgetreu
zur Verlesung bringen will: «Professur für Chirurgie.
Der Regierungsrat, nach Anhörung eines Berichtes
des Unterrichtsdirektors, bescliliesst, für den Fall, dass
Professor Dr. F. de Quervain in Basel einen Ruf als
Nachfolger von Professor Th. Kocher annimmt, die von
Professor de Quervain in seinem Schreiben vom 24.
September 1917 gewünschten Zusicherungen in der
Weise zu erteilen, dass er sich verpflichtet, das
Studium der Pläne für einen Neubau der chirurgischen
Klinik und Poliklinik auf Grund eines von Herrn de
Quervain aufzustellenden Bauprogrammes sofort an
die Hand zu nehmen und dessen Ausführung, soweit
es die Zeitumstände gestatten, ohne Verzug zu
fördern. » Herr Prof. de Quervain hat daraufhin eine
Berufung angenommen und steht seither im Amt. Im
Jahre 1917 stand man noch im Kriege; man konnte
nicht daran denken, sofort an die Ausführung der
Zusicherungen zu gehen, obschon jedenfalls damals die
Durchführung der Verbesserungsarbeiten weniger
gekostet hätte als heute. Im Jahre 1921 ist man ernsthaft

daran gegangen, mit Herrn Prof. de Quervain
zusammen ein Bauprojekt im Sinne der erteilten
Zusicherungen aufzustellen. Der Regierungsratsbeschluss
vom 2. September 1921, der sich damit befasst, lautet:
«6335. Chirurgische Klinik; Neubau. — Die Bau-
direktion erhält den Auftrag, im Benehmen mit der
Unterrichtsdirektion und mit Professor de Quervain
den Plan eines Neubaues für die chirurgische Klinik
sowie den Kostenvoranschlag auszuarbeiten und dabei

auch die Frage eines Um- und Ausbaues der jetzigen

chirurgischen Klinik zu prüfen. Die Unterrichtsdirektion

erhält die Ermächtigung, ein Betriebsbudget
für die künftige neue chirurgische Klinik auszuarbeiten,

das zu gegebener Zeit dem Regierungsrat vorzulegen

ist. »

Daraufhin hat die Baudirektion im Einvernehmen
mit Herrn Prof. de Quervain ein Bauprojekt für einen
vollständigen Neubau der chirurgischen Klinik mit
140 Betten ausgearbeitet. Der Regierungsrat hat mit
Ermächtigung des Grossen Rates vorher schon
vorsorglich das Choisy-Gut an der Freiburgstrasse
erworben, um gegebenenfalls einen Bauplatz zu haben.
Das Projekt war so gedacht, dass auf diesem Choisy-
Gut ein vollständiger Neubau für Klinik und Poli-



(14. Mai 1924.) 807

klinik erstellt worden wäre. Es ergab sich aber, dass
der Bau allein ungefähr 4 Millionen gekostet hätte
und dass man für Mobiliar und Einrichtungen eine
weitere Million hätte rechnen müssen. Angesichts dieser

Zahlen habe ich Herrn Prof. de Quervain erklärt,
es sei vollständig ausgeschlossen, mit einem derartigen
Projekt auch nur vor die Regierung, geschweige vor
den Grossen Rat oder das Volk zu kommen. Herr Prof.
de Quervain hat das eingesehen und wir haben das
Bauprojekt auf die Seite gelegt. Wir haben daraufhin
die Baudirektion ersucht, sie möge ein Projekt
ausarbeiten, das durch geeignete Um- und Neubauten der
gegenwärtigen chirurgischen Klinik die Erweiterung
bis auf 140 Betten und die nötigen Verbesserungen
und Erneuerung der Hörsäle, insbesondere aber der
ungenügenden Operationssäle bringe. Als dieses Projekt

fertig war, wurde es gemäss Inselvertrag den
Inselbehörden vorgelegt. Der damalige Inseldirektor,
Herr Dr. Surbek, wendete ein, dass die Einbeziehung
der chirurgischen Poliklinik in dem grossen Gebäude-
komplex der chirurgischen Klinik nicht angängig sei.
Die Poliklinik müsse, wie bis anbin, von der Klinik
getrennt sein und dürfe insbesondere nicht im Innern
des Spitalareals liegen, sondern müsse an der Strasse
errichtet werden. Die Baudirektion und Herr Prof. de
Quervain haben sich dieser Auffassung anbequemt
und die Baudirektion hat eine Variante erstellt,
gemäss welcher die Poliklinik in einem gesonderten Bau
untergebracht worden wäre, auf dem Zipfel des jetzigen

Inselareals oder dann auf dem Choisygut, während

die chirurgische Klinik am jetzigen Standort
gehlieben wäre. Im Frühjahr 1923 starb Herr Prof.
Arnd, der Vorsteher einer der beiden nichtklinischen
chirurgischen Abteilungen des Inselspitals. Die beiden
nichtklinischen Abteilungen zählen je 65 Betten, die
chirurgische Klinik 95 Betten. Nun hat Herr Prof. de
Quervain sofort die Idee gehabt, damit könne man
auf leichte und hillige Art wenigstens einen Teil seiner

Wünsche erfüllen, nämlich die Erweiterung der
chirurgischen Klinik auf ca. 150 Betten und zwar
ohne einen Neubau, indem man zirka 55 Betten der
bisherigen Abteilung Arnd der chirurgischen Klinik
organisatorisch angliedere. Er hat diese Idee dem In-
selausschuss, als der zunächst beteiligten Behörde,
vorgelegt. Dieser hatte zuerst Bedenken, er fand, die
Sache sei nicht genügend abgeklärt und es wäre wohl
besser, wenigstens vorläufig, bis man über das ganze
Neuhauprogramm eine genauere Uebersicht habe, beim
bisherigen Zustand zu verbleiben. Der Verwaltungsrat
der Insel aber hat mehrheitlich der Auffassung des
Herrn Prof. de Quervain zugestimmt, wonach man
jetzt schon die Angliederung der bisherigen Abteilung
Arnd an die chirurgische Klinik einer ernsthaften
Prüfung unterziehen sollte und er hat dem Inselausschuss
die Aufgabe zugewiesen, diesen Gedanken näher zu
untersuchen und neuerdings Bericht und Antrag
darüber zu bringen.

So stand der Handel im Frühjahr 1923, im
Zeitpunkt, wo Herr Dr. Surbek, langjähriger Inseldirektor,
starb und wir für ihn einen Nachfolger zu sirchen
hatten. Der Inselausschuss hat den Auftrag, den ihm
der Verwaltungsrat gegeben hat, so ausgeführt, dass
er dem neuen Inseldirektor, Herrn Dr. Frey, der am
1. Juli 1923 ins Amt eintrat, als erste Aufgabe die
Behandlung dieser Frage überwiesen hat. Herr
Direktor Frey hat die Frage studiert und dem Inselausschuss

im August 1923 einen Bericht erstattet, der den

Wünschen des Herrn Prof. de Quervain entsprochen
hat. Er hat gefunden, es sei nach verschiedenen
Richtungen empfehlenswert, diese Angliederung jetzt
vorzunehmen. Ausserdem haben sich in der Zwischenzeit
verschiedene andere Instanzen, die als beteiligt und
sachverständig gelten dürfen, mit der Sache befasst.
So hat die medizinische Fakultät dem Antrag des
Herrn Prof. de Quervain einstimmig beigepflichtet,
ebenso das Aerztekollegium der Insel. Eine Resolution
der bernischen Aerztegesellschaft ist uns zugekommen,
aus welcher hervorging, dass die Delegiertenversammlung

dieser Gesellschaft die Begehren des Herrn Prof.
de Quervain ohne Widerspruch unterstützt hat.
Schliesslich hat auch der Verband der bernischen
Bezirksspitäler in einer Eingabe an die Regierung und
die Inselbehörden diese Angliederung der Abteilung
Arnd an die chirurgische Klinik befürwortet.

Wir standen also vor einer einstimmigen
Kundgebung aller derjenigen Kreise, die Anlass hatten,
kraft ihrer Stellung, sich mit der Sache zu befassen,
und als sachverständig gelten können. Unter diesen
Umständen hat der Inselausschuss dem Antrag Frey
stattgegeben und seinerzeit auf dem Boden dieser
Lösung Verhandlungen mit der Regierung über die
Bedingungen angeknüpft, unter denen die Insel bereit
wäre, die Angliederung vorzunehmen. Ich will die
verschiedenen Etappen nicht weiter schildern, sondern
nur Kenntnis gehen von der entscheidenden Mitteilung
des Inselausschusses vom 17. Januar 1924 an die
Unterrichtsdirektion zuhanden des Regierungsrates. Es
heisst da: «Der Verwaltungs-Ausschuss der Insel-
korporation hat in seiner gestrigen Sitzung, unter
Genehmigungsvorbehalt des Verwaltungsrates, beschlossen,

Ihnen den Anschluss von 56 Betten der Abteilung
Arnd an die chirurgische Klinik zu empfehlen, unter
der Bedingung, dass:

1. der Staat Bern uns für die 56 Betten à 300
Pflegetage zu 1 Fr. 50 gerechnet, jährlich 25,200 Fr.,
abzüglich 8400 Fr., die die Inselkorporation an
Salären einspart, mit 16,800 Fr. p.a. vergütet;

2. dass der Staat Bern sämtliche baulichen
Veränderungen zu seinen Lasten übernimmt und

3. dass der Staat Bern, falls der Kubus der
anzugliedernden Abteilung vergrössert werden sollte
(unterirdischer Gang) eine weitere billige Entschädigung
für die bezüglichen Betriebskosten leistet.

Die nähere Begründung dieser Vorschläge beliehen
Sie den mitfolgenden Schriftstücken der unterzeichneten

Direktion zu entnehmen. »

Das bedeutete, dass der Inselausschuss, entsprechend

dem Antrag Frey, bereit gewesen wäre, unter
gewissen Bedingungen die Angliederung zu vollziehen.
Die Bedingungen waren: Uebernahme der Mehrkosten
des Betriebes von 16,800 Fr. per Jahr und Uebernahme
der baulichen Veränderungen zu I^asten des Staates
Bern. Das letztere betrifft den unterirdischen
Verbindungsgang zwischen der jetzigen chirurgischen Klinik
und dem Operationssaal mit der nichtklinischen
Abteilung. Für frisch Operierte und Schwerkranke wäre
es nicht angängig gewesen, den Transport von einer
Abteilung zur andern unter freiem Himmel zu vollziehen.
Man musste also diese räumlich getrennten Abteilungen
in irgend einer Form verbinden. Die Baudirektion hat
die Kosten eines solchen Verbindungsganges auf
80,000 Fr. berechnet. Wir haben vorsorglich eine
Eingabe an das eidgenössische Arbeitsamt um Subventionierung

der Baute aus dem eidgenössischen Arbeits-
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losenkredit gemacht. Soviel mir bekannt ist, hätte die
Eidgenossenschaft hieran die übliche Subvention
bewilligt. Wir haben in der Regierung über die Sache
gesprochen und wären grundsätzlich geneigt gewesen,
auf dieses Projekt einzutreten. Immerhin hat die
Finanzdirektion gewünscht, dass man mit den lnsel-
behörden noch in dem Sinne diskutieren möchte, ob
nicht eine Herabminderung der Mehrkosten auf rund
10,000 Fr. erreicht werden könnte, wenigstens für
zwei bis drei Jahre der grössten Anspannung unserer
Staatsfinanzen und unter der Voraussetzung, dass es
der Insel gegenwärtig hei den neuen finanziellen
Verhältnissen möglich wäre, diesen Ausfall noch irgendwo

unterzubringen. Die Inselbehörden haben sich mit
diesem Vorschlag materiell noch nicht befasst, sondern
Herrn Direktor Frey den Auftrag gegeben, einen
ergänzenden Bericht auszuarbeiten.

Persönlich hatte ich angenommen, die Sache sei

nun, abgesehen von diesen kleinen Differenzen, soweit
in Ordnung, dass man sie vielleicht sogar in der
Maisession hätte dem Grossen Rate unterbreiten können.
Durch eine neue Wendung wurde aber alles wieder
in Frage gestellt. Erst vor kurzer Zeit, Ende Epril,
hat Herr Direktor Frey der Unterrichtsdirektion
Mitteilung gemacht, er habe nach eingehenden Studien
schwere grundsätzliche Bedenken gegen die vorge-

i schlagene Lösung gefasst, er glaube, man müsse die
ganze Sache einer erneuten Prüfung unterziehen und
er halte dafür, dass die Angliederung der Abteilung
Arnd an die chirurgische Klinik für die Insel ohne
schwere Bedenken nicht gemacht werden könne. Ich
habe Herrn Direktor Frey gesagt, er solle seine
veränderte Stellungnahme, die für mich sehr
überraschend kam, in einem schriftlichen Bericht an die
zuständigen Inselbehörden begründen. Das ist geschehen;

der bezügliche Bericht ist dem Inselausschuss
letzten Samstag erstmals vorgelegen. Der Ausschuss
hat Herrn Prof. de Quervain und dem Aerztekollegium
Gelegenheit gegeben, sich dazu zu äussern und die
weitere Stellungnahme verschoben. Auch der
Verwaltungsrat der Insel hat letzten Samstag nur von dieser
neuen Situation Kenntnis nehmen können und ebenfalls

jede materielle Diskussion verschoben.
Sie werden begreifen, dass ich unter diesen

Umständen nichts anderes sagen kann als das: Wir werden

in den Inselbehörden und nachher in der Regierung

die Sache mit aller Gründlichkeit, Sachlichkeit
und Ruhe behandeln und gegebenenfalls mit einer
Vorlage vor den Grossen Rat kommen, da der Grosse
Rat gemäss dem neuen Inselvertrag von 1923 berufen
ist, über jede derartige Aenderung Beschluss zu fassen.

Die Frage einer eventuellen Angliederung einer
nichtklinischen Abteilung an die klinische ist schon
an sich eine schwere Frage und sie steht auch nicht
für sich allein da. Wir haben auf der einen Seite
gewisse Spital- und Patienteninteressen. Es ist nicht zu
bestreiten, dass die Existenz mehrerer kleiner
Abteilungen in gewisser Beziehung für die Spitalverpflegung

Vorteile bietet. Es ist auch, wie der Herr
Interpellant dargetan hat, vielerorts eine gewisse
Voreingenommenheit der Patienten gegen die klinischen
Abteilungen vorhanden, weil sie wissen, dass sie da unter

Umständen bei den klinischen Vorlesungen vorgestellt

werden. Auf der andern Seite aber ist unsere
Insel nicht nur ein reines Spital zur Verpflegung von
Kranken, sondern bestimmungsgemäss auch Klinik,
also Hilfsanstalt für den medizinischen Unterricht,

eine Anstalt, die die Oeffentlichkeit nicht entbehren
kann. Wir müssen junge Mediziner haben und wir
müssen darauf schauen, sie möglichst gut ausbilden
zu können. Das können wir ohne moderne Kliniken
nicht machen. Wir können unmöglich diese Kliniken
an einem andern Ort erstellen als an der Insel, unserem

grossen Kantonsspital. So wird man eben sehen
müssen, wie man den Ausgleich zwischen diesen
konkurrierenden Interessen findet. Die Insel ist, seitdem
die bernische Hochschule besteht, seit bald hundert
Jahren, der Aufgabe, Kliniken für den Hochschulbetrieb

zu stellen, nachgekommen. Es war eine
Zusammenfassung von klinischem Lehrzweck und reinem
Spitalzweck, die gelegentlich schon zu gewissen
Spannungen geführt hat, bei der sich aber immer noch ein
modus vivendi hat finden lassen, unter welchem beide
bestehen konnten. Das Verhältnis zwischen dem Staat
als Inhaber der Klinik und der Inselkorporation als
Trägerin der Stiftung ist jeweilen durch die sog.
Staatsverträge geordnet worden, in denen insbesondere
auch die finanziellen Leistungen des Staates bestimmt
worden sind. Wir werden auch diese Frage einer
Verbesserung der klinischen Einrichtungen für Chirurgie
und der Erweiterung der chirurgischen Klinik im
Sinne der Zusicherungen, die die Regierung anno 1917
gegeben hat, durch verständnisvolles Entgegenkommen

und vorläufige Ausgleichung der beiden Zwecke
lösen müssen. Dazu gehört von beiden Seiten guter
Wille, aber auch das Bewusstsein, dass man aufeinander

angewiesen ist und ohne einander gar nicht mehr
leben könnte. Heute, nachdem Staat und Gemeinden
die grossen Lasten des Inselhilfsgesetzes übernommen
haben, betragen einzig die Beiträge des Staates an den
Inselhaushalt jährlich über 700,000 Fr., abgesehen
von den zwei Millionen, die man der Insel zur
Vergütung der aufgelaufenen Betriebsdefizite erstattet hat.
Die Insel vermag heute aus ihrem zusammengeschmolzenen

Stiftungsvermögen, unter Einschluss der zwei
Millionen, die der Staat gegeben hat, sich nur mit
200,000 Fr. an den Betriebskosten zu beteiligen. Der
liest wird durch Kostgelder der Patienten und
Staatsbeiträge, sowie die Kopfbeiträge der Gemeinden
aufgebracht. Der Staat trägt heute schon den grössten
Teil der Betriebskosten der Insel als Spital und als
Unterrichtsanstalt. Die Insel könnte also ohne den
Staat nicht mehr bestehen. Das muss sie sich gesagt
sein lassen, wenn es sich darum handelt, für das
Verhältnis zwischen Staat und Insel in irgend einer
Beziehung eine Neuordnung zu treffen. Auf der andern
Seite ist der Staat unbedingt auf die Insel angewiesen.
Er könnte nirgends anders dieses Krankenmaterial
bekommen und könnte seine Kliniken nirgends anders
so billig erstellen und bestreiten, wie in der Insel.
Das Zusammenleben und Zusammenwirken in
derselben grossen Organisation ist durch die Verhältnisse
einfach geboten. Man wird sich in jedem einzelnen
Fall auf eine vernünftige und hillige Lösung einigen
müssen.

Für die Lösung, wie sie der Herr Interpellant als
erste Etappe als wünschbar bezeichnet hat, die
Angliederung dieser bisher nichtklinischen Abteilung an
die chirurgische Klinik, ist die Zustimmung der
Inselbehörden nötig. Es ist eine Ergänzung des Inselver-
trages, die nur durch gegenseitiges Einverständnis
zwischen Staat und Inselbehörden geschaffen werden
kann. Ich gebe zu, es sprechen Gründe gegen die
Lösung. Wenn sie aus irgend einem Grunde nicht ge-
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nehm sein sollte, so wird der Staat sich fragen müssen,

wie man die bestehenden Unzukömmlichkeiten
sonst beheben könne. Es würde kaum etwas anderes
übrig bleiben, als zu einem grossen Umbau- oder
Neubauprojekt zu greifen. Auch mit der Erweiterung,
wie sie die Angliederung der Abteilung Arnd bringt,
ist der Handel übrigens nicht vollständig erledigt.
Auch dann noch bleiben die Verbesserungen in den
Hörsälen, Operationsräumen, Laboratorien und in der
Poliklinik als weitere Programmpunkte bestehen. Wenn
man aber diese Angliederung vollzieht, wird alles
erheblich billiger, als wenn wir noch für 40—50 neue
Betten Raum erstellen und die Betriebskosten bestreiten

müssen. Die Mehrkosten des Baus würden im letztern

Falle sicher zwischen einer halben und einer
ganzen Million schwanken und die Mehrauslagen des
Betriebes würden rund 100,000 Fr. jährlich
ausmachen. So stehen wir vor der Schwierigkeit, dass
wir unter allen Umständen die Zustimmung der
Inselkorporation für die einfachste und billigste Lösung
der Angliederung haben müssen und wenn diese
Zustimmung nicht erhältlich sein sollte, müssen wir
schauen, woher wir das Geld für die andere Lösung
nehmen, die den Staat in Bau und Betrieb ganz
erheblich stärker belasten würde.

Unter diesen Umständen bleibt mir heute nichts
anderes übrig, als Ihnen Kenntnis zu gehen von der
Situation, die der Regierung eine abschliessende
Meinungsäusserung verbietet. Wir müssen die Inselbehörden

über die neue Sachlage beraten lassen und gewärtigen,

was sie uns für Anträge stellen werden. Erst,
dann können wir uns schlüssig machen, was wir
unserseits dem Grossen Rat vorschlagen wollen. Ich
möchte den Grossen Rat bitten, seine Stellungnahme
in dieser Sache zu verschieben. Die Frage ist delikat,
sie muss nach den verschiedenen Richtungen gründlich

geprüft werden. Ich bitte, sie sachlich und ruhig
und ohne Voreingenommenheit in dem Sinne zu prüfen,

wie es schliesslich für die Gesamtheit am besten
sein wird.

Mosimanii. Ich habe nur für diese Ausführungen
zu danken und erkläre mich befriedigt.

Stra t'nacli lassées 11clie.

(Siehe Nr. 15 der Beilagen.)

Sämtliche Strafnachlassgesuche werden stillschweigend
nach den übereinstimmenden Anträgen des

Regierungsrates und der Justizkommission erledigt.

Dekret
betreffend

die Einigungsämter.

(Siehe Nr. 12 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du

Conseil-exécutif. En vertu de ses pleins-pouvoirs, le
Conseil fédéral autorisait, par son arrêté du 1er février

1918, les gouvernements cantonaux à édicter les
ordonnances nécessaires à l'application de la nouvelle
loi sur les fabriques. Les pleins-pouvoirs devant
disparaître, cet arrêté du 1er février 1918 a été abrogé et
les cantons invités à mettre leur législation en
harmonie avec les dispositions de la loi fédérale sur le
travail dans les fabriques. En ce qui concerne notre
canton, il s'agit surtout de l'application des articles
30 et 31 se rapportant aux offices de conciliation et
à la procédure y relative. Ces articles ont la teneur
suivante:

«Art. 30. En vue de régler à l'amiable les
différends d'ordre collectif entre fabricants et ouvriers sur
les conditions du travail, ainsi que sur l'interprétation

et l'exécution de contrats collectifs ou de contrats-
types, les cantons institueront des offices de conciliation

permanents, en tenant compte des besoins des
diverses industries. L'organisation des offices de
conciliation cantonaux est soumise à l'approbation du
Conseil fédéral. »

«Art. 31. Les offices de conciliation interviennent
d'office, ou à la requête d'autorités ou d'intéressés.
Toutes les personnes citées par l'office sont tenues,
sous peine d'amendes, de comparaître, de prendre part
au débats et de fournir tous renseignements. La
procédure est gratuite. »

Notre canton possédant depuis longtemps déjà une
législation sur cette matière, nous avons cru que la
loi sur les chambres de conciliation du 23 février
1908, ainsi que le décret y relatif du 21 mars 1910,
étaient suffisants et conformes aux prescriptions des
articles 30 et 31 précités, mais par acquit de
conscience et pour être tout à fait sûrs, nous nous sommes
adressés au département fédéral de l'économie
publique. Celui-ci a, peut être dans un formalisme un
peu exagéré, trouvé que sur deux points, spécialement,

la législation cantonale ne suffisait pas.
D'abord, en ce qui concerne l'intervention des chambres
de conciliation qui, d'après l'article 31 de la loi sur
le travail dans les fabriques, doit se faire d'office,
— il est vrai que notre décret, dans son article 11,

prévoit, également cette procédure, puisqu'il est dit
que la Chambre de conciliation siège, à la demande
d'une des parties ou d'office, chaque fois qu'éclate
ou que menace d'éclater dans l'arrondissement un
conflit entre les patrons et les ouvriers d'une ou
plusieurs industries, — puis, en ce qui touche les
sanctions, notre législation n'en prévoyant pas contre les

personnes qui ne donneraient pas suite aux citations
des offices de conciliation.

Nous estimons qu'il doit, être donné suite au vœu
émis par le Département suisse de l'économie publique
et que cela peut se faire sous forme d'un décret,
l'art. 4 de la loi du 22 février 1908 prescrivant que
l'organisation des Chambres de conciliation, leur mode
de nomination, ainsi que leur procédure, seront
déterminés par un décret du Grand Conseil. La Direction
cantonale de la justice, à laquelle nous avons soumis
l'affaire, estime avec nous, que le Grand Conseil est
compétent pour légiférer sur cette question.

Voilà très succinctement la genèse de ce projet de
décret sur lequel nous vous proposons de voter l'entrée

en matière.

v. Steiger, Präsident der Kommission. Ich muss
meine Ausführungen mit einem Kompliment an die
Regierung einleiten. Es handelt sich im Grunde ge-

78*
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nommen um eine kleine Sache, die durch die
eidgenössischen Behörden veranlasst worden ist. Die
Regierung hat sich mehrere Monate gewehrt gegen die
Ausarbeitung eines besonderen Dekretes, weil sie die
Meinung hatte, man könne es ganz gut mit einer
vernünftigen Auslegung unserer bisherigen kantonalen
Gesetzgebung machen. Aber das eidgenössische
Volkswirtschaftsdepartement und der Bundesrat haben doch
gefunden, wir sollen dieses Dekret ergänzen in
Anbetracht des Umstandes, dass in der Tat keine
Sanktionen da sind. Wie der Regierungsrat ausgeführt hat,
ist wohl nichts anderes übrig geblieben, als ein kurzes

Dekret auszuarbeiten.
Im Fabrikgesetz von 1914 ist in Art. 30 und 31

die Einrichtung von Einigungsstellen vorgesehen
finden Fall von Kollektivstreitigkeiten zwischen Arbeitern

und Arbeitgebern. In diesem Falle sollte das
Einigungsamt funktionieren. Der Bundesrat hat auch
durch besondere Verordnung von 1918, gestützt auf
seine ausserordentlichen Vollmachten, die Kantone
ermächtigt, von sich aus Verordnungen zu erlassen, um
möglichst bald diese Einigungsämter einzuführen. Es
war damals eine bewegte Zeit, wo man fand, je
schneller man diese Einigungsämter habe, umso hesser

sei es.
Unser Kanton hat von dieser Möglichkeit Gebrauch

gemacht und eine Verordnung erlassen, die das
Dalum vom 16. Mai 1918 trägt. Wir wissen aber, dass
der Bundesrat seine ausserordentlichen Vollmachten
hat zurückgehen müssen. Durch Bundesratsbesch]uss
vom 15. Juli 1921 mussten alle die Notverordnungen,
die nur gestützt auf diese ausserordentlichen Vollmachten

erlassen worden sind, aufgehoben werden. Damit
ist auf 31. Dezember 1922 auch diese Verordnung des
Regierungsrates weggefallen. Der Bundesrat hat an
alle Kantone Kreisschreiben erlassen, in welchen er
sie einlud, diese Einrichtung von Einigungsstellen
auf den normalen gesetzlichen Boden zu bringen.
Daraufhin, hat die Regierung des Kantons Bern dem
Bundesrat ganz richtig geschrieben, dass wir eigentlich
diese Stellen schon haben, dass wir sie gesetzlich
schon länger besessen haben, bevor der Bund sie
eingeführt hat und zwar im Gesetz vom Jahre 1908. das
als eines der ersten diese Einigungsämter eingeführt
hat, und im Anschluss daran im Dekret vom 21. März
1910. Es ist dem Bund geschrieben worden, dass,
gestützt auf dieses Dekret, im Kanton Bern die Eini-
gungsämter seit bald 14 Jahren amten. Im Dekret ist
speziell vorgesehen, dass, wenn eine Einigung nicht
zustande kommt, das fruchtlose Ergebnis publiziert
werden müsse. Sie werden seihst wiederholt derartige
Publikationen gesehen haben, aus welchen sich ergab,
dass die betreffenden Verhandlungen zu nichts geführt
haben. So hat also der Kanton Bern dem Bund
geschrieben, die gesetzlichen Bestimmungen, die er habe,
scheinen ihm vollständig zu genügen, er möchte nicht
unnötige Flickarbeit machen. Der Bundesrat hat aber
an seiner Auffassung festgehalten und gesagt, er habe
nach dem eidgenössischen Fabrikgesetz das Recht
und die Pflicht, die Gesetzgebung zu genehmigen.
Und kraft dieses Genehmigungsrechtes sei er der
Auffassimg, dass unser Dekret nicht genügt. Er hat sich
auf zwei Punkte festgelegt, die bereits Herr
Regierungsrat Stauffer auseinandergesetzt hat. Der eine
Punkt ist, dass der Bundesrat eine Bestimmung ver-
misst, wonach auch die zuständige Behörde das
Funktionieren des Einigungsamtes veranlassen könne. Nun

ist das eine Bestimmung, die nach unserem bernischen
Recht überflüssig ist, weil wir sowohl im Gesetz als
im Dekret die Bestimmung haben, dass das Einigungsamt

von Amtes wegen funktionieren könne. Nach
unseren Begriffen gehört zu diesem Funktionieren von
Amtes wegen auch das, dass das Einigungsamt in
Funktion tritt, wenn die Regierung glaubt, dass das

nötig sei. Wir sind nicht der Auffassung, dass hier
eine besondere Verordnung nötig ist. Die eigentliche
Ursache, warum man doch ein Dekret machen musste,
ist die, dass im bisherigen Verfahren nirgends die
Möglichkeit von Zwangsmassnahmen vorhanden war,
um die Parteien wenigstens zu veranlassen, vor
Einigungsamt zu erscheinen. Die Verordnung des
Regierungsrates hat im Anschluss an die eidgenössische
Verordnung für das unentschuldigte Nichterscheinen
Bussen vorgesehen. Auch das Fabrikgesetz sieht das
ausdrücklich vor. In der Notverordnung war diese
Bussenbefugnis aufgestellt. Diese ist aber wieder da-

hingefallen. Als praktisches Ergebnis der heutigen
Revision zeigt sich also gar nichts anderes, als dass das

Einigungsamt die Möglichkeit haben soll, die Parteien
für unentschuldigtes Wegbleiben zu büssen, weitere
Zwangsmittel hat das Einigungsamt nicht. Wenn die
Parteien sich nicht verständigen wollen, bleibt gar
nichts anderes übrig, als das zu konstatieren und auf
Kosten des Staates zu publizieren. Der eidgenössische
Gesetzgeher will, dass sich die Parteien wenigstens
Mühe geben, zu erscheinen, damit man vernünftig
miteinander reden kann. An und für sich ist dieses
Begehren nicht ungerecht. Wir haben lediglich zu
fragen, oh wir die Bussenverordnung auf dem blossen
Dekretswege hereinigen können, oder ob wir ein
Gesetz machen müssen. Das Volkswirtschaftsdepartement
weist mit Recht darauf hin, dass das Sache des
kantonalen Verfassungsrechtes sei. Wir haben im Gesetz

vom Februar 1908 in Art. 4 ausdrücklich niedergelegt,

dass der Grosse Rat in Form eines Dekretes das
Verfahren ordnen könne. Da es sich bei dieser
Ordnungsbusse um eine reine Verfahrensfrage handelt,
ist der Grosse Rat offenbar zuständig. Ich möchte darauf

hinweisen, dass das eine Bussenkompetenz ist,
die das Einigungsamt selbst auszuüben hat und die
nicht zu einem besondern Strafverfahren führen soll.
Wenn wir uns an diesen Rahmen halten, können wir
diese Bestimmung nach bernischen staatsrechtlichen
Gepflogenheiten in unserer Kompetenz erlassen. Wenn
der Grosse Rat weiter gehen wollte, so müssten wir
sofort erklären, dass das über das gewöhnliche
Verfahren hinausgeht und in diesem Falle wären wir
nicht zuständig. Ich möchte den Rat bitten, sich auf
das unumgänglich notwendige zu beschränken. In
diesem Sinne empfehle ich Eintreten auf die Vorlage.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung.
§ 1.

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. L'article premier spécifie que les
fonctions des offices de conciliation prévus dans la
loi fédérale concernant le travail dans les fabriques
sont exercées par les Chambres de conciliation établies
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selon la loi du 26 février 1908 et le décret du 21 mars
1910. Il règle également la question de l'intervention
de ces offices.

Angenommen.

Beschluss:

§ 1. Als Einigungsämter im Sinne der
eingangs genannten eidgenössischen Vorschriften am-
ten die gemäss den Bestimmungen des Gesetzes
vom 23. Februar 1908 und des Dekretes vom
21. März 1910 bestehenden Einigungsstellen nach
dem in diesen Erlassen vorgesehenen Verfahren
unter Vorbehalt der nachfolgenden Ergänzungen
und Strafvorschriften. Das Einigungsamt kann
auch durch eine Behörde, insbesondere die
Direktionen des Innern und der Polizei, zur Vermittlung

veranlasst werden.

§2.

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. L'article 2 traite des obligations pour
les intéressés de donner suite aux citations et des
amendes qui seront infligées en cas de non comparution.

Le président de l'office qui prononce les amendes

peut aussi, lorsque l'intéressé fait valoir des motifs

concluants, les révoquer.

v. Steiger, Präsident der Kommission. Hier haben
Sie nun einfach die Bestimmung, dass das Einigungsamt

von Amtes wegen Bussen verhängen kann bei
Nichterscheinen. Ich mache darauf aufmerksam, dass
die Höhe der Bussen im heutigen Dekret kleiner ist
als in der regierungsrätlichen Verordnung, wo das
Maximum im Wiederholungsfalle um 200 Fr. höher war.
Man hat darauf hingewiesen, dass diese Busse nur
verhängt werden könne, wenn eine Art Obstruktion
vorliege. § 2 hält sich streng an Art. 31 des
Fabrikgesetzes; wir sind an die Vorschriften des eidgenössischen

Gesetzgeber gebunden, man verlangt nur, dass
die Leute kommen und mit sich reden lassen;
irgendwelcher Zwang zur Annahme eines solchen Vergleiches

oder Schiedsspruches besteht nicht. Wir glauben,

dass das Verfahren bisher richtig funktioniert hat.
Es ist im Schosse der Kommission auch die Frage

aufgeworfen worden, ob man nicht als weitere Strafe
für das Wegbleiben dem Teil, der ausgeblieben ist,
die Kosten der Publikation, die geschehen muss,
aufbürden kann. Die Mehrheit der Kommission war der
Meinung, man hätte das machen können; die Justiz -

direktion hat aber einige Bedenken gehabt. Wir finden,
es sei besser, da nichts zu komplizieren, weshalb die
Kommission auf ihren Antrag verzichtet hat.

Angenommen.

Beschluss :

§ 2. Alle vom Einigungsamt in Streitigkeiten
zwischen Fabrikinhabern und Arbeitern Vorgeladenen

sind bei einer Ordnungsbusse von 5 Fr. bis
50 Fr., im Wiederholungsfalle bis 300 Fr., ver¬

pflichtet, zu erscheinen, zu verhandeln und
Auskunft zu erteilen. Die Busse wird vom Obmann
des Einigungsamtes ausgesprochen, der sie auch
bei nachträglicher, als genügend befundener
Entschuldigung wieder aufheben kann.

§3.

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. L'article 3 fixe l'entrée en vigueur
du décret après sa publication dans la «Feuille
officielle ».

Angenommen.

Beschluss :

§ 3. Dieses Dekret tritt mit seiner Publikation
im Amtsblatt in Kraft.

Titel und Ingress.

v. Steiger, Präsident der Kommission. Hier sollte
die Ergänzung vorgenommen werden, gestützt auf
Art. 4 des Gesetzes. Man redet nicht vom Dekret vom
31. März 1910, während doch im Grunde genommen
die Vorlage nichts anderes als eine Ergänzung des
bereits bestehenden Dekretes ist. Ich würde daher vor-

'

schlagen, zu sagen: «.... in Ergänzung des Dekretes
vom 21. März 1910».

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Nous sommes d'accord avec la
proposition de la commission.

Angenommen mit dem Zusatzantrag v. Steiger.

Beschluss :

Dekret
betreffend

die Einigungsämter.
Der Grosse Rat des Kantons Bern,
in Ausführung von Art. 30 und 31 des

Bundesgesetzes vom 18. Juni 1914 betreffend die Arbeit
in den Fabriken, gestützt auf Art. 4 des Gesetzes
vom 23. Februar 1908 betreffend die Errichtung
von Einigungsämtern und Massnahmen gegen
Ausschreitungen bei Streiks, in Ergänzung des
Dekretes vom 21. März 1910,

auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst :

Schlussabstimmung.

Für Annahme des Dekretsentwurfes Mehrheit.
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Präsident. Das Bureau des Grossen Rates hat •

vom Finanzkomitee des historischen Zuges der Berner

Schützen an das eidgenössische Schützenfest in
Aarau ein Schreiben erhalten, in welchem dieser Zug
dem bernischen Publikum, insbesondere auch dem
Grossen Rat empfohlen wird zur Zeichnung von
Beiträgen. Ich halte nicht dafür, dass das Bureau des
Grossen Rates kompetent sei, hier irgendwie einen
Beitrag zu beschliessen, weder zu Lasten des Staates,
noch zu Lasten der Taggelder der einzelnen Grossräte.

Immerhin möchte ich Ihnen von diesem Schreiben

Kenntnis geben.
Im weitern ist ein Schreiben des Gaben- und

Organisationskomitees des kantonalen Turnfestes
eingegangen, das ebenfalls an die Opferwilligkeit des Grossen

Rates appelliert und uns den Verzicht auf ein
Taggeld nahelegt. Ich halte dafür, dass das Bureau
auch das nicht verfügen könnte und möchte die Herren

Fraktionspräsidenten bitten, diese Frage zu prüfen

und gegebenenfalls dem Bureau Mitteilung zu
machen.

Gesetz
über

die Fischerei.

Fortsetzung.

(Siebe Seite 295 hievor.)

Art. 22.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Der Art. 22
hat hei seiner ersten Bekanntgabe ziemlich viel Staub
aufgewirbelt. Eine lange Eingabe hat. speziell gegen
ihn Stellung genommen. In dieser Beziehung ist zu
sagen, dass in bezug auf das Verhältnis der Fischerei
zu den gewerblichen Etablissementen das Bundesgesetz

über die Fischerei von 1888 Regel macht. In
Art. 6 dieses Gesetzes ist beispielsweise bestimmt,
dass die Besitzer von Wasserwerken verpflichtet
seien, Vorrichtungen zu treffen, damit die Fische
nicht in das Triebwerk geraten. Ferner wird bestimmt,
dass da, wo "Wehre, Schleusen, Schwellen und andere
derartige Einrichtungen vorhanden sind, Fischleitern
oder Stege erstellt werden müssen, um den Fischen
die Zirkulation zu ermöglichen. Nun wissen wir aber,
dass die Technik immer Fortschritte gemacht hat, auf
welche in diesem Gesetz Bedacht genommen werden
muss. Das ist der Inhalt von Art. 22. Welche
Massnahmen von den Behörden zu verlangen sind, das
kann hier im Gesetz selbstverständlich nicht aufgezählt

werden,.weil die Verhältnisse sich rasch ändern
können.

Ein wichtiger Punkt ist in Alinea 2 behandelt, die
Frage der schädlichen Abgänge. Bekanntlich sind die
Abwässer eines der grossen Leiden, unter denen die
Fischerei seufzt. Wenn solche Abwässer in die Bäche
oder Flüsse kommen, so gefährden sie den Fischbestand.

Das ist ein Punkt, dem die Bundesgesetzgebung
ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat. Ausser
den Vorschriften des Bundesgesetzes von 1888 ist
darüber noch eine besondere Verordnung von 1889 er¬

lassen worden, in welcher eine ganze Anzahl von
Vorschriften über die Ableitung dieser Gewässer enthalten

ist. Es ist speziell auch auf die Neutralisierung
hingewiesen. Von Seiten der betreffenden Werkinhaher
müssen die nötigen Massnahmen getroffen werden,
damit der Fischbestand nicht gefährdet wird. Die
Regierung hat darüber zu wachen, dass das geschieht.
Bevor sie solche Massnahmen verfügt, soll sie die
Beteiligten anhören. Im vierten Alinea ist auf die
Meliorationen, Korrektionen und Kanalisierungen Bezug
genommen. Die daherigen Projekte müssen vorgelegt
werden, damit Regierung und Forstdirektion in der
Lage sind, auch die Vorkehren zum Schutz der
Fischerei zu treffen, denn bei rücksichtsloser
Durchführung solcher Korrektionen kann für die Fischerei
grosser Schaden entstehen, indem den Fischen die
nötigen Schlupfwinkel entzogen werden. Letzten Montag

Vormittag haben Forstdirektion und Kommissionspräsident

noch eine Besprechung mit der Delegation
der Wasserwerkbesitzer an der Sc.hüss gehabt, die
speziell auch wegen des Art. 22 Einwendungen
erhoben haben. Im neuesten Entwurf haben wir einige
Milderungen gegenüber dem ersten Entwurf vorgenommen,

die die betreffenden Petenten doch beruhigen
sollten.

Hulliger. Ich möchte zu Alinea 4 den Antrag
stellen, die Worte « soweit möglich » zu streichen.
Diese Worte sind jeglicher Auslegung fähig. Wir haben
gestern Vormittag hier ein Projekt betreffend die
Korrektion der Aare unterhalb Bern besprochen. Dabei
hätte es sich gehört, dass der Baudirektor erklärt hätte,
wie er da der Fischerei entgegenkommen will. Solche
Verbauungen von Flusstrecken werden gewöhnlich auf
dem billigsten Wege vorgenommen, nämlich mit
Zement. Wir haben bezügliche Erfahrungen hei uns
gemacht. Ich finde, es ist schon genug, wenn den
Fischen durch diese Kanalisationen jede Laichgelegenheit

weggenommen wird, so dass man durch die künstliche

Fischzucht dagegen aufkommen muss. Man sollte
den Fischen nun nicht auch noch jeden Ruhepunkt
wegnehmen. Wenn Gesellschaften, wie die B.K.W,
in Frage kommen, so könnte man ganz gut verlangen,
dass sie den Interessen der Fischerei Rechnung
tragen.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Die
Bestrebungen des Herrn Hulliger sind nicht nur mir,
sondern sicher der ganzen Kommission durchaus
sympathisch. Aber auf der andern Seite muss ich mich
doch fragen, ob man soweit gehen kann, wie Herr
Hulliger wünscht. Man kann hier, wie an allen andern
Orten, nicht mehr verlangen, als überhaupt möglich
ist. Mit dieser Fassung, wie wir sie vorschlagen, sollte
sich Herr Hulliger zufrieden geben. Unmögliches kann
man nicht verlangen und nicht erzwängen. Ich
beantrage also Ablehnung dieser Abänderung.

Nyffeler. Alinea 2 handelt von schädlichen
Abgängen, die von gewerblichen Etablissementen in
Bäche oder Flüsse geleitet werden. Es ist selbstverständlich,

dass diese neutralisiert oder so abgeleitet werden,
dass sie den Fischen nicht schaden. Wir begrüssen es
lebhaft, dass in Alinea 3 dem Regierungsrat die
Vollmacht gegeben wird, diese Sache jeweilen gründlich
zu untersuchen und die entsprechenden Anordnungen
zu treffen. Es wäre aber gut, wenn man etwas genauere
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Bestimmungen aufstellen würde. Das nötige Dekret
kann man wahrscheinlich nicht endgültig fertigstellen,
solange das Bundesgesetz von 1888 nicht revidiert ist.
Man ist an der Arbeit, diese Revision wird kommen
und es wäre zu begrüssen, wenn der Herr Forstdirektor

von dieser Revision Notiz nehmen würde.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Im Bundesgesetz vom Jahre 1888 ist die
Ableitung von schädlichen Abwässern in Flussläufe
direkt verboten. Dieses Verbot kann aber nicht
aufrechterhalten werden, denn die Abwässer einer
Papierfabrik oder einer chemischen Fabrik müssen
schliesslich, wenn sie nicht versenkt werden können,
was nicht überall möglich ist, irgendwo abgeleitet
werden. Nach der bezüglichen SpezialVerordnung müssen

sie zuerst durch Neutralisation unschädlich
gemacht werden. Das ist eigentlich der Punkt, wo sich
die grössten Kämpfe zwischen den Behörden und
Werkbesitzern abspielen. Wir haben eine grosse Zahl
von Fabriken, die ihre Abwässer einwandfrei neutralisieren,

was allerdings keine Verbesserung der
Flussstrecke zur Folge hat, aber wenigstens die Fische vor
dem Tode bewahrt. Solche Einrichtungen werden aber
hin und wieder nachlässig bedient, so dass die Fische
vergiftet werden und ihr Nährboden ruiniert wird.
Dass von den Fischereiinteressenten verlangt wird,
man solle sich gegen derartige Machinationen wehren
können, ist klar. Wenn nach zweimaliger Aufforderung

die Uebelstände nicht abgestellt werden, so kann
der Regierungsrat die Ausführung der Arbeiten auf
Kosten der Fehlbaren anordnen. Was die Wasserwerkbesitzer

anbetrifft, so ist zu bemerken, dass deren
Verhältnisse bei der Konzession geregelt werden. Wir
verlangen durchaus nichts Ungebührliches, sondern
wollen nur die nötige Garantie für eine gewisse
Erhaltung des Fischbestandes.

Neuenschwander (Oberdiessbach). Der Art. 22
wird bei den Gewerbetreibenden, speziell bei denjenigen,

die Wasserwerkanlagen haben, gewisse Bedenken
erwecken. Man wird allgemein damit einverstanden
sein, dass die Fischzucht durch gewerbliche Anlagen
nicht geschädigt werden soll. Immerhin fragt man
sich, wo eine Rekursinstanz gegen Entscheide des
Regierungsrates besteht. Ich denke mir, dass das
Verwaltungsgericht diese Rolle übernehmen könnte. Das ist
durchaus notwendig, denn es sind in diesen Artikeln
Sachen vorgesehen, die eine sehr grosse finanzielle
Tragweite haben. Ich möchte mich vorläufig mit dieser

Anfrage begnügen.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Herr
Neuenschwander spricht von einer Rekursinstanz.
Das ist glaube ich nicht die richtige Bezeichnung. Ich
halte es nicht für möglich, dass wir das Verwaltungsgericht

als Rekursinstanz einsetzen. Das wäre ein
Unikum auf dem ganzen Gebiet der Gesetzgebung des
Kantons Bern. Eine solche Stellung soll man dem
Verwaltungsgericht nicht schenken. Also eine einheitliche
Rekursinstanz wird schwer zu schaffen sein, wenn der
Regierungsrat die entscheidende Behörde ist. Schliesslich

müsste man solche Fälle vor den Grossen Rat
bringen. Es ist doch etwas zweifelhaft, ob die einzelnen

Ratsmitglieder mit grosser Sachkenntnis entscheiden

können. Herr Neuenschwander kann sich dabei
beruhigen, dass in der Verordnung vom Jahre 4889

Tagblatt des Grossen Bates. —

betreffend Verunreinigung von Gewässern zum Nachteil

der Fischerei in Art. 3 die Bestimmung enthalten
ist: «Ueber die Anwendung gegenwärtiger Verordnung
auf Fabrikkanäle, welche mit öffentlichen Fischgewässern

in Verbindung stehen, beschliesst die zuständige
kantonale Behörde unter Vorbehalt der Genehmigung
des eidgenössischen Industrie- und Landwirtschafts-
departementes. » Es ist also nicht eine Rekursinstanz
aber eine eidgenössische Genehmigungsinstanz vorgesehen.

Die Fälle, die Herr Neuenschwander im Auge
hat, werden wahrscheinlich unter die Bedingungen
dieses Art. 3 fallen. Immerhin sind wir bereit, die
Sache noch näher zu untersuchen.

Ab s t i mm u ng.

Für den Antrag Hulliger Minderheit.

Beschluss :

Art. 22. Die Konzessionäre von gewerblichen
Anlagen und von Wasserwerken sind verpflichtet,
jederzeit die Massnahmen zu treffen, die die
kantonalen Behörden im Interesse der Fischerei
verlangen.

Die gleiche Verpflichtung besteht für Anstalten,

Fabriken und Gemeinwesen, welche
Fischereigewässer durch schädliche Abgänge verunreinigen.

Der Regierungsrat ordnet das Nähere nach
Anhörung der Beteiligten; er ist berechtigt, in
Fällen, wo die genannten Konzessionäre, Anstalten

und Gemeinwesen, der von der Behörde
ergangenen Aufforderung trotz zweimaliger Mahnung

nicht nachkommen, die verlangten
Massnahmen auf Kosten der Säumigen durchführen
zu lassen.

Bei Meliorationen, Korrektionen und
Kanalisierungen ist den Bedürfnissen der Fischerei so
weit möglich Rechnung zu tragen.

Die Projekte für derartige Unternehmungen
sind zur Wahrung der Fischereiinteressen vor
ihrer Behandlung durch den Regierungsrat der
Forstdirektion zur Begutachtung zu übermitteln.

Ueber die Durchführung von Bachabschlägen
und Wässerungen kann der Regierungsrat die
notwendig erscheinenden Vorschriften erlassen.

Art. 23.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Dieser Artikel regelt das Entenverbot während

der Forellenschonzeit. Dieses Geflügel wird hei
uns nicht sehr zahlreich gehalten und die Forellenbäche,

die mit Enten besetzt sind, sind sicher auch
nicht zahlreich.

Roth (Wangen). Ich möchte empfehlen, für die
zweite Lesung eine bessere Fassung zu finden. Man
kann nicht den Enten und Gänsen den Aufenthalt
verbieten, sondern man kann sie nur in den betreffenden

Gewässern zu einer bestimmten Zeit nicht dulden.

Angenommen.
79Bulletin du Grand Conseil. 1924.
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Beschluss :

Art. 23. Die Forstdirektion kann bei
nachweisbarem Schaden den Aufenthalt der Enten und
Gänse in Fischereigewässern während der
Forellenschonzeit verbieten.

Art. 24.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es ist bereits in der Eintretensdebatte
von diesen Statistiken gesprochen worden. Wir haben
solche Statistiken schon gemacht, z. B. über die Fänge
im Wohlensee; der Pächter jenes Gewässers ist
verpflichtet, wenn er fischt, die Anzahl der gefangenen
Fische und auch ihre Fangart anzugeben. Diese
Fangergehnisse werden vom Fischereiaufseher oder seinem
Gehilfen kontrolliert und wir sind heute genau orientiert,

was in jenen Gegenden ungefähr gefangen worden

ist. Die Statistik ist nicht nur eine Feststellung
dessen, was überhaupt gefangen wird, sondern sie
kann eine Grundlage geben, um festzustellen, wie das
betreffende Gewässer am besten bewirtschaftet werden

kann.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 24. Der Regierungsrat ist ermächtigt, auf
Verlangen der Fischereikommission zur Beschaffung

fischereiwirtschaftlicher Grundlagen, für
Gewässer, die nicht Gegenstand von Privat-Fischereirechten

sind, zu jeder Zeit eine allgemeine
oder auf bestimmte Fischarten beschränkte
Fischfangstatistik durchzuführen und die hiefür
notwendigen Vorschriften zu erlassen.

Art. 25.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
gierungsrates. Es ist bereits einleitend gesagt worden,
dass der Charakter des Gesetzes kein fiskalischer ist.
Vor allem haben wir uns vorgenommen, unsere
Fischerei zu heben. Nun ist vorgesehen, dass aus dem
Erträgnis des Gesetzes der Fischerei auch etwas
zukommen soll, und zwar vorab 50% zur Förderung
der Fischereiaufsicht. 10% sind in einen Fonds zu
legen, um diejenigen Fischgewässer zurückzukaufen,
die der Staat seinerzeit veräussert hat. Wir schaffen
damit eine Analogie zum Jagdgesetz, wo bekanntlich
30 % des Jagdertrages für die Hebung und Förderung
der Jagd verwendet werden sollen. Wir sind im Falle,
den Jagdvereinen ganz erhebliche Summen zur
Verfügung zu stellen, nämlich zirka 80,000 Fr., eine Summe,

die die betreffenden Vereine in den Stand setzt,
die Wildhut einigermassen zu organisieren und auch
Wild auszusetzen. So soll auch bei der Fischerei das
Geld, das wir beziehen, vorab zu 50% für die
Hebung der Fischerei verwendet werden. Damit haben
die Fischer, die nun 10 bezw. 5 Fr. an Patentgebühr
bezahlen, die Gewähr, dass ihre Beiträge in der Tat

für die Hebung und Förderung der Fischerei verwendet

werden, um so mehr, als nicht nur ihre
Patentbeiträge hier inbegriffen sind, sondern überhaupt die
Gesamteinnahmen, die das Fischereiregal ergibt. Von
einigen Herren ist eine andere Lösung gewünscht
worden. Sie ist aber aus verfassungsrechtlichen Gründen

unzweckmässig. Wenn man den Glauben an
die loyale Durchführung dieser Bestimmung hat, und
diesen Glauben darf der Grosse Rat und das Volk der
Regierung entgegenbringen, so wird man anerkennen
müssen, dass die Patentgebühren der Hauptsache nach
wiederum der Sache selbst zukommen in Form oder
Unterstützung von Fischereibestrebungen aller Art.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 25. Von den Erträgnissen aus der Erteilung
der Fischereiberechtigung sind mindestens 50%
für die Fischereiaufsicht und für die Hebung und
Förderung der Fischerei zu verwenden, wobei
namentlich die bezüglichen Bestrebungen der
Fischereivereine zu unterstützen sind; 10% der
Einnahmen sind für den Rückkauf von Fischereirechten

bestimmt. Der Rest fällt in die Staatskasse.

Art. 26.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 26. Der Regierungsrat und die
Forstdirektion üben ihre Aufsicht nach Massgabe der
eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung
über die Fischerei aus.

Art. 27.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das Kantonsgebiet wird eingeteilt in
Fischereiaufsichtskreise, eine Einrichtung, die wir jetzt
schon gehabt haben. Die Kontrolle der Laichfischerei
und der künstlichen Fischzucht wird den
Fischereiaufsichtsgehilfen übergeben. Das ist unbedingt
notwendig. Die Bestimmung ist analog geordnet wie im
Jagdgesetz.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 27. Der Regierungsrat teilt das Kantonsgebiet

in Fischereiaufsichtskreise ein. Für jeden
Aufsichtskreis ist ordentlicherweise je ein ständiger

Fischereiaufseher anzustellen und angemessen
zu besolden.

Zur Kontrolle der Laichfischerei und der künstlichen

Fischzucht können den Fischereiaufsehern
jeweilen Gehülfen beigegeben werden.
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Die Polizeiorgane des Staates und der Gemeinden,

sowie die Bannwarte, Wildhüter, Weg- und
Schwellenmeister sind zur Ausübung der
Fischereipolizei verpflichtet, soweit ihnen ihr Hauptdienst

es gestattet.
Patentierte Fischer, welche von Behörden oder

von kantonal-bernischen Fischereivereinen als
geeignet empfohlen werden, können auf ihr Gesuch
als freiwillige Fischereiaufseher bezeichnet werden.

Sie sind in dieser Eigenschaft vom zuständigen

Regierungsstatthalter zu beeidigen.

Art. 28.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 28. Die beeidigten, vom Staat besoldeten
ständigen Fischereiaufseher gelten bei der
Verfolgung von Widerhandlungen gegen gesetzliche
Vorschriften über die Fischerei, als Organe der
gerichtlichen Polizei.

Die Forstdirektion sorgt für ihre gehörige
Ausbildung und Instruktion.

Art. 29.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ueber die in diesem Artikel vorgesehene
Fischereikommission ist bereits gesprochen worden. Sie
gilt als technische Beraterin der Forstdirektion für
wichtige Verordnungen und Massnahmen. Zur Beruhigung

der Herren, die glauben, man werde die Kommission

nicht genügend berücksichtigen, möchte ich noch
eine kleine redaktionelle Aenderung in Anregung bringen,

indem man sagen würde: «Zur Begutachtung und
Vorberatung wichtiger die Fischerei betreffender
Verordnungen und Massnahmen Die Ausscheidung
der Bäche, die mit Spezialpatent befischt werden oder
der allgemeinen Fischerei frei gegeben werden, spielt
eine grosse Rolle. Damit Vollständigkeit herbeigeführt
wird, möchte ich noch das Wort «Verordnungen»
eingefügt haben.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Mit der
vom Herrn Forstdirektor vorgeschlagenen Aenderung
möchte ich mich einverstanden erklären. Wir hoffen,
dass sie dazu beitragen wird, das Misstrauen, das da
und dort, vielfach unberechtigterweise, kundgegeben
wird, zu heben. Sodann möchte ich erwähnen, dass
in der Konferenz, die am Montag Morgen mit den
Wasserwerkbesitzern stattgefunden hat, der Wunsch
von dieser Seite geäussert worden ist, es sollte auch
ihnen eine Vertretung in der Kommission eingeräumt
werden, damit alle beteiligten Kreise zu Worte kommen.

Der Forstdirektor hat die Geneigtheit ausgesprochen,

diesem Wunsche Rechnung zu tragen.

Hulliger. Die Delegiertenversammlung der
Fischereivereine hat mir den Auftrag erteilt, hier die Frage
aufzuwerfen, ob staatliche Fischereiaufseher in diese
Kommission wählbar seien. Wenn das der Fall wäre,
müsste ich mir vorbehalten, den Antrag zu stellen,
dgss das nicht geschehen dürfe,

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich stelle mir vor, dass davon gar keine
Rede sein kann, dass Beamte der Forstdirektion
gewählt werden. Es wird hier gleich gehalten werden
wie bei der Jagdkommission, die nur 7 Mitglieder
zählt, während man hier auf 9 gegangen ist. In der
Mehrheit werden Fischereiinteressenten gewählt werden

und man wird auch den Wasserwerkbesitzern
eine Vertretung einräumen. Die Beiziehung von
staatlichen Fischereiaufsehern zu den Verhandlungen mit
beratender Stimme soll uns freistehen.

Angenommen mit dem Zusatzantrag Moser.

Beschluss :

Art. 29. Zur Begutachtung und Vorberatung
wichtiger die Fischerei betreffenden Verordnungen
und Massnahmen wird der Forstdirektion eine
Fischereikommission beigegeben, welche, mit dem
Forstdirektor als Präsidenten, 9 Mitglieder zählt
und auf eine Amtsdauer von je 4 Jahren vom
Regierungsrat gewählt wird. In der Fischereikommission

sollen die Interessen der verschiedenen
Gewässergebiete des Kantons angemessen vertreten

sein.

Art. 30.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 30. Der Eigentümer eines privaten
Fischereirechtes kann darüber in den Schranken
der Rechtsordnung, insbesondere der eidgenössischen

und kantonalen Fischereigesetzgebung
verfügen.

Art. 31.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich habe bereits erwähnt, dass bisher die
Eintragung eines Fischereirechtes mit grossen
Umständlichkeiten verbunden war, dass namentlich da,
wo der Bach oder der Fluss nicht ausgemarcht ist,
alle Grundstücke mit Dienstbarkeiten belegt werden
mussten. Das Fischereirecht ist ein Recht für sich, es
hat mit dem Bach direkt gar nichts zu tun. Die
Meinung, dass jemand, wenn er den Bach erwirbt, damit
auch ohne weiteres das Fischereirecht erwerbe, ist
irrig. Das Fischereirecht ist ein Regal, das besonders
erworben werden muss. Derartige besondere
Eigentumstitel haben wir in Menge. Um diese ganze Sache
in Zukunft einfacher und billiger zu gestalten, hat
man gefunden, es genüge vollständig, wenn das
Fischereirecht in ein sog. Verschreibungsprotokoll
eingetragen werde und ein allfälliger Eigentumswechsel
im Amtsanzeiger publiziert wird. Wir halten diese
Ordnung für viel einfacher als die Ordnung im Grundbuch,

die für den Besitzer eines Heimwesens
unangenehm ist, da er dann auf allen Grundstücken, die
an den Bach stossen, eine Grunddienstbarkeit hat.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Dieser
Art. 31 ist die Verwirklichung einer Motion, die unser
früherer Kollege Sägesser im Jahre 1914 eingereicht
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hat und die gerade die Regelung der Behandlung dieser

privaten Fischereirechte im Grundbuch zum Zwek-
ke hatte. Bei der Grundbuchbereinigung war nämlich
eine gewisse Konfusion entstanden. Bis zur
Grundbuchbereinigung sind die Fischenzen als Eigentum
behandelt worden, und haben wie Eigentum handgeändert.

Bei der Grundbuchbereinigung ist verfügt worden

— ob mit Recht, oder mit Unrecht, kann ich nicht
entscheiden — dass diese Fischenzen nicht mehr als
Eigentum, sondern als Dienstbarkeiten behandelt werden

sollen. Das hat die Unzukömmlichkeiten zur Folge

gehabt, auf die der Herr Forstdirektor aufmerksam
gemacht hat. Herr Sägesser wünschte ein einfacheres
Verfahren. Dass diese Ausführungen auf den Grossen
Rat einen sehr bedeutenden Eindruck gemacht haben,
geht daraus hervor, dass die Motion erheblich erklärt
wurde, obschon sich die Regierung dieser Erheblicherklärung

widersetzt hat. Der damalige Justizdirektor
hat erklärt, man habe wichtigere Sachen zu tun, man
sei gegenwärtig im Kampf mit den Jägern, da wolle
man sich nicht auch noch die Fischer auf den Hals
laden. Der Grosse Rat stand aber so unter dem
Eindruck der Ausführungen des Herrn Sägesser, dass er
mit 108 gegen 19 Stimmen diese Motion erheblich
erklärt hat, die nun ihre Verwirklichung gefunden hat.

Roth. Es wäre nach meiner Auffassung sehr wichtig,

wenn man hier verlangen würde, dass dem Vertrag

eine Planskizze beizulegen sei. Die Gewässer können

ihren Lauf ändern, der Volksmund kann einem
Gewässer einen andern Namen geben, die Leute können

nicht mehr wissen, wo ihr Fischrecht durchgeht.
Alle diese Unsicherheiten können vermieden werden,
wenn ein Plan beigelegt wird.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wir können der durchaus berechtigten
Anregung des Herrn Roth in der Verordnung Rechnung

tragen.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 31. Das Eigemum an einem Fischerei-
recht wird vom Inkrafttreten des Gesetzes hinweg
durch schriftlichen Fischenzenvertrag erworben.
Diese Verträge bedürfen zur Rechtskraft Dritten
gegenüber der Eintragung in ein Verschreibungs-
protokoll, das amtsbezirksweise geführt wird. Das
Nähere über dieses Protokoll bestimmt der Re-
gierungsrat durch eine Verordnung.

Eine Eintragung der Verträge in das Grundbuch

findet nicht statt.

Art. 32.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 32. Der Uebergang des Eigentums am
Fischereirecht wird in demjenigen Amtsbezirk
veröffentlicht, in dem sich der betreffende
Gewässerabschnitt befindet.

Art. 33.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 33. An den privaten Fischereirechten
kann ein Pfandrecht durch Eintrag in das Ver-
schreibungsprotokoll bestellt werden.

Art. 34.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Im Jahre 1865 hat bekanntlich die
Bereinigung der Fischereirechte stattgefunden. Jedermann
wurde öffentlich aufgefordert, sich zu melden, der
auf ein Fischereirecht Anspruch erheben wolle. Die
Anmeldungen sind geprüft und die 'Rechte sind bei
Richtigbefund zugesprochen worden. In den Siebzigerjahren

namentlich hat der Staat eine grosse Zahl von
Fischereirechten veräussert. Wir möchten diese nicht
alle zurückkaufen, sondern nur diejenigen an den
grösseren Gewässern, die hier genannt sind. Zum
Rückkauf von andern Fischereirechten als der hier
genannten müsste schon die Mehrheit der Anstösser
ihre Zustimmung geben.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 34. Der Staat ist berechtigt, die nach dem
Jahre 1865 veräusserten Fischereirechte an der
Sorne, Birs, Zulg, der alten Aare und der Gürbe
zurückzukaufen.

Zum Rückkauf anderer Fischereirechte ist der
Staat, auf Gesuch der Mehrheit der Anstösser an
den Regierungsrat, berechtigt.

Die Mehrheit der Anstösser berechnet sich
nach der Uferlänge.

Art. 35.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Art. 35 sieht den Ankauf auf freihändigem
Wege oder durch Zwangsenteignung vor. Das Recht
zur Zwangsenteignung wird vom Grossen Rat erteilt;
die Besitzer von Fischenzen können beruhigt sein, dass
der Grosse Rat dieses Recht nur nach ernsthafter
Prüfung erteilen wird.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 35. Die Fischereirechte sind entweder
durch freihändigen Ankauf oder durch
Zwangsenteignung zu erwerben, wobei das Recht auf
zwangsweisen Erwerb vom Grossen Rat zu
erteilen ist. Das kantonale Gesetz vom 3. September
1868 über Entziehung und Beschränkung des un-
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beweglichen Eigentums findet sinngemässe
Anwendung.

Art. 36.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Nach dem Gesetz von 1865 können die
Grundbesitzer eine Fischenz zurückverlangen. In
diesem Fall bestimmt Art. 36, dass diese Fischenz in
ihrem Zusammenhang erhalten bleiben soll. Eine
Teilung in kleine Stücke ist von grossem Nachteil. Solche
Fischereigewässer verlottern in kurzer Zeit. Daher die
Vorschrift von Art. 36, dass solche Fischenzen in
ihrem wirtschaftlichen Zusammenhange erhalten bleiben

müssen. Wenn dieser Bestimmung nicht
nachgelebt wird, könnte der Staat auf dem Wege der
Zwangsenteignung diese Fischenz erwerben. Eine grosse
Bedeutung wird dieser Artikel nicht haben.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 36. Fischenzen, die gemeinschaftlich von
den Anstössern des betreffenden Gewässers losgekauft

worden sind, sind in ihrem wirtschaftlichen
Zusammenhang zu erhalten.

Wird dieser Bestimmung zuwidergehandelt, so
hat der Staat das Recht, diese Fischenzen auf dem
Wege der Zwangsenteignung zu erwerben.

Art. 37.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das Bundesgesetz zählt ziemlich ausführlich

die Vorgehen gegen die Fischerei auf. Solche
Vergehen können aber immer wieder neu auftreten, daher
haben wir diese Generalklausel hier aufgenommen,
ähnlich wie im Jagdgesetz. Für alle Fälle, die im
Bundesgesetz enthalten sind, kommen die
bundesgesetzlichen Bestimmungen zur Anwendung.

V. Fischer, Präsident der Kommission. Nur eine
kurze Bemerkung zum zweiten Alinea. Man hat diese
Bestimmung aufnehmen müssen, weil bei der
Patentbewerbung, die beim Regierungsstatthalter des
betreffenden Bezirkes stattfindet, dieser Regierungsstatthalter

unter Umständen nicht in der Lage ist, sofort
zu konstatieren, ob der Patentbewerber nicht unter
diejenigen Persönlichkeiten zu stellen ist, die kein
Patent bekommen dürfen. Es könnte einer versuchen,
sich missbräuchlicherweise ein Patent zu verschaffen.
Dem soll durch diese Bussenverfügung vorgebeugt
werden.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 37. Wer Bestimmungen dieses Gesetzes
übertritt, wird, soweit nicht die Vorschriften der
Bundesgesetzgebung zur Anwendung kommen, mit
Busse von 20—400 Fr. bestraft.

Wer ein Fischereipatent bezieht, ohne dazu
berechtigt zu sein, wird bestraft wie ein Fischer,
der kein Patent besitzt. Er hat keinen Anspruch
auf Rückerstattung der Patentgebühr.

Art. 38.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 38. Der Richter hat in denjenigen Fällen,
wo die Fischerei durch Unbefugte, ohne Patentoder

Pachttitel ausgeübt wird, die Beschlagnahme
der zum Fang verwendeten Fanggeräte, sowie der
erbeuteten Fische oder Krebse auszusprechen.

Art. 39.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Richter würdigt die Uebertretungen
dieses Gesetzes sowie des Bundesgesetzes nach dem
Ergebnis der Beweiserhebung nach freiem Ermessen.
Immerhin sollen die Protokolle und Anzeigen von
Personen, die sich für die Fischereipolizei verpflichtet
haben, bis zum Nachweis der Unrichtigkeit volle
Beweiskraft haben. Im weitern ist vorgesehen, dass die
richterlichen Urteile innert drei Tagen der Forstdirektion

einzuschicken sind. Diese Bestimmung steht auch
im Jagdgesetz und man hat mit ihr gute Erfahrungen
gemacht. Man hat die Möglichkeit, gegen ein Urteil,
das man als unangebracht empfindet, zu appellieren.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 39. Beurteilt der Richter Uebertretungen
dieses Gesetzes, sowie des Bundesgesetzes über
die Fischerei und der zugehörigen kantonalen und
eidgenössischen Erlasse, so würdigt er das
Ergebnis der Beweisführung nach freiem Ermessen.

Immerhin bilden die Protokolle und Anzeigen
der zur Fischereipolizei verpflichteten Personen
über Tatsachen, welche sie in Ausübung ihrer
Amtspflichten selbst wahrgenommen haben, vollen

Beweis bis zum Nachweise ihrer Unrichtigkeit.

Von allen Urteilen und richterlichen Verfügungen
ist der Forstdirektion innerhalb dreier Tage

Kenntnis zu geben und es sind ihr auf Verlangen
die Strafakten zur Verfügung zu stellen.

Art. 40.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 40. Werden Bussen ausgefällt, so soll für
den Fall, dass sie nicht binnen 3 Monaten erhält¬

st)*
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lieh sind, oder dass der Verurteilte zahlungsunfähig

ist, im Urteil die Umwandlung in Gefängnisstrafen

ausgesprochen werden. Für je 10 Fr. Busse
ist ein Tag Gefängnis zu rechnen.

Art. 41.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Man hat schon verschiedentlich gehört,
es sei nicht mehr am Platz, Verleideranteile
auszurichten, indem diese zur Denunziation verleiten. Es
ist aber zu bemerken, dass man auf dieses Mittel in
der Polizei über Jagd und Fischerei nicht verzichten
kann. Diese Verleideranteile sind übrigens im Bundesgesetz

vorgeschrieben, kommen also auf jeden Fall
zur Anwendung. Wir haben ein Interesse daran, dass
das Publikum bei der Ueberwachung mithilft, da man
sonst diesen vielen Vergehen auf dem Gebiete von
Jagd und Fischerei nicht entgegentreten kann.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Herr CJio-

pard hat in der Eintretensfrage aus diesen Verleideranteilen

einen Angriffspunkt gegen das Gesetz
konstruiert. Nun ist ihm entgegengehalten worden, dass
diese Verleideranteile auf Bundesvorschrift beruhen,
was ich bestätigen möchte. Im Bundesgesetz ist ein
Minimum von einem Drittel vorgesehen, die Kantone

sind aber berechtigt, höher zu gehen. Es ist bei
der Fischerei wie bei der Jagd: man kann nicht streng
genug sein, um Widerhandlungen entgegenzutreten,
sonst ist die ganze schöne Gesetzgebung nicht viel
wert. Wir haben deshalb gefunden, es sei gerechtfertigt,

diese Verleideranteile auf die Hälfte festzusetzen.
Dabei ist zu sagen, dass unsere Gerichtspräsidenten
nicht die Tendenz haben, mit den Bussen über die
Schnur zu hauen. Es ist also nicht zu fürchten, dass
die Denunzianten gute Geschäfte machen werden.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 41. Die Forstdirektion hat dem Verleider
die Hälfte der ausgesprochenen Busse als Verlei-
deranteil zuzuweisen.

Ist die Busse nicht erhältlich, oder wird sie
durch Begnadigung erlassen oder herabgesetzt, so
ist dem Verleider ein Drittel der ausgesprochenen
Busse auszurichten.

Art. 42.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Fischerei in den Grenzgewässern
unterliegt besonderen Vereinbarungen mit den übrigen
Anstössern. Wenn man sich nicht einigen kann,
entscheidet nach Bundesgesetz der Bundesrat.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 42. Für die Fischerei in den Grenzgewässern
kann der Regierungsrat in Vereinbarung mit

den angrenzenden Kantonen vom Gesetz
abweichende Bestimmungen erlassen.

Art. 43.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das Gesetz ist der Genehmigung des
Bundesrates unterstellt, indem nach Art .25 der
Bundesverfassung der Bund legiferiert über diese Materie.
Beim Jagdgesetz haben wir das so gemacht, dass wir
das Ergebnis der ersten Beratung den Bundesbehörden
mitteilten, mit dem Ersuchen, allfällige Aussetzungen
uns zur Kenntnis zu bringen, damit man die Sicherheit

hat, dass das Geset znachher genehmigt wird.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 43. Dieses Gesetz tritt nach der Annahme
durch das Volk und nach Genehmigung durch
den Bundesrat auf den vom Regierungsrat
festzusetzenden Zeitpunkt in Kraft. Der Regierungs-
rat erlässt die zum Vollzug der Bundesgesetz-
gehung und des gegenwärtigen Gesetzes erforderlichen

Vorschriften.
Alle Bestimmungen der kantonalen

Gesetzgebung, die mit diesem Gesetze nicht
übereinstimmen, sind aufgehoben, nämlich:
1. Das Gesetz über die Ausübung der Fischerei

vom 26. Hornung 1833.
2. Das Kreisschreiben an die Regierungsstatthalter

betreffend das Fischen mit Fallen vom
2. Februar 1844.

3. Das Vollziehungsdekret über die Fischerei vom
28. November 1877.

4. Der Beschluss des Grossen Rates betreffend
authentische Auslegung des § 1 des Gesetzes
vom 26. Februar 1833 über die Ausübung der
Fischerei vom 20. Mai 1896.

5. Der Regierungsratsbeschluss vom 27. September
1911 betreffend das Fischen mit der Setz-

bähre.
6. Der Regierungsratsbeschluss vom 22. März

1912 betreffend die Fischerei in der Sense und
Saane.

7. Der Regierungsratsbeschluss betreffend die
Fischerei in der alten Aare vom 19. März 1915.

Titel und Ingress.

Angenommen.

Beschluss:

Gesetz

über
die Fischerei.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:
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Neuenschwander (Oberdiessbach). Ich möchte
beantragen, die Diskussion über das Zurückkommen
auf einzelne Artikel und die Abstimmung auf nächste
Woche zu verschieben.

Abstimmung.
Für den Antrag Neuenschwander 47 Stimmen.
Dagegen 29 »

Scliluss der Sitzung um 12y4 Uhr.

Der Redakteur:
Vollenweider.

Vierte Sitzung.

Montag den 19. M ai 1924,

nachmittags 21/i Uhr.

Vorsitzender: Präsident Siegent haier (Trub).

Der Namensaufruf verzeigt 200 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 23 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Abrecht, Balmer (Nidau),
Choffat, Cueni, Flück, Gnägi, Gobat, Guggisberg, La
Nicca, Leuenberger, Lüthi, Neuenschwander (Bowil),
Reichen; ohne Entschuldigung abwesend sind die
Herren: Hennet, Hofmann, Indermühle (Thierachern),
Kästli, Lardon, Mühlemann, Müller (Aeschi), Müller
(Seftigen), Renggli, Schlup.

Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Bern, den 14. Mai 1924.

Herr Grossrat I

Die ordentliche Frühjahrssession wird Montag, den
19. Mai, fortgesetzt. Sie werden demgemäss zur nächsten
Sitzung eingeladen auf den genannten Tag,
nachmittags 2 7* Uhr, in das Rathaus nach Bern zur
Behandlung folgender Geschäfte:

1. Gesetz über die Fischerei (Schlussabstimmung).
2. Revision des Steuergesetzes.
3. Volksbegehren betreffend Revision von Art. 19 St. V.

Mit Hochschätzung!

Der Grossratspräsident:
JF. Siegenthaler.

Präsident. Ich habe dem Rat leider zur Kenntnis
zu bringen, dass zu Ende letzter Woche Grossrat
Richard v. Müller in Hofwil an den Folgen eines seinerzeit

erlittenen Unfalls gestorben ist. Der Verstorbene,
geboren 1871, gehörte dem Rat seit 1913 an. Wenn er
sich auch an den Diskussionen im Rat nicht oft
beteiligte, so war er doch ein pflichtbewusstes und
tätiges Mitglied unseres Rates. Seine Arbeit ist namentlich

in verschiedenen Kommissionen eher zur Geltung
gekommen. Als Mitglied unseres Rates hat er an
folgenden Kommissionsberatungen teilgenommen: Dekret
betreffend die Organisation der Bezirkshelfereien,
Dekret betreffend Organisation der Militärverwaltung,
Gesetz betreffend Erhöhung des Salzpreises, Dekret
betreffend Vermögensverwaltung der Gemeinden,
Dekret betreffend die Wirtschaftspolizei. Der Allgemeinheit

leistete er ferner als Mitglied und seit zwei Jahren

als Präsident der Aufsichtskommission für die
Irrenanstalten wertvolle Dienste. So wird wohl morgen

sich das Grab über die sterbliche Hülle des
Verstorbenen decken; aber seine Verdienste werden nicht
zugedeckt; sie werden weiterdauern. Ich möchte den
Rat ersuchen, sich zu Ehren des Verstorbenen von den
Sitzen erheben zu wollen. (Geschieht.)
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Tagesordnung t

Gesetz
über

die Fischerei.

Fortsetzung.

(Siehe Seite 312 hievor.)

Präsident. Wir haben am letzten Mittwoch gemäss
Antrag Neuenschwander die Beratung über das
Fischereigesetz unterbrochen, bevor die Frage gestellt
wurde, ob das eine oder andere Mitglied auf einen
oder andern Artikel zurückkommen wolle.

Waber. In Art. 1 wird das Hoheitsrecht festgelegt.
Diese Festlegung geht mir zu weit; sie würde ganz
sicher, wenn sie angenommen würde, zu unliebsamen
Vorkommnissen und Ungerechtigkeiten führen. Ich
möchte daher beantragen, auf Art. 1 zurückzukommen.

Präsident. Ich nehme an, der Rat sei mit dem
Zurückkommen einverstanden, da kein Gegenantrag
gestellt wird.

Waber. Es erscheint mir als ganz ausgeschlossen,
dass das Bernervolk mit der Verstaatlichung der Fischenzen

einverstanden sei. Durch unsere Gemeinde flies-
sen drei Fischgewässer; davon ist eines ausgemarcht,
die beiden andern nicht. Von diesen beiden letzteren
zahlen wir Grundeigentümer Staats- und Gemeindesteuer;

sie fiiessen durch das beste Kulturland, von
welchem der höchste Steuersatz entrichtet wird.
Einzelne Grundeigentümer haben ihre Rechte hei der
Grundbuchbereinigung gewahrt, andere aber wieder
nicht. Man käme also zu dem Zustand, dass auf einer
Strecke von hundert Metern der Staat die Fischenz
besitzt, auf den folgenden hundert Metern der
Grundeigentümer. Anderseits aber erleiden wir oftmals grossen

Schaden, wenn die Bäche Hochwasser führen.
Auch die Aare hat uns bei Hochwasser schon beträchtliche

Landstücke fortgeschwemmt. Als infolge
Verbreiterung der Geleiseanlage ein kleiner Weiher in
einem Bachbett angelegt werden musste, und wir diesen

Weiher, in welchem viele Fische sich aufhalten,
verpachten wollten, wofür sich verschiedene Herren
aus Bern angemeldet hatten, hat die Regierung uns die
Verpachtung verboten. Die Korrektion der Bäche hat
uns hunderttausend Franken gekostet, der ordentliche
Unterhalt verursacht Ausgaben von 5000 bis 10,000
Franken jährlich; von Grund und Boden bezahlen
wir Staats- und Gemeindesteuer. Da sollte man doch
die Fischenz denjenigen lassen, die sich bisher als
Eigentümer derselben betrachten konnten. Ich möchte
daher ersuchen, in Art. 1 die Worte beizufügen:
«.... insofern von denselben keine Staatssteuer
bezahlt wird ». Es ist in der bisherigen Diskussion
verschiedentlich die Meinung vertreten worden, dass bei
Jagd und Fischerei dieselben Verhältnisse in Betracht
fallen. Das möchte ich bestreiten. Die Jagd wird im
Herbst während zwei Monaten ausgeübt; die Fischerei

hingegen sozusagen das ganze Jahr, auch dann,
wenn unsere Matten am schönsten stehen. Die
Fischer haben also das Recht, unsere Kulturen das ganze

Jahr hindurch zu schädigen. Ich empfehle Ihnen die
Annahme meines Antrages.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Art. 1 ändert in seiner neuen
Fassung am bisherigen Zustand der Dinge gar nichts,
sondern entspricht genau der bisherigen Gesetzgebung.
Im Jahre 1865 hat bekanntlich eine Bereinigung der
Fischenzen stattgefunden. Die Fischenzen sind
eingetragen worden; und daran wird heute nichts geändert.
Der Staat hat also das Recht, an den Bächen, die
Herr Waber genannt hat, sein Eigentumsrecht geltend
zu machen. Man muss unterscheiden zwischen Grundbesitz

und Besitz der Fischenz. Das neue Gesetz sieht
vor, dass solche Gewässer, wie sie Herr Waber im
Auge hat, nicht mehr einfach der allgemeinen
Sportfischerei freigegeben werden, sondern dass sie
verpachtet werden, wodurch auch die Interessen der
Grundeigentümer besser geschützt werden. Eigentlich
ist das auch heute schon unsere Praxis, indem wir
jetzt schon solche kleine Fischgewässer, wenn es
gewünscht wird, in allererster Linie den betreffenden
Grundeigentümern verpachten. Ich mache aber noch
einmal darauf aufmerksam, dass die Zahlung der
Staatssteuer vom Grundeigentum und die Fischenz
miteinander nichts zu tun haben. Die Annahme des
Antrages Waber würde nur eine grosse Konfusion
zur Folge haben. Immerhin erkläre ich mich gerne
bereit, die Anregung des Herrn Waber zur Prüfung
für die zweite Lesung entgegenzunehmen.

Waber. Einverstanden.

Müller (Herzogenbuchsee). Ich möchte bitten, auf
Art. 4 zurückzukommen. (Zustimmung.)

In Art. 4 steht der Passus, der schon in der ersten
Sitzung bekämpf worden ist, wonach die Erteilung
des Patentes verweigert werden kann gegenüber
Bewerbern, die mit der Bezahlung fälliger Steuerforderungen

im Rückstand sind. Das ist ein Prinzip, das
man bisher noch nicht kannte. Ich weiss nun wohl,
dass nicht nur die Arbeiterkreise mit der Bezahlung
der Steuern im Rückstände sind, sondern dass diese
Nichtbezahlung auch in andern Kreisen vorkommt.
Der hauptsächlichste Uebelstand liegt nun darin, dass
die Bestimmung dahin lautet, die Erteilung der
Bewilligung könne verweigert werden. Da liegt es auf
der Hand, dass das zu zweierlei Recht führen muss.
Die Befugnis zur Erteilung des Patentes liegt beim
Regierungsstatthalter, der in Steuersachen nicht auf
dem Laufenden ist, der den Handel nicht kennt. Er
wird also einfach nach Gutfinden entscheiden müssen.

Dem einen wird er gewogen sein, dem andern
nicht; der erstere wird das Patent erhalten, der zweite
nicht. Diese Fassung halte ich für unglücklich.

Das Gesetz begegnet schon jetzt keiner grossen
Freundschaft im Lande herum. Weite Kreise erklären,
derjenige, der nur am Sonntag Gelegenheit zum
Angelsport habe, werde nicht für 10 Fr. herausziehen.
Die Feindschaft gegen das Gesetz wird also weite
Kreise ziehen. Wir haben aber alles Interesse daran,
dass dieses Gesetz angenommen wird. Ich möchte
beantragen, das letzte Alinea einfach zu streichen, denn
auch die Erteilung des Jagdpatentes wird nicht davon
abhängig gemacht, oh einer die Steuer bezahlt habe
oder nicht. Der Passus, den ich anfechte, findet sich
auch in keinem andern Fischereigesetz der Schweiz.
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Wenn man solchen Leuten das Patent verweigern
will, dann sollte man zum mindesten eine Fassung
wählen, die nicht zweierlei Recht zulässt.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Der Rat
hat letzte Woche bereits entschieden, dass dieser Passus

beibehalten werden soll. Ich möchte die Gründe,
die die Kommission veranlasst haben, die Bestimmung
aufzunehmen, und die offenbar auch den Rat bewogen
haben, einen Streichungsantrag abzulehnen, nochmals
kurz anführen. Es ist ein Irrtum, wenn der Herr
Vorredner behauptet, eine derartige Bestimmung kenne
man nirgends. Im Jagdgesetz steht ganz deutlich, dass
ein Jagdpatent nicht erteilt werden dürfe an Leute,
die ihre Steuerpflicht nicht erfüllt haben. Man hat
nun in der Kommission diese strenge Fassung
angefochten, indem man sagte, mit der Fischerei verhalte
es sich doch nicht ganz gleich wie bei der Jagd, es
könne zu Unbilligkeiten führen, wenn das Patent unter

allen Umständen verweigert werden müsse. In
Zeiten der Arbeitslosigkeit gebe es viele Bürger, die
unverschuldeterweise mit der Bezahlung der Steuer
in Rückstand kommen; da wäre es zu hart, wenn
man diesen Leuten das Fischereipatent unter allen
Umständen verweigern müsste. Gerade dadurch, dass
man ihnen erlaube, zu fischen, könne ihnen ermöglicht

werden ihren Verpflichtungen nachzukommen.
Diesen Bedenken, die in der Kommission vorgetragen

wurden, hat man Rechnung getragen und eine
mildere Fassung gewählt. Auf der andern Seite muss
man unbedingt daran festhalten, dass man diejenigen,
die aus Böswilligkeit oder Liederlichkeit ihre
Verpflichtungen gegenüber dem Staat und der Gemeinde
nicht erfüllen, auch zur Ordnung weisen kann. Ein
Mittel hiefür bildet die Verweigerung des Fischerei-
patentes. Ich möchte also Ablehnung des Antrages
Müller empfehlen.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte noch einen kleinen Irrtum
berichtigen, der Herrn Müller unterlaufen ist. Es ist
ausdrücklich von fälligen Steuern die Rede. Im ersten
Entwurf sprach man von rückständigen Steuern. Man
sagte sich aber in der Kommission, dass das nicht
wohl angängig sei, indem ein Steuerpflichtiger die
Steuerpflicht für einen gewissen Betrag bestreiten
könne. Da wäre es ungerecht, wenn er wegen dieser
Bestreitung kein Fischereipatent erhalten würde. Aus
diesem Grunde hat man die Fassung gewählt, dass
man von fälligen Steuern spricht.

Im weitern möchte ich alles dasjenige unterstreichen,

was der Herr Kommissionspräsident soeben
gesagt hat, besonders das, dass wir beim Jagdgesetz die
viel schärfere Bestimmung haben. Im übrigen möchte
ich darauf aufmerksam machen, dass im Falle einer
Verweigerung der Erteilung eines Fischereipatentes
durch den Statthalter immer noch die Möglichkeit
eines Rekurses an die Forstdirektion besteht. Damit
ist eine weitere Garantie dafür gegeben, dass mit dieser

Bestimmung nur solche Leute zur Zahlung der
Steuern gezwungen werden sollen, die überhaupt zahlen

können, die aber die Bezahlung der Steuern aus
nichtigen Gründen verweigern.

Abstimmung.
Für Festhalten am früheren Besclduss Mehrheit.

Neuenschwander (Oberdiessbach). Es bestehen
bezüglich des Art. 22 gewisse Unsicherheiten in der
Auslegung. Ich möchte daher beantragen, auf diesen
Art. 22 zurückzukommen. (Zustimmung.)

Schon in der letzten Woche habe ich gegenüber
diesem Artikel einige Bedenken ausgesprochen und
speziell das Fehlen einer Rekursinstanz gerügt. Ich
habe mich seither überzeugt, dass meine Bedenken
von weiten Kreisen geteilt werden. Die Kommission
sollte sich bemühen, die Bestimmung, die hauptsächlich

angefochten wird, bis zur zweiten Beratung noch
etwas abzuschwächen. Man wird sich in jedem
einzelnen Falle fragen müssen, wo das grössere Interesse

ist, ob die Interessen der Fischerei oder diejenigen

der Fabrikbesitzer mehr Schutz verdienen. Da
soll genau abgewogen werden, und daher sollte die
Möglichkeit eines Rekurses gegen einen Entscheid, der
hauptsächlich von der Rücksicht auf die Interessen
der Fischerei diktiert ist, gewährleistet werden.
Gegenüber dem jetzigen Forstdirektor habe ich absolut
keine Bedenken, aber die Personen können ändern.
Letzte Woche hat mir der Herr Kommissionspräsident
erklärt, das Verwaltungsgericht sei in diesem Falle
nicht zuständig. Ich bin nicht dieser Meinung. Ich
möchte aber keinen bestimmten Antrag stellen,
sondern nur wünschen, dass diese Frage bis zur zweiten
Beratung eingehend geprüft und darüber Bericht
erstattet werde.'

Kaminermann. Auch ich hatte die Absicht,
Zurückkommen auf Art. 22 zu beantragen, freilich aus
andern Motiven als wir sie soeben von Flerrn Neuen-
schwander gehört haben. Wir haben nicht nur kleine
Bächlein, sondern grosse schöne Bäche, die seit Jahren

durch solche Chemikalien verunreinigt werden,
so dass kein Fisch mehr existieren kann. Ich nenne
da die Worblen, die früher einer der schönsten Fischbäche

war, die wir im Kanton Bern überhaupt hatten.
An dieser Worblen haben sich industrielle Etablisse-
mente angesiedelt, die ihre Abwässer alle in diesen
Bach auslaufen lassen. Die Säuren werden oftmals
nicht neutralisiert, bevor man sie in den Bach laufen
lässt, und die Folge ist, dass auf eine Distanz von
Kilometern die Fische vergiftet werden.

Letzte Woche ist von verschiedenen Artikeln dieses
Gesetzes behauptet worden, sie seien Schicksalsartikel.
Man sagte das besonders dem Art. 9 nach, der die
Patentgebühr bringt. Auch der Art. 22 ist ein solcher
Schicksalsartikel. Das Gesetz wird nicht durchdringen,
wenn man den Gegenden, in denen solche Verheerungen

angerichtet worden sind, nicht etwas mehr Schutz
gewährt. Ich zweifle daran, dass es möglich sein werde,

mit dieser Bestimmung auszukommen. Es wird
für die Forstdirektion etwas schwierig sein, von sich
aus Neutralisationseinrichtungen oder Klärbassins zu
schaffen, wenn das betreffende Etablissement einer
bezüglichen zweimaligen Mahnung nicht nachgekommen

ist. Was das von Herrn Neuenschwander
reklamierte Klagerecht anbetrifft, so haben wir darüber
auch einige Erfahrungen. Unsere Ortspolizeibehörde
hat sich verschiedentlich mit Klagen an die
Forstdirektion gewendet, sie möchte sich doch dieser Sache
annehmen, da die Fische radikal zugrunde gehen, sie
hat aber nirgends Gehör gefunden, obschon die
Forellen nicht nur zu Dutzenden, sondern zu Hunderten
zugrunde gingen. Die Fischenzenpächter haben dann
versucht, gegen die Urheber dieser Schädigungen zi-
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vilrechtlich vorzugehen, aber es erfolgte ein Freisprach.
Es sollte eine Möglichkeit gefunden werden, die der
Fischerei etwas mehr Schutz gewährt. Man sieht im
Fischereigesetz wie im Jagdgesetz eine begutachtende
Kommission vor. Ich nehme an, in diese
Fischereikommission werden Leute gewählt, die etwas von der
Fischerei verstehen, und die auch einen Schaden richtig

abschätzen können. Wäre da nicht die Möglichkeit
vorhanden, bis zur zweiten Beratung einen Weg zu
finden, damit diese Kommission den Schaden, der da
angerichtet wird, abschätzen kann, damit eventuell
bei der Forstdirektion auf Schadenersatz geklagt werden

kann.
Noch eine zweite Frage. Wir haben Bäche, deren

Fischbestand durch solche Säuren radikal vernichtet
ist. Wäre es nicht möglich, solche Bäche bei der
Aussetzung von Jungfischen in vermehrtem Masse zu
berücksichtigen, wenn einmal durch Neutralisation der
Säuren dafür gesorgt ist, dass kein Schaden mehr
entstehen kann?

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es ist bereits letzte Woche Herrn Neuen-
schwandei vom Kommissionspräsidenten geantwortet
worden, dass für diese Fragen hauptsächlich das
Bundesgesetz massgebend ist. Man kann zur Beruhigung
der Fabrikbesitzer die Sache ja schliesslich so ordnen,
dass die Bestimmungen eines komménden
Bundesgesetzes vorbehalten werden, obschon das eigentlich
selbstverständlich ist. Es gibt Fabriken, die ihre
Verpflichtungen nach dieser Richtung hin loyal erfüllen,
während es andere gibt, die sich eher büssen lassen,
wobei zu sagen ist, dass die Bussen, die hier
ausgesprochen werden, in keinem Verhältnis zum
angerichteten Schaden stehen. Ich habe doch die Meinung,
dass ein industrielles Etablissement, das an einem
Bach liegt, aus dieser Lage einen so grossen Gewinn
zieht, dass es ganz gut die Massnahmen treffen kann,
die notwendig sind, um eine Schädigung der Fischerei-
interessen zu verhindern.

Was nun die Fischereikommission anbetrifft, so
möchte ich erklären, dass in dieser Kommission die
Fischereiinteressenten selbstverständlich vertreten sein
werden, ebenso die Werkbesitzer. Ob aber die
Fischereikommission das geeignete Organ sei, um im
konkreten Fall den entstandenen Schaden abzuschätzen,
das möchte ich doch bezweifeln. Die weitere Frage
des Herrn Kammermann möchte ich dahin beantworten,

dass es schon jetzt Praxis ist, in den Bächen,,
die durch solche Schädigungen, wie er sie genannt hat,
ihres Fischbestandes beraubt worden sind, vermehrte
Aussetzungen zu machen. Diese Praxis wird fortgesetzt

werden. Das ist schon bisher geschehen, obschon
der Staat dazu nicht verpflichtet war.

Wenn man uns nun immer und immer
wiederkommt und erklärt, wenn der und jener Punkt nicht
anders geordnet werde, so müsse das zur Verwerfung
des Gesetzes beitragen, so möchte ich sagen, dass es
dann, halt eben in Gottes Namen beim bisherigen
Zustand bleibt, oder dass eine Aenderung höchstens in
dem Sinne eintreten würde, dass der Staat sich bei der
Erfüllung seiner Verpflichtungen ganz streng auf das
beschränken würde, was ihm nach dem Buchstaben
des Gesetzes zu tun obliegt. Es ist in dieser Frage, so
einfach sie auf den ersten Blick scheint, sehr schwierig,

die verschiedenen divergierenden Interessen zu
vereinigen. Eine solche Vereinigung ist namentlich

dann unmöglich, wenn jeder sich darauf versteift, nur
seine Interessen zu verfechten. Wenn das Gesetz
Zustandekommen soll, ist es unbedingt notwendig, dass
alle Interessenten Konzessionen machen. Wir nehmen
die gefallenen Anregungen zur Prüfung bis zur zweiten

Beratung entgegen.

Roth. Ich möchte beantragen, auf Art. 9
zurückzukommen, in dem Sinne, dass die Kommission
beauftragt wird, bis zur zweiten Beratung zu
untersuchen, ob nicht statt des Kinderpatentes ein Familienpatent

eingeführt werden soll.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. So gut gemeint der Antrag des Herrn
Roth ist, so muss man ihm doch opponieren. Denn
mit der Einführung des Familienpatentes müssten
grosse Ungerechtigkeiten entstehen. Die Gebühr für
ein Kinderpatent ist so klein, dass ich finde, sie sollte
überall erschwinglich sein. Ich möchte also Ablehnung
des Antrages Roth empfehlen.

Präsident. Herr Roth hat keinen Antrag gestellt,
sondern nur eine Anregung zuhanden der Kommission
gemacht.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Diese Anregung nehmen wir entgegen.

Sahli. Ich möchte beantragen, die Patentgebühr
für Kinder auf 3 Fr. festzusetzen.

M. Pécaut. J'ai eu l'occasion d'assister à une
réunion de la Société des pêcheurs à Sonceboz. Il y a
été dit que la patente ne devait pas être délivrée aux
enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, les adultes seuls la
payant. La majeure partie des citoyens du Jura seront
contre la loi, qui sombrera au vote, si l'on maintient
la disposition concernant les patentes pour enfants.
Qu'arrivera-t-il alors? Les sociétés des pêcheurs
péricliteront; l'Etat sera obligé d'en revenir à l'affermage

privé. Dès ce jour-là, les cours d'eau se
retrouveront dépeuplés par les filets; il arrivera alors
aussi que des actes de vengeance se produiront, actes
regrettables, comme cela a été le cas à plusieurs
reprises. Les cours d'eau pourront être empoisonnés;
les riverains trouveront des subterfuges de tout genre,
voire semer des clous ou des débris de bouteilles au
moment des foins.

C'est pourquoi nous demandons que l'article 9,
alinéa 2, soit supprimé. On pourrait faire une exception

pour les enfants péchant dans le lac, mais en ce
qui concerne le cours d'eau nous devons maintenir
notre demande de suppression. Ceci dit dans l'intérêt
de l'Etat, des paysans et des pêcheurs.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Art. 9 hat, in der Kommission zu sehr
vielen Besprechungen geführt. Der erste Antrag ging
dahin, das Patent nur an Leute über 15 Jahre zu
erteilen. In der Kommission hat man aber gefunden,
dass das zu streng sei, und ist auf 12 Jahre
zurückgegangen. Dann fand man, es sei besser, überhaupt
kein Mindestalter aufzunehmen. Der heutige Zustand
ist der, dass jedermann fischen kann, auch Kinder.
Dieser Zustand wird nicht verbessert, wenn das
Gesetz abgelehnt wird. Ich gebe ohne weiteres zu, dass
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gewisse Gründe dafür sprechen, den Kindern Patente
zu geben, wie es auch Gründe gegen die Erteilung
von Kinderpatenten gibt. Wir werden in den vorberatenden

Behörden die Sache bis zur zweiten Beratung
nochmals prüfen.

Präsident. Herr Pécaut erklärt sich damit
einverstanden, dass die Kommission seinen Antrag als
Anregung für die zweite Beratung entgegennimmt.

Luterbacher. Ich möchte beantragen, auf Art. 16
zurückzukommen. (Zustimmung.)

In Art. 16 ist von der Möglichkeit gesprochen, dass
die Fischer Brücken und Stege sollen betreten können.
Da möchte ich fragen, ob es sich in diesem Falle um
öffentliche Brücken und Stege handelt, oder ob
darunter auch private verstanden sind. Wir haben im
Jura private Stege, die seit langem ausser Gebrauch
und daher auch nicht mehr gehörig unterhalten sind.
Sie sind aber nicht abgebrochen worden, sondern
bestehen immer noch. Wenn nun ein solcher baufälliger
Steg von einem Fischer betreten wird, und wenn dabei

ein Unglück passiert, ist dann der Besitzer des
Steges für den Schaden verantwortlich? Wir haben da
schon merkwürdige Fälle erlebt. An einem Steg, auf
dessen beiden Seiten eine Tafel stand, an welcher ein
Verbot des Betretens aufgemacht war, haben Nachtbuben

einen Laden weggerissen und in die Scliüss
geworfen, mit dem Effekt, dass sich am folgenden Tag
ein Unfall ereignete. Wenn alle Stege unter diese
Bestimmung fallen würden, so wäre der Besitzer dieses
Steges für den Unfall verantwortlich gewesen. Sie
sehen daraus, dass diese Bestimmung sehr weittragende

Konsequenzen haben kann.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Selbstverständlich war vorgesehen, dass
nur diejenigen Stege und Brücken sollen betreten
werden dürfen, die überhaupt für jedermann zugänglich

sind, nicht aber private Stege. Wir werden aber
die Frage bis zur zweiten Beratung ebenfalls genau
prüfen.

Präsident. Bevor wir zur Schlussabstimmung
übergehen, wünschen die Herren Hulliger und
Regierungsrat Moser noch eine Erklärung abzugeben.

Hulliger. Im Namen meiner Fraktion möchte ich
erklären, dass wir es nicht begreifen, dass der Rat
sich nicht entschliessen konnte, dieses Schlussalinea,
in Art. 4 zu streichen, das die Erteilung eines
Fischereipatentes von der Bezahlung der Steuern abhängig
macht. Wir halten dafür, dass es schon aus dem
Grunde nicht anhängig sei, eine solche Bestimmung
in das Gesetz aufzunehmen, weil das bisherige
Gesetz die freie Angelei zuliess. Darauf hat der Herr
Kommissionspräsident gar keine Rücksicht genommen.
Diese freie Angelei wird nun aufgehoben und zu
gleicher Zeit will man eine solche Floskel ins Gesetz
aufnehmen. Wir halten dafür, dass sie überflüssig und
schädlich sei.

Sodann ist die Fraktion der Meinung, dass die jetzt
vorgesehenen Patenttaxen für den kleinen Mann zu
hoch seien. Die Fraktion muss sich also ihre
Stellungnahme zum Gesetz bis zum Ergebnis der zweiten
Beratung vorbehalten.

Namens der Sportfischerverbände muss ich erklären,

dass diese Verbände mit jedem Nerv an einer
neuen gesetzlichen Regelung hängen, dass sie restlos

anerkennen, dass die Forstdirektion sich alle Mühe
gegeben hat, ihren Bestrehungen entgegenzukommen,
dass sie aber der Meinung sind, man hätte ihnen noch
weiter entgegenkommen dürfen. Es besteht bei uns
der löhliche Brauch, dass wir zwischen der ersten
und zweiten Beratung im Volke über die Gesetzesvor-
lagen berichten können, um die Stimmung zu sondieren,

und zu ergründen, wie weit man eventuell noch
Konzessionen herausholen könnte.

Der Herr Forstdirektor hat uns zu Beginn der
Beratungen erklärt, es stehen sich zwei Welten gegenüber,

auf der einen Seite die Netzfischer, auf der
andern die Sportfischer. Der Herr Forstdirektor ist
wie der Fixstern zwischen diesen beiden Planeten.
Wenn eine von diesen Welten «taub» wird, so kann
er sich damit trösten, dass es eine kleine Welt ist, die
er da gegen sich aufbringt. Ich möchte ihm aber doch
sagen, dass es sich hier um eine ideale Welt, handelt,
die neu entstanden ist,, und dass wir ihn doch ersuchen
möchten, wenn irgend möglich einen vollen Strahl
seines Lichtes auf diese neue Welt, leuchten zu
lassen, damit sie ein weniger griesgrämiges Gesicht
bekommt.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Sprechende sieht sich als Vertreter
der Forstdirektion zu folgender Erklärung veranlasst,
ohne damit die Schlussabstimmung in irgend einer
Weise beeinflussen zu wollen. Die Versammlung, die
in Sonceboz stattgefunden hat, und die Artikel, die
in jurassischen Zeitungen erschienen sind, -veranlassen

mich doch, einige Tatsachen festzustellen. Die
Versammlung der Grundbesitzer, die am 13. Mai in
Sonceboz stattfand, hat beschlossen, das Gesetz sei für
sie unannehmbar, weil es neue, bisher unbekannte
Dienstbarkeiten für den Grundbesitz schaffe. Ich kann
mir diese Behauptung nicht anders erklären, als dass
die Herren den letzten Entwurf, der im Rat zur
Behandlung gelangt ist, nicht gelesen haben, denn im
neuen Gesetz bekommt der Grundbesitz tatsächliche
Garantien, die er bisher nicht hatte. Er bekommt die
Garantie, dass ein Patent gelöst werden muss, dass die
Forstdirektion das Recht erhält, das Fischen zu
gewissen Jahreszeiten zu verbieten. Nach dem heute
geltenden Gesetz hat jedermann das Recht, die Ufer
zu betreten, und den Angelsport auszuüben. Es wird
in den Zeitungsartikeln auch auf eine Aeusserung der
Forstdirektion aus dem Jahre 1911 hingewiesen. Diese
Aeusserung halten wir getan, weil uns von den
Grundbesitzern im Gebiete der Scliüss eine Eingabe
zugekommen war, die dahin ging, wir möchten dafür
sorgen, dass die überhandnehmende Angelei eingedämmt
werde, weil sie grossen Kulturschaden stifte. Wir
haben geantwortet, wir seien durchaus einverstanden,
dass dem Grundbesitz mehr Rechte erteilt werden,
aber wir machen auf das obergerichtliche Urteil
aufmerksam, das unter zwei Malen gefällt worden sei,
wonach Schadenersatzansprüche in solchen Fällen
abgelehnt wurden. Nun wird in dem Artikel behauptet,
die Forstdirektion habe ihren Standpunkt geändert,
indem sie gar keine Garantien für den Grundbesitz
aufgenommen habe. Damit werden recht eigentlich die
Tatsachen auf den Kopf gestellt. Das wollte ich hier
noch feststellen. Wir sind sehr gern bereit, mit den



324 (19. Mai 1924.)

Herren aus dem Jura zu verhandeln, wie wir mit den
Vertretern der Wasserwerkbesitzer verhandelt haben,
aber wir müssen jetzt schon feststellen, dass das neue
Gesetz einen besseren Schutz des Grundbesitzes
gewährleistet als das bestehende Gesetz.

S c h 1 u s s a b s t i m m u n g.

Für Annahme des Gesetzesentwurfes Mehrheit.

Gesetz
betreffend

Revision des Stenergesetzes vom 7. Jnli 1918.

Fortsetzung.

(Siehe Seite 208 hievor.)

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Sie erinnern sich, dass in der letzten
Session das Steuergesetz durchberaten worden ist,
dass aber einzelne Artikel an die Kommission
zurückgewiesen worden sind, über die im Verlaufe der
ersten Beratung nochmals referiert werden sollte. Im
fernem sind einzelne Artikel für die zweite Beratung
zurückgelegt worden, in der Meinung, dass es erst
bis zur zweiten Lesung möglich sein werde, eine richtige

Abklärung herbeizuführen.
Die vorberatenden Behörden haben nur darauf

gehalten, diese pendenten Artikel wenn möglich alle noch
in der ersten Lesung zu erledigen. Man ist daher nicht
bei einer nochmaligen Behandlung des Art. 19, der
hauptsächlich zurückgewiesen worden ist, stehen
geblieben, man hat sich auch nicht bloss auf den
Antrag Gnägi zu Art. 49 beschränkt, sondern hat einige
weitere Artikel, die eigentlich für die zweite Lesung
zurückgelegt worden sind, in den Kreis der nochmaligen

Beratung gezogen. Den Art. 32 zum Beispiel,
der für die zweite Beratung zurückgewiesen worden
ist, der von der Zuschlagssteuer handelt, haben wir
bereinigen können. Wir haben allerdings die
verschiedenen Systeme, die in der ersten Beratung
vorgeschlagen worden sind, graphisch darzustellen
versucht und haben diese Darstellungen der Kommission,
die beute vormittag besammelt war, vorgelegt. Diese
bat aber gefunden, man müsse die Auswirkung der
verschiedenen Anträge etwas genauer betrachten, man
wolle daher den Art. 32 für die erste Lesung sein
lassen, wie er angenommen worden sei.

Wir haben uns bemüht, überall Liebereinstimmung
zwischen Regierung und Kommission zu schaffen.
Das ist uns auch für die heutige Beratung gelungen,
so dass wir mit übereinstimmenden Anträgen vor
Sie treten können. Wir beantragen Ihnen, auf die
Beratung dieser zurückgelegten Artikel einzutreten.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Artikel weise Beratung.
Art. 7.

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Zu Art. 7 sind in der letzten Session
verschiedene Anträge gestellt worden, die etwas
voneinander divergieren. Ich habe mich schon damals
bereit erklärt, eine Mittellinie zu suchen, auf welcher
man die verschiedenen Interessen angemessen
berücksichtigen kann. Man sagte sich, dass Staat, Gemeinden
und Korporationen, die das eine Mal ein Interesse an
der Steuerbefreiung und in andern Fällen ein Interesse

an der Steuerentrichtung haben, gleich behandelt
werden sollen. Dieser Gedanke hat dazu geführt, zu
sagen, wie Sie das in der gedruckten Vorlage finden,
dass der Staat, die Einwohnergemeinden, die gemischten

Gemeinden mit ihren Unterabteilungen und die
Kirchgemeinden für das Vermögen, welches den ihnen
gesetzlich zugeteilten Verwaltungsaufgaben zu dienen
hat, Steuerfreiheit gemessen sollen. Gleich behandelt
werden die Burgergemeinden und die bürgerlichen
Korporationen, die bürgerliche Armenpflege führen.
Die Steuerbefreiung ist ausgeschlossen für Kulturland,

sowie Gebäude und Grundstücke, welche einen
Ertrag abwerfen.

Sie erinnern sich, dass in dieser Frage heftige
Kämpfe geführt worden sind, sowohl gegen den Staat,
der besonders für die Domäne Witzwil Steuerfreiheit
beanspruchte, aber auch gegen die Burgergemeinde
Thun z. B., der man allzu starke Expansionsbetrebun-
gen nachsagte. Jetzt werden die Spiesse ungefähr
gleich lang sein.

Mit den Korporationen, Vereinen und Stiftungen
mit gemeinnützigen Zwecken hat man es gleich
gehalten, und man hat noch einen Schlussatz beigefügt,
lautend: «Für Kapitalvermögen, dessen Ertrag
ausschliesslich den genannten Zwecken dient, kann der
Regierungsrat in besondern Fällen, nach Anhörung
der beteiligten Gemeinden, ganze oder teilweise
Steuerbefreiung gewähren. » Das ist schon früher verlangt
worden, aber unter dem geltenden Steuergesetz konnte
der Regierungsrat einem solchen Begehren nicht
entsprechen. Nach der Diskussion in der letzten Session
ist dafür gesorgt worden, dass die betreffenden
Gemeinden angehört werden müssen. Wir haben uns
alle Mühe gegeben, eine Lösung zu finden, die allen
berechtigten Interessen entgegenkommt.

Jenny (Worblaufen), Präsident der Kommission.
Bevor ich auf Art. 7 eintrete, mögen Sie mir eine
persönliche Bemerkung gestatten. Es ist von einem Mit-
gliede unseres Rates, Herrn Grossrat Schürch im «Bund»
die Behauptung aufgestellt worden, dass die Beratung
des Steuergesetzes auf die zweite Sessionswoche
verschoben worden sei wegen eines Kommissionsmitgliedes.

Damit sollte der Sprechende gemeint sein. Diese
Bemerkung ist völlig unzutreffend. Nachdem die
Kommission den Entwurf, der Ihnen vorliegt, durchberaten
hatte, hat sie beschlossen, die Beratung desselben für
die zweite Sessionswoche in Aussicht zu nehmen, aus
dem ganz einfachen Grunde, um Zeit zu gewinnen,
damit die Vorlage den Ratsmitgliedern ausgeteilt werden

kann, und ganz besonders auf Wunsch der
Finanzdirektion. Es waren also sachliche Erwdigungen,
die die Kommission zu ihrem Antrage bewogen haben.
Ich hielt es für notwendig, diese Behauptung ins richtige

Licht zu rücken.



(19. Mai 1924.) 325

Der Art. 7 hat, wie Sie alle wissen, in der letzten
Session eine ausgiebige Diskussion hervorgerufen. Es
hat sich gezeigt, dass die verschiedenen Interessen sich
in dieser Frage diametral gegenüber stehen. Es war
daher notwendig, diese Frage nochmals mit aller
Gründlichkeit zu prüfen. Klagen wurden vor allem aus dem
Seeland laut. Ich erinnere an das Votum des Herrn
Grossrat Stucki (Ins), der darüber Klage führte, dass
die grosse Staatsdomäne Witzwil in allzu ausgedehntem

Masse Steuerbefreiung beanspruche, wodurch ilie
Gemeinden, in deren Gebiet die Besitzungen dieser
Domäne liegen, zu sehr geschädigt werden. Aehnliche
Klagen wurden von einigen Gemeinden aus dem Amt
Thun laut, sie richteten sich gegen eine zu weitgehende

Steuerbefreiung der Burgergemeinde Thun. Es ist
auf die reiche Burgergemeinde Thun hingewiesen worden,

die in den umliegenden Gemeinden grosse
Kapitalanlagen mache, die Liegenschaften erwerbe und
von der Steuerbefreiung reichlich Gebrauch mache,
wodurch diese Gemeinden finanziell geschädigt werden.

Es zeigte sich sofort, dass man hier einen
gerechten Ausgleich suchen müsse, um so mehr, als
sich aus der Diskussion zeigte, dass die Praxis der
Steuerbehörden des Staates in dieser Beziehung etwas
schwankend war.

So kam die Kommission dazu, Ihnen eine neue
Fassung von Ziff. 2 und 3 vorzuschlagen. Erster Grundsatz,

der uns dabei leitete, war der, dass Staatsbesitz
und Gemeindebesitz gleichgehalten werden sollen. Im
übrigen haben wir etwas näher präzisiert, welche
Organe von der Steuerbefreiung Gebrauch machen können.

Das bisherige Gesetz spricht nur von den
Einwohnergemeinden, wir haben nun auch die gemischten

Gemeinden und die Unterabteilungen aufgenommen.
Sie wissen, dass wir im Kanton Bern grosse

Gebiete haben, wo die Gemeindeaufgaben nicht durch
die Einwohnergemeinden ausschliesslich besorgt werden,

sondern wo sich die Einwohnergemeinden und
deren Unterabteilungen in die Erfüllung dieser
Aufgaben teilen. Wir glaubten, hier diese Unterabteilungen

und die gemischten Gemeinden erwähnen zu müssen,

damit volle Klarheit herrscht. Ebenso hat man
die Kirchgemeinden, Burgergemeinden und bürgerlichen

Korporationen aufgenommen, soweit sie
bürgerliche Armenpflege führen und soweit es sich um
ihr bürgerliches Armengut handelt. Von der
Steuerbefreiung ist das Kulturland ausgeschlossen worden,
auch Weiden, Wälder und Gebäude, die nicht
ausschliesslich dem Staats- oder Gemeindezweck dienen,
sondern die nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen
bewirtschaftet werden.

Bei Ziffer 3 haben wir es mit Korporationen,
Vereinen, Stiftungen, gemeinnützigen Anstalten zu tun.
Auch hier hat sich gezeigt, dass die Interessen
diametral auseinandergehen. Man hat nun dem
Regierungsrat die Ermächtigung erteilt, nach vorausgegangener

Prüfung und nach Anhörung der beteiligten
Gemeinden zu entscheiden, ob diese Anstalten usw. ganz
oder teilweise von der Steuer befreit werden sollen.
Ich beantrage Annahme von Art. 7 in der neuen
Fassung.

v. Fischer. Es ist zu begrüssen, dass die
Steuerfreiheit der Burgergemeinden und der bürgerlichen
Korporationen für ihr Armengut im Gesetz festgelegt
wird. Im geltenden Gesetz war das nicht der Fall;
aber die Steuerbefreiung ist durch einen verwaltungs¬

gerichtlichen Entscheid ausgesprochen worden. Man
bringt nun das Gesetz mit der Praxis des Verwaltungsgerichtes

in Einklang.
Aber die Fassung, die zur Festlegung dieses Grundsatzes

im Gesetz gewählt wurde, entspricht den
tatsächlichen Verhältnissen, wenigstens den Verhältnissen

in der Burgergemeinde Bern, nicht. In der
Burgergemeinde Bern kennt man z. B. wohl ein
«allgemeines bürgerliches Armengut», aber daneben haben
wir in der Burgergemeinde Bern 13 Zünfte, die
bürgerliche Armenpflege für ihre Angehörigen führen.
Das allgemeine bürgerliche Armengut ist für die
Armenpflege derjenigen Burger bestimmt, die keiner
Korporation angehören. Wenn man also im Gesetz
vom allgemeinen bürgerlichen Armengut spricht, so
betrifft das nur das Armengut, das für die Armenpflege

der keiner Zunft angehörenden Burger bestimmt
ist. Das Gesetz verfolgt aber doch offenbar die
Absicht, die Armengüter der Zünfte diesem allgemeinen
bürgerlichen Armengut gleichzustellen, was mir auch
vom Herrn Finanzdirektor bestätigt worden ist. Um
diese Absicht realisieren zu können, schlage ich vor,
zu sagen: «für ihre Armengüter», womit dann jeder
Zweifel beseitigt ist.

Volmac, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich bin mit diesem Antrag einverstanden.

Materiell war das so gemeint. Bei Anlass der
Diskussion dieser Bestimmung in der Regierung ist
von einem jurassischen Mitglied des Regierungsrates
darauf hingewiesen worden, dass man hier etwas
aufpassen müsse, indem die Rurgergemeinden versuchen
werden, auf künstlichem Wege Vermögensstücke auf
das Armengut zu überschreiben. Wir sind alle darin
einig, dass diese Steuerbefreiung nur für dasjenige
Armengut einzutreten hat, das für die Erfüllung der
armenpflegerischen Aufgaben notwendig ist. Wenn
aber in tendenziöser Weise Vermögensstücke dem
Armengut zugeschoben werden, so wäre das in fraudem
legis, und die Gerichte würden ein solches Vorgehen
nicht schützen.

Angenommen mit dem Antrag v. Fischer.

Beschluss :

Art. 7. Von der Pflicht zur Entrichtung der
Vermögenssteuer sind befreit:

1. Die Eidgenossenschaft Bundesgesetzgebung.

2. Der Staat, die Einwohnergemeinden, die ge¬
mischten Gemeinden, mit Inbegriff ihrer
Unterabteilungen und die Kirchgemeinden für
dasjenige Vermögen, welches den ihnen
gesetzlich zugeteilten Verwaltungsaufgaben zu
dienen hat, die bürgerliche Armenpflege
führenden Burgergemeinden und bürgerlichen
Korporationen für ihr allgemeines bürgerliches

Armengut. Diese Steuerbefreiung um-
fasst nicht das Kulturland (eingeschlossen
Wälder und Weiden), sowie andere Grundstücke

und Gebäude, welche einen Ertrag
abwerfen.

3. Korporationen, Vereine und Stiftungen, wel¬
che in gemeinnütziger Weise Staat oder
Gemeinde in der Ausübung ihrer Aufgaben
unterstützen, für dasjenige Grundeigentum,

82*



326 (19. Mai 1924.)

welches ausschliesslich diesen Zwecken dient,
mit Ausnahme des landwirtschaftlichen
Kulturlandes (eingeschlossen Wälder und
Weiden), sowie anderer Grundstücke und
Gebäude, welche einen Ertrag abwerfen. Für
Kapitalvermögen, dessen Ertrag ausschliesslich

den genannten Zwecken dient, kann der
Regierungsrat in besondern Fällen, nach
Anhörung der beteiligten Gemeinden, ganze oder
teilweise Steuerbefreiung gewähren.

Art. 17, Ziffer 2.

Volmac, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Dieser Artikel war eigentlich auf die
zweite Lesung verschoben worden. Sie erinnern sich,
dass man nach verschiedenen Diskussionen auf 60
Tage gekommen ist. Dm der etwas schwankenden
Praxis des Bundesgerichtes Rechnung zu tragen, hat
man den Satz aufgenommen: «.... innerhalb der durch
die hundesrechtlichen Normen über das Verbot der
Doppelbesteuerung gezogenen Grenzen».

Angenommen.

Beschluss:

Art. 17, Ziff. 2. Personen, welche sich, ohne
Ausweispapiere zu deponieren, oder Wohnsitz zu
erwerben, während wenigstens 60 Tagen im Jahre
auf eigenem Grund und Boden im Kanton Bern
aufhalten oder deren Familie ganz oder teilweise
in der angegebenen Weise Aufenthalt nimmt,
innerhalb der durch die bundesrechtlichen Normen
über das Verbot der Doppelbesteuerung gezogenen
Grenzen;

Schürch. Es ist mir gesagt worden, dass der Herr
Kommissionspräsident eine Richtigstellung zu einer
Behauptung eines von mir verfassten Artikels im
«Bund» anzubringen für nötig gefunden hat. Ich möchte

nicht, dass ein Irrtum, dem Herr Jenny zum Opfer
gefallen ist, sich weiter verbreite, und möchte deshalb
feststellen, dass mit der von Herrn Jenny beanstandeten

Bemerkung in keiner Weise Herr Jenny und das
Steuergesetz gemeint war. Es ist dem « Bund » und
mir nie eingefallen, dem Präsidium des Rates oder
der Kommission einen Vorwurf zu machen, sie hätten
die Beratung des Steuergesetzes verzögert. Die
Bemerkung im «Bund» bezieht sich also in keiner Weise
auf diese Gesetzesvorlage, was ich gegenüber Herrn
Jenny doch noch feststellen wollte.

Präsident. Herr Jenny und der Rat werden von
dieser Erklärung Notiz nehmen.

Art. 18.

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Auch Art. 18 war für die zweite Be¬

ratung zurückgestellt. Man hat aber vorgezogen, ihn
wenn irgendwie möglich schon jetzt zu bereinigen.

Bei diesem Artikel ist uns einmal der Auftrag
zuteil geworden, die Terminologie von Ziff. 2 mit
derjenigen von Art. 7, Ziff. 2, besser in Einklang zu
bringen. Das haben wir getan. Sie wissen, dass in
dieser Ziff. 2 die Frage behandelt wird, ob die
industriellen Betriebe von Gemeinden dem Staate gegenüber

steuerpflichtig sein sollen oder nicht. Wir haben
uns bisher auf den Standpunkt gestellt, dass diese
Steuerpflicht bestehe. Die Gemeinden haben verlangt,
dass der Staat Gegenrecht halte, namentlich bezüglich
der Steuerpflicht der Kantonalhank. Wir haben nun
gesagt, dass wir bis zur zweiten Lesung diese Frage
prüfen wollen, und zwar im Einvernehmen mit Herrn
Dr. Guggisberg, der als Finanzdirektor der Stadt Bern
am meisten an dieser Frage interessiert ist. Auch Herr
Grimm hat in den Kommissionsberatungen diesen
Standpunkt eingenommen.

Nun möchte ich Sie ersuchen, die bisherige
Fassung bis zur zweiten Beratung zu belassen, da wir
nicht im Falle sind, nach den neuesten Ereignissen
auf diesem Gebiete eine andere Fassung aus dem
Handgelenk zu schütteln. Nun diese neuesten Ereignisse.

Es ist letzten Samstag, wie ich vernommen
habe, ein bundesgerichtlicher Entscheid gefällt worden,

gemäss welchem diese industriellen Betriebe
steuerfrei sein sollen. Wir werden uns mit den
hauptsächlichsten Interessenten in Verbindung zu setzen
haben, um zu erfahren, ob man die Lösung wählen
soll, dass die Steuerpflicht dieser Betriebe eingeführt

wird, während anderseits auch die Kantonalbank

gegenüber den Gemeinden als steuerpflichtig
erklärt wird, oder oh man an beiden Orten geneigt ist,
auf die Steuererhebung zu verzichten. Ich bin bereit,
die Sache in aller Minne zu besprechen und für die
nächste Session eine entsprechende Lösung
vorzuschlagen. Heute möchte ich wünschen, dass man, wie
es ursprünglich vorgesehen war, den Punkt bis zur
zweiten Beratung unberührt lässt.

Neu ist in Art. 18 beigefügt, dass Alters-,
Pensions-, Hilfs- und Hinterbliebenenkassen privater
Interessenverbände oder Unternehmungen, die als
selbständige juristische Personen gegründet sind, die
Erträgnisse ihres beweglichen Vermögens, soweit es als
Deckungskapital im versicherungstechnischen Sinn in
Betracht fällt, zu dem für Einkommen I. Klasse
geltenden Ansatz zu versteuern haben, und dass der
Regierungsrat, nach Anhörung der zum Steuerbezug
berechtigten Gemeinden, die Steuerzuschläge bis auf die
Hälfte herabsetzen kann.

Damit wird versucht, ein Problem, das erst in
neuerer Zeit aufgetaucht ist, zu lösen. Sie wissen,
dass verschiedene Fabriken • und industrielle
Unternehmungen angefangen haben, ähnlich wie Staat und
Gemeinden, Fürsorgekassen zu gründen. Diese haben
sofort vollständige Steuerfreiheit verlangt. Wir haben
die Begehren geprüft, haben aber gesehen, dass es
auf Grund der geltenden Gesetzgebung unmöglich ist,
ihnen die Steuerfreiheit einzuräumen. Der Regierungsrat

hatte dazu keine Kompetenz und der Art. 38 des
Steuergesetzes ist auf Kommiserationsgründe
zugeschnitten; er bildet also kein Mittel, um die Gesetzgebung

abzuändern. Die Kassen haben eine künstliche
Bewegung inszeniert. Wir wissen genau, dass die
Finanzdirektion des Kantons Basel-Stadt an diese Kassen

Zirkulare verschickt hat, um sie zur Uebersiede-
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lung nach Basel zu bewegen. Die beteiligten Gemeinden

haben Opposition gemacht gegen eine
Steuerbefreiung. Diese Kassen werden unzweifelhaft im Laufe

der Jahre zu ganz gewaltigen Kapitalgebilden aus-
wachsen. Bei der Lehrerversicherungskasse und der
Hülfskasse der Beamten wächst z. B. das Kapital sehr
rasch. In zehn Jahren werden vielleicht in privaten
Unternehmungen dieser Art 100 Millionen investiert
sein. Eine gänzliche Steuerbefreiung eines solchen
Kapitals würde sich natürlich fühlbar machen. Es ist
festgestellt, dass gerade in der letzten Zeit, wo die
Gründung solcher Kassen eingesetzt hat, die
Spareinlagen zurückgegangen sind. Das ist begreiflich,
indem die Leute nicht einerseits Einzahlungen in solche
Kassen leisten und anderseits noch Spareinlagen
machen können.

Dazu kommt noch etwas anderes. Die
Bevölkerungskreise, die nicht die Vorteile derartiger Kassen
gemessen, erklären, eine Steuerbefreiung sei
ungerecht, sie müssen sparen und müssen ihre Kassabüchlein

versteuern. Dieses Moment ist nicht zu
unterschätzen. Ich bin überzeugt, dass wir das in der
Abstimmung sofort hören werden und dass eine gänzliche
Steuerbefreiung zu Angriffen gegen die Vorlage führen

müsste.
Wir haben uns nun gesagt, einerseits müsse man

die Errichtung solcher Gebilde fördern, aber anderseits

müsse man den Einwendungen und Bedenken
Rechnung tragen. Wir haben die Konzession gemacht,
dass wir das Einkommen dieser Kassen in der I. statt
in der II. Klasse besteuern. Man kann das deshalb
machen, weil zuzugeben ist, dass diese Kassen im
Lauf der Jahre sich wahrscheinlich so ausbilden werden,

dass der Armenetat entlastet wird. Das wird sich
im Laufe der Jahre fühlbar machen: jetzt merken wir
noch nichts davon. Im weitern können wir bei der
Zuschlagssteuer eine Konzession machen, und zwar
von folgender Erwägung ausgehend: Wenn man sagen
würde, dass alle Leute für sich allein sparen, so
muss man anerkennen, dass diese Einzelersparnisse
entweder gar nicht oder nur in sehr geringem Masse
in die Zuschlagssteuer hineinkämen. Nun wollen
wilden Kassen die Existenz nicht dadurch erschweren,
dass wir ihnen zuviel Zuschlagssteuer abverlangen.
Das kann aber nicht schablonenhaft geschehen,
deshalb hat man die Kompetenz zum Erlass der
Zuschlagssteuer bis auf die Hälfte in die Hand des
Begierungsrates gelegt.

Nun ist in der Kommission noch die Frage
aufgeworfen worden, wie es gehalten sein soll, wenn diese
Kassen ihr Kapital nicht in Form von Wertpapieren,
sondern in Form von Hypotheken anlegen. Ich habe
erklärt, und ich wiederhole das heute, dass ich
prinzipiell damit einverstanden bin, dass das ökonomisch
ungefähr auf das gleiche hinauskommt und dass man
auch hier sollte entgegenkommen können. Das ist
etwas schwer, weil hier der Schuldenabzug eine Bolle
spielt. Wir wollen diese Frage auf die zweite Lesung
noch prüfen und suchen, ob wir eine Lösung durch
eine allgemeine Regelung finden können. Es ist mir
von Seite interessierter Kreise erklärt worden, das
Entgegenkommen, das man hier gewährt habe, könne
als ein anständiges betrachtet werden. Wenn sie schon
lieber die ganze Steuerfreiheit hätten, so begreifen sie
doch, dass Staat und Gemeinden in diesen schweren
Zeiten auch sehen müssen, wie sie zu ihren Mitteln
kommen. Im allgemeinen wären also die Beteiligten

mit dieser Lösung einverstanden und ich bitte auch
den Rat, sie zu akzeptieren.

Jenny (Worblaufen), Präsident der Kommission.
In Ziffer 2 sind mehr redaktionelle Aenderungen
vorgenommen worden. Neu ist nun das, was der Herr
Finanzdirektor hier ausführlich beleuchtet hat, das
letzte Alinea, betreffend die Berücksichtigung privater
Pensionskassen. Diese Kassen erhalten eine zunehmende

Bedeutung. Sie wissen alle, dass private
Unternehmungen soziale Fürsorgeeinrichtungen für ihre
Angestellten schaffen. Ich erinnere an die
Versicherungskassen bei grossen industriellen Unternehmungen

und genossenschaftlichen Organisationen. Nun
liegt es nahe, dass diesen Pensionskassen grosse
Summen zugeführt werden, die als Deckungskapital
für spätere Leistungen dienen. Es muss gesagt werden,

dass diese Kassen zweifellos eine Funktion
erfüllen, die eigentlich von Staat und Gemeinde erfüllt
werden sollte. Von diesem Gesichtspunkte aus
betrachtet wäre eine Steuerbefreiung dieser sozialen
Institutionen durchaus am Platz. Nun haben Sie gehört,
warum man nicht soweit gehen konnte, wie diese
Kassen verlangt haben. Schliesslich ist es doch nur
ein kleiner Bruchteil, der die Wohltaten dieser
Fürsorgeeinrichtungen zu spüren bekommt. Das wird noch
auf lange Zeit hinaus so sein. Grosse Teile unseres
Volkes müssen sich auf andere Weise helfen und für
ihre alten Tage sorgen, nämlich auf dem Wege der
Spareinlagen. Nun ist aber mit Recht gesagt worden,
dass diese privaten Sparer ihre Spareinlagen für die
alten Tage für sich machen müssen, dass ihnen
niemand hilft, dass sie gezwungen sind, diese Spareinlagen

auch zu versteuern. Diese Kreise sind benachteiligt

gegenüber denjenigen, die das Glück haben,
in eine Pensionskasse aufgenommen zu werden, in
welche der Unternehmer mehr als die Hälfte der
Beiträge einbezahlt. Von diesem Gesichtspunkte aus sind
wir dazu gekommen, zu sagen, so wohltätig diese
Kassen wirken, könne doch von einer gänzlichen
Steuerbefreiung keine Rede sein. Man. musste aber
finden, dass es zu hart wäre, wenn das Einkommen
aus dem Deckungskapital in der II. Klasse besteuert
und von der vollen Progression betroffen würde. Daher
hat man die Lösung gewählt, dieses Einkommen in
der I. Klasse zu besteuern und hat die weitere
Konzession gemacht, dass die Zuschlagssteuer bis auf die
Hälfte ermässigt werden kann. Die Kompetenz zum
Nachlass der Zuschlagssteuer wurde dem Regierungsrat

überlassen, weil man hier nicht schablonenmässig
vorgehen wollte. Ich möchte Ihnen namens der
Kommission Annahme dieser Bestimmung empfehlen.

Es ist in der Kommission noch eine andere Frage
aufgeworfen worden, die noch nicht definitiv bereinigt
ist. Herr Stettier hat darauf aufmerksam gemacht,
dass es sich nicht nur um Wertschriften handle,
sondern dass die Kassen nach und nach dazu kommen,
Liegenschaften zu erwerben, Hypotheken zu errichten
und dass sich daher auch die Frage stelle, ob nicht
die Kapitalsteuer für diese Gebilde ermässigt werden
sollte. Man kann nun sagen, dass die Wertschriften
sowieso eine höhere Steuer bezahlen als die grund-
pfändlich versicherten Forderungen, dass also in dieser

Beziehung dem Wunsche des Herrn Stettier
bereits Rechnung getragen ist. Der Herr Finanzdirektor
hat aber erklärt, er sei bereit, die Sache noch weiter
zu studieren. Wir werden darüber in der zweiten Le-
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sung Ausführlicheres hören. Für heute bitten wir, den
Artikel so anzunehmen, wie er vorgeschlagen wird.

Spycher. Gestatten Sie mir zum Abschnitt über
die Besteuerung dieser Pensionskassen ein kurzes Wort.
Wie Sie bereits gehört haben, sind jetzt schon eine
Anzahl bernischer Pensionskassen aus steuerpolitischen

Gründen aus dem Kanton weggezogen. Die
Interpellation des Herrn Grossrat Montandon beschäftigt

sich, wie Sie wissen, mit dieser Frage. Es ist sehr
angebracht, sie eingehend zu erörtern, denn ich weiss
aus guter Quelle, dass noch weitere seriöse Geschäfte
beabsichtigen, ihre Kassen ausserhalb des Kantons
zu verlegen oder mit ausserkantonalen Versicherungsgesellschaften

ein Abkommen zu treffen, damit jene
gegen Bezahlung des betreffenden Kapitals die
Versicherungsleistungen übernehmen. Speziell in Langenthal

bestehen solche Kassen, zwei davon bei der Firma
Gugelmann & Co., eine für die Arbeiter, und eine für
die Beamten und Angestellten. Beide sind in Form
einer Genossenschaft errichtet und verfügen über ein
Kapital von 5,1 Millionen. Von diesem Kapital
entrichten sie nach dem gegenwärtigen Steuergesetz an
Staat und Gemeinde mit Progression rund 50,000 Fr.
an Steuern. Diese Firma trägt sich mit dem Gedanken,
entweder aus dem Kanton zu ziehen oder mit einer
Versicherungsgesellschaft ein Abkommen zu treffen.
Die nötigen Vorarbeiten sind bereits getroffen; das
betreffende Material ist mir zur Verfügung gestellt
worden. Diese Tatsachen veranlassen mich, hier den
Antrag zu stellen, man möchte noch etwas weiter
entgegenkommen. Ich möchte nicht auf Steuerfreiheit
plädieren, weil das zu weit geht. Man sollte dagegen
den guten Willen zeigen und eine kleine Konzession
machen, die dem Staac jedenfalls nicht viel
wegnimmt, wenn man bedenkt, dass vielleicht dadurch
diese oder jene Firma vom Wegzug aus dem Kanton
Eingang nimmt. Es ist zwar etwas gewagt, gegen die
vorberatenden Behörden, die einstimmig sind, einen
Abänderungsantrag zu stellen, aber schliesslich sind
wir dazu da, um die Meinung aller Volkskreise zur
Geltung zu bringen. Ich möchte beantragen, in Ziff. 3
einfach zu sagen: «lleberdies wird er für das
Einkommen gemäss Art. 32 auf die Hälfte herabgesetzt.

»

Es ist sowohl vom Herrn Finanzdirektor als vom
Herrn Kommissionspräsidenten erklärt worden, man
müsse auf die übrigen Sparer Rücksicht nehmen. Man
will entgegenkommen, indem der Regierungsrat die
Frage prüfen soll, ob ein Nachlass auf der Progression

im einzelnen Fall eintreten kann oder nicht. Nun
wissen Sie alle, dass man im Volk gegen derartige
Bestimmungen grosses Misstrauen hat. Man wird sagen,
der Regierungsrat habe von vornherein die Tendenz,
solche Gesuche vom fiskalischen Standpunkt aus zu
beurteilen und zu erledigen. Es ist deshalb
referendumspolitisch wohl besser, wenn man hier gleich
bestimmt, dass die Progression um so und soviel er-
mässigt werde. Die Firmen, die solche Kassen
besitzen, können über das Kapital derselben nicht mehr
verfügen, die Versicherten auch nicht, das Kapital
bildet die versicherungstechnische Reserve, die nur
nach den. Grundsätzen der Statuten verwendet werden

darf. Wenn solche Kassen Pensionen ausrichten,
so bekommen Staat und Gemeinden ihre Steuern in
Form der Versteuerung dieser Kassenleistungen in
der I. Klasse. Der Kanton Bern hat solche Kassen bis

jetzt arp schärfsten besteuert. Eine grosse Anzahl
anderer Kantone lassen sie steuerfrei, andere fordern
sehr wenig, während wir sehr viel verlangen. Das
Entgegenkommen, das im Vorschlag der vorberatenden
Behörden liegt, ist verdankenswert, aber man sollte in
dem Beweis des guten Willens noch etwas weiter
gehen und besonders vermeiden, dass hier irgendwie
ein Missmut entsteht. Wenn wir bedenken, dass die
Rekurskommission 1921 entschieden hat, dass der
Reservefonds bezw. die Einzahlungen in die
Pferdeversicherungskassen steuerfrei seien, so dünkt einem, dass
Einzahlungen und Kapitalien, die bestimmt sind, Kranke,

Invalide und Alter zu unterstützen, ebenfalls
Entgegenkommen finden sollten. Wir verlangen keine gänzliche

Steuerbefreiung, sondern nur eine kleine
Konzession. Schliesslich darf noch gesagt werden, dass
dem Staat und den Gemeinden durch diese Kassen
grosse Lasten abgenommen werden. Gewiss werden
diese Kassen sich weiter entwickeln, aber nur dann,
wenn die Steuerbelastung für sie auf ein erträgliches
Mass herabgesetzt wird. Wenn Sie den Antrag, den
ich stelle, annehmen, so wird der Staat ganz entschieden

besser fahren, indem die betreffenden Kassen
dann vom Auszug aus dem Kanton zurückgehalten
werden.

Jenny (Worblaufen), Präsident der Kommission.
Die Frage, die hier angeschnitten wird, ist auch in
der Kommission erwogen worden. Es sind bei uns
auch Stimmen laut geworden, die meinten, man sollte
einen festen Prozentsatz des Erlasses ins Gesetz
aufnehmen. Allein auf der andern Seite hat der Herr
Finanzdirektor darauf aufmerksam gemacht, dass die
Verhältnisse sehr verschiedenartig sind, dass es Kassen

gibt, die sehr wohl einen höheren Betrag bezahlen
können, während schwache Kassen mehr Berücksichtigung

verdienen. Ich muss allerdings zugeben, dass
eine Bestimmung, wie wir sie vorschlagen, immer einen
gewissen Nachteil in sich schliesst, und dass man es
nicht gern sieht, wenn der Vollzugsbehörde zu grosse
Kompetenzen eingeräumt werden. Sie selbst wird das
ja auch nicht wünschen, sie fährt besser, wenn sie
nicht jeden einzelnen Fall prüfen muss. Persönlich
könnte ich also schliesslich dem Antrag Spycher
beipflichten, muss aber den Entscheid der Kommission
vorbehalten. Ich denke übrigens, dass sich auch noch
der Herr Finanzdirektor darüber wird aussprechen
wollen.

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich könnte mich schliesslich mit dem
Antrag Spycher auch einverstanden erklären, wenn
der Rat einverstanden ist. Die Bestimmung, die wir
vorschlagen, ist nicht etwa deshalb aufgenommen worden,

weil wir die Absicht hatten, für den Fiskus viel
herauszuholen. Wir haben uns gedacht, dass es sich
hier um eine Art von Zwangsersparniskasse handelt,
dass der einzelne Sparer nicht in den Zuschlag käme
oder nur sehr wenig. Deshalb fanden wir, dass wir
punkto Zuschlagssteuer etwas entgegenkommen könnten,

dass man aber da eine gewisse Bewegungsfreiheit
haben sollte. Dabei stellten wir uns vor, dass man in
der Regel auf die Hälfte heruntergehen werde und nur
ausnahmsweise einen höheren Zuschlag verlange.
Wenn aber der Grosse Rat findet, man könne über die
Bedenken hinweggehen, und die andere Lösung
nehmen, weil sie praktischer sei, so kann ich mich an-
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schliessen, denn ich habe die Lösung tatsächlich nicht
aus fiskalischen Gründen vorgeschlagen, sondern um
die Verschiedenheiten der einzelnen Fälle berücksichtigen

zu können. Weiter können wir aber nicht mehr
entgegenkommen.

Gerber (Lyss). Es ist Herrn Spycher offenbar ein
Irrtum unterlaufen, der berichtigt werden muss. Er
hat davon gesprochen, dass die Subventionen an die
Pferdeversicherungen abzugsberechtigt seien. Das ist
nicht der Fall. Es sind soviele Begehren um
Steuerfreiheit gestellt worden, dass man hier bald nicht mehr
klar sieht. Bei der Pferdeversicherung besteht nun
eine Organisation, die weder kantonale noch eidgenössische

Subventionen bezieht. Im neuen Viehversicherungsgesetz

ist allerdings diese Subvention vorgesehen,
aber sie ist noch nicht zur Tatsache geworden. Darum
meine ich, dass diese Gelder, die von solchen
Pferdeversicherungsgesellschaften zusammengetragen werden
und namentlich für die wirtschaftlich Schwachen
dienen, die die Bedeutung einer versicherungstechnischen
Reserve haben, ebenfalls steuerfrei ausgehen sollten.
Man hat allerdings in den Kreisen der Pferdeversicherung

die Einsicht, dass man dem Staat nicht zumuten
darf, auf der ganzen Linie Steuerfreiheit zu gewähren.

Man sollte aber diese Frage anlässlich der zweiten
Beratung doch noch etwas näher studieren.

Spycher. Ich möchte Herrn Gerber nur sagen,
dass ich mich auf einen Entscheid der Rekurskommission

stütze, der veröffentlicht worden ist. Es ist
möglich, dass seither die Praxis geändert worden ist.
Ich habe durchaus nicht etwas sagen wollen, was nicht
stimmt; in jenem Entscheid sind die Einlagen in den
Reservefonds der Pferdeversicherung als steuerfrei
erklärt worden.

v. Fischer. Ich habe hier die gleiche Bemerkung
zu machen, wie bei Art. 7, dass man nicht nur von
einem allgemeinen bürgerlichen Armengut sprechen
sollte, sondern von den Armengütern. Ich möchte
daher vorschlagen, folgende Fassung zu wählen:
«Burgergemeinden und bürgerliche Korporationen mit hur-'
gerlicher Armenpflege für die Erträgnisse der zu ihren
Armengütern gehörenden Kapitalien.»

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Einverstanden.

v. Steiger. Ich möchte bitten, in Ziff. 3, Abs. 2,
die Frage zu prüfen, ob man die Möglichkeit der
Steuerbefreiung nur auf die Fälle von Armen-, Kranken-

oder Arbeitslosenfürsorge beschränken soll oder
ob man nicht diese Beschränkung aufheben soll, die
man in Ziff. 3 von Art,. 7 auch nicht kennt. Nachdem
in Art. 18 die ganze Sache eher ins Ermessen des
Regierungsrates gestellt ist, sollte man» diese Einschränkung

aufheben und die Fälle, wo der Staat in der
Erfüllung seiner Aufgabe unterstützt wird, nicht so
spezialisieren, wie es hier der Fall ist. Diesem Gedanken
könnte man dadurch Rechnung tragen, dass man das
Wort «namentlich» einfügen würde. Ich möchte nicht
einen bestimmten Antrag stellen, sondern die.
Kommission bitten, diesen Antrag noch zu prüfen.

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wir wollen diese Angelegenheit prüfen

und ich werde Herrn v. Steiger das Protokoll
zuschicken, aus welchem er sieht, was in dieser Sache
weiter getan worden ist.

Angenommen mit den Anträgen Spycher und v.
Fischer.

Beschluss :

Art. 18. Von der Pflicht zur Entrichtung der
Einkommensteuer sind befreit:

1. Der Staat Kantonalbank;
2. die Einwohnergemeinden und gemischten

Gemeinden, mit Inbegriff ihrer Unterabteilungen,
für das Einkommen aus gewerblichen

Betrieben, in dem Masse, als die letztern in
ihrer Tätigkeit oder mit ihren Erzeugnissen
den Aufgaben der Ortsverwaltung dienen,
sowie für die Erträgnisse aus Kapitalien, welche

den nämlichen Zwecken gewidmet sind;
in gleicher Weise Kirchgemeinden, für die
Erträgnisse der ihren Verwaltungsaufgaben
dienenden Kapitalien und Burgergemeinden
und bürgerliche Korporationen mit bürgerlicher

Armenpflege für die Erträgnisse der zu
ihren Armengütern gehörenden Kapitalien.

3. Die Eidgenossenschaft Bundesgesetzgebung.

Der Regierungsrat kann ferner von der
Pflicht zur Entrichtung der Einkommensteuer
II. Klasse ganz oder teilweise befreien
Korporationen, Vereine und Stiftungen, welche
in gemeinnütziger Weise Staat oder Gemeinde
in der Ausübung ihrer öffentlichen Aufgaben
auf dem Gebiet der Armen-, Kranken- oder
Arbeitslosenfürsorge, oder der Kindererziehung

unterstützen. Diese Befreiung kann nach
Anhörung der zum Bezug berechtigten
Gemeinden erfolgen für den Ertrag desjenigen
beweglichen Vermögens, welches samt seinen
Erträgnissen ausschliesslich den genannten
Zwecken gewidmet ist.

Alters-, Pensions-, Hülfs- und
Hinterbliebenenkassen, welche von privaten Interessenverbänden

oder Unternehmungen als selbständige

juristische Personen gegründet sind,
versteuern die Erträgnisse ihres beweglichen
Vermögens, soweit es als Deckungskapital im
versicherungstechnischen Sinn in Betracht
fällt, zu dem für Einkommen I. Klasse geltenden

Ansatz. Ueberdies wird der für dieses
Einkommen geschuldete Steuerzuschlag
gemäss Art. 32 bis auf die Hälfte herabgesetzt.

Art. 19.

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Um die Beratung abzukürzen, möchte
ich über die Art. 19 bis I9iuater im Zusammenhang
referieren, wobei dann die Beratung immer noch auf
die einzelnen Artikel beschränkt werden kann.

Sie wissen, dass der Art. 19 aus zwei Gründen
zurückgewiesen worden ist. Einmal ist gewünscht worden,

dass die Frage der Besteuerung der Liegenschaftsgewinne

auf ererbten Liegenschaften, die bisher im
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Dekret geordnet war, im Gesetze etwas umfassender
als bisher geordnet werden sollte, weil sich in der
Gerichtspraxis gewisse Schwankungen ergeben haben.
Zweitens wurde die nochmalige Behandlung in der
Kommission verlangt, weil man darüber Zweifel hatte,
ob sich die gegenwärtig nur im Dekret befindlichen
Bestimmungen gegenüber einem staatsrechtlichen
Rekurs halten lassen würden.

Beiden Wünschen ist nun entsprochen worden
durch die Redaktion von Ziff. 1, wo wir den
Intentionen des Rates entgegengekommen sind.

Im weitern haben wir der Anregung Neuenschwan-
der, dahingehend, dass Liegenschaftsgewinne, sofern
sie in Expropriationsfällen erfolgen, steuerfrei sein
sollen.

Grundsätzlich sind wir mit der Anregung Neuen-
schwander insofern einverstanden, als hei der
Versteuerung von Liegenschaftsgewinnen dem Zwange,
der in der Expropriation liegt, in billiger Weise Rechnung

getragen werden soll. Nun aber glaube ich, dass
dieses Entgegenkommen, wie alles in der Welt, seine
Grenzen haben muss. Es kann vorkommen, dass in
einem Expropriationsfall ein Liegenschaftsgewinn
realisiert wird, der stark über das normale Mass
hinausgeht. Man hat deshalb eine gewisse Abstufung
gesucht und in Ziff. 4 festgesetzt, dass eine
Expropriationsentschädigung steuerfrei bleibt, sofern sie den
anrechenbaren Erwerbspreis nicht um mehr als 25 °/0
übersteigt. Mit dieser Fassung wird sich vielleicht
auch Herr Grossrat Neuenschwander abfinden können.

Die weiteren Bestimmungen, die wir hier
aufgenommen haben, stehen schon wörtlich im Dekret,
bringen also nichts Neues, so dass es nicht nötig ist,
darüber hier weiter zu referieren. Wir stehen jedoch
zur Auskunftserteilung zur Verfügung.

Jenny (Worblaufen), Präsident der Kommission.
Wir haben hier einen Unterschied gemacht zwischen
dem Gewinn aus beweglichen Vermögensstücken und
dem Gewinn, der auf Grundstücken und Liegenschaften

realisiert wird. In der zweiten Klasse ist
untergebracht der Gewinn aus beweglichen Gegenständen
und aus Börsengeschäften jeder Art. Im weitern ist
in lit. c) auch der Begriff der ererbten Liegenschaften
festgelegt und zwar mit der Einschränkung, dass er
nur auf die in direkter Linie ererbten Vermögensstücke
Anwendung findet. Der Steuersatz ist für die II. und
III. Klasse derselbe.

Bisher hat diese Bestimmung im Vollzug sehr grosse
Schwierigkeiten verursacht, und auch gewisse Schwankungen

durchgemacht, so dass eine bestimmte
Wegleitung hier angebracht ist.

Die III. Klasse wird neu eingeführt und es sind
hier nun verschiedene Bestimmungen darüber
aufgenommen, was der Besteuerung unterworfen und was
von der Steuer befreit werden soll. Der Steuer soll
unterworfen werden der beim Verkauf oder Tausch
oder anderweitiger Veräusserung von Grundstücken
gegenüber dem Ankaufs- oder Uebernahmspreis
erzielte Mehrwert. In Ziff. 1—7 sind verzeichnet die
Ausnahmen von der Steuer; zunächst diejenige der
ererbten Liegenschaften, beschränkt auf die direkte
Erbfolge in auf- oder absteigender Linie oder
Ehegatten. Es ist damit dem Wunsch, der schon wiederholt

geäussert worden ist, dass man der Mentalität1
des Volkes einigermassen Rechnung trage, entsprochen
worden. Es ist zu sagen, dass diese Bestimmung im

Dekret nicht über alle Zweifel erhaben war. Wir
glaubten deshalb, wenn in dieser Richtung etwas
festgesetzt werden solle, so müsse das genau gesagt werden.

Wir haben nun eine solche Redaktion versucht
und dabei den Vorbehalt gemacht, dass die
Steuerfreiheit nur gelte, wenn die Weiterveräusserung frühestens

nach Ablauf von 10 Jahren seit der Erwerbung
erfolge. Diese Bestimmung haben wir aufgenommen,
um der Spekulation vorzubeugen. Wenn man der
direkten Erbfolge eine Vergünstigung einräumt, so soll
man auch dafür sorgen, dass diese Vergünstigung nicht
missbraucht wird. Es würde stossend wirken, wenn
ein oder zwei Kinder auf Kosten der übrigen Erben
eine Liegenschaft zu billigem Preise erwerben, die sie
nach kurzer Zeit zu hohem Preise abstossen, wenn
diese Erben dann den erzielten Gewinn nicht
versteuern müssten. Ich nehme an, der Rat werde mit
dieser Auffassung einverstanden sein.

Ziff. 2 und 3 halte ich für selbstverständlich; über
Ziff. 4 ist bereits gesprochen worden. Diese Bestimmung

ist aufgenommen worden, um der Anregung des
Herrn Neuenschwander Rechnung zu tragen. Die
Kommission hat sich auf den Boden gestellt, dass man hier
grundsätzlich die Steuerbefreiung eintreten lassen soll,
aber nur für bescheidene Gewinne, dass hingegen die
Steuer eingezogen werden soll, wenn der Gewinn eine
gewisse Höhe überschreitet. Ebenso wird eine
Ausnahme gemacht für die Güterzusammenlegung. Hier
können die Leute nach Gesetz gezwungen werden,
mitzumachen und wenn sie schliesslich auch einen
Gewinn realisieren, so soll derselbe der Liegenschaftsgewinnsteuer

entzogen werden. In den folgenden
Artikeln ist nur genauer definiert, was unter dem
anrechenbaren Erwerbspreis usw. zu verstehen ist. Ich
will auch hier in die Details nicht eintreten; das würde

zu weit führen und ist übrigens bereits in der
letzten Session besprochen worden. Ich habe nur noch
eine Bemerkung zu machen, bezüglich des Art. 19ter,
lit. b), wo gesagt ist, was alles unter dem Titel von
Aufwendungen in Abzug gebracht werden kann. Wir
haben in der Kommission gefunden, diese detaillierte
Ausführung gehe zu weit, und es genüge vollständig,
wenn einige Sammelbegriffe aufgeführt werden unter
dem Vorbehalt, dass die Sache im Dekret, das ja
sowieso kommen muss, näher ausgeführt werde. Das
könnte man in der Weise machen, dass man die ganze
Aufzählung auf folgende Punkte beschränkt: «Stras-
senbauten, Bodenverbesserungen, Neu- und Umbauten
und Uferschutzbauten. » Das sind vier allgemeine
Grundbegriffe, die alles das enthalten, was in der
detaillierten Aufzeichnung vorhanden ist. Mit dieser
einzigen Abänderung möchte ich Annahme des Art. 19
bis 19iuater beantragen.

v. Fischer. Ich möchte mir zu diesem Artikel
einige Bemerkungen erlauben. Zunächst möchte ich
konstatieren, dass. dem Wunsch, der in der letzten
Session ausgesprochen worden ist, Rechnung getragen
wurde und dass nun verschiedenes in das Gesetz
aufgenommen worden ist, was vorher nur im Dekret
stand. Was die Behandlung der ererbten Gegenstände
anbelangt, scheint mir in Art. 19, lit. c), im ersten Teil
eine Auslassung enthalten zu sein. Man stellt, wie das
unserer bernischen Gesetzgebung entspricht, den Fall
der Erbschaft in direkter Linie mit dem Fall der
Erbschaft unter Ehegatten auf gleiche Stufe. Aber oben,
wo von den beweglichen Gegenständen gesprochen ist,
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findet man die Ehegatten nicht. Das ist offenbar eine
unbeabsichtigte Auslassung.

Materiell hätte ich eine Aussetzung zu Ziff. 4 zu
machen. Es ist dort von der Veräusserung im Wege
der Expropriation gesprochen. Nun stelle ich mir vor,
das ist so verstanden, dass diese Bestimmung zur
Anwendung kommt, überall, wo es sich um Expropriation

handelt, gleichgültig, ob nun das Verfahren
durchgeführt wird, oder ob die Erwerbung freihändig
erfolgt, denn es hätte keinen Sinn, dass man denjenigen,
der die Durchführung des ganzen Verfahrens erzwingt,
privilegiert gegenüber demjenigen, der sich mit dem
Exproprianten verständigt. Um jeden Zweifel zu
beseitigen, möchte ich vorschlagen, in Ziff. 4 zu sagen:
«Wenn die Veräusserung im Wege der Expropriation,
sei es im gerichtlichen Verfahren oder freihändig,
erfolgt. » Man wird mir zwar vielleicht einwenden, das
sei selbstverständlich, aber in Steuersachen gibt es
keine Selbstverständlichkeit, wenigstens da nicht, wo
die Rechte des Steuerpflichtigen in Frage stehen.

Ich halte weiter dafür, man sollte bei der Besteuerung

eine Ausnahme machen für denjenigen Teil der
Expropriationsentschädigung, der sich als Inkon-
venienzentschädigung charakterisiert. Dass man vom
Erwerbspreis eine bestimmte Abgabe an den Fiskus
leistet, kann man schliesslich verstehen. Aber dass
man den Gewinn in Form einer Inkonvenienzentschä-
digung versteuern soll, das scheint mir nicht berechtigt

zu sein. Denn diese Entschädigung soll die
Wertverminderung, die dem Betreffenden erwächst,
ersetzen. Ich glaube daher, man sollte die Worte
beifügen: «dabei fällt eine allfällige Inkonvenienzent-
schädigung ausser Betracht ».

Bei Art. 19bis, letztes Alinea, ist glaube ich die
Redaktion etwas verunglückt. Es heisst da: «Wenn der
letzte ausgewiesene Erwerb mehr als 25 Jahre
zurück liegt, so gilt die um 25 Jahre zurückliegende
Grundsteuerscliatzung als Berechnungsbasis. » Das ist
doch offenbar nur für den Fall vorgesehen, wo nicht
ein höherer Erwerbspreis nachgewiesen werden kann.
Wenn der Erwerbspreis höher ist als die Grundsteuer-
Schätzung, so ist offenbar dieser massgebend. Das
sollte man aber sagen; ich möchte daher beantragen,
die Worte beizufügen: «Sofern kein höherer Erwerbspreis

nachgewiesen ist ». Ich empfehle Ihnen diese
Abänderungsanträge zur Annahme.

Neuenscliwander (Oberdiessbach). Es ist Ihnen
bekannt, dass ich in der letzten Session den Antrag
gestellt habe, Liegenschaften, die im Expropriationsverfahren

veräussert werden, von der Steuer zu
befreien. Selbstverständlich soll diese Vergünstigung
auch dann eintreten, wenn die Expropriation auf dem
Wege der freiwilligen Verständigung erreicht wird.
Herr v. Fischer hat nun einen Antrag formuliert, der
dem von mir früher gestellten Antrag entspricht. Ich
glaube zwar, es wäre nicht absolut nötig; da vor
Bundesgericht ein Handel abhängig ist, möchte ich mich
aber darüber nicht weiter aussprechen. In meinem
Antrag habe ich verlangt, dass diese Steuerbefreiung
nicht nur zum Teil erfolgen soll, sondern in allen Fällen

von Expropriation. Ich habe das damit begründet,
dass ich sagte, es sei nicht gerecht, wenn jemand
für einen Gewinn Steuer zahlen muss, den er gar nicht
beabsichtigt. In den weitaus meisten Fällen muss man
zugeben, dass diejenigen, die es bis zur Expropriation
kommen lassen, einen Gewinn gar nicht beabsichtig¬

ten. Wenn die Experten sehen, dass der Betreffende
aus Spekulationsgründen ein Objekt kurz vorher
erworben hat, welches er nachher nicht herausgeben
will, so werden sie sich in der Preisfestsetzung
darnach einrichten können. Auf dem Lande werden solche
Fälle ja nicht vorkommen, aber in gewissen grösseren
Ortschaften können einzelne Landstücke aus spekulativen

Gründen gekauft werden, in der Voraussetzung,
dass Gemeinde oder Staat nachher dieses Terrain um
teuren Preis kaufen müssen. Dieses Beispiel habe ich
das letzte Mal nicht erwähnt, sondern mich auf
Verhältnisse gestützt, die bei der Expropriation für die
B.K.W, zutage getreten sind. Sobald bekannt geworden
ist, dass im Grossen Rat sich jemand der Bauern,
die ihre Heimstätten haben abtreten müssen,
angenommen habe, sind diese Bauern sofort gekommen
und haben ihre Angelegenheiten vorgebracht. Ich habe
so ein grosses Aktenmaterial bekommen und kann
nun nachweisen, dass auch in den Fällen, wo man
geglaubt hat, es seien wirklich grosse Gewinne erzielt
worden, sich nachher herausgestellt hat, dass die Leute,

nachdem sie an einem andern Ort wieder ein
Heimwesen gekauft hatten, trotz des vermeintlich grossen
Gewinns noch einen Schaden haben." Das kann man
nicht bestreiten, sondern muss zu dieser Ueberzeugung
kommen, wenn man die Akten durchgeht. Ich habe mir
gestattet, auch den Herrn Finanzdirektor in dieser
Frage zu begrüssen und ihn zu bitten, die hängigen
Gesuche nach Recht und Billigkeit zu erledigen und
zwar innert einer Frist, bei welcher die Petenten nicht
ihrer Rechte verlustig gehen. Ich hoffe, dass die
Regierung auf Grund dieser Erwägungen von ihrem
Rechte, einen Nachlass zu gewähren, Gebrauch macht.

Nun könnte ich mich mit der von den vorberatenden
Behörden vorgeschlagenen Lösung einverstanden

erklären. Man sollte aber doch nochmals prüfen,
wie es mit der Besteuerung herauskommt, wenn
zufälligerweise statt eines Gewinns von 25 % ein
solcher von 26 oder 30% nachgewiesen wird, bei
welchem man dann der Steuerpflicht in vollem Umfange
genügen muss. Es könnte Fälle gehen, wo ein Nachlass

ebenso angebracht ist wie bei kleinerem Gewinn.
Ich halte daher dafür, wir sollten prinzipiell die Frage
entscheiden, ob es gerecht und billig ist, dass in den
Fällen, wo ein Steuerzahler expropriiert wird, der
nun ein anderes Heimwesen suchen muss, überhaupt
besteuert wird, auch wenn er zufällig mehr als 25%
Gewinn macht. Man sollte die Sache etwas weitherziger

auffassen. Nun möchte ich ohne weiteres zugehen,
dass speziell in den Städten Liegenschaften zu
spekulativen Zwecken erworben werden. Da frage ich
mich, ob es nicht richtiger wäre, wenn man Abs. 2

streichen würde. Wenn man diese Spekulation treffen
will, so wird es am besten sein, wenn man die
Wirkung der Steuerfreiheit zeitlich etwas einschränkt,
indem man etwa sagen würde: «Von der Steuerbefreiung

sind ausgeschlossen die Grundstücke, welche
im Zeitraum von 4 Jahren vor der Expropriation
erworben wurden. » Da würde man in den meisten
Fällen diejenigen treffen, die aus spekulativen Gründen

die Liegenschaften erwerben. Dabei können
natürlich auch Ungerechtigkeiten vorkommen, aber doch
weniger stossende als in andern Fällen. Ich glaube
deshalb, es wäre angezeigt, wenn die Kommission
meinen Antrag noch gründlich prüfen würde. Derselbe
bringt eine einfache und klare Lösung und man könnte

mit dieser Formel vielleicht besser den gewollten
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Zweck erreichen, als mit dem Vorschlag von Regierung

und Kommission.

Rieben. In Art. 19 ist die Redaktion etwas schwerfällig

und ich möchte die Anregung machen, dass man
sie nochmals prüft und in diesem Sinne bereinigt.

von Grünigen. Auf die Ausführungen des Herrn
Kollega Rieben hin könnte ich nun auf das Wort
verzichten, da ich die nämlichen Bemerkungen machen
wollte, wie dieser. Zu denselben möchte ich noch
beifügen, dass in Ziffer 1 die Ausnahmefälle nicht
erschöpfend aufgeführt sind, ich vermisse unter andern
auch den Erwerb durch Teilung, Abtretung und
Teilung, Verpfriindungsvertrag etc.

Die Taktik der Steuerbehörden ist bekannt, es ist
den vorberatenden Behörden daher zu empfehlen, diesen

Absatz nochmals zu prüfen und zu vervollständigen.

Wenger. Die Besteuerung der Liegenschaftsgewinne

ist seinerzeit eingeführt worden, um Staat und
Gemeinden vermehrte Mittel zuzuführen und um die
Spekulation zu-bekämpfen. Wie macht sich nun das,
nachdem diese Steuer in der III. Klasse entrichtet
werden muss? Laut Steuergesetz muss der
steuerzahlende Bürger den Steuerzettel ins Haus geschickt
bekommen, damit er die Steuererklärung abgeben
kann. Damit geht viel Zeit verloren. In solchen Fällen

suchen sich die Spekulanten um die Steuer zu
drücken; sie warten bis zum allerletzten Moment und
gehen nachher mit dem Erlös über die Kantonsgrenze.
Ich könnte da interessante Beispiele anführen. Ich
glaube daher, diese Liegenschaftensteuer sollte gleich
wie die Staatsgebühr bei der Verschreibung bezahlt
werden. Das hätte den Vorteil, dass Gemeinde und
Staat diese Steuern wirklich bekämen und das hätte
weiter die Folge, dass die Betreffenden, wenn sie
einmal die Liegenschaftsgewinnsteuer bezahlt haben, kein
Interesse mehr daran haben, über die Kantonsgrenze
zu gehen. Ich möchte keinen direkten Antrag formulieren,

aber die Kommission bitten, meine Anregung
bis zur zweiten Beratung noch zu prüfen.

Flückiger. Vorerst möchte ich dem Rat dafür
danken, dass er mich diesmal zum Wort kommen
lässt. Während der letzten Session bin ich zweimal
daran gehindert worden durch vorzeitigen Schluss der
Debatte. Den Antrag, den ich zu stellen habe, stelle
ich nur mit Furcht und Zittern vor dem gestrengen
Finanzdirektor. Es ist ein Antrag, der in der Kommission

gestellt worden ist, aber dort nicht Gnade
gefunden hat. Ich möchte bitten, diesen in
Wiedererwägung zu ziehen. Es kann einem fast gar leid tun,
dass dieser Art. 19 nicht schon erledigt ist. Das wäre
für die Stellungnahme der Landwirtschaft, die in
diesem Gesetzesentwurf sehr schlecht wegkommt,
wahrscheinlich entscheidend. Ich habe bei Beratung von
Art. 8 des verunfallten Wertzuwachssteuergesetzes
einen Antrag gestellt, der von der Kommission zuhanden

der zweiten Lesung akzeptiert worden ist.
Unterdessen ist dieses unglückselige Gesetz glücklich in
der Versenkung verschwunden. Wir weinen ihm keine
Tränen nach; es ruhe im Frieden. Die Voraussetzungen,

die mich veranlasst haben, diesen Antrag zu
stellen, bestehen bei diesem Steuergesetz mit
unverminderter Schärfe fort.

Ich stelle den Antrag, es sei in Ziffer 7 ein neues
Alinea einzuschalten, lautend: «Befreit ist ferner: Vom
Einkommen III. Klasse der Mehrerlös von
Grundstücken, deren Verkaufspreis dem Ankaufspreis eines
gleichartigen annähernd gleichkommt, sofern die neue
Erwerbung innert Jahresfrist stattfindet. »

Damit wäre der Grundsatz stipuliert, dass nicht
schlechterdings jeder Mehrerlös als Vermögenszuwachs
betrachtet und zur Steuer herangezogen wird. Es können

ganz andere Gründe als spekulative Absichten
zum Verkauf führen. Ich habe seinerzeit anhand von
Beispielen zu erhärten gesucht, welche Fälle sich da
denken lassen. Ich will nicht weitläufiger werden. Nur
ein Beispiel: Ein Landwirt verkauft seinen Hof, weil
ihm sein Nachbar den Verleider beigebracht hat. Er
erzielt dabei einen Gewinn. Weil er aber nicht ohne
ein neues Heimwesen leben kann, kauft er ein gleiches

Objekt zu annähernd gleichem Preis. Damit hat
er seine Situation nicht im geringsten verbessert,
sondern eher verschlechtert, denn er hat Handänderungsgebühren

und Umzugskosten zu bezahlen. In einem
solchen Falle mutete es sonderbar an und wäre höchst
ungerecht, wenn man von diesem Mann noch eine
Mehrwertsteuer verlangen wollte. Für den
unwahrscheinlichen Fall, dass das Gesetz angenommen werden

sollte, ist es unsere Pflicht, solche Ungerechtigkeiten

auszumerzen. Man wird nicht sagen wollen,
dass durch die Annahme meines Antrages das
Veranlagungsverfahren verzögert werde. Wenn das die
einzige Verzögerung wäre, so stünde es nicht bös in
unserem Steuerwesen. Ich möchte Sie daher ersuchen,
diesem Antrag zuzustimmen.

Christen. Zu diesem Artikel sind nun eine Reihe
von Anträgen gestellt worden, zu denen ich mich kurz
äussern möchte. Der Antrag Neuenschwander verlangt,
dass Expropriationsobjekte nur dann steuerfrei sein
sollen, wenn sie 4 Jahre vor der Expropriation
erworben worden seien. Dieser Antrag ist gut gemeint,
aber er müsste unter Umständen zu Härten führen,
die nicht beabsichtigt sind. Es kann einer einen Hof
erwerben, ohne zu wissen, dass da z. B. eine
Kraftleitung erstellt werden soll, wobei unter Umständen
eine Expropriation in Frage kommen kann. Soll er da
Steuern bezahlen, weil er den Hof erst ein Jahr vorher

erworben hat? Was Herr Wenger beantragt hat,
das habe ich in der Kommission ebenfalls beantragt.
Es ist eines der wichtigsten Postulate, dass man
sofort bei der Verschreibung diesen Betrag erhebt. Würde

man die Steuer erst nach erfolgter Veranlagung
einziehen, so würden solche, die sich um die Steuer
drücken wollen, ganz gut gehen können. Deshalb habe
ich mir gesagt, man sollte ein System finden, das den
Eingang der Steuer gewährleistet, indem z. B. die
Steuer beim Amtsschaffner deponiert würde und das
Depositum zurückerstattet würde, falls der
Steuerpflichtige innerhalb eines Jahres ein neues Objekt
kauft. Diese Sache ist ausserordentlich schwierig.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der, dass ein Landwirt,

der einen kleinen Hof besitzt, aber eine Schar
Söhne, und der diesen Hof mit Gewinn verkauft, um
einen grösseren zu kaufen, wo er alle beschäftigen
kann, diesen Gewinn nicht sollte versteuern müssen,
denn er hat in Wirklichkeit gar keinen gemacht, weil
er das grössere Heimwesen teuer bezahlen muss. Ich
würde es begrüssen, wenn man den Antrag Wenger
annehmen könnte,
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Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es sind da eine Reihe von Sachen
beantragt worden, zu denen ich mich kurz äussern möchte.

Zuerst der Antrag v. Fischer. Herr v. Fischer hat
vermisst, dass in Art. 19, lit. c), die Ehegatten nicht
genannt sind. Das kommt daher, dass der Antragsteller
in der Kommission sich auf die direkte Linie
beschränkt hat. Damit nun die Gleichheit oben und unten

hergestellt ist, habe ich nichts dagegen, wenn man
das einführt.

Herr v. Fischer will weiter, dass der Expropriât,
der zu einer gütlichen Vereinbarung Hand bietet, nicht
schlechter gehalten werden soll als derjenige, der das
Verfahren durchführen lässt. Ich bin damit
einverstanden; ich habe die Sache nie anders angeschaut.
Ich glaube aber, auch Herr v. Fischer wird damit
einverstanden sein, wenn ich sage, dass das nur für Fälle
gilt, wo das Expropriationsverfahren eingeleitet ist,
wo die Planauflage stattgefunden hat.

Was die Inkonvenienzentschädigungen anbelangt,
so bin ich mit diesem Antrag einverstanden, und zwar
deshalb, weil wir gar nie daran gedacht haben, diese
zu besteuern. Wenn man darauf hält, hier möglichste
Klarheit zu schaffen, so habe ich gegen die Aufnahme
dieses Passus nichts einzuwenden. Die Inkonvenienz-
entschädigung ist weder ein Verkaufs-noch ein Tauschpreis,

also schon nach dem heutigen Wortlaut nicht
der Steuer unterworfen. Sie ist die Entschädigung für
einen Minderwert, so dass also die Sache juristisch
klar ist und auch ohne den Zusatz des Herrn v.
Fischer kein Zweifel darüber hätte walten können.

Weiter hat Herr v. Fischer beantragt, in Art. 19,
Abs. 3, zu sagen, wenn der Erwerbspreis höher sei
als die Grundsteuerschatzung, so solle dieser gelten.
Ich bin auch da einverstanden. Herr Christen hatte
hier ursprünglich einen andern Antrag gestellt, indem
er sagen wollte: «... wenn nicht ein anderer Erwerbspreis

nachgewiesen werden kann ». Ich denke, dass
das dann aber nach beiden Richtungen gegolten hätte.
Wir wollen also vorläufig den Antrag v. Fischer
annehmen, und bis zur zweiten Lesuilg sehen, ob wir
eine andere Formel finden.

Herr Neuenschwander hat heute keinen direkten
Antrag gestellt, sondern nur gewünscht, man möchte
das System, das er auseinandergesetzt hat, für die
zweite Lesung prüfen. Damit bin ich einverstanden;
wir wollen sehen, was dabei herauskommt. Ich nehme
an, Herr Neuenschwander werde damit einverstanden
sein, wenn man in Ziff. 4 die von Herrn v. Fischer
beantragte Aenderung annimmt.

Weiter haben wir eine Anregung von Herrn Wenger.

Auch da kann ich sagen, dass ich materiell damit
einverstanden bin und sehr glücklich wäre, wenn man
eine Lösung finden könnte, die demjenigen entspricht,
was Herr Wenger will. Wie Herr Christen angedeutet
hat, haben wir in der Kommission ziemlich eingehend
über diese Frage gesprochen. Dem Prinzip haben wir
in Art. 34 Rechnung getragen, indem im letzten Absatz
ein neuer Satz aufgenommen wurde, lautend: «Ueber-
dies können darin Bestimmungen über die Sicherung
der Einkommenssteuer III. Klasse aufgestellt werden. »

Wir sehen, dass wir in diesem Gesetz die Sache nicht
mit einigen Worten zustandebringen. Es ist besser,
wenn man solche Bestimmungen in ein Dekret
verweist.

Weiter sind Anträge gestellt worden von den Herren

Rieben und von Grünigen; dieselben sind aber
mehr redaktioneller Art. Ich begreife, dass sie gestellt
worden sind: sie sind eigentlich durch einen Druckfehler

veranlasst worden. Es muss lieissen : «...
infolge Erbganges, Abtretung auf Rechnung künftiger
Erbschaft oder Erbauskaufes ». Ich nehme an, die
Herren Rieben und von Grünigen werden so befriedigt
sein.

Endlich ist ein positiver Antrag gestellt worden
von Herrn Flückiger. Da muss ich schon sagen, dass
wir diesen Antrag, über den in der Kommission
gesprochen worden ist, nicht akzeptieren können. Wir
wollen für die kommende Totalrevision schauen, ob
wir eine Lösung finden. In der vorliegenden Fassung
können wir also den Antrag nicht annehmen, da er die
Liegenschaftengewinnsteuer, wie wir sie heute haben,
direkt sabotieren würde, denn schliesslich würde jeder
Steuerpflichtige sagen, er wolle schauen, ob er ein
anderes Grundstück finde oder nicht. Da wüsste man
gar nicht, wie man der Spekulation noch einen Riegel
vorschieben sollte. Es könnten sich da Fälle ereignen,
von denen Herr Flückiger wahrscheinlich keine
Ahnung hat. Wir wollen sehen, ob eine Lösung im Sinne
des Herrn Flückiger möglich ist, aber sie müsste sich
in engen Grenzen halten und wirklich nur einzelne
ausnahmsweise Fälle betreffen.

Jenny (Worblaufen), Präsident der Kommission.
Es wäre durchaus wünschbar gewesen, wenn man im
Sinne der Ausführungen der Herren Christen und
Flückiger eine Lösung hätte finden können, durch welche

diesen besondern Verhältnissen Rechnung
getragen worden wäre. Es ist sicher stossend und
unbillig, wenn ein Landwirt, der aus bestimmten Gründen

ein neues Heimwesen erwerben will, weil er die
nötigen Arbeitskräfte besitzt, zur Steuer herangezogen
wird, wenn er auf dem kleineren Heimwesen, das er
verkauft, weil es ihm zu klein geworden ist, einen
bescheidenen Gewinn macht. Diese Frage ist in der
Kommission sehr eingehend diskutiert worden, allein
wir waren nicht in der Lage, eine Lösung zu finden,
die diesen Verhältnissen Rechnung getragen hätte.
Diese Frage soll bis zur zweiten Lesung nochmals
geprüft werden.

Ebenso bin ich mit der Anregung des Herrn
Neuenschwander einverstanden. Ueber die Behandlung dieser

Expropriationsgewinne habe ich die gleiche
Ansicht, wie Herr Neuenschwander. Schon bei Beratung
des Wertzuwachssteuergesetzes habe ich sie hier
vertreten; der Rat ist mir aber in seiner Mehrheit nicht
gefolgt. Herr Neuenschwander möchte nun die
Expropriation überhaupt von der Besteuerung ausschlössen,

möchte aber für die Fälle, wo Spekulation
vorliegt, einen Vorbehalt machen. Darüber wäre eine
Einigung wohl bald erzielt; aber es wird sehr schwierig

sein, eine Lösung zu finden, die gerade diejenigen
Fälle trifft, die man überhaupt treffen will. Herr
Neuenschwander glaubt, dass man nach einer
Besitzesdauer von 4 Jahren annehmen dürfe, dass
spekulative Absichten ausgeschlossen seien. Mit einer
solchen Zahl können wir aber jedenfalls nicht operieren,

sondern man wird hier einen allgemeinen
Vorbehalt machen müssen. Es ist aber durchaus am Platz,
dass man diese Frage nochmals prüft.

84*
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Die Anträge des Herrn v. Fischer sind ohne
weiteres akzeptabel; sie sind übrigens eher redaktionell,
ebenso der Antrag des Herrn Rieben, der einfach auf
einen Druckfehler zurückzuführen ist.

Flückiger. Ich möchte doch dem Rat die Abstimmung

ersparen. Wir haben gehört, dass die Sache in
guten Händen ist. Damit begnüge ich mich und ziehe
meinen Antrag zurück.

Angenommen mit den Zusatzanträgen v. Fischer.

Beschluss :

Art. 19. Zweite Klasse, lit. c), Spekulationsgewinne

zu versteuern sind. Hieher
gehören namentlich Gewinne aus Lotterien und
Prämienanleihen, sowie jeder bei Verkauf, Tausch
oder anderweitiger Veräusserung von Wertschriften,

Kunstgegenständen, oder anderen beweglichen
Vermögensstücken erzielte Mehrwert, und ebenso
der Gewinn aus Rörsengeschäften jeder Art. Von
der Gesteuerung sind ausgenommen der bei der
Veräusserung in der geraden Linie ererbter
beweglicher Gegenstände erlöste Mehrwert, sowie
Gewinne welche nachgewiesenermassen ausschliesslich

aus Geschäften herrühren, die zur regelmässigen

Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen
gehören.

In die III. Klasse gehört:
Der bei Verkauf, oder Tausch oder anderweitiger

Veräusserung von Grundstücken (Art. 556
Z.G.B.) gegenüber dem Ankaufs- oder Ueber-
nahmspreise (Erwerbspreis) erzielte Mehrwert.
Derselbe bleibt jedoch steuerfrei:

1. Wenn die veräusserte Liegenschaft durch den
Veräusserer infolge Erbganges, Abtretung auf
Rechnung künftiger Erbschaft, oder Erbauskaufes

von einem Verwandten in auf- oder
absteigender Linie oder vom Ehegatten
erworben wurde und die Weiterveräusserung
nach Ablauf von 10 Jahren seit der Erwerbung

erfolgt;
2. wenn die Veräusserung durch Zwangsverwertung

erfolgt;
3. wenn der Veräusserer die Liegenschaft als

Pfandgläubiger oder Bürge in einer
Zwangsverwertung übernehmen' musste, insoweit als
der Veräusserer durch den anrechenbaren Erlös

für den bei der Zwangsverwertung
erlittenen Pfandausfall und die seitherige
Zinseinbusse nicht gedeckt wird;

4. wenn die Veräusserung im Wege der
Expropriation, sei es im gerichtlichen Verfahren
oder freihändig, erfolgt, insoweit die
Expropriationsentschädigung den anrechenbaren
Erwerbspreis um nicht mehr als 25 %
übersteigt. Dabei fällt eine allfällige Inkonvenienz-
entschädigung ausser Retracht;

5. wenn die Veräusserung anlässlich einer nach
Massgabe der Art. 702 und 703 Z.G.B,
durchgeführten Güterzusammenlegung erfolgt;

6. wenn der Veräusserer im Rahmen eines von
ihm gewerbsmässigen betriebenen Baugeschäftes

auf der erworbenen Liegenschaft Bauten,
oder erhebliche Umbauten ausführte, soweit
der Veräusserungspreis den anrechenbaren

Erwerbspreis um nicht mehr als 20%
übersteigt. Der Ueberschuss des Veräusserungs-
preises bis zu 20% ist als Einkommen I.
Klasse zu versteuern.

Als anrechenbarer Erwerbspreis im Sinne
der Ziffern 3, 4 und 6 gilt der in Art. 19ter
umschriebene.

Art. 19bis.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 19bis. Als Mehrwert auf veräusserten
Liegenschaften gilt der Unterschied zwischen dem
anrechenbaren Erwerbspreis im Sinne des Art.
19ter einerseits und dem Veräusserungspreis im
Sinne des Art. 19'iuater andererseits. Dabei ist auf
die Dauer des Besitzes des Steuerpflichtigen und
auf die während derselben eingetretenen
Veränderungen in den Geldverhältnissen billigerweise
Rücksicht zu nehmen.

Ist der Mehrerlös auf Grundstücken, welche
durch Erbgang, Abtretung, auf Rechnung künftiger

Erbschaft oder Erbauskauf erworben wurden,

nach Massgabe des Art. 19, Ziffer 1 (3. Kl.),
'

steuerpflichtig, so wird der Berechnung des
Erwerbspreises der bei der Uebernahme festgestellte
Preis zu Grunde gelegt. Diesem Uebernahmspreis
wird der Betrag der von den Beteiligten gemachten

Aufwendungen gemäss Art. 19ter zugerechnet.
Wurde ein Uebernahmspreis durch die Beteiligten
nicht festgesetzt, so gilt als solcher der vom
Rechtsvorgänger des Uebernehmers ausgelegte Erwerbspreis,

unter Hinzurechnung der vom Rechtsvorgänger

und vom Uebernehmer gemachten, gemäss
Art. 19ter anrechenbaren Aufwendungen.

Wenn der letzte ausgewiesene Erwerb mehr
als 25 Jahre zurückliegt, so gilt,, sofern kein
höherer Erwerbspreis nachgewiesen ist, die um
25 Jahre zurückliegende Grundsteuerschatzung
als Berechnungsbasis. Von diesem Zeitpunkt an
stattgefundene Aufwendungen sind dieser
Grundsteuerschatz ung zuzuzählen.

Art. 19tcr.

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Zu diesem Artikel hat der Herr
Kommissionspräsident einen Antrag gestellt, gegen den ich
nichts einzuwenden habe.

Angenommen mit dem Zusatzantrag Jenny.

Beschluss:

Art. 19ter. Als anrechenbarer Erwerbspreis im
Sinne des Art. 19bis gilt der tatsächlich bezahlte
Preis, vermehrt um alle Aufwendungen und den
Wert persönlicher Arbeit, welche der in Betracht
fallende Eigentümer zur Erhaltung, Verbesserung
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und Wertvermehrung des Objektes leistete. Davon
sind in Abzug zu bringen die über den Betrag der
landesüblichen Verzinsung des investierten Kapitales

allfällig gezogenen Nutzungen.
Dem Erwerbspreise sind namentlich zuzuzählen:

a) Handänderungskosten, Stipulationskosten,
Steigerungsrappen.

b) Die Auslagen, sowie der Wert persönlich ge¬
leisteter Arbeit für dauernde Wertvermehrung

des Grundstückes (Strassenbauten,
Bodenverbesserungen, Uferschutzbauten, Neuoder

Umbauten).
c) Beiträge, die zu den unter lit. b) genannten

Zwecken freiwillig an Staat, Gemeinden,
Genossenschaften oder sonstige Vereinigungen
irgendwelcher Art geleistet wurden.

d) Grundeigentümerbeiträge, die der Gemeinde
gemäss § 18 des Alignementsgesetzes und
den daherigen Gemeindeverordnungen
geleistet wurden.

e) Die Zinsen des Erwerbspreises und der unter
lit. a) bis d) genannten Aufwendungen,
soweit der Eigentümer nachweist, dass die jährliche

Nutzung 5% des investierten Kapitals
nicht erreicht. Soweit es sich um selbstbewohnte

Gebäude handelt, dürfen weder Zinse
noch Zinseszinse von diesen Aufwendungen
verrechnet werden.

Wird nur ein Teil des erworbenen
Grundstückes veräussert, so werden der Erwerbspreis

und sämtliche Aufwendungen, namentlich

die in lit. a) bis e) hievor erwähnten,
nur verhältnismässig in Anrechnung gebracht.

Wurde mit dem Grundstück Fahrhabe,
welche nicht die Eigenschaft von Zugehör
besitzt, miterworben, so ist ihr tatsächlicher
Wert vom Erwerbspreis abzuziehen.

Von den auf einzelnen Grundstücken
erzielten Mehrwerten kann der Steuerpflichtige

Verluste, die er im nämlichen Kalenderjahr

aus der Veräusserung anderer nachweisbar

erlitten hat, in Abzug bringen.

Art. I9iuater.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 19ci"ater. Als Yeräusserungspreis im Sinne
des Art. 19bis gilt der volle Kapitalwert aller
derjenigen in bestimmten Summen ersichtlichen, oder
sonst bestimmbaren Leistungen, zu denen sich der
Erwerber in irgend einer bindenden Form gegenüber

dem Veräusserer oder einer Drittperson
verpflichtet hat. Beim Tausche gilt als Veräusse-
rungspreis der Verkehrswert der eingetauschten
Objekte; ist aber in den als Beleg vorgewiesenen
Verträgen ein höherer Verkaufspreis angegeben
als wirklich vereinbart, so gilt als Verkaufspreis
der im Vertrag angegebene höhere Betrag.

Wird mit einem Grundstück Fahrhabe, die
nicht die Eigenschaft von Zugehör besitzt, mit-

veräussert, so ist ihr tatsächlicher Wert vom Ver-
äusserungspreise abzuziehen.

Art. 21, Ziffer 3.

Yolmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier haben wir den Antrag Gerber zu
beraten gehabt. Sie erinnern sich, dass mit der
Einführung der Postnumerandobesteuerung der Zustand
eingetreten ist, dass ein Einkommen, das während 10
Jahren fliesst, während 11 Jahren versteuert werden
muss. Diese Tatsache hat vielfach Anstoss erregt. Wir
haben schon in der ersten Vorlage zu einer Aenderung
Hand geboten, indem wir sagten, dass einer im letzten
Steuerjahr diejenige Steuer abziehen könne, die er im
ersten Jahre seiner Steuerpflicht bezahlt habe. Herr
Gerber hat aber in der letzten Session darauf
hingewiesen, dass es für viele Steuerpflichtige sehr schwer
sei, auf 20 oder 30 Jahre zurück nachzuweisen, wieviel

er an Steuern entrichtet habe. Er hat ferner
erklärt, diese Postnumerandobesteuerung sei erst 1919
aufgekommen, deshalb sei es angebracht, wenn man
den Abzug der im ersten Jahr der Postnumerandobesteuerung

bezahlten Steuer zulasse. Damit können
wir uns einverstanden erklären. Auch das bedeutet
eine grosse Erleichterung für die Steuerpflichtigen.

Gerber (Lyss). Die Fassung, die nun hier
vorliegt, entspricht vollständig dem von mir in der letzten

Session gestellten Antrag, ich habe allerdings in
der früheren Session beantragt, es sei der letzte Satz
zu streichen; ich muss nun aber zugeben, dass es
doch Fälle gibt, wo die früher bezahlte Steuer nicht
anders ermittelt werden kann als durch Nachforschung
der Steuerbehörden. Es scheint mir nun, dass die
vorgeschlagene Fassung vollständig genügen sollte. Ich
möchte Annahme derselben beantragen.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 21, Abs. 3. Fällt indessen die Erwerbstätigkeit
oder die Berechtigung zum Bezüge von

Einkommen I. Klasse im Laufe des Steuerjahres weg
und wird für den Rest des Jahres tatsächlich auch
kein derartiges Einkommen erzielt, so kann der
Steuerpflichtige verlangen, dass ihm bei der
Berechnung der Steuer von dem gemäss Absatz 1

steuerpflichtigen Einkommen I. Klasse derjenige
Einkommensbetrag in Abzug gebracht werde, den
er in seinem ersten Steuerjahre im Kanton Bern
auf Grundlage seines voraussichtlichen oder
tatsächlichen Einkommens versteuerte.

Wurde er für das Jahr 1918 auf Grund des in
diesem Jahre voraussichtlich zu erzielenden oder
tatsächlich erzielten Einkommens eingeschätzt, so
darf der in Abzug zu bringende Einkommensbetrag

nicht geringer sein, als der im Jahr 1918
zur Steuer herangezogene.

Dieses Begehren ist, wenn die Berechtigung
nicht bereits im Veranlagungsverfahren berücksichtigt

wird, auf dem Wege der Steuerrückforde-
rung gemäss Art. 39 geltend zu machen. Vorbe-
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halten bleibt im übrigen Art. 38 des Gesetzes
betreffend den Steuernachlass. Fällt das Einkommen
im Laufe des Steuerjahres weg, so kann der hie-
vor genannte Abzug sowohl im laufenden, als auch
im nächstfolgenden Steuerjahre in dem Betrage
vorgenommen werden, welcher dem Verhältnis
der Dauer des Nichtbestandes des Einkommens
im betreffenden Jahre entspricht.

Beschluss :

Art. 28bis, Abs. 4. Beifügung am Schlüsse
des Absatzes.

In der die Fristansetzung enthaltenden
Mitteilung ist der Steuerpflichtige ausdrücklich auf
die Folgen seines allfälligen Stillschweigens
aufmerksam zu machen.

Art. 22, Ziffer 7.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 22, Ziff. 7. Behördlich bestimmte
Verwandtenbeiträge im Sinne Ider Armengesetzgebung, höchstens

jedoch 200 Fr. für jede unterstützte Person;
ebenso freiwillige Verwandten- oder sonstige
Beiträge an Personen, die sich aus Gründen vorübergehend

o4er dauernd gestörter Gesundheit oder aus
Altersrücksichten nicht aus eigenen Mitteln
unterhalten können, höchstens jedoch 200 Fr. für jede
unterstützte Person. Im letzteren Falle muss die
empfangene Leistung durch den Empfänger, die
Unterstützungsbedürftigkeit durch die zuständige
Gemeindebehörde bescheinigt sein.

Art. 30bis, Absatz 1.

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier hat man einer Bemerkung von
Herrn Dr. Schwarz Rechnung getragen.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 30biä, Abs. 1. Jede männliche Person, welche

das zwanzigste Altersjahr zurückgelegt und
nach Massgabe des Art. 17 im Kanton Bern einen
Steuerort hat, hat in ihrer Wohnsitzgemeinde zu
Händen des Staates eine Personalsteuer von 4 Fr.
zu entrichten. Die Steuer wird nicht erhoben von
Personen, welche auf dem Etat der dauernd
Unterstützten stehen, oder im Steuerjahre in anderer
Weise durch die Armenbehörden unterstützt werden

mussten.

Art. 25.

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Sie erinnern sich, dass in der letzten
Session Herr v. Steiger eine Strafsanktion gegen die
unbefugte Veröffentlichung von Steuerregistern
verlangte. Ich habe damals schon gesagt, dass das nicht
leicht sein werde. Die Kommission hat nun die Sache
beraten; es ist ihr aber nicht gelungen, eine
befriedigende Lösung zu finden. Vielleicht findet sie Herr
v. Steiger bis zur zweiten Beratung. So wie die
Sache heute liegt, würden wir es vorziehen, den Satz
zu streichen, anstatt ein Verbot zu haben, das nachher

nicht gehandhabt werden kann.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 25, letzter Satz, wird gestrichen.

Art. 28b's.

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In der letzten Session wurde gewünscht,
man möchte hier eine Bestimmung des Inhaltes
aufnehmen, dass die Steuerpflichtigen auf die Folgen
einer Nichtberücksichtigung eines Avisbriefes
aufmerksam gemacht werden.

Angenommen.

Art. 40ter.

Angenommen. ^

Beschluss:

Art. 40tl-r. (An Stelle von Art. 40, Abs. 5.)
Des Verwaltungsgericht, die kantonale
Rekurskommission und ihre Kammern, sowie die
Präsidenten und Mitglieder dieser Behörden, welche
mit Entscheidung und Untersuchungsmassnahmen
betraut sind, können die am Verfahren beteiligten
Steuerpflichtigen, sowie die verantwortlichen
Organe der als steuerpflichtige beteiligten juristischen

Personen und Personengesamtheiten nach
Massgabe des Art. 279 des Gesetzes netreffend die
Zivilprozessordnung zur Beweisaussage unter
Straffolge anhalten.

In diesen Fällen ist die Strafvorschrift in
Art. 421 des Gesetzes betreffend die Zivilprozessordnung

in analoger Weise anzuwenden.

Eingelangt ist folgende

luterpellation :

Die Unterzeichneten ersuchen den Regierungsrat,
zu erklären, wie er sich eine des Kantons würdige
Förderung der Kunst und des Kunstgewerbes denkt
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und wie er die bestehenden Möglichkeiten zu einer
zielsicheren Auswirkung bringen will.

Indermühle (Bern)
und 11 Mitunterzeichner.

Geht an die Regierung.

Eingelangt sind ferner folgende

Motionen :

i.

Der Regierungsrat wird eingeladen, zu untersuchen
und dem Grossen Rat Bericht und Antrag zu stellen,
wie die Abflussverhältnisse des Thunersees verbessert
werden können, um eine raschere Absenkung des
Wasserstandes bei Hochwasser zu ermöglichen, damit
den fast alljährlich wiederkehrenden Ueberschwem-
mungen und grossen Schädigungen der Ufergebiete
wirksam vorgebeugt werden kann.

Siegenthaler (Thun)
und 9 Mitunterzeichner.

II.
Der Regierungsrat wird eingeladen, auf die Herbstsession

dem Grossen Rat eine Vorlage zu unterbreiten,
wie er die Sanierung in der Versorgungsmöglichkeit
von Irrenkranken vornehmen will und ob er im Falle
ist, einen wirksamen Kampf gegen die Ursachen der
Geisteskrankheiten zu propagieren und zu unterstützen.

01 d a n i
und 24 Mitunterzeichner.

Werden auf den Kanzleitisch gelegt.

Schluss der Sitzung um 53/4 Uhr.

Der Redakteur:
Vollenweider.

Fünfte Sitzung.

Dienstag den 20. Mai 1924,

vormittags 8 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Siegenthaler (Trub).

Der Namensaufruf verzeigt 200 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 23 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Abrecht, Balmer (Nidau),
Choffat, Cueni, Gnägi, Gobat, Guggisberg, La Nicca,
Leuenberger, Lüthi, Neuenschwander (Bowil),
Reichen; ohne Entschuldigung abwesend sind die Herren:

Flück, Hennet, Hofmann, Indermühle (Thier-
achern), Kästli, Lardon, Mühlemann, Müller (Aeschi),
Müller (Seftigen), Renggli, Schlup.

Tagesordnung s

Orphelinat Beifond, Erweiterung ; Slaatsbeitrag.

Burren, Armendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In bezug auf die Versorgung von armen
Kindern, Waisenkindern sowohl wie andern, besteht
im Jura ein etwas anderes System als im alten Kan-
tonsteil. Wir bevorzugen die Versorgung solcher Kinder

in Familien, während man dies im Jura nicht
kennt,, sondern solche Kinder in Waisenhäusern
unterbringt. Es wurde von jurassischen Vertretern schon oft
gesagt, ihr System sei dem unsrigen überlegen, weil
man dann sicher sei, dass das Kind nicht ausgebeutet,
nicht misshandelt werde, genügend zu essen habe usw.,
indem eine Aufsicht bestehe, die Vorsteher selber unter

Aufsicht seien, während in einer Familie sich
manches Unerwünschte ereignen könne. Darüber kann
man nun geteilter Ansicht sein. Meine Meinung ist die,
dass eine Anstaltsversorgung jedenfalls besser ist als
eine ungenügende Versorgung in einer Familie, dass
aber eine gute Familienversorgung weitaus besser ist
als jede Anstaltsversorgung. Aber wir haben nun
einmal im Jura mit diesem eingelebten System zu rechnen.

Jeder Amtsbezirk im Jura hat sein eigenes Waisenhaus,

einzelne sogar deren zwei, für Knaben und Mädchen

getrennt. Das Amt Courtelary hat eines in Cour-
telary, Münster eines in Reconvilier genannt «La Ruche»,
Delsberg eines in Delsberg, alle für Buben und
Mädchen; Pruntrut besitzt ein grosses Waisenhaus im
Schloss Pruntrut, ebenfalls für beide Geschlechter,

85Tagblatt des Grossen Kates. — Bulletin du Grand Conseil. 1924.
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und ausserhalb dieser Ortschaft noch eines für
Mädchen; Laufen hat in neuester Zeit auch ein Waisenhaus

im Städtchen Laufen bekommen; Freibergen
besitzt seit den 60er Jahren ein Waisenhaus für
Mädchen in Saignelégier, das wir letzthin wieder
einmal besucht haben. Es ist gross, hat helle, breite
Korridore, schöne Säle und Lehrzimmer; die ganze
Anstalt ist sehr gut eingerichtet und gut geleitet.

Für Knaben bestanden in den Freibergen ursprünglich
zwei kleine Anstalten und es entstand ein

Konkurrenzstreit zwischen dem Gebiet des östlichen Teiles des
Amtsbezirks und dem westlichen Teil, dem sog.
Hochplateau. Die Gemeinden Noirmont, Les Bois, Les Breu-
leux und Peuchapatte hätten das Knabenwaisenhaus
gerne in ihrem Rayon gehabt, während Saignelégier
beanspruchte, dass es im östlichen Teil des Amtsbezirkes
verbleibe, weil dies der grössere Teil des Amtes sei.
Es wurde eine Besitzung in der Gemeinde Goumois
erworben, eine sehr schöne Domäne, die wir einmal
begutachten Hessen durch eine Expertenkommission,
der auch der jetzige Herr Regierungsrat Stauffer
angehörte. Dort wurde ein kleines Waisenhaus für den
östlichen Teil des Amtsbezirks untergebracht. In Noirmont

aber war man der Ansicht, dass das Waisenhaus
unbedingt in ihre Gemeinde gehöre. Deshalb eröffnete
man in Les Côtes, das an der Strasse von Noirmont
nach dem Elektrizitätswerk von La Goule etwas
abseits liegt, eine Konkurrenzanstalt. So bestanden für
arme Knaben des Amtes Freibergen lange Zeit zwei
Anstalten, von denen keine leben und keine sterben
konnte.

Beide Anstalten bewarben sich auch um den
Staatsbeitrag. Schon Herr Regierungsrat Ritschard sei.
antwortete ihnen, es gehe keinen Staatsbeitrag, ehe sie sich
verständigt und geeinigt hätten; wir könnten nicht zwei
Anstalten mit jährlichen Beiträgen subventionieren
und an zwei Orten hauen helfen, wenn für den
kleinen Amtsbezirk eine Anstalt vollständig genügen
würde. Ich habe diese Politik weiter verfolgt. Die
beiden Anstalten erhielten keinen Staatsbeitrag, lagen
einem aber beständig in den Ohren, man möchte dafür
sorgen, dass wenigstens die eine Anstalt vom Staat
anerkannt werde. Es wurde eine Expertenkommission
eingesetzt, bestehend aus den Herren Anstaltsinspektor

Schaffroth, Vorsteher Nyffeler in Landorf und Grossrat

Stauffer in Corgémont, dem nunmehrigen
Regierungsrat. Diese gaben ein langes Gutachten ab, das
sich zugunsten von Beifond aussprach. Daraufhin
nahm der Regierungsrat in corpore einen Augenschein
vor und fasste am 4. März 1910 einen Beschluss, worin
als Knabenwaisenhaus des Amtes Freibergen dasjenige
von Beifond anerkannt, aber weiterhin erklärt wurde,
der Regierungsrat anerkenne es erst von dem
Zeitpunkt an als solches, wo es gelungen sein werde, für
die Anstalt in Les Côtes eine anderweitige Verwendung

zu finden; derm die Gemeinden des Hochplateaus
hatten 100,000 Fr. in diese Domäne hineingesteckt,
so dass man ihnen Zeit lassen musste, sich dieser
Domäne zu entledigen. Les Côtes ist nun kein Waisenhaus

mehr, sondern von einer französischen Gesellschaft

als Erholungsheim für Priester eingerichtet worden.

Es besteht also nur noch das staatlich anerkannte
Waisenhaus von Beifond, das wir jedes Jahr mit einer
Subvention von 2500 Fr, bedenken. Solange der
Alkoholzehntel geflossen ist, haben wir ihm auch alljährlich

eine Quote daraus zukommen lassen, wie übrigens
Les Côtes ebenfalls.

Nun ist die Domäne Beifond sehr schön, aber die
Gebäulichkeiten, wie sie angetreten wurden, befanden
sich in einem bedenklichen Zustand. Es sind insgesamt
drei Gebäude. Das eine enthielt die Schlafsäle und die
Wohnung der leitenden Schwestern, denn auch dieses
Waisenhaus wird, wie im katholischen Jura fast überall,

von Lehrschwestern geleitet; das zweite war das
Schulgebäude mit dem Schulzimmer, und das dritte
das Oekonomiegebäude. Alle befanden sich, als wir
sie besuchten, in einem mehr oder weniger verlotterten
Zustande, weshalb der Regierungsrat in seinem
Beschluss von 1910 weiter festlegte: «Il sera construit
à Beifond avec l'aide pécuniaire de l'Etat un nouveau
bâtiment qui répond pleinement à sa destination. »

Damit wurde also ein Neuhau vorgeschrieben, der
vollständig den Bedürfnissen zu genügen habe.

Im Laufe der Jahre wurde dieser Neubau an die
Hand genommen, und der Grosse Rat sprach am 4.
Oktober 1920 den Gemeinden des Amtes Freibergen
an diesen Neubau, der damals bloss auf 40,000 Fr.
devisiert war, einen Beitrag von 50 % oder 20,000 Fr.
zu. Die Gemeinden wollten sich damals auf das aller-
dringendste beschränken. Namentlich im Wohngebäude,

wo sich die Schlafsäle für die Buben befanden,
war die Einrichtung so, dass im Falle eines
Feuerausbruches grosse Gefahr bestanden hätte, indem die
Schlafsäle nur vom Innern des Gebäudes aus, auf
einer Holztreppe, erreichbar waren und überdies so
hoch lagen, dass ein Sprung vom Fenster nicht hätte
gewagt werden dürfen. Unser Anstaltsinspektor drang
wiederholt darauf, dass dort die nötigen Vorkehrungen
zur Sicherheit getroffen werden. Es wurde eine Feuerleiter

angebracht, aber das ist ungenügend, wenn einmal

eine Panik unter den Kindern ausbrechen sollte.
Daher musste man für einen richtigen Zugang und
Notausgang von diesen Schlafsälen sorgen. Ferner
drohte der Anbau, in welchem sich die Aborte befinden,

mit Einsturz. Das waren die dringendsten
Renovationen, die man mit einem Kostenvoranschlag
von 40,000 Fr. durchzuführen gedachte.

Der Beitrag von 50% war also vom Grossen Rat
bewilligt worden, und wir warteten immer auf
Bericht darüber, was nun in der Sache geschehe,
vernahmen aber nichts mehr, bis plötzlich im Frühling
1922 ein neues Gesuch der Direktion des Waisenhauses

von Beifond eintraf, wonach sie auf Anraten
der kantonalen Baudirektion oder deren Organen einen
vollständigem Bauplan entworfen hätten, der einen
weitergehenden Umaau umfasste und einen Devis von
95,000 Fr. aufwies. Deshalb wurde um nachträgliche
Erhöhung des Staatsbeitrages ersucht. Die
Armendirektion beantragte damals, den Beitrag auf 40,000
Franken zu erhöhen. Dieser Antrag ging an die
Finanz- und an die Baudirektion und wurde leider
dann — ich weiss nicht, aus welchen Gründen — im
Regierungsrat nicht behandelt. Die Sache blieb auf
der Baudirektion liegen. Es sind dabei Verumstän-
dungen im Spiel, über die Ihnen der Herr Baudirektor
besser wird Auskunft erteilen können.

Plötzlich kommt nun im Februar dieses Jahres ein
drittes Gesuch, worin es heisst, dass der Bau inzwischen

ausgeführt worden und sehr befriedigend
ausgefallen sei, aber nun 124,000 Fr. koste; man möchte
auf den frühern Grossratsbeschluss zurückkommen
und dem Waisenhaus einen Beitrag von 50%
zuerkennen. Der Regierungsrat behandelte nun den Antrag
der Armendirektion von 1922 und dieses neue Gesuch

«
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miteinander und kommt dazu, Ihnen zu beantragen,
der Anstalt Beifond an die Kosten von 124,000 Fr.
einen Beitrag von 55,000 Fr. zu gewähren, was ungefähr

45% ausmachen würde, also nicht mehr ganz
die 50%, wie man sie bis dahin an solche Bauten
geleistet hat. Früher wurde in solchen Fällen ein viel
höherer Prozentsatz zur Anwendung gebracht. So wurde

an die Anstalt für Schwachsinnige in Burgdorf
nicht weniger als 80% geleistet, an die Anstalt für
Schwachsinnige in Steffisburg 70%, an das Waisenhaus

in Delsberg 60%, an dasjenige von Courtelary
50%, und bei diesem Ansatz von 50% ist man seither

geblieben. Der vorhandene Fonds ist aber sehr
heiastet, indem er immer wieder durch neue Gesuche
in Anspruch genommen wird. Wir müssen stets mehr
Sorge dazu tragen und deshalb den bisherigen Ansatz
noch etwas ermässigen. Wir gehen daher im
vorliegenden Falle auf 45% herab, was einer Summe
von 55,000 Fr. gleichkommt.

Letzthin haben wir diesen Neuhau besichtigt,
nachträglich auch noch der Herr Baudirektor, und haben
den Eindruck gewonnen, dass die Sache recht ist. Das
Wohngebäude mit den Schlafsälen ist vollständig
renoviert, es sind schöne, helle, breite Korridore, eine
Badeeinrichtung mit Douehen und Lavabos, freundliche

Schlafsäle, mit Ausschluss jeder Feuersgefahr.
Was da unternommen wurde, ist also recht. Wenn nun
die Gemeinden des Amtes Freibergen 55,000 Fr. daran
erhalten, so werden sie immer noch eine Bauschuld
von ebensoviel zu tragen haben, da sie einstweilen
nur wenige Mittel flüssig machen konnten.

Bedenkt mari nun aber, dass die Anstalt schon
1895 gegründet wurde, jedoch bis 1910 oder noch länger

auf einen Staatsbeitrag warten musste, bedenkt
man ferner, dass die Gemeinden des Amtes Freibergen
durchschnittlich auch nicht gerade zu den reichsten
gehören, so wird man zugeben müssen, dass jedenfalls

unser Antrag nicht zu weit geht. Es ist übrigens
zu bemerken, dass dort noch weitere Arbeiten nötig
sind. Was umgebaut wurde, ist durchaus befriedigend
ausgefallen, aber nun sollte auch noch das Schulzimmer

einige Umänderungen erfahren. Ich war etwas
enttäuscht, zu sehen, dass dort noch nichts gegangen
ist. Die Sache ist projektiert. Auch die Stallungen
befinden sich in einem traurigen Zustand. Der Viehstand
von 30—40 Stück ist in mangelhafter Weise
untergebracht. Die Gemeinden werden also auch weiterhin
noch Geld für diese Domäne aufwenden müssen. Es ist
demnach wohl nicht zu viel, wenn wir Ihnen
beantragen, es sei ein Beitrag von 55,000 Fr. zu sprechen,
mit welchem Antrag sich die Staatswirtschaftskommission

einverstanden erklärt hat. Ich möchte Ihnen
diesen Antrag bestens empfehlen.

Nyffeler, Präsident der Staatswirtsehaftskommis-
sion. Dieses Geschäft hat in der Staatswirtschaftskommission

viel zu reden gegeben. Ich kann mich
nicht erinnern, dass ein anderes Geschäft in der
Kommission, seit ich ihr angehöre, je so gründlich
durchberaten worden wäre. Die Vorgeschichte haben Sie
bereits vernommen. In der Staatswirtschaftskommission

ist uns nun der Umstand aufgefallen, dass man
zuerst von einer Bausumme von 40,000 Fr. sprach,
woran der Grosse Rat einen Beitrag von 50 % be-
schloss. Später kam ein anderes Projekt, wonach dann
die Bausumme auf 94,000 Fr. erhöht wurde. Im März
abhin hiess es endlich, man müsse sogar bis auf

124,000 Fr. gehen. Daher fanden wir es für nötig, uns
die Sache etwas näher anzusehen. Es wurde eine
Delegation unserer Kommission damit beauftragt, an Ort
und Stelle, gemeinsam mit der Bau- und der Armen-
direktion, die Sache zu untersuchen. Ferner verlangten

wir, dass der Baudirektor alle Rechnungen und
Devise nachprüfe und sich am Platz selbst davon
überzeuge, dass nicht etwas gebaut worden sei, was
etwa überflüssig gewesen wäre.

Nachdem nun all diese Berichte eingetroffen waren,
fanden wir, angesichts der Tatsache, dass es sich hier
um ein wohltätiges Institut handelt und dass der Staat
Bern bereits an verschiedene, nicht kantonale,
sondern private Anstalten Beiträge geleistet hat, wie Sie
vorhin aus dem Munde des Herrn Armendirektors
vernommen haben, und dass man auch an die
Privattaubstummenanstalt in Wabern, an die Erziehungsanstalten

auf der Grube und in Enggistein Beiträge
gegeben hat, dürfe man doch im Jura hinten nicht
weniger leisten, und haben den genannten Beitrag
bewilligt. Dabei wurde aber von Seiten der
Staatswirtschaftskommission gewünscht, dass man jetzt ein für
allemal festlege, dass an derartige Nachkredite in
Zukunft nichts mehr bewilligt werde. Wir können und
wollen das nicht mehr tun, sonst bauen die Leute
einfach drauflos, und wenn es dann mit den Mitteln
nicht langt, kommen sie zum Staat, der auch wieder
die Hälfte an die Ueberschreitung bezahlen sollte. Dieser

Entschluss soll hier ebenfalls festgelegt werden.
Ferner habe ich von der Staàtswirtschaftskommis-

siori den Auftrag erhalten, zu sagen, dass die
Aufsichtskommission von Beifond die Pläne etwas besser
hätte prüfen dürfen und dass man in Zukunft in
ähnlichen Fällen nicht wieder so vorgehen möchte.

Was die Arbeiten selbst und deren Notwendigkeit
anbetrifft, wird Ihnen der Herr Baudirektor in
ausführlicher Weise Bericht erstatten; es ist von der
Staatswirtschaftskommission gewünscht worden, dass
er dies mit aller Gründlichkeit tue.

Zur Sache selbst beantragt Ihnen die
Staatswirtschaftskommission, die 45 % Beitrag, im Maximum
55,000 Fr., zu erkennen und den Ihnen ausgeteilten
Beschlussesentwurf in dem Sinne zu ergänzen, dass es
heissen würde: «In möglichster Entsprechung seiner
Gesuche vom 15. März 1922, 12. Januar und 2./6. Mai
1924 wird der vom Grossen Rat im Oktober 1920 an
das Orphelinat Beifond zugesicherte Beitrag ».

M. Rebetez. Les explications que viennent de
donner M. le conseiller d'Etat Burren et M. Nyffeler,
rapporteur de la commission d'économie publique
seraient amplement suffisantes pour expliquer les
raisons qui ont motivé la transformation de l'orphelinat

de Belfond et l'octroi du crédit demandé.
Mais en ma qualité de membre jurassien de la

commission d'économie publique, permettez-moi de
donner encore quelques explications.

L'orphelinat de Belfond a donc réuni les deux
orphelinats et concentre chez lui un certain nombre
d'élèves qui tous ont été logés dans l'ancien bâtiment,
qui était une propriété déjà passablement délabrée,
une de ces vieilles propriétés paysannes de la
montagne. Vous pouvez vous rendre compte d'ici que les
locaux y étaient bien défectueux et qu'en cas
d'incendie, par exemple, de graves accidents pouvaient
être redoutés. C'est pourquoi le gouvernement a
approuvé le plan élaboré et que cette transformation a
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été décidée. Seulement elle a été faite dans une
période où les prix de travaux étaient à leur apogée.
C'est ce qui explique les fortes dépenses nécessairement

faites. Aujourd'hui encore cet établissement n'est
pas encore complètement remis en état; il doit subir
encore des transformations urgentes, en ce qui
concerne les granges.

C'est pourquoi je me permets de vous recommander
bien chaleureusement le crédit demandé pour que
l'orphelinat de Belfond puisse poursuivre son œuvre
de transformation et d'amélioration.

Bösiger, Baudirektor, zweiter Berichterstatter des

Begierungsrates. Es gehört in den Pflichtenkreis des
Baudirektors, das Geschäft zu prüfen, zu untersuchen,
weshalb diese Kostenüberschreitung vorgekommen ist
und ob die ausgeführten Arbeiten und der Aufwand
der noch auszuführenden Ergänzungsarbeiten den
Baukosten entsprechen. Zur Prüfung dieser beiden Fragen
habe ich mich nach Belfond begeben, mit den
Vertretern des Waisenhauses die Sache besprochen und
die sämtlichen ausgeführten Arbeiten genau kontrolliert.

Ich habe nun festgestellt, dass anlässlich der
Ausführung ein umfassender Devis fehlte. Wohl ist zur
Ausführung der Hauptarbeit ein Kostenvoranschlag
dagewesen, den aber nicht der Architekt, sondern die
Unternehmer aufgestellt hatten. Das ist ein sehr
merkwürdiges Vorkommnis, während es sonst üblich ist,
dass der Architekt derlei Arbeiten selbst besorgt und
sich dabei nicht durch den Unternehmer führen lässt.

Als ich nun nachprüfte, woher die Kostenüberschreitung

komme, stiess ich auf folgendes : Das
Hochhauamt hatte sich zuerst auf das Ersuchen der
Armendirektion hin mit der Baufrage befasst. Als Vertreter
des Hochbauamtes amtierte Herr Zihler. Briefe, die
nun in meinen Händen sind und für die man den
offiziellen Briefbogen des Hochbauamtes benutzte,
bestätigen, dass man die Arbeiten als solche des
Hochhauamtes zu führen anfing. Auffallend ist aber, dass
unter der Unterschrift des Vertreters des Hochbauamtes

die Privatadresse des Herrn Zihler steht. In weitern

Briefen, die ebenfalls in meine Hände gelangten,
wendet sich der Architekt des Hochbauamtes direkt
an die Vorsteherin der Anstalt und benützt hiefür nun
Briefbogen mit eigenem Briefkopf, er wird also zum
Privatarchitekten. Er spricht darin von seinem
Projekt, von seinem Angestellten, den er nächstens nach
Belfond dirigieren werde, usw. Nachher wird, wie
behauptet, wird, sein Geschäft an seinen Angestellten
abgegeben, und wir finden in der Abrechnung auch
eine Rechnung im Betrage von 3900 Fr., die dieser
Angestellte gestellt hat. Mit diesem Dokument ist
belegt, dass ein Beamter des Hochbauamtes seine
amtlichen Funktionen dazu benützt hat, um sich einen
privaten Auftrag zu sichern. Was man im Kanton Bern
schon lange wusste, ist nun bewiesen. Ein Beamter
des Hochbauamtes, dem die tJeberwachung einer
Subventionsarbeit übergeben war, hatte hier also die etwas
sonderbare Pflicht, die eigenen Massnahmen zu
kontrollieren, er rnusste zwei Herren dienen, und was dabei

herauskommt, kennt man: eine Halbheit, eine
schlechte Führung der Bauarbeiten, eine Ueberschrei-
tung der Kredite. Man hat es unterlassen, rechtzeitig
ein Gesuch um einen Beitrag aus den Notstandskrediten

einzureichen. Ebenso wenig, als ein
Gerichtspräsident oder ein Oberrichter gleichzeitig als
Fürsprecher amtieren kann, geht es an, dass ein Funk¬

tionär des Hochbauamtes als Privatarchitekt
auftritt.

Dieser Fall, wie auch ähnliche, von denen man
schon vorher wusste, hat dann dazu geführt, dass der
Regierungsrat am 22. Februar 1924, gestützt auf den
Antrag der Baudirektion, folgende Verfügung erlassen
hat:

« Die Privattätigkeit und der Ppivaterwerb auf dem
Gebiete des Baugewerbes ist während und ausserhalb
der Bureauzeit für sämtliche Beamte und Angestellte
der Baudirektion des Kantons Bern untersagt.

Dem Personal kann gestattet werden, zur Förderung
der beruflichen Weiterbildung ausserhalb der Bureauzeit

an Wettbewerben zur Erlangung von Entwürfen
teilzunehmen.

Die Bewilligung zur Teilnahme an Plankonkurrenzen
erteilt der Baudirektor. Ihm wird auch der

Entscheid in allen Ausnahmefällen übertragen. »

Wir sind also nicht dafür, dass man alles untersagt,
was Nebenarbeit ist. Aber wir wollen nicht, dass eine
Nebenarbeit in Kollision tritt mit den amtlichen
Funktionen der Beamten oder Angestellten. Im vorliegenden
Falle hatte kein Beamter des Hochbauamtes mit der
Sache selbst etwas zu tun, und mit der Planverfassung
usw. hatte auch das Hochhauamt nichts zu tun, es
handelte sich da nur um die Kontrolle der Arbeiten.
Aber bisher war das immer ein wenig verwischt, man
wusste nie bestimmt, was das Hochbauamt selber mit
der Sache zu tun hatte. Deshalb hat die Baudirektion
folgenden Erlass herausgegeben: «Das Hochbauamt
hat sich mit Bau- und Platzfragen, Projekten und
Ausführungsarbeiten für Schulhäuser und Anstalten nur
als Kontrollstelle uni erst dann zu befassen, wenn die
Baudirektion hiezu schriftlich Auftrag erteilt. »

Wenn ich anlässlich der Beratung dieses
Subventionsgeschäftes Ihre Aufmerksamkeit auf dieses
Vorkommnis gelenkt habe, so erfülle ich damit einen
Auftrag, den mir die Staatswirtschaftskommission erteilt
hat. Im übrigen habe ich nun gerne Anlass genommen,
die Erlasse des Regierungsrates und der Baudirektion
hier bekannt zu gehen.

Ich bin auch angefragt worden, welche Massnahmen

ich Herrn Zihler gegenüber treffen werde. Der
Missbrauch der amtlichen Funktion zur Acquisition
eines Privatauftrages verdient einen Verweis, auch
dann, wenn das Vorkommnis weiter zurückliegt, als
meine erteilte Weisung, keine Privatarbeiten zu
übernehmen. Im Kanton Bern hatte man stets die
Auffassung, dass Privatgeschäfte und offizielle Funktionen
nicht miteinander verquickt werden dürfen. Ferner
habe ich mich folgendermassen geäussert: Auf dem
Hochbauamt wird man gelegentlich eine Reduktion des
Personals vornehmen können, dann wird diese
Massnahme zuerst diejenigen Beamten treffen, die sich
nicht Mühe gegeben haben, das Vertrauen zu erwecken,
und die sich dahin ausgewiesen haben, dass sie alles
Interesse haben, in Privatpraxis zu machen.

Ich möchte aber den Rat bitten, dieses unzulässige
Verhalten eines Beamten nicht in der Weise zu vergelten,

dass Sie etwa den dem Waisenhaus in Belfond
zugesprochenen Beitrag nicht gutheissen würden. Es
handelte sich hier um die Ausführung einer notwendigen

Arbeit. Deshalb erlaube ich mir, den Antrag der
Armendirektion zur Annahme zu empfehlen.

Genehmigt mit dem Zusatz der Staatswirtschaftskommission.
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Beschluss :

In möglichster Entsprechung seiner Gesuche
vom 15. März 1922, 12. Januar und 2./G. Mai 1924
wird der vom Grossen Rat im Oktober 1920 an
das Orphelinat Beifond zugesicherte Beitrag aus
dem Unterstützungsfonds für Kranken- und Ar-
menanstalfen auf 45% der Bausumme, im
Maximum auf 55,000 Fr. erhöht.

Der Beitrag ist auszubezahlen sobald der Stand
des Fonds es gestattet. Die Bewilligung des
Beitrages erfolgt unter der Bedingung, dass die
Arbeiten entsprechend den vom Regierungsrate
genehmigten Plänen ausgeführt worden sind und
dass die Abrechnung dem Regierungsrate unter-
-breitet werde.

Bodenverbesserung ; Weg Brienzerberg, I. Teil.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Bereits im Oktober 1921 hat
eine Delegation von Brienz in Verbindung mit dem
Projektverfasser, Herrn Grossmann, die
Landwirtschaftsdirektion ersucht, einen Augenschein des Tracés
der zu erstellenden Brienzerbergstrasse zu veranlassen.
Die Strasse beginnt in Wirklichkeit im Dorfe Brienz,
zieht sich dann vom rechten zum linken Seeufer hin,
steigt von Brunnen, zuoberst am Brienzersee, gegen
das Giessbachhotel hin, weiter nach Tiefental, nach
der Höhe der Axalp und dem Giessbachtal hin.

Die Veranlassung zur Erstellung dieses Weges ist
doppelter Natur. Erstens handelt es sich darum, ein
Gebiet von ungefähr 1000 ha mit einem Auftrieb von
annähernd 1000 Stück Vieh zu erschlossen, und zweitens

darum, die im Giessbachtal gelegenen umfangreichen

Waldungen zugänglicher zu machen. Dieses
Holz konnte bis dahin nur verwendet werden, indem
man es bei Hochwasser durch den Giessbach nach dem
Brienzersee flösste, dort sammelte und als Papieroder

Brennholz verwertete.
Diese Brienzerbergstrasse besteht aus zwei Hauptteilen,

erstens dem vorgenannten Strässchen und zweitens

einer ganzen Anzahl von Seitenwegen. Die erste
Sektion der Strasse führt von Brunnen bis Wirzi, das
heisst bis ungefähr auf die Höhe des Giessbachhotels,
die zweite von Wirzi bis Tiefental, und die dritte von
dort bis zur Alplücke, d. h. bis oberhalb des Hotels
auf der Axalp. Dieser Hauptweg weist eine Länge von
zirka 10 km und einen Kostenvoranschlag von seinerzeit

433,000 Fr. auf. Dazu kommen nun noch die
Zufahrtsstrassen oder Nebenwege: 1. Von der Höhe
oberhalb der Axalphotels, der sog. Alplücke, bis Küh-
maad, Länge 2200 m, Kostenvoranschlag 68,000 Fr.;
2. vom Dotzenberg nach Fahrnigen, einer auf der
andern Seite gelegenen Alp, Länge 1200 m, Kostenvoran-
schlag 21,000 Fr.; 3. von Tiefental nach dem Blauen,
Länge 1000 m, Kostenvoranschlag 22,000 Fr.; 4. von
Planisegg ins sog. Giessbachtal, Länge 2200 m,
Kostenvoranschlag 80,000 Fr.; 5. von Planisegg nach der
Schweibenalp, Länge 700 m, Kostenvoranschlag 30,000
Franken; 6. von der Engi zur Giessbachbesitzung,
Länge 400 m, Kostenvoranschlag 8000 Fr. Die gesamten

Anschlusswege belaufen sich auf einen Kostenvor¬

anschlag von 230,000 Fr., oder zusammen mit dem
Hauptsträsschen auf 663,000 Fr.

Das ist eine sehr grosse Summe, und man musste
sich von vornherein fragen, dass es in Anbetracht der
Staatsfinanzen, aber namentlich auch der finanziellen
Situation der Beteiligten nicht möglich sein wird,
dieses ganze Projekt auf einmal auszuführen. Nach
längern Verhandlungen einigte man sich dahin, dass
zuerst der Hauptweg mit seinen drei Etappen zu
erstellen sei und später sukzessive, je nach Bedürfnis,
die sog. Anschlusswege. So legen wir Ihnen heute das
Projekt für die drei Hauptstrecken vor, in einem
Kostenvoranschlag von 410,000 Fr. Infolge Projektänderung

ergab sich eine Reduktion von ungefähr 23,000
Franken, indem man fand, dass von Tiefental weg
eine Wegbreite von 2,60 m genügen würde, nämlich
2 m Steinweg und je 30 cm ohne Steinbett.

Vor anderthalb Jahren wurde in Rücksicht auf die
sehr starke Arbeitslosigkeit in Brienz im Einverständnis

mit dem kantonalen und dem eidgenössischen
Arbeitsamt, sowie dem Volkswirtschaftsdepartement, die
Bewilligung für die Inangriffnahme der ersten Sektion
mit einem Kostenvoranschlag von rund 118*000 Fr.
erteilt. Die Sache drängte damals sehr, von Brienz aus
kamen Hülferufe, es möchte die Inangriffnahme dieser
Arbeit doch bewilligt werden, damit die Grosszahl der
Arbeitslosen, nicht nur von Brienz, sondern auch aus
andern Ortschaften, beschäftigt werden könne. Das
ist dann geschehen. Im vorigen Winter und letzten
Sommer sind diese Arbeiten ausgeführt worden, heute
ist der Weg erstellt von Brienz weg bis ungefähr auf
die Höhe der Giessbachhotels. Diese Sektion bleibt
nun ungefähr 15,000 Fr. unter dem Kostenvoranschlag,

absorbiert also nur rund 100,000 Fr. Nun
würde auch die zweite Sektion in Angriff genommen
werden, und die dritte dann, sobald sich die
Vorbedingungen dafür einstellen, nämlich die Arbeitslosigkeit.

Für den Grossen Rat handelt es sich nun darum,
die Subvention von 102,000 Fr. an den Hauptweg zu
beschliessen. Das würde uns in den Stand setzen, an
die bis jetzt geleisteten Arbeiten im Betrage von
ungefähr 100,000 Fr. die entsprechende kantonale und
eidgenössische Subvention zur Ausrichtung zu bringen,

was absolut notwendig ist, weil die Beteiligten
das Geld darin stecken haben und schliesslich die
Zinse bereits einen grossen Teil der kantonalen und
der Bundessubvention aufzehren würden.

Es ist hier, analog dem Strässchen von der Süf-
tenen nach dem Gantrisch, vorgesehen, dass,
abgesehen vom technischen Personal, vor allem aus
Arbeitslose beschäftigt werden sollen, womit das kantonale

und das eidgenössische Arbeitsamt einverstanden
sind. Würde der Grosse Rat heute die Subvention
nicht beschliessen, dann bestünde die Gefahr, dass
auch der Beitrag aus dem eidgenössischen Arbeits-
losenfonds verloren ginge, indem die Frist für die
Einreichung der Projekte mit dem 30. April abhin
abgelaufen ist. Dieses Geschäft ist eingereicht worden, und
wenn der Grosse Rat die vorgesehene Subvention
bewilligt, ist zu erwarten, dass es genehmigt wird.

Ueber die Wirtschaftlichkeit des Projektes kann
kein Zweifel bestehen. Das dortige Gebiet ist
ausserordentlich gross, weiden- und waldreich. Bis jetzt
besteht als Zugang nur ein sog. Saumweg, mit
Fuhrwerken kann man nicht dorthin fahren, die Verwertung

des Holzes ist eine äussert geringe, aber auch die

86*
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Weiden bedürfen einer bessern Zufahrtsmöglichkeit.
Ebenso liegt es im Interesse der dortigen Hôtellerie,
wenn ein besserer Zugang geschaffen wird; diese
Hotels stellen für die Gemeinde Brienz wie für den Staat
eine bedeutende Steuerkraft dar und können infolgedessen

auch auf eine gewisse Berücksichtigung
Anspruch erheben.

Wir können die Versicherung geben, dass
selbstverständlich nicht mehr gearbeitet wird, als nach Massgabe

der zu beschäftigenden Arbeitskräfte nötig ist.
Wir werden nicht extra Arbeiter von auswärts
heranziehen, sondern man wird sich darauf beschränken,
die ortsansässigen oder in der nähern Umgehung
wohnenden Arbeitslosen zu beschäftigen. Es kommt dabei
auch nicht darauf an, ob nun die Arbeit ein Jahr
früher oder später beendigt wird. Deshalb wird für den
Hauptweg allein eine Frist gewährt bis 1930. Inzwischen

können die sechs Anschlusswege nach allen
Richtungen geprüft und später in Einzelprojekten oder
als Gesamtheit dem Grossen Rat unterbreitet werden.

In Rücksicht auf diese Verhältnisse beantragen wir
Ihnen, dem Projekt zuzustimmen und den erforderlichen

Kredit von 102,000 Fr. zu bewilligen, der erst
im Laufe verschiedener Jahre zur Auszahlung gelangen

wird.

Nyffeler, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Was die Staatswirtschaftskommission hauptsächlich

veranlasst, dem Grossen Rat Zustimmung zur
Vorlage zu empfehlen, ist folgendes: Es handelt sich
um die Erschliessung von Alpen und Wäldern im
Giessbachtal und Axalpgebiet, eine produktive Weidefläche

von 900 ha, wo Jahr für Jahr 600 Stück Grossvieh

zur Sommerung abgegeben werden können. Die
Baubewilligung für die untere Strecke ist schon erteilt,
der Weg zum Teil bereits ausgeführt, so dass wir die
Subvention nun bewilligen müssen. Das kantonale wie
das eidgenössische Arbeitsamt wünschen, dass für die
dortige Gegend rechtzeitig Arbeitsgelegenheit geschaffen

werde. Es wurde bereits gesagt, dass mit der weitern

Arbeit erst begonnen werde, wenn sich
Arbeitslosigkeit einstellen werde. Die Staatswirtschaftskommission

wünscht aber, dass man dieses Projekt nicht
aus den Augen lasse, sondern unter allen Umständen
ausführe. An unsere grossen Eisenbahnschulden
tragen auch die Bewohner jener Gegenden das ihre bei,
so dass es die Pflicht des Staates ist, den Gegenden,
die keine Bahnen haben, in der Weise entgegenzukommen,

dass man ihnen wenigstens Wege und Strassen
baut, wie das vorliegende Projekt es vorsieht.

Arbeitslose wird es schon wieder geben. Bis dahin
konnte man jeweilen etwa 50—60 Mann bei Wildbach-
verbauungen beschäftigen, die nun zum grössten Teil
beendigt sind. Es wurde von der beteiligten Gegend
noch die Anfrage gestellt, falls die zweite und dritte
Strecke nicht zur Ausführung gelange, ob dann an das
Projekt bis Wirzi gleichwohl der Beitrag geleistet würde.

Da können wir nun die bestimmte Zusicherung
geben, dass an die bis jetzt gehabten Ausgaben der
kantonale wie der Bundesbeitrag gegeben werden. Sodann
wurde noch angefragt, ob nur Leute aus der nähern
Umgebung beschäftigt werden. Da muss nun gesagt
werden, dass Arbeitslose des ganzen Oberlandes dort
Beschäftigung finden können. Das Projekt, das
ursprünglich auf 600,000 Fr. lautete, konnte derart
abgeändert werden, dass es nun bloss noch auf 410,000
Franken zu stehen kommR In jener Gegend befinden

sich auch grosse Staatswaldungen, die erst dann so
recht zur Geltung kommen, wenn diese Weganlage
erstellt wird, so dass dies direkt im Interesse des Staates
liegt. Aus all diesen Gründen empfiehlt die
Staatswirtschaftskommission dem Grossen Rat die
Genehmigung des vorliegenden Antrages.

Genehmigt.

Beschluss:

Die Strassengenossenschaft Brienzerberg in
Brienz sucht um einen Beitrag an die Kosten einer
17,942 m langen und zu 662,500 Fr. veranschlagten

Weganlage nach, welche das Axalpgebiet und
Giessbachtal erschliessen soll. Zur Entlastung der
stark beanspruchten Bodenverbesserungskredite
wird heute nur ein erster Teil dieses Unternehmens

zur Subventionierung vorgelegt; dieser setzt
sich folgendermassen zusammen:
1. von Brunnen bis Wirzi 2077 m Fr. 118,000

• 2. von Wirzi bis Tiefental 3960 m » 195,000
3. Tiefental-Alplücke. 4039 m » 97,000

Total 10,076 m Fr. 410,000
Auf den Antrag der Landwirtschaftsdirektion

wird an die wirklichen Kosten des ersten Teiles
dieser Weganlage ein Staatsheitrag von 25%,
höchstens aber 102,500 Fr., unter folgenden
Bedingungen zugesichert:

1. Obiger Beitrag ist zahlbar nach Massgabe
der zur Verfügung stehenden Kredite. Zahlungen
werden nur dann geleistet, nachdem der
Landwirtschaftsdirektion über den Stand der Arbeiten und
deren Kosten zuverlässige Abrechnungen im Doppel

eingereicht worden sind.
2. Die Beteiligten sind verpflichtet, die ganze

Anlage kunstgerecht und auf Grundlage der Pläne
zu erstellen, sowie auf ihre Kosten dauernd in
gutem Zustande zu erhalten. Für den Unterhalt
der Weganlage haftet die Strassengenossenschaft
Brienzerberg.

3. Bau une. Unterhalt stehen unter Aufsicht
der Staatsbehörden; diese sind berechtigt, die
den Verhältnissen entsprechenden Weisungen zu
erteilen. Allfällige Abänderungen oder
Abweichungen vom Projekt sind vor ihrer Inangriffnahme

der Landwirtschaftsdirektion schriftlich
bekannt zu geben und dürfen nur nach ausdrücklicher

Bewilligung zur Ausführung kommen.
Die Wendeplatten sollen, wenn irgendwie möglich,

mindestens mit einem Radius von 10 m, und
die Wegstrecke von Neurütti bis Tiefental mit
einer Breite von 2 m 60 erstellt werden.

4. Das im Wegperimeter liegende Land ist
rationell zu bewirtschaften.

5. An eine allfällige Kostenüberschreitung wird
kein Staatsbeitrag ausgerichtet.

6. Die vom Regierungsrat erteilte Baubewilligung

wird gutgeheissen.
7. Die Fortsetzung der Arbeiten darf nur in dem

Umfange in Angriff genommen werden, als dies
von der Landwirtscbaftsdirektion, dem kantonalen

Arbeitsamt und dem eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartement gestattet wird.
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8. Bei den Bauarbeiten dürfen ausser dem
technischen Personal nur Arbeitslose verwendet
werden.

9. Bei öffentlichen Ausschreibungen sind die
Eingaben an das kantonale Kulturingenieur-Bureau

zu richten, welches zusammen mit den
Beteiligten über die Vergebung entscheidet.

10. Für die Ausführung dieses ersten Teiles
und die Einreichung der Abrechnung wird den
Beteiligten Frist gewährt bis Ende 1930.

11. Die Beteiligten haben innerhalb Monatsfrist
nach Eröffnung dieses Beschlusses dessen
Annahme zu erklären.

Gesetz
betreffend

Revision des Stenerçeselzes vom 7. Juli 1918.

Fortsetzung.

(Siehe Seite 324 hievor.)

Art. 49, Abs. 2, und 49Ms.

Jenny (Worblaufen), Präsident der Kommission.
Am Schlüsse der letzten Grossratssession wurden zum
Steuergesetz noch eine Reihe von Abänderungsanträ-
gen eingebracht, die sich alle in der gleichen Richtung
bewegen, nämlich eine Steuererleichterung in bezug
auf den verschuldeten landwirtschaftlichen Besitz
verlangen. Da wurde einmal von Herrn Gnägi ein Antrag
gestellt, der in der heutigen Vorlage grundsätzlich,
mit einigen Vorbehalten, aufgenommen worden ist und
der sich darauf beschränkt, diese Erleichterung für den
verschuldeten Grundbesitz nur bei der Gemeindesteuer
eintreten zu lassen und im weitern mit dem Vorbehalte,
dass die betreffende Person kein weiteres Vermögen
oder Einkommen besitze. Sodann hatten wir den
Antrag Bratschi, der sich auch in dieser Richtung
bewegt, und weiter zwei Anträge zu Art. 5, der eine
von Herrn Gerber, der andere von Herrn Balmer.
Insgesamt hatten wir also vier Anträge zu prüfen.

Aus den Ausführungen der verschiedenen Antragsteller
ging seinerzeit hervor, dass eine bescheidene

Steuererleichterung gegenüber den verschuldeten
Grundbesitzern durchaus gerechtfertigt sei, dass es aber auch
referendumspolitisch klug sei, dieser Bevölkerungsklasse

auch ein kleines Entgegenkommen zu zeigen.
Nachdem es sich ergeben hatte, dass die
Einkommenssteuerpflichtigen auf der ganzen Linie eine wesentliche

Erleichterung erfahren hatten, dass aber auch
andere Volkskreise, so Handel, Gewerbe und Industrie,

in verschiedenen Positionen eine Vergünstigung
erlangt hatten, lag es nahe, dass die verschuldeten
landwirtschaftlichen Grundbesitzer sich zurückgesetzt
gefühlt hätten, was bei der Abstimmung jedenfalls
nachteilige Folgen hätte zeitigen müssen. Die
Kommission konnte sich also der Idee nicht verschliessen,
dass diesen Anträgen eine gewisse Berechtigung
zuerkannt werden müsse und dass es klug sei, diesem
Gedanken im Gesetz in bescheidener Weise Ausdruck
zu verleihen.

I

i

Nach Prüfung der vier Anträge kam man dazu,
dem Antrag Gnägi den Vorzug zu geben. Ich werde
Ihnen noch erklären, aus welchen Gründen. Wir wissen

alle, dass das hier Vorgeschlagene keine ideale
Lösung ist, dass diese bescheidene Konzession nur
Flickwerk bedeutet. Wir sind einig darin, dass
überhaupt die Versteuerung der Schulden gegenüber der
Gemeinde ein Unding ist, mit dem man einmal
abfahren muss. Aber auch darin sind wir einig, wie es
wiederholt im Grossen Rat zum Ausdruck kam, dass
die Befreiung der Schuldner von der Gemeindesteuerpflicht

auf Grundlage der heutigen Steuergesetzgebung
für einen grossen Teil der Gemeinden den Ruin
bedeuten würde. Es kann also keine Rede davon sein,
bei den Gemeindesteuern den Schuldenabzug
überhaupt einzuführen, sondern wir möchten als Konzession

nur eine bescheidene Lösung bringen. Die
grundsätzliche Lösung kann erst dann gefunden werden,
wenn man für unser Steuerwesen eine neue Grundlage

schafft, wie es schon vielfach betont worden ist,
wenn wir nämlich dazu kommen, eine allgemeine
Einkommensteuer einzuführen und als Ergänzung dazu
dann die Vermögenssteuer, wie die modernen Steuergesetze

sich nun aufbauen. Es müssen dann auch
Mittel gefunden werden, um den Ausgleich herbeizuführen

zwischen Staat und Gemeinden, namentlich
gegenüber verschuldeten Gemeinden, die infolge dieser
Neuordnung ganz bedeutende Ausfälle haben werden.
Es würde sich also um einen ähnlichen Ausgleich
handeln, wie wir ihn im neuen Lehrerbesoldungsgesetz
geschaffen haben. Allein damit haben wir es heute
nicht zu tun.

Ich bin nun schuldig, die Anträge, wie sie hier im
Rate gestellt wurden, etwas zu beleuchten, nachdem
die Redner sich in der letzten Session alle Mühe
gegeben haben, diese Anträge zu befürworten. Einmal
die Abänderungsanträge zu Art. 5 des Gesetzes. Sie
wissen, dass das sog. Initiativgesetz, um bei der
Abstimmung etwas Zugkraft zu erhalten, einen Art. 5
bekam, wonach dem kleinen Grundbesitz eine bescheidene

Erleichterung in der Steuerabgabe zugesichert
wurde. Diese Lösung geht dahin, dass bei einem
landwirtschaftlichen Grundbesitz mit einem rohen Grund-
steuerkapital von höchstens 30,000 Fr. für 10% eine
Steuerbefreiung eintritt und bei einem Grundbesitz
von höchstens 15,000 Fr. weitere 10%. Das betrifft
die Staatssteuer. Was die Gemeindesteuer anbelangt,
ist in Art. 49 vorgesehen, dass die vorgenannten
Bestimmungen durch Gemeindebeschluss ganz oder
teilweise aufgehoben werden können, jedoch immer nur
für ein Jahr.

Nun hat dieser Art. 5, der dem Initiativgesetz in
der Landwirtschaft zur Annahme verhelfen sollte, den
grossen Nachteil, dass er keinen Unterschied macht
zwischen einer stark verschuldeten oder schuldenfreien

Liegenschaft, auch wird auf die übrigen
Vermögensverhältnisse des Besitzers keine Rücksicht
genommen. So konnten denn in ungezählten Fällen
Leute von dieser Steuererleichterung Gebrauch
machen, die es eigentlich nicht verdient hätten. Dieser
erste Versuch der sozialdemokratischen Initiative, der
Landwirtschaft zu helfen, ist also durchaus auf
verfehlter Grundlage aufgebaut.

Herr Balmer hat den Antrag gestellt, es seien die
Steuerbefreiungen in Art. 5 von 10 auf 15 % und von
20 auf 30% zu erhöhen. Ich habe Ihnen nun bereits
auseinandergesetzt, dass die Grundlagen, um dem ver-
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schuldeten Besitz in dieser Weise zu helfen, fehlen,
so dass es verfehlt wäre, den Antrag Balmer, der auf
bisheriger Grundlage nun noch weitergehen will,
anzunehmen.

Anders der Antrag Gerber, der sich nun tatsächlich
als brauchbarer erwiesen hat, als der des Herrn
Balmer. Herr Gerber will allerdings weiter gehen und
eine Steuerbefreiung von 10% schaffen bei einem
rohen Grundsteuerkapital von 40,000 Fr. Allein der
Antragsteller macht mit Recht den Vorbehalt, dass
diese Steuererleichterung nur dann gewährt werden
könne, wenn der Betreffende nicht etwa noch Vermögen

habe, Einkommen II. Klasse versteuere usw. Dieser

Vorbehalt muss gemacht werden, ansonst Leuten
die Steuererleichterung zugute kommt, die sie
angesichts ihrer übrigen Vermögensverhältnisse nicht
verdienen. Der Antrag Gerber erweist sich also als
brauchbar und könnte im Gesetz aufgenommen werden.

Allein wir sind nun weitergegangen und haben
untersucht, wie sich die Anträge Gnägi und Bratschi
auswirken würden, die die Steuererleichterung nur
hei den Gemeindesteuern durchführen wollen. Der
Unterschied zwischen den beiden Anträgen besteht darin,
dass Herr Gnägi die Steuerbefreiung nur schaffen will
für den vom Besitzer selbst bewirtschafteten
verschuldeten landwirtschaftlichen Grundbesitz, während
Herr Bratschi weitergeht und die Steuerbefreiung für
allen verschuldeten Besitz, nicht bloss den
landwirtschaftlichen, schaffen will, und zwar für % des
Besitzes. Wir sagten uns, das würde viel zu weit führen,
würde hei zahlreichen Gemeinden eine bedeutende
Verschlimmerung im Gemeindehaushalt bringen, ganz
abgesehen davon, dass eine solche Bestimmung dem
Gesetz sofort das Grab schaufeln müsste.

So haben wir uns schliesslich dahin geeinigt, dem
Antrag- Gnägi den Vorzug zu geben. Vom statistischen
Bureau wurden Berechnungen darüber angestellt, wie
weit diese Entlastung, wie sie im Antrag Gnägi
vorgesehen ist, führen würde, und es wurde uns die
beruhigende Zusicherung gegeben, diese Auswirkungen
werden nicht zur Folge haben, dass die Gemeinden
etwa in Schwierigkeiten geraten würden; der Steuerausfall

in den Gemeinden werde also nicht so gross
sein, dass dadurch der Gemeindehaushalt erschüttert
werden könnte.

Nun macht der Antrag Gnägi den Vorbehalt, dass
nur diejenigen auf diese Steuerbefreiung Anspruch
machen können, die neben ihrem verschuldeten Grundbesitz

kein Einkommen haben, weder solches I., noch
II. Klasse. Ich hatte anfänglich, als vom Einkommen
I. Klasse die Rede war, etwas Bedenken, indem ich
mir sagte: Es gibt viele kleine Liegenschaftsbesitzer,
die nebstdem auch noch aus einem Verdienst leben,
den sie in einer Werkstatt, in einer Fabrik in der
Nähe erhalten, und da wäre es bitter, wenn diese Leute
deswegen von der Steuerbefreiung nicht Gebrauch
machen könnten. Aber wir mussten uns auch sagen, dass
diejenigen Familien, von denen einzelne Glieder in
einer Fabrik arbeiten und dort schön verdienen, während

die andern daheim das Gütlein bewirtschaften,
sowieso in einer glücklicheren Lage sind und dass
hier nicht mehr von Proletariern gesprochen werden
kann, dass diese Leute also auch nicht zur Inanspruchnahme

dieser Steuererleichterung berechtigt sein
sollen. Man hat diese Einschränkung auch vorgenommen
mit Rücksicht auf die Gemeinden, deren Finanzen

durch diese Befreiung nicht zu sehr erschüttert werden

dürfen.
Der Antrag Gnägi weist also alle Kautelen auf,

dass die Gemeindefinanzen bei Einführung dieser
Steuererleichterung nicht aus dem Gleichgewicht kommen

sollen. Weiter sagte man sich aber, wenn der
Fall eintreten sollte, dass in einer Gemeinde
sozusagen alles verschuldete Grundbesitzer sind und der
Ausfall für die Gemeinde mehr als 10% ausmachen
würde, dass es jedenfalls zweckmässig wäre, der
Gemeinde das Recht zu geben, diese Bestimmung für
sien aufzuheben. Sie finden diesen Gedanken ausgeführt

im Schlussabsatz zu Art. 49bis.
So kommen wir dazu, Ihnen den Art. 49bis in der

vorliegenden Fassung zur Genehmigung zu empfehlen;
es ist das eine bescheidene Konzession an die
Landwirtschaft. Ich gebe zu, diese Bestimmung führt nicht
sehr weit, allein etwas musste doch geschehen, wenn
man die Landwirtschaft für das Gesetz gewinnen
wollte. Aber auch sachlich ist es gerechtfertigt, wenn
man dem verschuldeten Grundbesitz entgegenkommt,
soweit das auf Grund des heutigen Gesetzes möglich
ist. Mit diesen Worten empfehle ich Ihnen Annahme
de:' Art. 49, Abs. 2, und 49bis.

Neuenscliwander (Oberdiessbach). Die Frage, wie
die Steuerbefreiung für verschuldeten Grundbesitz in
Art. 49 zu lösen versucht wird, hat jedenfalls den
Rat sehr interessiert. Diese Frage ist aber nicht erst
hei Anlass der heutigen Partialrevision aufgeworfen
worden, der Sprechende hat sie schon vor vielen
Jauren bei der damaligen Steuergesetzrevision im
Schosse der Kommission vorgebracht und bezügliche
Anträge gestellt. Vom Standpunkt des Rechtes und der
Billigkeit aus wäre es sehr wünschbar, diese Frage
zulösen, denn jeder senkrechte Bürger muss sagen: Es
ist eigentlich ein Unrecht, dass man die Schulden
versteuern muss, und wenn irgend möglich, sollte man
dieses Unrecht in der Steuergesetzgebung zum
Versenwinden bringen.

Nun ist aber klar und ist auch schon Dutzende von
Malen dargelegt worden, dass diese Versteuerung der
Schulden nicht so leicht abzuschaffen ist; es muss da
sehr genau erwogen werden, ob die Gemeinden, nachdem

dieser fiktive Steuerfaktor einmal verschwunden
sein wird, ihren Aufgaben gleichwohl noch gerecht
werden können. Man kann die Frage von verschiedenen

Gesichtspunkten aus betrachten und kann
verschiedene Lösungen ins Auge fassen. Die einfachste
Lösung wäre, dass man diesen fiktiven Steuerfaktor
durch einen andern ersetzen würde. Das könnte in der
Weise geschehen, dass die Versteuerung der Hypotheken

da erfolgen muss, wo sich das Pfandobjekt
befindet. Wenn z. B. ein Verwaltungsbureau der Stadt
Bern einem Bauern oder Gewerbetreibenden auf dem
Lande draussen Geld auf seinen Besitz gibt, dann
müsste derselbe in der Stadt Bern versteuert werden.
Solange aber die Steuer dafür in Hinterfultigen oder
Sehwarzenburg geleistet werden muss, wäre es
selbstverständlich, dass in bestimmter Weise ein Ausgleich
geschaffen werden müsste für den Ausfall, der
dadurch entsteht, dass man die Schulden auch hei der
Gemeindesteuer abziehen kann.

Sofort müssen wir uns aber auch fragen: Welchen
praktischen Wert hätte das für die Schuldner? Denn
die Hauptsache ist doch, dass man eine Entlastung
für die Schuldner herbeiführen kann. Würde dieses
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Vorgehen nun wirklich den Schuldner entlasten? Dazu

kann man ein Fragezeichen setzen. Es ist ohne
weiteres klar, dass das Kapital in erster Linie dort
angelegt wird, wo die billigsten Steuern sind; man sieht,
wie sich das Kapital in den Städten und den grössern
Ortschaften mit billigem Steuersatz anhäuft. Wenn
der Geldgeber aber die Steuer in einer Gemeinde
draussen entrichten müsste, wo der Steuerfuss
vielleicht 6 Promille beträgt, dann ist es klar, dass diese
vermehrte Steuerleistung ohne weiteres auf den Zinsfuss

geschlagen würde. Damit aber wäre dem Schuldner

nicht geholfen, er müsste die Steuerbefreiung in
Form eines erhöhten Hypothekarzinses wieder
abladen. So ist es durchaus gegeben, eine gerechte
Lösung zu suchen, aber praktisch wird das wahrscheinlich

nicht zum Ziel führen.
Es gäbe noch eine andere Möglichkeit. Sehr oft

wird gesprochen vom Ausgleich zwischen schwer
belasteten und reichen Gemeinden, und auch zwischen
Staat und Gemeinden. Auch in diesem Saale ist oft
davon gesprochen worden, dass der Staat in vermehrtem

Masse den schwer belasteten Gemeinden helfen
müsse. Wenn der Schuldenabzug auf der ganzen Linie
erfolgen könnte, so ist es sicher, dass viele Gemeinden

ausser Stande wären, ihre Ausgaben für das
Armenwesen, das Schulwesen usw. zu bestreiten. Ist
da der Staat nun nicht verpflichtet, einen Ausgleich
zu schaffen, indem er vermehrte Beiträge an das
Armenwesen, das Schulwesen usw. gibt? Sie wissen,
dass nach dem neuen Lehrerbesoldungsgesetz der Staat
den kleinen Berggemeinden in sehr weitgehender Weise
entgegenkommt, dass er auch ausserordentliche
Beiträge an das Armenwesen leistet. Nun wird man da
kaum noch weitergehen können, weil sonst der Staat
am Ende seiner Leistungsfähigkeit anlangt. In dieser
Beziehung ist also nicht zu viel zu erhoffen. Es Hesse
sich nur noch, sagen, dass speziell in den
landwirtschaftlichen Gemeinden, wo bis jetzt von der
Landwirtschaft noch keine Einkommensteuer bezahlt wurde,
die reichen Bauern eventuell, wenn sie hin und wieder
Geld verdienen, in die Tasche greifen und den andern
etwas helfen dürften. Aber das ist nun nicht gerade
eine beliebte Auffassung. Ich habe das vor Zeiten
einmal erfahren, als ich die Frage des Schuldenabzuges
vorbrachte und man mir von landwirtschaftlicher Seite

entgegnete: Es ist besser, wenn Du die Hände
wegtust!

Ich möchte durchaus dem zustimmen, was der Herr
Kommissionspräsident gesagt hat: dass eine befriedigende

Lösung der Frage des Schuldenabzuges in den
Gemeinden nur bei einer Totalrevision unseres
Steuergesetzes gefunden werden kann; bei einer
Partialrevision werden wir nur Flickwerk zustande bringen.
Anderseits aber sind wir doch verpflichtet, die Frage
grundsätzlich zu prüfen und zu sehen, ob nicht eine
bessere Lösung gefunden werden könnte, als sie bisher

bestanden hat. Wir haben im bisherigen Steuergesetz

einen Artikel, wonach die kleinen Grundbesitzer
Abzüge von 10 bis 20% machen können. Aber die
Sache ist von so geringer Bedeutung, dass die Bestimmung

in der grössten Zahl von Gemeinden gar nicht
angewendet wird. Wir nehmen diesen Punkt jeweilen
auf die Traktandenliste, aber es denkt niemand mehr
daran, von dieser Vergünstigung Gebrauch zu machen,
es wird gewöhnlich ohne weiteres darauf verzichtet.

Nun haben Sie vernommen, dass der Antrag Gnägi,
wie er in der letzten Session begründet wurde, von

der Regierung und der Kommission in den Entwurf
aufgenommen worden ist. Ich bin durchaus damit
einverstanden, dass die vorberatenden Behörden diese
Vorschläge eingehend geprüft haben. Es ist immerhin
ein Versuch, zu einer Lösung zu gelangen, und man
muss da wenigstens den guten Willen anerkennen,

•der unsern Schuldenbauern möglichst entgegenkommen
möchte. Wenn Sie bei uns droben nachfragen,

werden Sie hören, dass ich diesen Willen auch schon
durch die Tat bewiesen habe. Ein derartiger Schuldenbauer

anerkennt es dankbar, auch wenn er im Jahr
nur 10 oder 20 Fr. weniger zu bezahlen braucht. Aber
damit kann ich mich nicht einverstanden erklären,
dass man just nur den landwirtschaftlichen Besitz mit
dieser Erleichterung beglücken will, dass man eine
ganz einseitige Lösung zugunsten der Landwirtschaft
sucht. Das geht deswegen nicht an, weil wir den
Grundsatz befolgen müssen, dass vor dem Gesetz alle
Bürger gleich sein sollen. Deshalb bin ich der
Meinung, dass diese Entlastung sehr wohl auch für Handwerk

und Gewerbe, sogar für den Häuser- und
Liegenschaftsbesitzer eintreten muss, denn es gibt sogar
grosse Häuserbesitzer, die schlechter dastehen als mancher

Schuldenbauer. Man meint etwa, sie haben Häuser,

aber in Wirklichkeit haben die Häuser sie. Und
auch Gewerbetreibende und Handwerker haben eine
solche Erleichterung vielfach ebenso nötig. Daher sollte
diese einseitige Bevorzugung fallen gelassen und der
Grundsatz ganzallgemein aufgestellt werden. Der Herr
Kommissionspräsident hat zwar geltend gemacht, man
habe für Handel und Industrie bereits Konzessionen
gemacht. Davon habe ich wirklich nicht viel bemerkt,
denn dort müssen wir doppelt versteuern, können
Verluste nicht in Abzug bringen.

Noch aus einem zweiten Grunde bin ich mit der
vorgeschlagenen Lösung nicht einverstanden, weil
nämlich der Vorschlag viel zu kompliziert gestaltet
ist. Man rede nur einmal mit den Gemeindeschreibern
darüber. Wenn ich nicht irre, sind ja die Gemeindeschreiber

des Kantons Bern über die Wirkung des
Antrages Gnägi befragt worden. Ein Kollege hat mir
gesagt, für Langenthal würde die ganze Erleichterung
nur 80 Fr. ausmachen. Die Gemeindeschreiber aber
finden allgemein, dass durch diese Neuerung eine sehr
grosse Mehrarbeit entsteht. Derjenige, der die vier
Positionen, wie sie vorgesehen sind, für die ganze
Gemeinde durchrechnen muss, wird jedenfalls dann einen
ziemlich «stürmen» Kopf haben. Die ganze Sache
scheint mir daher zu kompliziert, man sollte auf
einfachere Weise zu einer Lösung kommen können.

Dem vorgesehenen Sicherheitsventil möchte ich
ohne weiteres zustimmen. Ich glaube aber, die
geäusserten Befürchtungen sind nicht so gross, die
Auswirkung der Massnahme auf die Gemeindefinanzen
wird kaum eine so schwere sein, dass die Gemeinden
ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen könnten.

Was soll denn aber geschehen? Ich bin im Falle,
Ihnen einen Antrag zu unterbreiten, von dem ich wünsche,

dass er bis zur zweiten Lesung gründlich
geprüft werde. Art. 49bis müsste nach meinem Antrag
folgende Fassung erhalten: «Auf Grundbesitz, dessen
abzugsberechtigte Grundpfandschulden mehr als 70%
der Grundsteue'rschatzung betragen, kann durch Ge-
meindebeschluss ein Schuldenabzug bis zu 50%
stattfinden. Dieser Beschluss ist durch Gemeindebeschwerde

gemäss Art. 63 des Gemeindegesetzes anfechtbar,
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wenn durch denselben ein Steuerausfall von
voraussichtlich mehr als 10 % zu erwarten ist. »

Zur Begründung wäre nur noch zu sagen, dass
dieser Antrag unter allen Umständen viel einfacher
und präziser, aber auch gerechter ist als derjenige der
Kommission. Ich mache keinen Unterschied zwischen
Landwirtschaft, Gewerbe, Handel, Industrie usw., es
werden einfach diejenigen, die von Schulden bedrückt
werden, einigermassen entlastet. Diese Entlastung geht
nicht zu weit, man darf das ruhig wagen. Weiter ist
sie auch in das Ermessen der Gemeinden gestellt. Ich
sähe es allerdings sehr gerne, wenn die Kommission
dazu käme, diese Steuerbefreiung als obligatorisch
aufzunehmen, also für sämtliche Gemeinden gültig.
Wenn man aber geltend macht, dass diese oder jene
Gemeinde in ihren Finanzen ruiniert würde, kann
durch eine gewisse Erweiterung der Gemeindeautonomie

diesem Bedenken Rechnung getragen werden.
Die Untersuchung der Verhältnisse in den einzelnen
Gemeinden, die jedenfalls auch von der Kommission
als notwendig erachtet wird, muss vorgenommen werden,

das Resultat für die einzelnen Gemeinden wird
sich aber nicht als so düster herausstellen, wie man
vielleicht glaubt. Immerhin steht es dann den
Gemeinden frei, die Erleichterung einzuführen oder nicht.
Soweit aber sollte man gehen, dass die Gemeinden,
deren Verhältnisse es gestatten und deren Steuerzahler
mit Schulden belastet sind, diesen die Entlastung
ermöglichen. Ein Sicherheitsventil ist dann auch wieder
gegeben, indem ein Beschwerderecht vorgesehen ist
in den Fällen, wo für die Gemeinde eine Belastung
von mehr als 10 % eintreten würde, so dass dort die
Entlastung überhaupt nicht durchgeführt würde.

Ich möchte der Regierung und der Kommission
empfehlen, auch diesen Antrag bis zur nächsten
Lesung zu prüfen. Mir scheint, es sollte möglich sein,
die Lösung in dieser weitergehenden, gerechteren und
präziseren Weise herbeizuführen. Die ganze Frage
kann allerdings erst dann richtig gelöst werden, wenn
man einmal dazu kommt, eine Totalrevision der
Steuergesetzgebung vorzulegen.

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Antrag Neuenschwander geht nicht
dahin, dass heute schon abgestimmt werden müsse,
sondern wünscht nur eine Prüfung der Frage bis zur
nächsten Session. Wir haben bisher alles geprüft, was
in dieser Sache angeregt wurde, daher wäre es nicht
recht, wenn man es nicht auch hier tun wollte.
Für die erste Lesung aber muss der jetzige Artikel
stehen bleiben, damit ist wohl auch Herr
Neuenschwander einverstanden. Als Finanzdirektor kann ich
mich da ganz ruhig und objektiv äussern, indem ich
dabei kein Eisen im Feuer habe. Die Prüfung dieses
Antrages wird sich namentlich auch auf einige
rechnerische Exempel ausdehnen müssen, man wird einige
Gemeinden durchrechnen müssen und dabei solche von
verschiedener wirtschaftlicher Struktur wählen, z. B.
eine rein landwirtschaftliche Gemeinde, eine gewerbliche

und eine industrielle Gemeinde, eine städtische
und auch noch eine gemischte Gemeinde, damit man
klar sieht, wie sich die Sache verhält. Vielleicht wird
es auch nötig sein, die Gemeinden nochmals anzufragen,

wie sie sich zu diesem Antrag stellen.
Allgemein wäre zu sagen, dass schon die

sozialdemokratische Partei Anträge in dieser Richtung
gestellt hatte, die aber noch weiter gingen als derjenige

von Herrn Neuenschwander. Die Resprechungen in der
Kommission zeigten dann — und auch die Vertreter
der sozialdemokratischen Partei kamen zu dieser
Auffassung —, dass man da nicht zu weit gehen kann,
weil es sonst unmöglich wäre, die in den einzelnen
Gemeinden entstehenden Ausfälle wieder einzubringen

Ich erinnere Sie nur an die Verhältnisse in der
Gemeinde Bolligen, wo es jedenfalls dem
Gemeindepräsidenten genug zu denken gibt, wer dann noch die
Steuern bezahlen soll, wenn man mit dieser
Entlastung wesentlich weiter geht. Es wird also notwendig

sein, dass man sich über den Antrag Neuenschwander,
der lange nicht so weit geht wie die frühern

Anträge, ein klares Bild macht und sich Rechenschaft
darüber gibt, wie weit er für die verschiedenen Arten
von Gemeinden führen wird. Man wird zu diesem
Zweck die nötigen Berechnungen anstellen und sie
auch Herrn Neuenschwander zugänglich machen,
damit er Einblick in die Sache erhält.

Ich möchte nur noch beifügen, dass die Kommission

diesen Punkt in sehr eingehender Weise besprochen

hat; natürlich den Antrag Neuenschwander nicht,
weil er uns damals noch nicht bekannt war. Anderseits
aber können wir uns auch nicht nur so aus dem
Handgelenk Rechenschaft geben über die Tragweite solcher
Anträge.

Es ist auch der Gedanke des Ausgleichs zwischen
Staat und Gemeinden berührt worden. Jedenfalls kann
nach der gegenwärtigen Sachlage von einem solchen
Ausgleich in weiterem Masse keine Rede sein, denn der
Staat muss etwas haben, um diesen Ausgleich vornehmen

zu können. Sie wissen ja, dass unsere erste
Bewegung sein muss, das Gleichgewicht im Staatshaushalt

wieder herzustellen. Ist dieses Ziel einmal erreicht,
dann wird man weiter sehen können. Nach der
gegenwärtigen Situation und den jetzigen Steuererträgnissen
und übrigen Staatseinnahmen aber, namentlich auch
nach den Steuereinnahmen, wie sie sich nach Annahme
dieser Partialrevision gestalten werden, kann keine Rede

davon sein, dass der Staat den Gemeinden in noch
weitergehendem Masse beispringen würde, indem er für
sich selber zu sehen haben wird. Soll ein solcher
Ausgleich zustande kommen, dann müssen dem Staate
mehr Mittel zugeführt werden, und er wäre dann ge-
wissermassen die Vermittlungsinstanz zwischen den
verschiedenartigen Gemeinden. Diese Frage wird also
bei der Gesamtrevision zu besprechen sein.

In Bestätigung dessen, was der Herr Kommissions-
präsident ausgeführt hat, erkläre ich, dass Kommission,

Regierung und Finanzdirektion darin einig sind,
die andern Anträge, soweit sie überhaupt noch aufrechterhalten

werden, seien abzulehnen, da sie viel zu weit
führen würden und man nicht sieht, in welcher Weise
sich dann die Gemeinden behelfen könnten. Die
angestellten Erhebungen aber gaben uns ein Bild,
wonach wenigstens der Antrag Gnägi verantwortet werden

kann. Wir haben zu diesem Zwecke verschiedene
Gemeinden durchrechnen lassen, z. B. Pieterlen, Diem-
tigen, Bolligen. Dabei ,hat sich ergeben, dass die
Durchführung des Antrages Gnägi keine Störung in die
Gemeindefinanzen bringen würde. Natürlich ist das
Verhältnis nicht überall wie bei Langenthal; es gibt
Gemeinden, die ungünstiger dastehen. Diejenige Gemeinde,

die unter der Auswirkung des Antrages Gnägi am
meisten leiden würde, ist offenbar Diemtigen, wo sich
ein Ausfall von 800—900 Fr. ergeben würde. Man
könnte sich vielleicht darüber wundern, dass es dort
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so viel ausmacht und in Langenthal nur 70 Fr. Allein
wenn man die wirtschaftliche Zusammensetzung der
beiden Gemeinden vergleicht, begreift man das sofort,
indem wir in Diemtigen rein agrikole Verhältnisse mit
einer ziemlich starken Belastung haben, wo sich eben
der Ausfall am ehesten bemerkbar macht. Bei der
Gemeinde Pieterlen macht es ungefähr 200 oder 300 Fr.
aus. Wir geben uns genau Rechenschaft von der
Tragweite des Antrages, denn wir sehen auch auf das Wohl
der Gemeinden und behandeln sie so, wie wenn es
den Staat selber anginge. In gleicher Weise werden
wir dem Rat auch Auskunft geben über die Tragweite
des Antrages Neuenschwander.

Präsident. Der Antrag Neuenschwander wird zur
Prüfung für die zweite Lesung entgegengenommen.
Der vorliegende Art. 49bis, wie auch Art. 49, Abs. 2,
sind nicht bestritten und somit angenommen.

Beschluss :

Art. 49, Abs. 2. Es ist jedoch bei der
Vermögenssteuer ein Schuldenabzug nur in den durch
Art. 49bis genannten Fällen gestattet.

Art. 49bis. Auf Grundstücken und Gebäuden,
welche ausschliesslich dem eigenen
landwirtschaftlichen Betrieb des Steuerpflichtigen dienen,
ist ein Schuldenabzug nach Massgabe der
nachfolgenden Bestimmungen zulässig, sofern der
Eigentümer weder steuerpflichtiges Einkommen 1.

oder II. Klasse, noch steuerpflichtiges
Kapitalvermögen besitzt.

Von den gemäss Art. 9 für die Staatssteuer
abzugsberechtigten Grundpfandschulden können in
Abzug gebracht werden:
10 %, sofern die abzugsberechtigten Grundpfand¬

schulden 60—70 °/0 der Grundsteuerscbat-
zung betragen.

20%, sofern die abzugsberechtigten Grundpfand¬
schulden 70—80% der Grundsteuerschat -

zung betragen.
30 % sofern die abzugsberechtigten Grundpfandschulden

80—90% der Grundsteuerschat-
zung betragen.

40 %, sofern die abzugsberechtigten Grundpfand¬
schulden über 90 % der Grundsteuerschat-
zung betragen.

Hätte die Gestattung dieser Schuldenabzüge,
unter Zugrundelegung des Ergebnisses der direkten

Steuern im Vorjahr, für die Gemeinde
voraussichtlich einen Steuerausfall von mehr als 10%
zur Folge, so kann die Gemeindeversammlung
anlässlich der Beschlussfassung über den Voranschlag

die Nichtanwendung der vorstehenden
Bestimmung beschliessen. Dieser Beschluss ist durch
Gemeindebeschwerde gemäss Art. 63 des Gesetzes
über das Gemeindewesen anfechtbar. Bei der
Beurteilung derartiger Beschwerden ist auf die
allgemeine Finanzlage der Gemeinde gebührend
Rücksicht zu nehmen.

Art. 63.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 63. Erscheinen mit Rücksicht auf die
steuerrechtliche Behandlung von Schweizerbürgern

in fremden Staaten Vergeltungsmassnahmen
notwendig, so ist der Regierungsrat zu ihrer
Anordnung ermächtigt. Er kann hiebei Abweichungen

von den Vorschriften dieses Gesetzes
verfügen.

Jenny (Worblaufen), Präsident der Kommission.
Es ist klar, dass die Kommission, nachdem sie das
Steuergesetz durchberaten und sich auch Rechenschaft

gegeben hatte über die finanziellen Auswirkungen
der neuen Beschlüsse, anderseits auch über die

Finanzlage des Kantons Bern sprechen musste. Dabei
bedauerten wir nur, dass es nicht möglich war, bis zum
heutigen Tage eine klare Finanzsituation für den Kanton

Bern zu schaffen, eine Voraussetzung, die für die
endgültige Beratung;des Steuergesetzrevisionsentwurfes
als unumgänglich notwendig bezeichnet werden muss.
Wir fanden, es sei am Platz, einmal auch diese Frage
zu besprechen und die Regierung einzuladen, mit
aller Beförderung uns die notwendigen Grundlagen zu
bringen, aus denen ersichtlich ist, wie tatsächlich der
Staatshaushalt des Kantons Bern sich gestaltet.

Es wurde in der Kommission der Antrag gestellt,
eine Untersuchungskommission einzusetzen, um diese
schwerwiegende Frage zu prüfen. Der Finanzdirektor
hat uns darüber Auskunft gegeben, dass bereits
verschiedene Vorlagen in Vorbereitung sind, die nach
dieser Richtung hin Aufschluss erteilen werden.
Immerhin hielten wir es für notwendig, im Anschluss an
die Beratung des Steuergesetzes einige Worte darüber
zu verlieren. Ich möchte nun nicht als Kommissionspräsident

hierüber sprechen, sondern den Vortritt in
der Sache Herrn Grimm lassen, der in der Kommission

diesen Antrag stellte, wie er dann auch gutge-
heissen wurde.

Grimm. Die Kommission war in ihren Beratungen
des Steuergesetzes beeinflusst durch zwei
Nebenberichte der Regierung; einmal durch den allgemeinen
Bericht über die Finanzlage des Kantons, und sodann
durch den Bericht über die Lage der Dekretsbahnen.
Ein dritter Bericht war uns in Aussicht gestellt über
den Stand des Lötschbergunternehmens. Dieser
Bericht konnte begreiflicherweise in jenem Zeitpunkt
nicht erstattet werden, weil damals die Sanierungsaktion

ihren Abschluss noch nicht gefunden hatte. Es
ist klar, dass man bei der Revision des Steuergesetzes,
deren Zweck in erster Linie eine Entlastung des
Steuerzahlers sein sollte, nicht achtlos an den Zahlen
vorübergehen konnte, die die Regierung in ihrem
Bericht der Kommission und dem Grossen Rat
unterbreitete. Darum steht die ganze Frage des Staatshaushaltes

und schliesslich auch die der Unternehmungen,
bei denen der Staat in weitgehendem Masse beteiligt
ist, im Zusammenhang mit der Frage der
Steuergesetzesrevision überhaupt.

Wir werden uns hierüber klar, wenn wir die Zahlen

verfolgen, die uns die Regierung zur Verfügung
gestellt hat, und wenn wir sie selbständig kontrollieren

auf Grund der Staatsrechnungen und der Berichte
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einzelner Unternehmungen. Deswegen kam die
Kommission zum Schlüsse, es sollte eine Expertenkommission

eingesetzt werden, indem sie unterm 9. April
1923, also zu Anfang der Beratungen, folgenden Antrag
zum Beschlüsse erhob: Es sei eine Expertenkommission

einzusetzen, welche die Staatsrechnung zu analysieren

habe und auf Reformvorschläge im
Verwaltungsbetrieb aufmerksam machen solle. Eine Kommission

also, die vorab aus Sachverständigen zusammengesetzt

ist, hätte einmal die Staatsrechnung und was
damit im Zusammenhang steht, sich anzusehen und
hernach bestimmte Vorschläge für Reformen im
Verwaltungsdienst zu unterbreiten.

Die Arbeit einer derartigen Kommission wird keine
leichte sein, und es ist ganz klar, dass diese Arbeit
auch nicht in kurzer Zeit abgeschlossen werden kann,
indem es sich um eine Kontrolle des ganzen Apparates
der Staatsverwaltung handelt. Aber ich persönlich
und mit mir wohl auch die übrigen Kommissionsmitglieder

haben die Ueberzeugung, dass diese Aufgabe
notwendig ist und mit Erfolg gelöst werden kann,
wenn die richtigen Leute mit dem erforderlichen Ernst
an die Arbeit herantreten. Dabei wird man sich fragen
müssen, ob nicht eine Vereinfachung im innern Dienst
der Verwaltung möglich ist und ob nicht eine
Darstellung der Gesamtfinanzlage des Kantons
herbeigeführt werden kann, die etwas bessern und raschern
Aufschluss gibt, als es nach der bisherigen Darstellung
der Staatsrechnung der Fall ist.

Die Notwendigkeit einer derartigen Untersuchung
ergibt sich ohne weiteres, wenn wir nur ein paar
Zahlen ins Auge fassen. Seit dem Jahre 1912 und bis
und mit 1923 hat die laufende Verwaltung des Kantons

Bern nicht mehr mit einem Betriebseinnahmen-
überschuss abgeschlossen, sondern ein Defizit hat sich
an das andere angereiht. Ich will nicht die Defizite
der einzelnen Jahre verlesen, sondern mich darauf
beschränken, zu sagen, dass nach den Zahlen, die wir
im Bericht vom März 1923 erhalten haben und nach
den inzwischen noch dazu gekommenen Zahlen die
Gesamtdefizite der laufenden Verwaltung von 1912
bis 1923 nicht weniger als 36,902,000 Fr. ausmachen.
Das höchste Defizit erreichten wir 1919 mit 6,6
Millionen; dann ging die Sache etwas zurück auf 3,3
Millionen im folgenden Jahr und 2,5 Millionen für 1921,
um 1922 wieder auf 4,3 Millionen anzusteigen. Nach
den letzthin in der Presse gemachten Mitteilungen wird
sich für 1923 ein Defizit der laufenden Verwaltung von
6 Millionen ergeben.

Es ist klar, dass diese Abschlüsse der eigentlichen
Betriebsrechnung ihren Einfluss haben mussten auf
die Gestaltung der Vermögenswerte des Kantons. Wenn
wir die bezüglichen Zahlen verfolgen, können wir
zwar feststellen, dass das Stammvermögen gegenüber
dem Jahre 1913 von 59 Millionen auf 67,8 Millionen
im Jahre 1922 gestiegen ist, dass aber das
Betriebsvermögen sich vom Aktivbestand zu einem
Passivbestand verwandelt hat. 191.3 hatten wir ein
Aktivvermögen von 4,7 Millionen zu verzeichnen, während
1922 ein Passivbetriebsvermögen von 13,4 Millionen
vorhanden war. Der effektive Vermögensbestand
verminderte sich also von 67,8 Millionen auf 54,4
Millionen im Jahre 1923. Und dabei wissen wir, dass die
Situation noch ungünstiger wäre, wenn nicht der Kanton

Bern jenes bequeme Ventil hätte, dass er von Zeit
zu Zeit die Gru-ndsteuerschatzung seiner Domänen
und Waldungen heraufsetzen und dadurch den Be¬

stand des Staatsvermögens wieder etwas ausgleichen
oder vermehren kann.

Nun kommt es aber nicht nur auf den Vermögensbestand

des Kantons selber an, sondern in diesem
Zusammenhang muss man auch sehen, wie der Stand
der Unternehmungen ist, hei denen der Kanton eine
Beteiligung aufweist. Es ist ein offenes Geheimnis,
dass ein grosser Teil der unbefriedigenden Finanzlage
des Kantons zurückzuführen ist auf den Einfluss der
bernischen Eisenbahnpolitik, in erster Linie auf die
Einflüsse des Lötschbergunternelunens. Die Lötsch-
bergbahn hatte im Anfang der Nachkriegszeit den
Anschein, sich erholen zu wollen; man mochte glauben,
dass die Krisenjahre, die sich aus der Kriegszeit heraus

ohne weiteres verstehen Messen, verschwunden
und überwunden seien. Im Jahre 1918 wies die Lötscli-
bergbahn ohne den Schiffsbetrieb 9,1 Millionen
Gesamteinnahmen auf, 1920 12,2 Millionen, 1921 --=

12,5 Millionen. Dann kommt wieder die absteigende
Linie: 1922 9,5 Millionen, 1923 9,2 Millionen.
Dementsprechend sind selbstverständlich auch die
Einnahmenüberschüsse der Betriebsrechnung zurückgegangen,

und zwar von 5,2 Millionen im Jahre 1920
auf 2 Millionen im Jahre 1922 und auf 2,2 Millionen
im Jahre 1923, die aus dem Ergebnis der
Betriebsrechnung, der Gewinn- und Verlustrechnung saldiert
werden. Dass diese Beträge aber dazu nicht
ausreichen, das ist klar.

Ihnen ist im allgemeinen die Situation der Lötsch-
bergbahn bekannt. Es ist nur die Frage, ob die
optimistische Auffassung zutrifft, als ob das Lötschberg-
unternehmen doch wieder bessern Zeiten entgegengeführt

werden könne, wenn einmal das Reparationsproblem

einer Lösung entgegengeht, wenn die
Kohlentransporte und damit die Einnahmen zunehmen werden,

so dass eine Saldierung der Rechnung der Lötsch-
bergbahn ermöglicht wird. Ich halte es nicht für richtig,

wenn wir die Hoffnung beim Lötschberg auf eine
Frage abstellen, die mit dem Reparationsproblem
zusammenhängt, wenn wir also gewissermassen den
Lötschberg auf Gedeih und Verderb verknüpfen mit
dieser Möglichkeit der Kohlentransporte. Denn das
wird schliesslich nur eine vorübergehende Erscheinung

sein, und es müssten andere volkswirtschaftliche

Grundlagen bestehen, um den Lötschberg so
ausgestalten zu können, dass er in Zukunft nicht mehr
eine Last für den Kanton Bern und seine Volkswirtschaft

bedeutet.
Neben der Lötschbergbahn, die den Kanton Bern

sehr stark engagiert

Präsident. Gestatten Sie mir als Vorsitzendem
folgende Bemerkung: Der Herr Kommissionspräsident
hat davon Kenntnis gegeben, dass1 die Kommission zu
Anfang ihrer Beratungen über diese Frage den bekannt
gegebenen Beschluss gefasst hat. Er steht natürlich
nicht in direktem Zusammenhang mit der Beratung
des Steuergesetzes, resp. der auf die heutige Beratung
zurückgelegten Artikel. Ich erachte es als durchaus
notwendig und selbstverständlich, dass die Kommission

von ihrem Beschluss dem Rat Kenntnis gibt und
ihm kurz mitteilt, welches die Voraussetzungen waren,
die die Kommission zu diesem Beschluss veranlassten.
Herr Grimm setzt Ihnen nun die Gründe zu diesem
Beschluss auseinander. Ich nehme aber an, es handle sich
dabei nur um eine Kenntnisgabe an den Grossen Rat,
und eine Diskussion über diese Frage werde heute unter
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dem Traktandum Revision des Steuergesetzes nicht
stattfinden, (Volmar, Finanzdirektor: Ich möchte das
Wort dann auch noch haben!), sondern es werde das
in einer andern Form der Fall sein. Als selbstverständlich

erachte ich es, dass der Herr Finanzdirektor seine
Antwort zu dieser Frage auch noch geben wird, wenn
wir schon nicht eine Motion oder Interpellation oder
dergleichen zu behandeln haben. Ich möchte also
Herrn Grimm ersuchen, sich in seinen Ausführungen
und der Begründung des Beschlusses möglichster Kürze
zu befleissen.

Grimm. Ich bin dem Präsidenten sehr dankbar
für diesen Batschlag, der jedoch überflüssig war, weil
ich nur noch auf einen einzigen Punkt zu sprechen
kommen werde, auf eine fernere Unternehmung, bei
der der Kanton Bern auch beteiligt ist, die Kantonalbank.

Ich brauche nur auf ein paar Zahlen zu
verweisen, die sofort zeigen, wie notwendig es ist, dass
die Expertenkommission ihre Arbeit nach allen
Richtungen hin ausdehnt, um in der Sache Abklärung
herbeizuführen.

Ich halte es für unrichtig, wenn man den
entstehenden Gerüchten freien Lauf lässt, die schliesslich
zu allen möglichen Vermutungen Anlass geben werden,
statt zu erklären: So und so ist die Situation. Wer sich
die folgenden Zahlen vor Augen hält, der erkennt die
Notwendigkeit einer Untersuchung der gesamten
Verhältnisse. Die Kantonalbank hat im Jahr 1921 bei
einem Dotationskapital von 40 Millionen Franken
einen Nettoertrag von 3 Millionen abgeworfen, der im
Jahre 1922 auf 2,8 Millionen und 1923 auf 2,1
Millionen zurückgegangen ist. Dabei hat sie, wie aus dem
Bericht hervorgeht, ihre Reservestellungen namentlich
im letzten Jahre sehr herunterdrücken müssen. Im
Jahre 1921 konnte sie in den ordentlichen Reservefonds

Einzahlungen von 300,000 Fr. machen, der
Pensionskasse wurden 100,000 Fr. zugewiesen und der
Staat erhielt 2,4 Millionen. 1922 erhielt der Staat
wieder 2,4 Millionen, die Einzahlungen in den
Reservefonds wurden auf 250,000 Fr. herabgesetzt, die
Leistungen an die Pensionskasse auf 50,000 Fr. 1923
betrugen die Einlagen in den Reservefonds nur noch
50,000 Fr., und die Ablieferung an deniStaat reduzierte
sich um 400,000 Fr. gegenüber den beiden
vorhergehenden Jahren. Interessant ist die Ausrechnung der
prozentualen Verteilung des Reingewinnes der
Kantonalbank auf die einzelnen Posten. Im Jahre 1917
wurden der ordentlichen Reserve 17,8% des
Reingewinnes zugewiesen, 1918 13,1 %, 1919 11,8 %,
1922 schliesslich noch 8,8 % und 1923 noch 2,3 %,
also eine ausserordentlich schwache Dotierung der
Reserven der Kantonalbank, wenn man doch weiss,
dass bei einem derartigen Bankinstitut gewisse
Risiken vorhanden sind, für die eine Deckung bestehen
sollte.

Was mich besonders veranlasste, in diesem
Zusammenhang auf die Kantonalbank zu sprechen zu
kommen, ist die Verkehrsbilanz, wie sie im Bericht
für 1923 enthalten ist. Dort finden Sie den Posten der
bernischen Dekretsbahnen, der erstmals 1921
aufgenommen wurde. Vorher existierte dieses Konto in der
Verkehrsbilanz nicht, um dann plötzlich im Jahre 1921
zu erscheinen und seither weitergeführt zu werden.
Es ergeben sich nun für das abgelaufene Jahr
folgende Zahlen: Bei den Saldi vom 1. Januar unter Soll
26,289,000 Fr., im Verkehr ein Posten unter Soll von

22 Millionen, unter Haben ein Posten von 48 Millionen
Franken, und in den Schlussaldi vom 31. Dezember
figuriert überhaupt nichts mehr, d. h. dieses Konto
von 48 Millionen ist beseitigt worden. Aus dem Text
des Berichtes geht hervor, dass die Absicht besteht,
diese 48 Millionen an Obligationen bei der Lötschberg-
bahn und den Dekretsbahnen — zum Teil gute, zum
Teil schlechte, zum Teil solche mit variablem und
zum Teil mit festem Zinsfuss —• aus dem Konto der
Kantonalbank zu übertragen auf das Konto des Staates.

Ich begreife das, denn die Kantonalbank hat ein
grosses Interesse daran, ihre Bilanz zu säubern und
dafür zu sorgen, dass dieser etwas unsichere Posten
aus der Bilanz verschwindet. Aber was man nicht so
ohne weiteres begreifen kann, ist, dass diese
Eliminierung erfolgt, bevor nur Regierung und Grosser
Rat zur ganzen Frage haben Stellung nehmen können.
Es ist doch ganz klar, dass eine Uebertragung dieser
Posten auf die Staatsrechnung nur mit Zustimmung
des Grossen Rates erfolgen kann, und ebenso klar ist,
dass eine Aenderung in der Bilanz der Kantonalbank
erst in dem Moment eintreten kann, wo die Genehmigung

dieser Uebertragung durch die zuständigen
Organe des Kantons erteilt worden ist.

Ich will heute nicht untersuchen, woher diese
Belastungen kommen. Ich nehme an, es wird dann Sache
dieser Kommission sein, festzustellen, wieso diese
Aenderung zustande kommen konnte, die im Grunde
genommen ein Anleihen darstellt, das aufgenommen
wurde, ohne dass der Grosse Rat und das Bernervolk
überhaupt begrüsst worden wären. Diese Dinge müssen

abgeklärt werden durch eine nähere Untersuchung
der gesamten Verhältnisse. Die verlesenen Zahlen aus
der Staatsrechnung sowohl, wie aus der Rechnung des
Lötschbergunternehmens und der Kantonalbank
zeigen, dass es schon notwendig sein wird, die Verhältnisse

abzuklären, wenn man danach trachtet, in der
finanziellen Grundlage des Staatshaushaltes eine
Verbesserung herbeizuführen, weil dies mit eine Voraussetzung

ist für die Steuererleichterung, die im Interesse

des Bernervolkes angestrebt werden muss.
Das waren die Gründe, die mich veranlassten, in

der Kommission den bekanntgegebenen Antrag zu
stellen. Die Regierung hat sich mit der Einsetzung
einer solchen Expertenkommission einverstanden
erklärt. Ich will nur hoffen, dass die Kommission in
absehbarer Zeit eingesetzt werde und an die Arbeit
gehen könne, um auf dem Wege der Berichterstattung
an den Grossen Rat Aufschluss erteilen zu können
über alle die Posten, die heute zxi berechtigter Kritik
Anlass geben können und da und dort zu unzutreffenden

Urteilen und zu Gerüchten führen mussten,
die dem Kredit des Staates und seiner Unternehmungen

nicht förderlich sind.

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Sie werden begreifen, dass ich auf die
Aeusserungen der Herren Jenny und Grimm einiges
antworten muss. Es ist richtig, dass in der Kommission

die Rede davon war und der Antrag gestellt wurde,

eine Kommission einzusetzen, die die Staatsverwaltung

zu prüfen hat, ähnlich wie dies in andern
Kantonen bereits geschehen ist; weniger aber zur
Feststellung des Vermögens des Kantons Bern, als
vielmehr, um zu sehen, wie im Staatshaushalt
Ersparnisse gemacht werden können, um die Herstellung
des Gleichgewichts im Staatshaushalt herbeizuführen

88*
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und um aucli die Ausfälle, die sich aus der Steuerreform

ergeben werden, decken zu können. Ich habe
grosso modo schon darauf hingewiesen, dass Ersparnisse

gemacht werden müssen, in dem Bericht, der
dem Grossen Rat ausgeteilt worden ist. Und weil
gerade das Kapitel der Eisenbahnen so wichtig ist, wurde

der Bericht noch ergänzt durch einen solchen
über die Dekretsbahnen.

Nun wird es aber nötig sein, der Arbeit, die dieser
Kommission zufallen wird, einigermassen das Ziel zu
stecken. Man braucht sich nur die Grösse des Kantons

und alles, was damit zusammenhängt, vor Augen
zu führen, um zu erkennen, dass da nicht eine
unendliche, ins Uferlose gehende Arbeit unternommen
werden kann, die ebenso gut auch von andern Leuten
besorgt werden könnte; denn das Fachmännische ist
dabei nun die Hauptsache. Gewisse Vorbereitungen
müssen getroffen werden, damit der Kommission ein
bestimmtes Material zur Verfügung gestellt werden
kann, mit dem sie etwas anzufangen weiss.

Die Finanzdirektion war, wie die Herren der
Steuerkommission zugeben werden, ziemlich mit der Steuerreform

beschäftigt. Ich erinnere nur an all die
Spezialberichte, die der Sprechende alle persönlich
gemacht bat. Als wir diesen Frühling etwas Atem
bekamen, machten wir uns sofort an die verlangte
Reform heran. Vor dem Regierungsrat liegen gegenwärtig

nicht weniger als sechs Spezialberichte der
Finanzdirektion, die diese Arbeit verfolgen, und andere werden

in den nächsten Tagen fertig sein. Die Regierung
hat eine Spezialkommission eingesetzt, die sich mit
der Sache zu befassen hat; nachher geht die Materie
an die StaatsWirtschaftskommission und hierauf an
das Plenum des Grossen Rates. Auf diese Weise
kommt das Material für die Fachexperten zustande.
Wir stellen uns nämlich vor, dass man dann
Sachverständige einsetzt, die die speziellen Gebiete kennen,

weil so erspriesslichere Arbeit geleistet werden
kann als durch eine Kommission, die nicht über die
nötigen Kenntnisse verfügt. Da haben wir nun viele
Leute nötig; erstens solche, die in Verwaltungssachen,
sei es nun im Staat oder in der Gemeinde, bewandert
sind, die den technischen Bureaubetrieb usw. kennen;
man braucht vielleicht auch einen sog. Bureauorganisator,

aber dann einen, der etwas von der Sache
versteht; für unsere Staatsanstalten muss jemand sein,
der sich im Küchenbetrieb, in der Verpflegung usw.
auskennt; einer, der etwas von der Landwirtschaft
versteht, der die Führung der landwirtschaftlichen
Betriebe unserer Anstalten nachprüft usw., kurz, Leute,

die sich in allen in Betracht kommenden Zweigen
der bernischen Staatsverwaltung auskennen.

Ich will Ihnen Kenntnis geben vom Stand der
Arbeiten, die bis jetzt von der Finanzdirektion
vorgenommen wurden; denn diese ist es, die die ganze
Geschichte durchführen muss. Die gesamte Arbeit trägt
den Titel: «Berichte der Finanzdirektion betreffend
Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichtes».
Da ist ein erster Bericht, datiert vom Ende März und
der handelt von den Sparmassnalimen in den
verschiedenen Kantonen. Er umfasst 42 Folioseiten. Ich
habe ihn nicht selber gemacht, weil ich mit andern
Dingen zu tun hatte. In diesem Bericht wird alles,
was in den übrigen Kantonen an Sparmassnahmen
vorgekehrt wurde, zusammengestellt, ein kolossales
Material systematisch durchgenommen und die
Reorganisationsvorschläge anderer Kantone für uns ver¬

arbeitet. Dieser Bericht wird nächstens der
Staatswirtschaftskommission zur Verfügung gestellt werden können.

Er hat den Vorteil, dass man sich die Lehren,
die in andern Kantonen gemacht worden sind, zunutze
machen kann und dadurch zu neuen Ideen angeregt
wird. Die Finanzdirektion steht übrigens in Kontakt
mit allen Kantonen, die solche Massnahmen treffen,
um auf dem Laufenden zu sein über das, was anderwärts

in der Sache geschieht.
Den zweiten Bericht, vom 23. April 1924, habe ich

persönlich geschrieben. Er umfasst sechs Seiten und
betitelt sich: «Die finanzielle Lage des Kantons Bern ».
Es ist eine Fortsetzung des Berichtes, den man letztes
Jahr den Herren Grossräten zugestellt hat. Ein
Abschnitt befasst sich mit dem Resultat der Staatsrechnung

pro 1923, die übrigens mit einem Defizit von
2,3 Millionen abschliesst; in letzter Zeit ist nämlich
noch Verschiedenes hinzugekommen, das das Ergebnis
verbessert hat. Ein weiterer Abschnitt befasst sich
mit den Einnahmen, ein anderer mit den
Ausgabenüberschüssen, ein Abschnitt handelt von der
Vorschussrechnung und einer von der allgemeinen Situation.

Der Bericht kommt zum Schluss:
« Dies ist, in kurzen Zügen dargestellt, das Bild

der gegenwärtigen Situation. Wir halten dafür, die
allgemeine Darstellung der Sachlage brauche sich
nicht in weitere Details zu verlieren; die Einzelheiten
werden sich aus den Spezialberichten ergeben. Der
gegenwärtige Bericht will nur überzeugen, dass die
allgemeine Lage derart ist, dass mit aller Energie ein
Wandel geschaffen werden muss. Mittlerweile werden
nach und nach die Abschlüsse der andern Kantone
und Gemeinden bekannt. Fast ausnahmslos sind dort
die Defizite ausserordentlich stark zurückgegangen
oder sogar verschwunden, an einigen Orten zeigen
sich Einnahmenüberschüsse. Gelingt es dem Kanton
Bern nicht, ebenfalls das Gleichgewicht herzustellen,
dann wird sich von Jahr zu Jahr die Lage noch
schlimmer gestalten, indem die Verzinsung der
Defizite die Verwaltung neuerdings belastet. Wir glauben
deshalb, der Regierungsrat sollte einen grundsätzlichen

Beschluss fassen, der dahingeht, für das Jahr
1925 sei ein Budget aufzustellen, welches balanciert,
und es sei von vornherein dafür zu sorgen, dass dieses
Budget nicht durch Nachkredite oder durch das Mittel
der Vorschussrechnung umgangen werde. »

Ich glaube, diese Richtlinien der Finanzdirektion
sind klar, und ich erkläre auf das feierlichste: Wir
haben den festen Willen, das Gleichgewicht herzustellen,

denn dort besteht die Gefahr für uns, nicht beim
Vermögen; wie in andern Kantonen auch, muss nun
endlich das Gleichgewicht zwischen den Einnahmen
und Ausgaben gefunden werden.

Die Gesamtsumme der Defizite, soweit sie nicht
durch Kriegssteuern gedeckt sind, inklusive dasjenige
von 1923, beträgt 20,200,000 Fr. Allein ich betone,
dass dieses Defizit in der Aufstellung des Staatsver-
mö^ens inbegriffen ist und nicht etwa noch vom reinen
Staatsvermögen in Abzug gebracht werden muss.

Ein dritter Bericht ist betitelt «Staatskasse». Er
umfasst sechs Seiten und weist nach, dass durch
gewisse Massnahmen, deren Besprechung uns heute zu
weit führen würde, der Ertrag der Staatskasse um
857,000 Fr. gegenüber dem Jahr 1922 mühelos
gesteigert werden kann; der Regierungsrat braucht nur
die nötigen Beschlüsse zu fassen, die nicht einmal an
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den Grossen Rat gehen werden, und wir werden
einwandfrei zu diesem Mehrertrag kommen. Ich habe eine
genaue Liste alles dessen aufgestellt, was dabei in
Betracht kommt. Der Regierungsrat wird diese
Massnahmen ergreifen.

Bericht Nr. 4 befasst sich mit der Salzhandlung.
Wir haben auch diese untersucht und werden die
gegebenen Massnahmen treffen, um das Ergebnis der
Salzhandlung um 159,000 Fr. zu verbessern. Der
bezügliche Bericht, der auf das minutiöseste untersucht,
wo Ersparnisse möglich sind, umfasst 11 Seiten.

Bericht Nr. 5 betrifft die Eisenbahnverluste und
den Eisenbahnamortisationsfonds. Er umfasst neun
Seiten und schliesst mit einem genauen Plan, wonach
die Eisenbahnverluste nach pessimistischer Berechnung

— das Resultat wird sicher besser sein — bis
zum Jahre 1944 sämtlich verdaut sein werden, ohne
dass dadurch eine Störung in der übrigen Staatsrechnung

eintreten soll.
Bericht Nr. 6 wurde am 13. Mai eingereicht. Er

enthält 16 Seiten und befasst sich mit der Vorschussrechnung.

Wenn Sie im Herbst die Rechnung des
Staates bekommen werden, dann werden Sie sehen,
dass die Vorschussrechnung ein ganz anderes Bild
bietet, indem sehr grosse Liquidationen und Abschreibungen

gemacht worden sind, die allerdings das
Resultat der laufenden Rechnung pro 1923 beeinflussen.
Aber gehörig Ordnung wurde da nun geschafft.

Bericht Nr. 7 ist gegenwärtig in Arbeit; er befasst
sich mit der Arbeitslosenfürsorge. Bericht Nr. 8
berührt einen Punkt, der vorhin auch von Herrn Grimm
angetönt wurde, nämlich das Verhältnis der Dekrets -

bahnen zur Kantonalbank und zum Staat. Sie sehen
also, dass da gehörig gearbeitet wird und die
einzusetzende Kommission genügend Material erhalten wird.

Daneben gehen nun noch weitere Arbeiten einher,
die durch das Treuhandbureau ausgeführt werden.
Da gehen wir in der Weise vor, dass wir sämtliches
Material der Staatsrechnung bis auf die kleinste Rechnung

genau analysieren und untersuchen lassen, und
zwar soll das in der Weise geschehen, dass der
Materialverbrauch festgestellt wird, der Bedarf an Papier,
Bleistiften usw. Wir wollen den Herren Bauzeichnern
dann unter die Nase halten, wieviele Kilometer
Bleistifte sie im Jahre verbrauchen — Kilometer, sageich!
(Heiterkeit.) Und verschiedenes andere mehr. Wir
stellen die Indexziffer des Jahres 1913 und die von
1923 oder 1924 fest, und dann den reellen
Materialverbrauch. Ferner untersuchen wir, was in den
verschiedenen Bureaux gearbeitet wird, wieviele Seiten
da geschrieben werden oder auch nicht. Das alles
ist in Vorbereitung. Es wird überall hineingeleuchtet
werden, dass es dann hält, dafür garantiere ich Aber
Arbeit verursacht es. Wenn dann das Material
beisammen ist, sollen diese Experten sich darüber
aussprechen, und es werden dabei wunderbare Sachen
zum Vorschein kommen, das kann ich schon jetzt
sagen.

Ueber die Bern-Lötscliberg-Simplon-Bahn ist
gegenwärtig eine Spezial-Expertise im Gang, und zwar
über deren ganzen Betrieb. Sie wird durchgeführt
vom Chef des kantonalen Treuhandbureaus, Abteilung
Eisenbahnwesen, der sehr tüchtig ist. Ueber das
Ergebnis wird uns nächstens ein Bericht zukommen.

Ich glaube also, der Wille, diesem Kommissions-
beschluss nachzukommen, ist zweifellos vorhanden;
und in ganz intensiver Weise, wie wohl noch nie, ist

die Arbeit im Gange, um Aufklärung zu verschaffen,
wo und wie gespart werden kann.

Herr Jenny hat vorhin gesagt, man sei im
unklaren über den Stand des Staatsvermögens. Er meinte
wahrscheinlich, eine genaue Analyse des Staatsvermögens

wäre wünschbar, denn im unklaren sind wir
wohl nicht. Wir legen öffentlich Rechnung ab und die
Staatsrechnung darf sich wohl sehen lassen, es wird
da nichts verschleiert, man kann sie in allen Teilen
nachsehen. Ich habe jeweilen gerade auf die
Vorschussrechnung aufmerksam gemacht, bei der
abgeschrieben werden müsse, denn das ist ein gefährlicher
Punkt. Man kann im Tagblatt des Grossen Rates
nachsehen und wird finden, dass ich sogar Summen
bezeichnet habe, die nach meiner Meinung abgeschrieben
werden sollten. Sie werden also bei der nächsten
Staatsrechnung feststellen können, dass da ein tüchtiges

Stück geleistet wurde.
Ich glaube, es kann nur ein Wille bestehen, das

finanzielle Gleichgewicht herzustellen. Die
Finanzdirektion hat diesen Willen, auch der Regierungsrat,
und ebenso muss natürlich auch der Grosse Rat helfen.

Es nützt nichts, Ersparnisse zu machen und das
Gleichgewicht herzustellen, wenn dann wieder alle
möglichen Ausgaben beschlossen werden, die dieses
Gleichgewicht von neuem stören. Man wird mit
verschiedenen Ausgabebeschlüssen auch zuwarten müssen,

bis das Gleichgewicht hergestellt ist, und wird
sie dann so zu fassen haben, dass dieses Gleichgewicht
nicht gleich wieder zerstört wird.

Weiter wurde über die Verhältnisse bei der Kan-
tonaibank gesprochen und wurden einige Zahlen
genannt, wobei auf die Verkehrsbilanz abgestellt wurde.
Da möchte ich zum vornherein sagen, dass die
Verkehrsbilanz eigentlich nur statistischen Wert hat, dass
man aber Verschiedenes daraus ersehen kann, wobei
aber die Bilanzen auf 31. Dezember 1922 und 1923
miteinander verglichen werden müssen. Sie wissen
aus meinen frühern Berichten, dass die Kantonalbank
bei den Dekretsbahnen sehr stark beteiligt ist. Was die
Beteiligung bei den Dekretsbahnen, die Lötschberg-
bahn ausgenommen, anbelangt, sind die Summen nicht
nur bis auf den letzten Franken, sondern sogar bis auf
den letzten Rappen zusammengestellt, mitsamt den
Zinsausständen. Da ist weiter nichts auszuführen, Sie
sind darüber genau aufgeklärt. Ueber die Lötschberg-
bahn ist gegenwärtig, wie bereits angedeutet, eine
Untersuchung und ein Bericht in Arbeit, der vorerst der
Staatswirtschaftskommission und nachher dem Grossen

Rat zu unterbreiten sein wird und der über die
Engagements in diesem Unternehmen alles sagen wird.
Besondere Experten haben wir hiefür nicht nötig; der
Bericht wird so erschöpfend sein, dass alles leicht
nachkontrolliert werden kann. Dass dieser Bericht
heute noch nicht vorliegt, hat seinen Grund darin, dass
über einen gewissen Posten gegenwärtig in Paris noch
Unterhandlungen im Gang sind, die in den nächsten
Tagen abgeschlossen werden und die abgeklärt werden
müssen, bevor man einen vollständigen Bericht
vorlegen kann.

Nun ist zu den Zahlen in der Verkehrsbilanz gesagt
worden, dass am 1. Januar 1923 die Rubrik « Bernische
Dekretsbahnen» mit 26,289,685 Fr. in der Verkehrsbilanz

der Kantonalbank erschienen sei. Uebrigens ist
zu sagen, dass dieser Posten auch in der eigentlichen
Bilanz der Kantonalbank steht, und zwar erstmals in
der Bilanz auf 31. Dezember 1922; vorher erschienen
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die bernischen. Dekretsbahnen dort nicht, sie waren
in verschiedenen Konten der Kantonalbank enthalten.
Der Dankrat der Kantonalbank, wie auch die Finanz-
direktion waren darin vollständig einig, dass nun
diese Posten zusamraengefasst werden. Deshalb haben
wir eine Reihe davon unter der Rubrik «Bernische
Dekretsbahnen» zusammengefasst und am 31.
Dezember 1922 erstmals in die Bilanz eingestellt. Ich
glaube, ein solches Vorgehen kann man nicht kritisieren;

es war eine Massnahme, die man billigen muss
im Interesse der Sauberkeit und Klarheit der Rechnung

und auch im Interesse der Rechenschaft, die wir
dem Volke schuldig sind.

Später steht dann ein Posten « Dekretsbahnen »

von 49,389,000 Fr. in der Ve'rkehrsbilanz. Er rührt
daher, weil die Lötschbergengagements auch noch in
die Rechnung hineingenommen wurden. Vorher konnte
dies deshalb nicht geschehen, weil wir nicht genau
wussten, wie gross sie waren. Sie wissen, dass ein
Nachlassverfahren stattfand und man bis zu dessen
Abschluss keine definitiven Zahlen hatte. Darum liess
man bis dahin diese Posten in den andern Konten
stehen, wie es vorher der Fall gewesen; sobald man aber
diesen Aufschluss hatte, wurde auch dieser Betrag in
der Rechnung gesondert ausgesetzt. In dieser grössern
Zahl werden nun die Engagements einmal der
Dekretsbahnen und sodann auch der Lötschbergbahn
zusammengefasst. Dabei ist zu sagen: Wenn nicht schon
bedeutende Abschreibungen auf diesen Eisenbahnpapieren

in aller Stille von der Kantonalbank
vorgenommen worden wären, dann hätten wir da einen um
8 Millionen höhern Betrag vor uns.

Diese Zahl erscheint nun also in Zukunft nicht
mehr. Ihre Beseitigung in der Rechnung der
Kantonalbank war deshalb notwendig, weil es allenthalben,
in der Bankwelt hiess, das Portefeuille der Kantonalbank

sei mit Eisenbahnpapieren überlastet; es waren
zum Teil eben Notfinanzierungen, wie sich aus dem
Bericht dann ergeben wird, Finanzierungen, die
teilweise unter Kenntnis des Grossen Rates vor sich gingen

— ich verweise da auf das Tagblatt des Grossen
Rates —, teilweise unter Kenntnis des Regierungsrates

und teilweise noch auf andere Weise. Ich kann
da ganz objektiv reden, denn diese Sachen haben sich
in früherer Zeit abgespielt, auch schon vor der Amtszeit

meines Vorgängers, des Herrn Scheurer, der dann
sofort eingeschritten ist und erklärt hat, solche
Notfinanzierungen wolle er nicht durchführen helfen.
Während seiner Amtszeit kam auch kein einziger Rappen

mehr dazu. Wir können also ganz ruhig über die
Sache sprechen, finden aber, dass eine Klarstellung
stattfinden muss.

Man fand allgemein, dass vom banktechnischen
Standpunkt aus diese schwere Belastung des
Portefeuille einer Handelsbank mit Eisenbahnpapieren nicht
richtig sei und dem Charakter einer Handelsbank nicht
entspreche. Im weitern wurde darauf hingewiesen,
dass infolge der Lötschbergsanierung, vielfach ja auch
bei andern Bahnen, der variable Zinsfuss an Stelle
des festen getreten sei. Da erhebt sich nun einfach
die Frage: Was ist besser für das Ansehen des Staates
und namentlicli der Bank, die das finanzielle Rückgrat
des Staates ist? Ist es besser, auf Eisenbahnpapieren
den variablen Zinsfuss zu haben, der dem Staate
zukommt, oder eine variable Verzinsung des Dotationskapitals

der Kantonalbank? Sie werden verstehen,
was es heisst, eine variable Verzinsung des Dotations¬

kapitals der Kantonalbank. Wir alle waren einig, der
Bankrat bis auf den letzten Mann, die Finanzdirektion
und grundsätzlich auch der Regierungsrat, dass man
es auf eine solche variable Verzinsung des Dotations -

kapitals nicht könne ankommen lassen, sondern dass
das Dotationskapital wie bisher fest zu verzinsen sei.

Man sagte sich aber weiter, es sollte einmal
zusammengefasst werden, was der Staat Bern eigentlich
in die Eisenbahnpolitik hineingesteckt hat. In der
Staatsrechnung sehen Sie, dass so und soviel drin
steckt, allein die bernische Eisenbahnpolitik hat
wesentlich mehr gekostet, nämlich das, was die
Kantonalbank auch noch aufgebracht hat, und das ist eigentlich

der Staat Bern selber, indem er ja für die Bank
haftet. Es ist nun doch klarer, wenn man einmal alles
zusammenfasst und sagen kann: Soviel steckt in der
Eisenbahnpolitik — statt dass ein grosser Teil in einer
andern Rechnung steht. Bevor die Verkehrsbilanz für
1922 aufgestellt wurde, sah kein Mensch etwas davon,
weil die Sache sich in andern Konten befand. Man war
aber allseitig der Meinung, es müsse nun Klarheit
geschaffen werden, damit auch der letzte Bürger sehe,
wie sich die Sache verhalte. Heute hat man nun Klarheit,

indem diese Eisenbahnpapiere der Kantonalbank
auf die Staatsrechnung übertragen werden; der Staat
wird dafür bei der Kantonalbank belastet; haften
musste er ja ohnehin. Materiell hat dies sogar noch
die günstige Auswirkung, dass wir beim
Eisenbahnamortisationsfonds die Verluste, die da kommen können,

planmässig tilgen können und die Kantonalbank
nicht noch Rückstellungen dafür vorzunehmen braucht.
Dadurch wird die Ablieferung an den Staat noch etwas
reichlicher ausfallen, als es sonst der Fall gewesen
wäre. Man kann das Problem drehen wie man will,
so sieht man, dass diese Massnahme im Interesse der
Klarheit und der Rechenschaft darüber, was man in
diese bernische Eisenbahnpolitik gesteckt hat, liegt.
Darin sind alle einig, die bisher mit der Sache zu tun
hatten.

Die Kantonalbank hat den Standpunkt eingenommen,

für diese Streichung der Posten müsse nun eine
vorläufige Belastung des Staates eintreten. Sie war
sich klar darüber, dass der Grosse Rat diese
Massnahme zu genehmigen hat. Allein die Bankbehörden
sagten sich: Wir müssen aus verschiedenen Gründen
derart mit allem Nachdruck auf diese Säuberung dringen,

dass wir, immer unter Vorbehalt der Genehmigung

durch den Grossen Rat, diese Transaktion gleich
vornehmen wollen. Bei Behandlung der Staatsrechnung
wird also dann der Grosse Rat diese Massnahme zu
genehmigen haben. Vorher aber werden wir Ihnen den
Bericht vorlegen, der die Grundlage dafür bietet. Die
Staatsrechnung wird dann endgültig mit der Buchung
der Kantonalbank übereinstimmen müssen. Dieses
Vorgehen aber wird das einzig richtige sein, das wird
auch von auswärtigen Fachleuten zugegeben.

Die « Neue Zürcher Zeitung » hat sich redaktionell
mit dem Bericht der Kantonalbank einlässlich befasst,
hat den gegenwärtigen Jahresbericht mit dem letzten
verglichen, ist dabei sofort auf den ganzen Zusammenhang

der Sache gekommen und äussert sich am Schlüsse
einer längern Besprechung in folgender Weise:

« Diese hier erwähnte reinliche Scheidung ist zweifellos
das Verdienst des Verwaltungsrates der Kantonalbank

von Bern (und dieser wird zugeben, dass auch
die Finanzdirektion ein gewisses Verdienst dabei hat).
Das Institut, das vor allem das laufende Bankgeschäft
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betreibt — die Hypothekaranlagen betragen nur 31,51
Millionen Franken — gewinnt durch die Ausscheidung
des oben erwähnten Postens an Bewegungsfreiheit.
Das Beispiel verdient nachgeahmt zu werden. » Da
sehe ich fest darauf, dass diese Scheidung in Zukunft
befolgt wird. Bank und Staatspolitik müssen in
Zukunft geschieden werden. Solange ich da bin, werden
nicht mehr staatspolitische Geschäfte mit der Bank
getrieben, das erkläre ich des feierlichsten. (Bravo.)

Weiter wurde geltend gemacht, dass die Reservierungen

der Kantonalbank zu schwach seien. Wenn
wir die Reserven, die offen vor uns dastehen uns
ansehen, müssen wir sagen, dass sie schwach sind. Allein
es bestehen auch noch stille Reserven, und wenn auch
diese noch in Betracht gezogen werden, dann besitzt
die Kantonalbank gegenwärtig Reserven von ungefähr
10—12 Millionen. Die Sache wird so gehalten: Bevor
jeweilen das Reinerträgnis festgestellt wird, wird für
alle Verlustrisiken bei den Kreisbanken vom
Reingewinn soviel abgezogen, als man zur Deckung für
nötig hält, falls der Blitz einschlagen sollte. Für diese
Verluste, die man kommen sieht, bestehen geheime
Reserven, die hier also gar nicht ausgewiesen sind;
das sind Speziaireserven, wie sie auch bei andern
Banken bestehen. Ferner besteht noch eine Reserve
beim Wertschriftenportefeuille, indem damals, als die
Kurse sehr tief standen, eine starke Abschreibung
stattgefunden hat, so dass die Wertschriften, mit Ausnahme
derjenigen der Eisenbahnen, auch noch als Reserven
der Bank zu betrachten sind. Allein die Direktion ist
damit einverstanden, dass, sobald dies möglich sein
wird, diese Reserven verstärkt werden sollen, wir sind
darin durchaus einverstanden mit Herrn Grimm. Nur
bestehen also schon weitere Reserven, als sie aus der
Aufstellung bereits hervorgehen.

Dann hiess es noch, die Pensionskasse sei nicht
weiter dotiert worden. Sie steht nämlich so gut da,
dass es gar nicht mehr nötig ist, ihr ausser den
regulären Beiträgen weitere Mittel zur Verfügung zu
stellen.

Ich schliesse meine Erörterungen mit der Erklärung:

Wir sind vollständig einverstanden damit, dass
alles getan werden muss, um das finanzielle
Gleichgewicht herzustellen; dass die Vorarbeiten unternommen

werden müssen, um den Experten das nötige
Material zu unterbreiten; wir wollen diese dann nicht
noch mit der Materialbeschaffung plagen und wollen
auch nicht extra Geld dafür ausgeben. Diese Arbeit
wird nicht ausserordentlich hohe Kosten verursachen,
indem wir dazu Personal anderer Abteilungen, das
nicht voll beschäftigt war, herangezogen haben. Wir
sind ferner, wie die Spezialberichte alle zeigen,
bereit, eine genaue Analyse über die Vermögensstücke
vorzunehmen. Der Grosse Rat ersieht aus dieser
Erklärung, dass ihm jedenfalls bei der Beratug der
Staatsrechnung pro 1923 und des Budgets pro 1925
Material zur Verfügung stehen wird, wie noch nie.

Im weitern werden wir hinsichtlich der
Eisenbahnangelegenheiten dem Grossen Rat einen ganz erschöpfenden

Bericht mit den nötigen Anträgen unterbreiten.
Wir sind überzeugt, dass auch der Grosse Rat zu
keinem andern Schluss kommen kann, als wie er von
allen, die in die Sache Einblick hatten, als richtig
anerkannt wurde, namentlich auch von unbeteiligter,
objektiver Seite. Verschiedene Herren Grossräte haben
letzten Samstag beim Rapport über die Kantonalbank
gehört, dass es auch dort hiess, das sei das Vernünf¬

tigste, im Interesse der Klarheit lasse sich da nichts
anderes machen. Selbstverständlich werden wir genau
Auskunft geben, wie die Sache sich auf die laufende
Verwaltung auswirkt, und zwar nach beiden Seiten
hin, ob man dann die Operation vornimmt oder ob
man sie nicht macht, und der Grosse Rat wird dann
ohne weiteres sehen, was besser ist. Die Kantonalbank
hat vorläufig ihre Vorkehren getroffen, «pour marquer
le passage ».

Zum Schluss nun noch einige Worte über die
Lötschbergbahn, die auch berührt worden ist. Ihre
Rechnung pro 1923 ist abgeschlossen und lautet
glücklicherweise so, dass die Obligationen ersten Ranges
verzinst werden können. Das bedeutet, dass nach der
Transaktion des Bundes die Zinsengarantie von
1,680,000 Fr., die der Staat Bern dabeihat, um ungefähr
380,000 Fr. reduziert wird, so dass wir für 1923 noch
1,300,000 Fr. zu bezahlen haben werden. Ich werde
dann bei der Eisenhahnangelegenheit der Kantonalbank

darauf zurückkommen.
Gegenwärtig ist der Verkehr auf der Lötschbergbahn

befriedigend. Wir wissen, dass das mit dem
Transport von Reparationskohlen zusammenhängt.
Allein es ist auch festzustellen, dass noch anderer
Verkehr einzusetzen beginnt, allerdings nicht so stark,
wie wir es wünschen. Aber wer sich für die Sache
interessiert, der möge nur die Jahresberichte der
frühern Gotthardbahn ansehen, wo auch die
Kohlentransporte eine grosse Rolle spielten. Zurzeit sind die
Verhältnisse so, dass z. B. im Monat April über den
Lötschberg 79,700 Nettotonnen befördert wurden, und
wir wissen, dass wenn nicht infolge des Ruhrstreiks
Störungen eingetreten wären, man im Mai auf 140,000
Tonnen hätte rechnen können. Als die Gotthardbahn
vor ihrer Verstaatlichung stand, in ihrer höchsten
Blütezeit, wurden dort im Jahr 980,000 Nettotonnen
Güter befördert. Wir kämen also im verflossenen Monat

auf die gleiche Leistung, wie die Gotthardbahn
vor der Verstaatlichung. Ich hin allerdings etwas
skeptisch, weil wir viel zu sehr von den internationalen
Verhältnissen abhängig sind. Wenn auf internationalem

Gebiet Ruhe herrschte, dartn wären wir mit dem
Lötschberg heraus und könnten ganz sicher sämtliche
Obligationen verzinsen. Das sieht man, sobald einiger-
massen eine Ruhepause eintritt. Immerhin ist zu sagen,
dass nach den Reparationsverträgen die Kohlenlieferungen,

deren Route über den Lötschberg geht, noch
15 Jahre andauern werden. Unterdessen wird es uns
vielleicht gelingen, andere Gütermengen heranzuziehen;
es werden alle Bemühungen in dieser Richtung gemacht.
Wir haben auch England und Holland bereisen lassen
und wissen, dass verschiedene grosse Reisebureaux
diesen Sommer bedeutende Gesellschaften über den
Lötschberg schicken werden. Wenn dann einmal die
Bundesbahnen in der Behandlung der Lötschbergbahn
etwas freundlicher sein werden, dann wird die Sache
auch noch besser gehen; über dieses Kapitel wird
später einmal zu reden sein. Ich hoffe, diese
freundschaftliche Gesinnung werde noch in Erscheinung
treten. Es wird also alles getan, um dem Lötschberg,
der für uns ein Schicksalskind ist, den Verkehr zu-
zulenken. Auch vom Jura her wurden wir aufmerksam
gemacht, was in dieser Richtung etwa noch geschehen
könnte, und wir sind den Jurassiern dankbar dafür.

Soviel in Beantwortung der Ausführungen des
Herrn Grimm. Der Grosse Rat wird noch Gelegenheit
haben, zu konstatieren, dass auf all diesen Gebiéten

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1924. 89
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gehörig gearbeitet worden ist und dass weiter
gearbeitet wird und dass der feste Wille da ist, sowohl die
laufende Verwaltung wie das Vermögen des Karttons
Bern aufrechtzuerhalten und auf einen grünen Zweig
zu bringen.

Präsident. Damit betrachte ich diesen etwas
langen, aber interessanten und notwendigen geschäftlichen

Zwischenfall als erledigt.
Ich frage an, ob man auf den einen oder andern

der in dieser Session beratenen Artikel zurückzukommen
wünscht! — Es ist nicht der Fall.

Schlussabstimmung.
Für'Annahme des Gesetzesentwurfes Mehrheit.

Vertagungsfrage.

Präsident. Von den Vertretern zweier Fraktionen
ist mir der Wunsch ausgedrückt worden, es möchte
heute mit Rücksicht auf verschiedene Umstände die
Sitzung rechtzeitig geschlossen werden. Ich nehme
immerhin an, dass wir nicht zu früh abbrechen werden;

dagegen gebe ich dem Rat das Versprechen ab,
dass wir über kein Geschäft eine Abstimmung
vornehmen werden, wenn allenfalls die Reihen einiger-
massen gelichtet sein sollten.

Sodann scheint es mir absolut im Bereiche der
Möglichkeit zu liegen, die Session morgen zu schlies-
sen. An wesentlichen Traktanden haben wir noch die
Verfassungsinitiative, die Motionen Fell und Abrecht
und eventuell die Motion Christen zu behandeln, wenn
die Zeit langt, auch noch eine Interpellation Schürch,
die soeben eingereicht wurde. Ich glaube daher, es
sollte möglich sein, die Session morgen Mittag zu
schliessen, allenfalls noch eine kurze Nachmittagssitzung

zu halten. Ich wollte Sie mit dieser Sachlage
vertraut machen, ohne dass wir momentan einen
definitiven Beschluss fassen können.

Interpellation Montandon betreffend die Erscheinung
der Kapitalflucht ans dem Kanton Bern.

(Siehe Seite 270 hievor.)

Montandon (Biel). Sie werden unter verschiedenen
Malen mit Befremden aus Zeitungsnotizen ersehen
haben, dass gewerbliche und industrielle Unternehmen,
die teilweise schon seit längern Jahren im Kanton
Bern ansässig waren, ihren Geschäftssitz ausserhalb
desselben verlegt haben. Wenn man den Ursachen
dieser Sitzverlegungen etwas nachgeht, wird man
konstatieren können, dass dabei steuerrechtliche Momente
den Ausschlag geben, indem die betreffende Industrie
gefunden hat, dass die Belastung, wie sîe ihr im Kanton

Bern durch die Steuern auferlegt wird, für sie allzu

gross ist.

Ich möchte darauf hinweisen, dass z. B. das
Syndikat der Schokoladefabrikanten seinerzeit seinen Sitz
von Bern nach Genf verlegt hat, was dann eine Press-
poiemik zur Folge hatte. Ebenso hat die allgemeine
Gasindustriegesellschaft ihren Sitz von Bern nach
Glarus verlegt. Die « Compagnie d'assurance générale
sur la vie des hommes » in Paris hatte seinerzeit ihre
Hauptagentur in La Chaux-de-Fonds. Sie beschloss
dann, diese Agentur nach Bern zu verlegen, weil sie
in der Bundesstadt in näherem Kontakt mit den
eidgenössischen Behörden sei. Aber infolge der drückenden

Steuerverhältnisse ist auch diese Agentur nicht
in Bern geblieben, sondern hat ihren Sitz, trotz der
Vorteile, die ihr Bern in gewisser Hinsicht geboten
hat, nach Basel verlegt. Auch in der schwer heimgesuchten

Industrie des Jura haben wir verschiedene
Unternehmungen, z. B. in St. Immer, die ihren
Geschäftssitz von dort nach Genf verlegt haben. Es wird
Ihnen allen noch in Erinnerung sein eine Pressenotiz,
aus der hervorgegangen ist, dass die Schokolade Tob-
ler Holding-Company ihren Sitz von Bern nach
Schaffhausen verlegt hat, ebenso ist der Verband
schweizerischer Biscuits- und Zuckerwarenfabrikanten mit
seinem Sitz von Bern nach Genf verlegt worden. Im
übrigen mache ich darauf aufmerksam, dass
verschiedene Pensions- und Hilfskassen, die in den letzten

Jahren ins Leben gerufen worden sind, eine
Sitzverlegung, zur Hauptsache nach den Kantonen Baselland

und Glarus, vorgenommen haben. Gestern konnten

Sie aus dem Munde des Herrn Grossrat Spycher
in Langenthal vernehmen, dass solche Bestrebungen
auch dort im Gange sind, indem die Pensionskasse der
Firma Gugelmann mit einem Versicherungskapital von
5,1 Millionen sich ebenfalls mit dem Gedanken trägt,
den Sitz zu verlegen, wenn man ihr von Staates wegen
nicht mit Steuerreduktion entgegenkommt. Der Grosse
Rat war so weitsichtig, ein Entgegenkommen zu
zeigen, und ich hoffe, dass dies die Firma Gugelmann
veranlassen wird, im Kanton zu verbleiben, wie es
auch verschiedene andere Pensionskassen dazu
veranlassen könnte. Denn wir dürfen uns nicht verhehlen,
dass diese Pensionskassen, die sich kürzlich im Kanton

Bern zu einem Verband zusammengeschlossen
haben, anlässlich der Beratung zwischen Vertretern der
verschiedenen Kassen ernstlich in Erwägung gezogen
haben, ein gemeinsames Sekretariat ausserhalb des
Kantons Bern zu gründen, um der schweren
Steuerbelastung zu entgehen. Welchen Einfluss dies auf die
kantonalen Steuern hätte, geht daraus hervor, dass
z. B. nur in der Gemeinde Langenthal in letzter Zeit
Fürsorgefonds geschaffen worden sind, die in den
Jahren 1919—1923 an Einkommen II. Klasse, inklusive
Progression, ein Steuerkapital von 105,732 Fr.
abgeliefert haben.

Sehr interessant ist, wie der Verband Schweiz.
Seilbahnen eine Enquête veranstaltet hat über die
Frage, wo er am besten seinen Sitz gründen könnte.
Es ist das ein reiner Versicherungsverband auf
Gegenseitigkeit, mit statutarischem Ausschluss jedes
Erwerbszweckes. Die dort vorhandenen Fonds dienen
lediglich dazu, unvorhergesehenen Ereignissen, wie
Seilbrüchen und Unglücksfällen, entgegenzuarbeiten.
Diese Erhebungen haben nun ergeben, dass die
Belastung für den Verband, wenn (1er Sitz im Kanton
Bern aufgeschlagen wird, jährlich 4128 Fr. beträgt,
während sie unter den gleichen Lebensbedingungen
im Kanton Schaffhausen nur 261 Fr. ausmacht, in
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Luzern und Waadt 650 Fr., in Baselstadt 910 Fr., im
Aargau 2000 Fr., im Wallis 2790 Fr. und in Zug 2810
Franken. Sie ersehen aus diesen Zahlen, welch hohe
Belastung wir im Kanton Bern für solche Unternehmungen

haben.
Ausser den genannten gibt es tatsächlich viele

industrielle Unternehmungen im Kanton Bern, die
begonnen haben, ihre im Kanton befindlichen Anlagen
abzuschreiben, zu dem Zwecke, möglichst verlustlos
aus dem Kanton wegziehen zu können, und dies trotz
der vorteilhaften Lage des Kantons Bern in der
schweizerischen Eidgenossenschaft, trotz der guten
Eisenbahnverbindungen nach Nord und Süd, Ost und West,
und trotz der kolossalen Vorteile, die die Bundestadt
mit, Umgebung in sich schliesst, indem der Verkehr
mit den kantonalen und speziell den eidgenössischen
Behörden wie auch den Zollbehörden viel leichter
vor sich geht, als wenn die Gesellschaften ihren Sitz
an der Peripherie des Vaterlandes hätten.

Neben den bereits erwähnten Gesellschaften und
solchen, die ich hier nicht erwähnen darf, die sich
aber auch mit dem gleichen Gedanken tragen, sind
bereits eine ganze Anzahl Einzelfirmen, denen es die
Verhältnisse erlaubten, ihren Sitz im Kanton Bern
aufzugeben, von hier fortgezogen, Leute, die ein ziemlich

grosses Einkommen, sowohl I. wie II. Klasse,
versteuert haben. Im übrigen wirken diese scharfen
Steuerbestimmungen nicht nur in der Weise, dass
unsere ansässige Industrie sich mit dem Gedanken des
Wegzuges trägt, sondern auch präventiv, indem, wie
Sie übrigens aus dem Handelsamtsblatt der letzten
Monate und Jahre ersehen konnten, sehr wenig neue
Gesellschaften sich im Kanton Bern niedergelassen
haben und damit der Zuzug an Kapital und Industrie
nach unserem Kanton sich in steter Ahnahme befindet.

Ich möchte nun etwas näher eintreten auf das
Beispiel des Wegzuges der A.-G. Schokolade Tobler in
Bern, die ihr Einkommen versteuert hat für den
Gewinn aus Erwerb erster und zweiter Klasse, aus
Gewinnanteilen, Depositen- und Genossenschaftsanteilen.
Allerdings kann das Kapital der zweiten Klasse von
demjenigen der ersten Klasse in Abzug gebracht werden.

Aber bei Unternehmungen wie bei der A.-G. Tobler,

wo das Einkommen zweiter Klasse bedeutend
höher ist und die Gesellschafter hauptsächlich darauf
angewiesen sind, entsteht im Kanton Bern, im
Verhältnis zu andern Kantonen, eine ungeheure Belastung,
und das ist der Grund, warum der Verwaltungsrat der
A.-G. Tobler die Frage aufgeworfen und sich mit dem
Kanton Schaffhausen in Verbindung gesetzt hat, um
die dortigen Verhältnisse zu studieren. Es ist nun
interessant, zu vernehmen, dass der Kanton
Schaffhausen nur 1/ä °/o als Steuer auf dem Grundkapital
beansprucht, sobald das Grundkapital eine halbe Million

übersteigt. Infolgedessen hat die Tobler Holding
Company, mit einem Grundkapital von 9,2 Millionen
Franken, im Kanton Schaffhausen nur 4200 Fr. zu
versteuern, wahrend es im Kanton Bern 136,000 Fr.
ausmacht.

Es ist aber noch ein anderes Moment, das man
hier nicht ausser Acht lassen darf. Ich möchte hier
aber durchaus nicht falsch verstanden werden, indem
Sie glauben würden, dass ich etwa das Fortziehen der
grossen Gesellschaften beschönigen möchte. Ich bin
der Auffassung, dass jedes industrielle Unternehmen,
wenn es sich in einem gewissen Kanton oder Staat
lebensfähig gestalten kann, und es ihm möglich ist,
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gewisse Gewinne herauszuwirtschaften, dem Staat
auch wirklich etwas abgeben muss. Ein Staat, der dem
Unternehmen Vorteile bietet hinsichtlich der
Eisenbahnverbindungen usw., darf an Steuern auch etwas
mehr verlangen als der Kanton, der etwa an der
Grenze des Landes gelegen ist. Im Kanton Bern sind
wir aber nicht in der Hauptsache auf ganz grosse
Gesellschaften und Industrien eingestellt, sondern auf die
sogenannten Privataktiengesellschaften, die namentlich
in den 90er Jahren und zu Anfang dieses Jahrhunderts
sehr intensiv gegründet wurden. Aber gerade für diese
bedeutet nun die Versteuerung des Einkommens zweiter

Klasse zu einem ziemlich hohen Steuersatz eine
ganz schwere Belastung, indem man über die
Doppelbesteuerung nicht hinwegkommt.

Ein weiteres Beispiel ist der Schweizerische
Wirteverein. Desser Statuten lauten dahin, dass der Sitz
immer dort sein soll, wo der jeweilige Präsident wohnt. Als
nun einer aus dem Kanton Bern zum Präsidenten
gewählt wurde, stellte man im Wirteverein Erhebungen
an und rechnete aus, dass man für das Jahr 1921. im
Kanton Bern an Staatssteuern 4350 Fr. und an
Gemeindesteuern 6150 Fr. abzuliefern hätte, total 10,500
Fr. pro Jahr, während man vorher im Kanton Zürich
nur 5850 Fr. für zwei Jahre bezahlt hatte, wobei die
Besteuerung eines Spezialfonds noch erlassen wurde,
so dass sich der oben genannte Betrag noch etwas er-
mässigte. Im Kanton Glarus müsste der gleiche Verein
sogar nur 600—700 Fr. Steuer entrichten. Es wurde
damals dann der Vorschlag an den Kanton Bern
gemacht, wenn man die Steuersumme auf 3000 Fr. pro
Jahr reduzieren wollte, dann würde der Verein nach
dem Kanton Bern kommen. Diesem Begehren wurde
aber nicht Folge geleistet.

Die Schweiz. Mobiliarversicherungsgesellschaft mit
einem sehr grossen Kapital und mit Steuern von 200,000
bis 300,000 Fr. hat sich ebenfalls unter mehreren Malen

mit der Frage befasst, ob sie nicht ihren Sitz aus
dem Kanton Bern verlegen wolle.

Ganz eigentümlich verhält es sich bei denjenigen
Gesellschaften, die das Mutterstammhaus im Kanton
Bern haben, aber über Zweiget.ablissemente in andern
Kantonen oder im Ausland verfügen. Kürzlich hatte
man den Fall, dass eine Fabrik in Bern, die ein
Unternehmen im Ausland hat, gezwungen wurde, auf dem
Gewinn dieser ausländischen Unternehmung den
fälligen Betrag ebenfalls im Kanton Bern zu versteuern,
trotzdem diese Gesellschaft im Ausland natürlich auch
zur Besteuerung herangezogen wurde. Es ist ganz
selbstverständlich, dass in einem solchen Falle ein
Unternehmen nicht lebensfähig bleiben kann.

Der Zweck der heutigen Interpellation ist, in
Hinsicht auf die zweite Beratung unseres Steuergesetzes
auf diese Gefahren aufmerksam zu machen. Wir haben
ein doppeltes Interesse, dieser wichtigen Frage unsere
Aufmerksamkeit zu schenken, denn nicht nur der Staat
als solcher ist der Leidtragende, sondern schliesslich
die übrigen gewerblichen und industriellen Unternehmungen,

denen es nicht vergönnt oder möglich ist,
aus dem Kanton Bern fortzuziehen, und schliesslich
auch jeder einzelne Steuerzahler. Denn wie Sie heute
aus dem Munde des Herrn Finanzdirektors gehört
haben, befasst man sich auf der kantonalen Finanzdirektion

und im Regierungsrat ernsthaft mit der Frage,
unsern Staatsbetrieb etwas billiger zu gestalten und
Ersparnisse zu machen, wo es möglich ist. Ich glaube,
wir alle werden dieses Vorgehen begrüssen. Aber wir








































































































